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Begrüßung 

Heinrich Boge 

Ich darf Sie zur Arbeitstagung 1982 des Bundeskriminal
amtes herzlich willkommen heißen. Es ist mir eine Ehre, 
in unserer Mi tte den Parlamentarischen Staatssekretär 
beim Bundesminister des Innern, Herrn Carl-Dieter 
Spranger, begrüßen zu können, der diese Tagung eröffnen 
wird. Ich werte die Anwesenhei t des Herrn Par lamen
tarischen Staatssekretärs als Beweis seines Engagements 
zum Thema der Tagung "Polizeiliche Datenverarbei tung" . 
Es wird uns in diesem Jahr besonders interessieren, aus 
seinem Munde die Auffassungen der neuen Lei tung des 
Bundesinnenministeriums zu den grundlegenden Fragen der 
polizeilichen Verbrechensbekämpfung ebenso wie zur 
Rolle und Bedeutung der polizeilichen Datenverarbei
tung einschließlich der besonderen Aspekte des Daten
schutzes zu erfahren. 

INPOL - das gemeinsame Informationssystem der Polizei 
des Bundes und der Länder - verkörpert im Blickfeld von 
Poli tik und interessierter Öffentlichkei t die Gesamt
heit der polizeilichen Datenverarbeitung. In dem "Pro
gramm für die Innere Sicherheit in der Bundesrepublik 
Deutschland", das die Innenminister des Bundes und der 
Länder 1972 vorlegten, heißt es denn auch: "Es soll ein 
gemeinsames Informations- und Auskunftssystem für die 
gesamte Polizei in der Bundesrepublik mit dem Bundes
kriminalamt als Zentralstelle geschaffen werden". Das 
INPOL-System gil t mi t seinem heutigen Ausbaustand zu 
Recht als ein Aktivposten der Kooperation von Bund und 
Ländern auf dem Gebiet der Inneren Sicherheit. Es 
schmälert nicht die Verdienste aller Beteiligten und 
Verantwortlichen, wenn es festzuhal ten gil t, daß das 
Gesamtsystem noch nicht vollendet ist und es wei terer 
großer Anstrengungen zur Verwirklichung der gesetzten 
Ziele bedarf. 

INPOL besteht in diesen Tagen fast genau 10 Jahre. Am 
13. November 1972 wurde das Fahndungsauskunftssystem 
von INPOL offiziell in Dienst gestellt. In den Jahren 
danach ist es Bund und Ländern gemeinschaftlich ge
lungen, eine arbeitsteilige Datenverarbeitung zur 
Unterstützung der Verbrechensbekämpfung zu errichten, 
die sich in der täglichen Arbei t der Polizei bewährt 
hat und nicht mehr zu ersetzen ist und in ihrem heutigen 
Ausbaustand bereits national und international hohe 
fachliche Anerkennung genießt. 
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Das Bundeskriminalamt hat nicht zuletzt deshalb das 
10 jährige Bestehen des INPOL-Sys tems zum Anlaß genom
men, seine diesj ährige Tagung unter das Thema Daten
verarbei tung zu stellen. Bei der Wahl dieses Themas 
geht es dem Bundeskriminalamt aber um mehr als eine 
Jubiläumsveranstal tung. Die Tagung gibt uns vielmehr 
die Gelegenhei t zu einer kri tischen Bestandsaufnahme 
und sachbezogenen Aufarbeitung der in den letzten 
Jahren aufgekommenen, beim Aufbau der polizeilichen 
Datenverarbeitung nicht immer sogleich erkennbaren 
Probleme der Praxis. Es geht allerdings auch um die 
Aufarbei tung der verbliebenen Probleme und Konflikte 
des Datenschutzes. In der mi tunter hektischen Debatte 
um die Dateien und Karteien der Polizei sind Irrtümer 
und Mißverständnisse aufgetreten, die der Korrektur und 
Aufklärung bedürfen, indern das polizeiliche DV-In
strumentarium offengelegt wird und die Konfliktfelder 
in sachlicher Atmosphäre ausdiskutiert werden. 

Die Polizei stellt sich rückhaltlos der Diskussion. Wer 
wie die Polizei täglich mit schutzbedürftigen personen
bezogenen Daten umgeht, sieht die Notwendigkeit daten
schutzrechtlicher Regelungen selbstverständlich ein. Es 
muß aber auch gewährleistet sein, daß die Polizei ihren 
gesetzlichen Auftrag zur Verbrechensbekämpfung sach
gerecht erfüllen kann. 

Die Entwicklung der Kriminali tät macht heute den Ein
satz der Datenverarbeitung zur effektiven Unterstützung 
der Verbrechensbekämpfung erforderlicher denn je. 
Erwähnt seien nur die Bereiche der Massenkriminali tät 
und des organisierten Verbrechens, deren neue Ver
brechensphänomene ohne die Hilfe der modernen Infor
mationstechnologie nicht mehr wirksam bekämpft werden 
können. 

Die Polizei bezieht aber auch keine ideologischen 
Positionen und sieht im Einsatz der Datenverarbeitung 
keineswegs das Allheilmittel, das allein kriminali
stische Erfolge verspricht. Die Datenverarbei tung ist 
für die Polizei nicht mehr und nicht weniger als ein 
notwendiges Hilfsmittel zur besseren Unterstützung der 
Polizeiarbeit. Sie orientiert sich dabei ebenfalls 
nicht ausschließlich an bloßen Effizienzerwägungen. Die 
bisherigen Ausbauschritte des INPOL-Systems stehen 
trotz mancher gegenteiliger Behauptungen überzeugend 
für die Gewährleistung der Rechtmäßigkeit und Verhält
nismäßigkeit der polizeilichen Datenverarbeitung ein. 
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Die Informations- und Kommunikationstechnologie kennt 
keinen Stillstand und befindet sich in einem Prozeß 
ständiger Fortentwicklung . Viele durch das Eindringen 
der Datentechnik in ·alle Arbei ts- und Lebensbereiche 
aufgekommenen Folgeprobleme sind gesamtgesellschaft
liehe Fragen, die jedermann interessieren und angehen. 
Auch bei der Polizei dringt die Datentechnik zunehmend 
in neue Arbei tsbereiche vor. Das Bundeskriminalamt hat 
deshalb, wie das Tagungsprogramm zeigt, den Bogen der 
Themen bewußt wei t gespannt; polizeiliche Datenverar
beitung umfaßt heute viele Bereiche, von der Fahndung 
bis zur technisch-wissenschaftlichen Forschung. Insbe
sondere die technischen Neuerungen stehen häufiger im 
Blickpunkt des Interesses. 

Ich gebe meiner Hoffnung Ausdruck, daß diese Tagung 
neben der notwendigen Sachinformation dazu verhelfen 
möchte, die anstehenden Probleme der Lösung näherzu
bringen und die Perspektiven der zukünftigen Entwick
lung aufzuzeigen. Den Damen und Herren Referenten 
möchte ich an dieser Stelle meinen besonderen Dank für 
die Übernahme dieser Aufgaben aussprechen. Sie alle 
besitzen in ihren jeweiligen Fachgebieten ein hohes 
Ansehen. Es ist deshalb zu erwarten, daß die Referate 
und die begleitenden Diskussionen zu richtungsweisenden 
Ergebnissen für die polizeiliche Arbeit führen werden. 

Ich hoffe, daß die folgenden Tage Ihnen hierzu die 
Impulse vermitteln mögen und wünsche Ihnen einen ange
nehmen Aufenthalt in Wiesbaden. 
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Eröffnungsansprache 

Carl-Dieter Spranger 

Es entspricht einer guten Tradi tion, daß der Bundes
minister des Innern die jährliche Arbeitstagung des 
Bundeskriminalamtes eröffnet. Wenn ich heute anstelle 
von Bundesminister Dr. Zimmermann zu Ihnen spreche, so 
soll dies nicht einen Bruch dieser Tradition bedeuten. 
Minister Dr. Zimmermann hatte die feste Absicht, Ihre 
Tagung zu eröffnen, gerade auch, weil er in der Sicher
heitspolitik einen wesentlichen Schwerpunkt seines 
neuen Aufgabenbereichs sieht. Leider kann er wegen 
zwingender anderer Verpflichtungen heute nicht anwesend 
sein. Er bedauert dies und hat mich gebeten, Ihnen die 
besten Wünsche für einen guten und erfolgreichen Ver
lauf der Tagung zu übermitteln. 

Die jährlichen Arbeitstagungen des Bundeskriminalamtes 
finden nicht nur in Fachkreisen , sondern auch in der 
Öffentlichkeit breite Resonanz. Der Erfahrungs- und 
Meinungsaustausch zwischen Praktikern von Polizei und 
Justiz, Wissenschaftlern, Publizisten und Politikern 
aus dem In- und Ausland hat stets zu einer wirkungs
vollen Aufhellung von Problembereichen der Kriminali
tätsentwicklung und -bekämpfung beigetragen. In vielen 
Fällen sind wertvolle Anregungen für die Fortentwick
lung der Kriminalpolitik, ja der Rechts- und Innenpoli
tik auf dem Gebiet der Inneren Sicherheit, gegeben 
worden. 

Bereits die Aktualität des Themas der diesjährigen 
Tagung "Polizeiliche Datenverarbei tung" läßt einen 
Verlauf Ihrer Veranstaltung erwarten, der den hohen 
Stellenwert der Arbei tstagungen unterstreicht. Die 
Ausgestaltung des Programms macht deutlich, daß unter
schiedliche Auffassungen zu Wort kommen sollen. Krea
tive Meinungsvielfalt - sei es aufgrund von Interessen
gegensätzen, sei es aufgrund von unterschiedlichen 
poli tischen Standorten ist. notwendig, wenn es ge
lingen soll, die Klärung schwieriger Fragen - wie etwa 
im Zusammenhang mit der polizeilichen Datenverarbeitung 
- voranzutreiben und Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen. 

Es trifft sich, daß in diesen Tagen das INPOL-System, 
das gemeinsame Informationssystem der Polizeien des 
Bundes und der Länder, 10 Jahre besteht. Dies wird 
Anlaß geben, Rückblick auf das bisher Erreichte zu 
halten, den gegenwärtigen Standort zu bestimmen und die 
Frage zu erörtern, wie es weitergehen soll. 
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Es liegt 10 Jahre zurück, daß im Bundeskriminalamt zu 
diesem Thema eine der heutigen Tagung entsprechende 
Fachtagung stattfand. Damals war die Situation, wie 
überall, auch bei der Polizei durch erste tastende 
Gehversuche mit dem neuen Medium Datenverarbeitung 
gekennzeichnet. Die Referate des Jahres 1972 gaben 
deshalb im wesentlichen die Planungsstände der dama
ligen Zielvorstellungen und Nutzungskonzeptionen 
wieder ,ohne daß die Tragwei te und aufkommende Folge
probleme bereits zu erkennen waren. 

1982 blicken Bund und Länder mi t Stolz auf die beim 
Ausbau des Informationssystems der Polizei erziel ten 
Fortschri tte. Die Verbrechensbekämpfung verfügt dami t 
über ein Hilfsmittel, das aus dem polizeilichen Alltag 
nicht mehr hinwegzudenken ist. Insbesondere die mit dem 
INPOL-Fahndungssystem seit Jahren erzielten Erfolge 
sind ein beeindruckender Leistungsbeweis . Das IN POL
System erfährt national und international große Aner
kennung. Diese gemeinsame Aufbauleistung der Polizeien 
des Bundes und der Länder verdient Dank und Aner-
kennung. 

Die polizeiliche Datenverarbeitung ist nicht stati
stisch, sondern als dynamischer Prozeß zu begreifen. 
Dies gilt nicht nur für die Herausforderung, die durch 
die stürmische Entwicklung der Technik der Datenver
arbeitung bedingt ist. Sie zwingt immer wieder zu 
arbeitsintensiven Systemanpassungen in Bund und 
Ländern. Dies gilt noch mehr für die inhaltliche Fort
entwicklung des arbeitsteiligen Bund/Länder-Systems, 
die zum Ziele hat, die Datenverarbeitung für neue 
polizeiliche Anwendungen nutzbar zu machen. 

Gegenwärtig befindet sich das INPOL-System in einer 
entscheidenden Fortentwicklungsphase. Nach intensiven 
Verhandlungen haben sich die Innenminister des Bundes 
und der Länder einvernehmlich auf ein Konzept zur 
Fortentwicklung des INPOL-Systems sowie auf ein Konzept 
zum Aufbau und zur Führung eines zentralen Kriminal
aktennachweises, beschränkt auf schwere und überregio
nal bedeutsame Straftaten, verständigt. Es gil t nun
mehr, auf der Basis dieser Entscheidungen für eine 
zuglge Realisierung zu sorgen. Wer mit der Materie 
vertraut ist, weiß, wieviele Schwierigkeiten im Detail 
noch überwunden werden müssen. Er weiß aber auch, daß 
Wünsche offengeblieben sind, daß es sich insbesondere 
hinsichtlich des Kriminalaktennachweises um Wünsche von 
Praktikern handelt. 
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Ich nehme an, daß diese Wünsche auf der Arbeitstagung 
artikuliert und diskutiert werden. Bundesminister Dr. 
Zimmerma'nn wird das Ergebnis in seine Über legungen 
einbeziehen, ob hier ,Nachhol- oder Verbesserungsbedarf 
besteht. Für die polizeiliche Arbeit ist nicht nur die 
Datenverarbei tung bei der Polizei selbst interessant. 
Eine wesentliche Frage wird m.E. künftig auch sein, 
inwieweit es gerechtfertigt und zulässig ist, der 
Polizei unmi ttelbaren Zugriff auf Informa tionssysteme 
anderer Behörden - ich denke etwa an das Kraftfahrt
Bundesamt , das Ausländerzentralregister sowie das 
Bundeszentralregister - einzuräumen. 

Zu entscheiden wird aber auch sein, ob und in welchem 
Umfang polizeiliche Informationssysteme anderen Behör
den, insbesondere den Staatsanwal tschaften, zu öffnen 
sind. Mir ist bewußt, daß es zu diesen Fragen unter
schiedliche Positionen gibt. Ich nehme an, daß dies in 
den hierzu vorgesehenen Einzelreferaten herausgear
beitet wird. Ich hoffe, daß die Erörterung auch dieser 
Fragen einen Bei trag zur Lösung der tatsächlich und 
rechtlich komplexen Problematik bringen wird. 

Der Einsatz modernster technischer Mittel bei der 
Verbrechensbekämpfung ist unverzichtbar, insbesondere 
auch, um der höheren Mobilität der Straftäter und 
raffinierteren Tatmethoden wirkungsvoller zu begegnen. 
Ein sinnvoller Einsatz der Datenverarbei tung bei der 
Polizei findet deshalb unsere volle Unterstützung. Wir 
dürfen allerdings nicht in den Fehler verfallen, allein 
auf die Technik zu setzen. Diese ist nicht Selbstzweck, 
sie kann immer nur Hilfsmittel sein. 

Die Notwendigkeit, behutsam mit den Mitteln der Daten
verarbeitung umzugehen, betone ich hier nicht aus 
Gründen des Datenschutzes, sondern aus Sorge um die 
Effizienz polizeilicher Aufgabenerfüllung. Wenn zu
nehmend polizeiliche Kapazi tät zur Bedienung von Com
putersystemen gebunden wird, entsteht die Gefah.r, daß 
die Polizei verbürokratisi.ert und das Verbrechen nur 
noch verwaltet wird. Ich meine, wir müssen erste 
Stimmen aus der Praxis ernst nehmen, die beklagen, daß 
die Beamten vor den Datensichtgeräten festgehalten 
werden und immer weniger Zeit finden, sich an den Ort 
des Geschehens zu begeben, um dort zu ermitteln. 
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Nach jüngsten Pressemeldungen hat etwa der Landesver
band Niedersachsen des Bundes Deutscher Kriminalbeamter 
in einer umfangreichen Untersuchung nicht zu Unrecht 
darauf hingewiesen, daß allein mit dem "Kollegen 
Computer", in den beispielsweise Fahndungsersuchen 
eingegeben werden, Kriminalität nicht aufgeklärt werden 
könne. Aber nicht nur dies: erfolgreiche polizeiliche 
Aufgabenerfüllung erfordert auch Bürgernähe. 

Ich glaube, es ist heute allgemeine Auffassung, daß ein 
polizeilicher Streifendienst nicht allein vom Streifen
wagen aus erfolgen kann. Die Bürger begrüßen es, daß 
sie wieder vermehrt polizeilichen Fußstreifen begegnen 
und wieder einen persönlichen Kontakt zu "ihrem" 
Polizeibeamten finden. Der Bürger darf diesen zurück
gewonnenen Kontakt nicht durch zu starke Bindung des 
Beamten an neue Technik wieder verlieren. 

Die heutigen Computersysteme sind durchaus in der Lage, 
Beeindruckendes zu leisten. Dennoch: die Fähigkeit des 
Menschen zu intuitivem und assoziativem Denken ist nach 
wie vor unerreicht. Gerade die Verbrechensbekämpfung 
lebt jedoch von der Intui tion und der indi viduellen 
Kreativi tät des einzelnen Kr iminalbeamten , seiner 
Sachkunde, seiner Erfahrung und seinem persönlichen 
Einsatz. Dies kann kein Computer ersetzen. 

Gerade weil diese Eigenschaften für den Polizeiberuf so 
wesentlich sind, lassen Sie mich an dieser Stelle 
betonen: die Beamten werden zu Leistungsberei tschaft 
und persönlichem Engagement nur dann motiviert, wenn 
sie die Gewißheit haben, daß Vorgesetzte und Politiker 
für sie auch in schwierigen Situationen einstehen. Sie 
müssen erwarten können, daß ungerechtfertigter Kr i tik 
unmißverständlich entgegengetreten wird. Daß dieses im 
Verantwortungsbereich des Bundesministers Dr. Zimmer
mann geschieht, dessen dürfen Sie versichert sein. 

Sie werden erwarten, daß ich bei diesem Thema der 
Arbei tstagung einige Worte zum Datenschutz im Sicher
heitsbereich sage. Datenschutz ist notwendig. Die 
Bundesregierung bekennt sich zum Datenschutz als Garan
ten für den Schutz der Privatsphäre. Dies gilt auch für 
den Sicherheitsbereich. Datenschutz hat jedoch keinen 
absoluten Vorrang vor den Erfordernissen der öffent
lichen Sicherhei t. Gefahr sowohl für die Insti tution 
des Datenschutzes als auch für die Arbei t der Sicher
hei tsbehörden und für unsere Bürger tri tt dann ein, 
wenn die notwendige Balance zwischen den berechtigten 
Belangen der Bürger und der zu ihrem Schutz tätigen 
Sicherheitsbehörden nicht gewahrt wird. 
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Die Bundesregierung wird den Datenschutz - entsprechend 
seinem Stellenwert auch im Bereich der Inneren 
Sicherhei t gemeinsam mi t den Ländern wei terentwickeln 
und präzisieren. Dabei sind Sachlichkeit und Augenmaß 
geboten. Vor Perfektionismus müssen wir uns hüten. 
Polizeiliche Arbeit ist so unmittelbar mit der Vielfalt 
des Lebens konfrontiert, daß wir die polizeiliche 
Arbeit nicht in Regelwerken völlig erfassen können. Wir 
wollen daher nicht nur, sondern wir müssen auf das 
Verantwortungsbewußtsein und das rechtsstaatliche 
Vorgehen der handelnden Polizeibeamten setzen. Wir 
haben keinen Anlaß, ihnen grundsätzlich zu mißtrauen. 

Klar muß sein, daß beim Datenschutz Übertreibungen, die 
dem Bürger keinen Nutzen bringen, zu vermeiden sind. 
Wir werden jedem konkreten Hinweis nachgehen, ob etwa 
überzogene Datenschutzregelungen oder falsch verstan
dene Anwendung zu nicht gerechtfertigten Defiziten bei 
der Kriminalitätsbekämpfung führen. Niemand bestreitet, 
daß durch den Einsatz und die vielfäl tigen Möglich
keiten der elektronischen Datenverarbeitung Gefahren 
für die Freihei tssphäre einzelner verbunden sein 
können. Deswegen unterliegen die Datenverarbeitung wie 
die Behörden überhaupt den hierfür vorgesehenen rechts
staatlichen Kontrollen. Der Gedanke des Datenschutzes 
darf jedoch nicht als Vehikel benutzt werden, einseitig 
Mißtrauen gerade gegenüber den Sicherhei tsbehörden zu 
artikulieren. Die Sicherheitsbehörden sind in den 
Rechtsstaat eingebunden. Wir leben nicht in einem 
Polizeistaat. 

Lassen Sie mich bei dieser Gelegenheit auf einige 
grundsätzliche Aspekte eingehen, die nach unserer 
Auffassung Voraussetzung für eine erfolgreiche Arbei t 
im Sicherheitsbereich sind. 

Sicherhei t im wohlverstandenen Sinne ist unerläßliche 
Voraussetzung für die Freihei t. In der öffentlichen 
politischen Diskussion wird immer wieder die Frage nach 
dem Verhäl tnis von Freihei t und Sicherhei t gestell t. 
Häufig werden beide in einen Gegensatz gesetzt. Be
trachtet man totalitäre Staaten, so kann kein Zweifel 
bestehen, daß dort eine schrankenlose Staatsrnacht, die 
sich einseitig dem Sicherheitsgedanken verpflichtet 
fühlt, den Freiheitsraum des einzelnen in unerträg
licher Weise aushöhlt. Dort sind Freiheit und Sicher
heit in der Tat Gegensätze. 
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In einem Rechtsstaat jedoch, der von freiheitlichen 
Grundwerten geprägt ist, dient die Sicherheit der 
Wahrung der verfassungsmäßigen Ordnung, in deren Rahmen 
sich die Freiheit des einzelnen voll entfalten kann. Es 
geht nicht um Freiheit oder Sicherheit, sondern um die 
gesicherte Freiheit, um Freiheit in Sicherheit. Es geht 
darum, daß der Staat Sicherhei t und inneren Fr ieden 
gerade um der Freiheit willen zu gewährleisten hat. 

So gesehen besteht also ein Gegensatz zwischen Freiheit 
und Sicherheit nicht. Diese Grundaussage enthebt jedoch 
nicht der Notwendigkeit, bei allem staatlichen Handeln 
jeweils sorgfäl tig abzuwägen, mi t welchen staatlichen 
Mitteln in die Freiheitssphäre des einzelnen einge
griffen werden darf, um die Freiheit aller zu sichern. 

Dies macht deutlich, daß die Sicherheit eben nur eine 
dienende - wenn auch notwendige Funktion für die 
Freihei t hat. Mi t aller Deutlichkei t lassen Sie mich 
aber bitte auch sagen, daß die Fr.eiheitsrechte unserer 
Verfassung sich nicht dadurch zu bewähren haben, daß 
sie den Gegnern der Verfassung und Rechtsordnung jeden 
von ihnen gewünschten Handlungsspielraum verschaffen. 

Die Sicherheitsbehörden müssen imstande sein, ihre 
schwierige Aufgabe nach Maßgabe unserer Rechtsordnung 
effizient zu erfüllen. Dazu bedürfen sie der Unter
stützung der Bürger. Dies ist ohne Stärkung des Ver
trauens in die Arbeit der Sicherheitsbehörden nicht 
möglich. Die Sicherheitsbehörden sind bereit, zur 
Gewährleistung dieses Vertrauens im größtmöglichen 
Umfang Transparenz zu ertragen. Sie stellen sich auch 
etwa berechtigter Kritik. 

Sie haben jedoch Anspruch darauf, daß ihr schwieriger 
Auftrag und ihre Leistungen anerkannt und jede unbe
rechtigte Kritik zurückgewiesen wird, insbesondere 
dann, wenn gegenüber den Sicherheitsbehörden in unge
rechtfertigter Weise Mißtr~uen geschürt wird. Die 
Sicherheitsbehörden müssen sich also gleichermaßen auf 
das Vertrauen der Bürger sowie der poli tisch Verant
wortlichen stützen können. Fehlt es hieran, führt dies 
zu Verunsicherungen, die nicht hingenommen werden 
können. 
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Ich bin sicher, daß die ganz überwiegende Mehrheit 
unserer Bevölkerung Vertrauen in die Arbeit der Sicher
heitsbehörden hat. Vertrauen bedeutet allerdings auch, 
daß Einvernehmen über die Notwendigkeit besteht, gel
tendes Recht zu achten, anzuerkennen und durchzusetzen. 
Es gil t, dieses Rechtsbewußtsein unter allen Bürgern 
des Staates, insbesondere unserer Jugend, zu festigen 
und, soweit es in Teilbereichen in Frage gestellt wird, 
wieder herzustellen. Dies umfaßt auch die Respektierung 
demokratisch legitimierter Mehrheitsentscheidungen. 
Jedenfalls dürfen die Sicherhei tsorgane nicht diskre
ditiert werden, wenn sie geltendes Recht vollziehen 
oder die Durchsetzung demokratischer Entscheidungen 
sichern. Hier sehe ich auch eine staatspolitisch 
wichtige Aufgabe der Medien. 

Die Politik hat "andererseits sicherzustellen, daß 
dringende poli tische und soziale Probleme berei ts im 
Anfangsstadium erkannt und aufgegriffen werden. Die 
Politiker dürfen die Poiizei mit gesellschaftspoli
tischen Problemen nicht alleine lassen. Die Bundes
regierung bekennt sich zu unserer freihei tlichen 
Rechtsordnung. Jeder dem demokratischen Rechtsstaat 
Verpflichtete wird sich einem Abbau oder einer Aus
höhlung rechtsstaatlicher Errungenschaften widersetzen. 

Meinungsäußerung und Demonstration im Rahmen unserer 
Rechtsordnung zur Durchsetzung poli tischer Ziele sind 
unverzichtbarer Teil unserer Grundordnung . Wir wider
setzen uns allerdings mit aller Entschiedenheit dem 
Mißbrauch von Freihei tsrechten durch einzelne Minder
heiten. Wir werden ~or Gruppen, die Forderungen, wel
cher Art auch immer - mit Gewalt und Rechtsbruch durch
setzen wollen, nicht zurückweichen. Das Gewal tmonopol 
liegt allein beim Rechtsstaat. Wir müssen klar unter
scheiden zwischen Demonstranten und Gewalttätern. 

Über die Frage einer Änderung des Demonstrationsrechts 
wird seit längerem intensiv nicht nur in den Parteien, 
sondern auch innerhalb der Polizei nachgedacht. Mich 
hat die engagierte Diskussion auf der GdP-Tagung in 
Nürnberg zu diesem Thema beeindruckt. Ich glaube, es 
ist möglich, in dieser bisher sehr strei tig geführten 
Frage zu einer insbesondere für die Praxis hilfreichen 
Lösung zu kommen. Der Vorschlag der GdP könnte hier 
vielleicht ein erster Ansatz für einen Konsens sein. 

Der Anstieg der Kriminalitätsentwicklung ist erschrek
kendo 4 Mio. registrierte Straftaten im Jahre 1981 
bedeuten einen unerträglichen Rekord. Diese Entwicklung 
ist nicht schicksalhaft. Es kann keine Kapitulation vor 
dem Verbrechen geben. Der Bundesminister des Innern 
wird gemeinsam mit den Innenministern der Länder erör
tern, wie dem bisherigen Anstiegstrend durch geziel te 
Maßnahmen für einzelne besonders stark angewachsene 
Kriminalitätsbereiche entgegengewirkt werden kann. 
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Den Terrorismus wird die Bundesregierung mit aller 
Intensität bekämpfen. Er hat sein Gesicht gegenüber den 
70er Jahren entscheidend verändert; die Anschlagstätig
keit beschränkt sich längst nicht mehr auf die harten 
Kerne; zu den Terroristen von links sind die von rechts 
gekommen. Entsprechend der Mobilität und der Anpas
sungsfähigkeit der Terroristen muß die Bekämpfungskon
zeption ständig angepaßt werden. Grenzüberschrei tende 
Aktivitäten der Terroristen und der internationale 
Terrorismus überhaupt lassen sich nur durch intensive 
internationale Zusammenarbeit wirksam bekämpfen. Wir 
werden daher die Kooperation mi t allen Staaten, die 
bereit sind, dem Terrorismus Einhalt zu gebieten, 
fortsetzen und ausdehnen. 

Wir werden aber auch nicht zulassen, daß Gäste und 
Freunde unseres Landes in der Bundesrepublik Deutsch
land durch terroristische Anschläge bedroht werden. Das 
gil t insbesondere für unsere amerikanischen Verbünde
ten, die auch zu unserem Schutz hier sind. Wer unsere 
Freunde und ihre Familien angreift, greift uns selbst 
an. Die Täter sind bei ihren Anschlägen so skrupellos, 
daß sie schwerste Verletzungen und sogar den Tod von 
Frauen und Kindern in Kauf nehmen. Die deutschen 
Sicherheitsbehörden werden alles tun, diesen Tätern das 
Handwerk zu legen. 

Sie werden daher mit aller Entschiedenheit und Klarheit 
gegen jeden Extremismus von links wie von rechts vor
gehen. Die Bundesregierung wird nicht zögern, wenn es 
geboten ist, von den grundgesetzlichen Instrumenten zum 
Schutz der freihei tlichen demokratischen Grundordnung 
Gebrauch zu machen. 

Die große Mehrheit der bei uns lebenden über 4,6 Mio. 
Ausländer verhält sich durchaus gesetzestreu. Auch in 
ihrem Interesse wird es die Bundesregierung nicht 
dulden, daß extremistische und terroristische auslän
dische Gruppen ihre Auseinandersetzungen im Bundesge
biet gewalttätig austragen. Die in der Koalitionsver
einbarung angekündigte Kommission für Ausländerpolitik 
wird daher auch zu prüfen haben, wie rechtsstaatliche 
Wege gefunden werden können, um diesem Treiben wirk
samer zu begegnen und wie das Instrumentarium ver
bessert werden kann, um straffällig gewordene Ausländer 
abzuschieben. Dies gilt auch für die Frage, wie ille
gale Einreisen und Beschäftigungen von Ausländern 
wirksam unterbunden werden können. 

Die Bundesregierung wird Entscheidungen für bereits 
vorgeschlagene Maßnahmen, die einen Sicherhei tsgewinn 
erwarten lassen, herbeiführen. Ich denke insbesondere 
an die Einführung eines fälschungssicheren, automatisch 
lesbaren Personalausweises und eines fälschungssicheren 
Kfz-Kennzeichens. 
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Die Gesamtverantwortung für die Innere Sicherhei t der 
Bundesrepublik Deutschland tragen in unserem födera
tiven System die Innenminister von Bund und Ländern 
gemeinsam. Eine erfolgreiche Bewältigung der schwieri
gen Sicherheitsprobleme ist daher nur möglich, wenn in 
wesentlichen Punkten einvernehmliche Auffassungen 
erarbeitet werden. Wir brauchen auf dem Gebiet der 
Inneren Sicherheit eine geschlossene und entschlossene 
Politik. Hierzu bedarf es sicherlich in manchen Fragen 
auch der allsei tigen Berei tschaft, aufeinander zuzu
gehen. Sachgerechte Lösungen kann es aber nur geben, 
wenn die -Zusammenarbeit von gegenseitigem Vertrauen 
getragen ist. Für den Bundesminister des Innern ist es 
deshalb ein sehr großes Anliegen, den notwendigen 
atmosphärischen Konsens in der Innenministerkonferenz 
wieder herzustellen. Denn dies dient dem Erfolg unserer 
sachlichen Arbeit. 

Die Berei tschaft, die Probleme offen und im Interesse 
sachgerechter Lösungen zu diskutieren, wird sicherlich 
auch diese Arbeitstagung bestimmen. Ich wünsche ihr 
einen guten Verlauf. 
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Thesen zur Funktion und Bedeutung der Datenverarbeitung 
bei der Polizei 

Heinrich Boge 

Zu Beginn dieses Vortrags möchte ich kurz mein Thema 
abgrenzen. Das Sammeln, Auswerten und Umsetzen von 
Informationen, also Daten, ist seit jeher ein wesent
licher Bestandteil polizeilicher Arbei t gewesen. Die 
Polizei hat also schon immer "Datenverarbeitung" be
trieben. Anlaß dieser Arbeitstagung ist jedoch die 
Inbetriebnahme des INPOL-Fahndungssystems vor zehn 
Jahren. Aus diesem Grunde nehme ich - wohl in Überein
stimmung mit den Organisatoren und den übrigen Referen
ten dieser Tagung· an, daß das Thema "Thesen zur 
Funktion und Bedeutung der Datenverarbei tung bei der 
Polizei" ausschließlich auf die elektronische Datenver
arbei tung zu beziehen ist, also auf den Einsatz von 
Computern zur Unterstützung der polizeilichen Tätig-
kei t. Zunächst möchte ich im wesentlichen exempla-
risch anhand der Fahndung umreißen, welche Verän-
derungen die elektronische Datenverarbei tung im poli
zeilichen All tag in den letzten zehn Jahren bewirkt 
hat. Anschließend werde ich das Anwendungsspektrum 
dieses neuen Hilfsmi t tels näher beleuchten. Dr i t tens 
gehe ich und das ist ein besonderes Anliegen des 
Präsidenten des Bundeskriminalamtes - auf die Zusammen
arbeit zwischen Bund und Ländern, mit anderen Behörden 
sowie mi t dem Ausland ein. Abschließend müssen auch 
Probleme und Grenzen der Datenverarbeitung bei der 
Polizei angesprochen werden. 

These 1 

Bereits der nach zehn Jahren erreichte Ausbaustand der 
elektronischen Datenverarbei tung hat die polizeiliche 
Arbeit in Bund und Ländern grundlegend verändert. 

Ein kurzer Rückblick in die "vorelektronische Zeit" 
dient der Erläuterung dieser These. Ich möchte mich 
dabei aus Zeitgründen, weil dies das augenfälligste 
Beispiel ist, schwerpunktmäßig auf den Bereich Fahndung 
beschränken. Aktuellstes Hilfsmittel der Personenfahn
dung war die parallel in ca. 80 Kriminaldienststellen 
der Bundesrepublik sowie zentral beim Bundeskriminalamt 
geführte Fahndungskartei (1). Ausschreibungs- bzw. 
Löschungsanträge gingen von den örtlichen Dienststellen 
über die Landeskriminalämter an das Bundeskriminalamt. 
Von hier aus wurden die Aktualisierungen arbeitstäglich 
auf dem Postwege an die karteiführenden Dienststellen 
versandt. 
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Dienststellen ohne Fahndungskartei bzw. Beamte im 
Außendienst waren auf das monatlich (für Festnahmen) 
und vierteljährlich (für Aufenthaltsermittlungen) 
erscheinende Deutsche Fahndungsbuch angewiesen. 

Eine umfassende Sachfahndungskartei bzw. ein allgemei
ner Sachfahndungsnachweis mit allen Gegenständen, nach 
denen gefahndet wurde, bestand auf Bundesebene nicht. 
Beim Bundeskriminalamt wurde jedoch eine Kartei über 
alle als abhandengekommen gemeldeten Kraftfahrzeuge 
geführt. Alle vier Monate wurde vom Bundeskriminalamt 
ein Sachfahndungsnachweis-Kraftfahrzeuge herausgegeben. 
Sonstige Gegenstände waren in Sachfahndungsnachweisen/
karteien auf örtlicher bzw. auf Landesebene erfaßt. 
Lediglich ein Teil davon wurde dem Bundeskriminalamt 
gemeldet. 

Das Beispiel Fahndung zeigt aus heutiger Sicht, welche 
Einbußen an Aktuali tät und Schnelligkei t hingenommen 
werden mußten. Selbst täglich aktualisierte Fahndungs
karteien hinkten um bis zu 2-3 Wochen hinter der Wirk
lichkei t her. So lange nämlich konnte es dauern, bis 
Ausschreibungs- und Löschungsanträge von den ausschrei
benden Dienststellen bei der zentralen Fahndungskartei 
beim Bundeskriminalamt anlangten. Noch inaktueller war 
naturgemäß das Deutsche Fahndungsbuch. Vor Festnahmen 
aufgrund des Fahndungsbuches mußte deshalb bei der 
nächsten Personenfahndungskartei Rückfrage gehalten 
werden, ob die Fahndungsausschreibung noch aktuell war. 
Dazu kam das Mengenproblem. Zwischen 1951 und 1970 
verdoppelte sich ungefähr der Bestand der Personenfahn
dungskartei . Welche Folgen das hinsichtlich der Hand
habbarkeit des Fahndungsbuches hatte, läßt sich leicht 
ausmalen. 

Zu dem Mengen- und Zei tproblem, das außer im Bereich 
der Fahndung vor allem bei der Nachrichtensammlung und 
-auswertung immer akuter wurde, gesellten sich andere, 
quali tative Herausforderungen an die polizeiliche 
Arbeit. Auch wenn der überwiegende Teil der Straftäter 
früher wie heute im örtlichen oder regionalen Bereich 
tätig war und ist, stell te gerade der nicht dazu ge
hörende Täterkreis die Polizei vor neue Aufgaben. 
Komfortablere Kommunikationsmöglichkeiten, schnellere 
und bequemere Verkehrs- und Transportmittel und durch
lässigere Staatsgrenzen schufen Raum für überregional 
und international organisierte Eigentumskriminalität. 
Aus den gleichen Gründen konnten Einzeltäter ihre 
Wirkungsstätten leichter wechseln bzw. begrenzten 
Fahndungsmaßnahmen ausweichen. Das Aufkommen der poli
tisch motivierten Gewaltkriminalität mit den daraus 
resultierenden hoch komplexen Ermittlungsverfahren Ende 
der 60er / Anfang der 70er Jahre tat ein übriges, um 
die Grenzen der herkömmlichen Instrumente polizeilicher 
Arbeit aufzuzeigen. 
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Als eines der wirksamsten Gegenmittel wurde angesichts 
dieser Entwicklung schon in den 60er Jahren die Nutzung 
der technischen Möglichkeiten der elektronischen Daten
verarbei tung für die. Polizei (2) in Betracht gezogen. 
Die ersten Versuche jener Jahre der "Elektronisierung" 
der Nachrichtenauswertung fanden auf der Ebene von 
Großstadt- bzw~ der damals noch existierenden Kommunal
polizeien - z. B.. durch den damaligen Nürnberger Poli
zeipräsidenten Herold (3) statt@ Die ersten auf 
Bund-Länder-Ebene koordinierten Planungen gab es ab 
1966. Nachdem dann 1970 die Bundesregierung den Einsatz 
der elektronischen Datenverarbeitung bei der Polizei in 
ihr Sofortprogramm zur Verbrechensbekämpfung aufge
nommen hatte,-wurde im Januar 1972 das erste gemeinsame 
Konzept, der elektronische Fahndungsverbund , von der 
Innenministerkonferenz verabschiedeto Die Realisierung 
dieses Beschlusses· im November 1972 ist der Anlaß 
dieser Arbeitstagung. 

Obwohl die Entwicklung nach zehn Jahren sicher noch 
nicht an. ihrem Ende angekommen ist, hat es berei ts 
eindrucksvolle Veränderungen gegeben: 
Die vorhin geschilderten zeitraubenden Abläufe bei der 
Personen- und Sachfahndung schrumpften auf Minuten, 
wenn nicht gar Sekunden zusammen. Von über 2.000 direkt 
an den Rechner des Bundeskriminalamtes bzw.. an einen 
Landesrechner angeschlossenen Terminals aus können 
Fahndungsausschreibungen und -löschungen unmittelbar in 
das System eingegeben werden. Der Zentralrechner beim 
Bundeskriminalamt sorgt dafür, daß die Fahndungskartei 
in allen bestandführenden Ländern aktualisiert wird, so 
daß theoretisch ein gesuchter Rechtsbrecher bereits 
Minuten nach der Ausschreibung - z., B. aufgrund eines 
Haftbefehls - bei seiner Flucht anläßlich einer Flug
hafenkontrolle festgenommen werden kann (4). Nicht ver
gessen werden darf, daß sich diese Schnelligkeit auch 
zugunsten der Bürger auswirkt. In Sekunden ist die 
entlastende Information verfügbarg und die polizeiliche 
Kontrolle ist im Vergleich zu früher nach einem Bruch
teil der Zeit vorüber. 

Der Bestand im Personenfahnqungssystem ist von ca g 

116 .. 000 Personen im November 1972 auf ca" 183 .. 000 im 
Oktober 1982 gestiegen. Dennoch erfolgen die Auskünfte 
am Datensichtgerät in aller Regel nach weniger als 10 
Sekunden» Mehr als ein Drittel aller eingegebenen 
Festnahmeersuchen können bereits nach einer Woche, mehr 
als drei Viertel können nach drei Monaten wieder ge
löscht werden .. 



In der Sachfahndung sind nunmehr sämtliche in der 
Bundesrepublik gesuchten alphanumerisch identifizier
baren Gegenstände erfaßt und bundesweit abfragbar, z.Z. 
ca. 1,9 Millionen, davon ca. 570.000 Kr aftfahr zeuge. 
Das Leistungsvermögen des Sachfahndungssystems ist z.B. 
daran zu erkennen, daß etwa 40% aller Ausschreibungen 
von Kraftfahrzeugen nach einer Woche und etwa 70% 
spätestens nach drei Monaten wieder erledigt sind. 

Ähnliche Veränderungen, allerdings wegen des (noch) 
nicht so fortgeschrittenen Ausbaustadiums der elektro
nischen Datenverarbeitung ni~ht so gravierende, sind in 
anderen polizeilichen Arbeitsbereichen festzustellen: 
Personenauskunftssysteme (Aktenhinweissysteme) ersetzen 
Zentralkarteien, das DV-Verfahren "Daktyloskopie" 
unterstützt und ersetzt mehr und mehr die konventio
nellen Arbeitsweisen beim Erkennungsdienst, Falldateien 
unterstützen die Auswerte- und Recherchearbeit mittels 
Karteien und anderen herkömmlichen Hilfsmi tteln. Ich 
möchte es bei diesen kurzen Andeutungen bewenden las
sen. Auf einige Punkte komme ich im Verlauf dieses 
Vortrags noch zurück. Im übrigen werden andere Refe
renten noch auf Einzelheiten näher eingehen, so daß ich 
nicht zuviel vorwegnehmen möchte. 

These 2 

"Elektronisierungen" konventioneller Karteien und 
Abläufe müssen in die Brei te ausgebaut werden, dami t 
die daraus erwachsenden Mengen- und Zei tvorteile 
möglichst weit "vor Ort" genutzt werden können. 

Die realisierten bzw. geplanten Anwendungen der elek
tronischen Datenverarbei tung bei der Polizei umfassen 
ein breites Spektrum, von dem die bereits angesprochene 
Fahndung nur eine der Möglichkeiten darstellt, nämlich 
die 1:1-Übernahme von Karteien. Wie dort sind in Daten
banken Personen registriert" nach denen z. B. gesucht 
wird, die in Haft sind oder über die Akten geführt 
sind. Wie auf Karteikarten ist in einem Personendaten
satz z.B. niedergelegt, seit wann, durch wen und warum 
nach einer Person gefahndet wird, wie lange und wo 
jemand in Haft ist und unter welcher Nummer die Krimi
nalakte geführt wird. Im Prinzip werden bisherige 
Strukturen nachgebildet, doch soll te man auch hier 
wie schon vorhin ausgeführt - die Bedeutung der Um
stellung auf EDV nicht unterschätzen. Man bekommt das 
Zei t- und das Mengenproblem in den Gr iff , und bei 
entsprechender ,Ausstattung mit Terminals können die 
Datenbestände anders als herkömmliche Karteien relativ 
nahe am Ort des pOlizeirelevanten Geschehens unmittel-
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bar genutzt werden. Das "Herrschaftswissen" von Zen
tralen nimmt tendenziell ab. Das beste Beispiel ist 
hier der Einsatz von Datenfunkterminals in Streifen
wagen der Schutzpolizei oder bei Kontrollen durch 
Beamte des Grenzschutzeinzeldienstes. Hierdurch ent
fällt sogar die sonst übliche Übermittlung einer 
Anfrage per Sprechfunk an die nächste Dienststelle mit 
Datensichtgerät. Es ist also unabdingbar, Standardfunk
tionen der polizeilichen Datenverarbeitung, sobald sie 
zu einer gewissen "Reife" entwickel t sind und ihre 
Nutzung dezentral erforderlich ist, geziel t "in die 
Breite" auszudehnen. Nur so können dem einzelnen 
Schutzpolizeibeamten und kriminalpolizeilichen Sachbe
arbei ter die, auch bei einfachem "Karteiersatz 11 er
zielbaren , Vorteile der elektronischen Datenverarbei
tung unmittelbar vor Augen geführt werden. 

These 3 

Elektronische Da tenverarbei tung bildet nicht nur kon
ventionelle Strukturen und Abläufe ab. Sie schafft 
darüber hinaus neue Möglichkei ten des Auswertens und 
Abgleichens sowie der Handhabung und Verknüpfung kom
plexer Datenbestände. 

Auch konventionelle Informationssammlungen bieten mehr 
als nur reine Auskunftsfunktionen. Herkömmliche Auswer
tungen finden jedoch ihre Grenzen in den dabei zur 
Ver'fügung stehenden praktischen Möglichkei ten und in 
der endlichen Leistungsfähigkei t des menschlichen 
Gedächtnisses. Die elektronische Datenverarbeitung 
schafft nicht nur graduelle Verbesserungen. Sie ermög
licht z.B. nicht nur eine schnellere Erfüllung be
stimmter Aufgaben oder eine Verarbeitung und Handhabung 
größerer Informationsmengen in einem bestimmten Zei t
limit, sondern sie bietet Leistungen, die manuell unter 
realistischen personellen bzw. zeitlichen Umständen 
überhaupt nicht erbringbar siJ1.d. Ich möchte mich auch 
hier, da die INPOL-Anwendungen und die taktischen 
Einsatzmöglichkeiten der elektronischen Datenverarbei
tung noch im Detail vorgetragen werden, auf einen Abriß 
beschränken (5): 
Bei der Täterermittlung und der Herstellung von Tatzu
sammenhängen ist es mit den Mitteln der herkömmlichen 
Daktyloskopie nicht möglich, z.B. gesicherte Finger
spuren mit sämtlichen abgelegten Einzelfingerabdrücken 
zu vergleichen. Vielmehr muß man vorher in etwa wissen, 
in welcher Deliktsgruppe (und dami t in welcher Unter
menge der Einzelfingerabdrücke) man zu suchen hat. Mit 
Hilfe der elektronischen Datenverarbei tung kann dem-
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gegenüber eine am Tatort vorgefundene und verformel te 
Fingerspur mi t sämtlichen in der Sammlung vorhandenen 
Einzelfingerformeln verglichen werden. Seit 1977, dem 
Jahr der Einführung des Systems, bis zum 30.09.1982 
wurden so insgesamt 2.560 Spurenverursacher identi
fiziert. 

Auch für die Fallrecherche hat die elektronische Daten
verarbei tung neue Maßstäbe' gesetzt. Der Modus operandi 
eines Straftäters läßt sich in eine wei t größere Zahl 
von Tatbegehungs-, Täter- und Opfermerkmalen aufteilen 
als manuell auswertbar und recherchierbar ist. Die für 
bestimmte Deliktsbereiche geplanten zentralen Fallda
teien - die Falldatei Rauschgift wird bereits erprobt -
sowie in einigen Ländern verwirklichte Falldateien 
liefern prinzipiell alle Kombinationen der vorhandenen 
Daten und erlauben, sowei t es die DV-Kapazi täten zu
lassen, Bereichsauswertungen . So können z. B. Rausch
giftfälle mit unbekanntem Täter hinsichtlich der Merk
male Straftat, Tatzeit, Tatmittel, Begehungsweise usw. 
den zu bekannten Tätern erfaßten gleichen Merkmalen 
gegenübergestell t werden, um ggf. eine Zuordnung be
reits ermittelter Täter zu unaufgeklärten Fällen vorzu
nehmen. Zugrunde liegt den Falldateien die kriminolo
gische Grundannahme der Perseveranz (Beibehaltung) von 
Modus-operandi-Merkmalen. 

Ein weiteres Beispiel betrifft die Handhabung und 
Verknüpfung komplexer Datenbestände aus Akten zu 
Personen,Institutionen, Objekten und Sachen in be
stimmten Ermittlungskomplexen (Verfahren PIOS). So 
können manuell nicht oder nur durch Zufall erkennbare 
Sachzusammenhänge und Beziehungen hergestell t werden. 
Auch hier ist der Fortschritt gegenüber konventionellen 
Aktenauswertungen nicht mehr nur gradueller, sondern 
schon qualitativer Natur. 

Ich möchte noch auf eine Funktion der elektronischen 
Datenverarbei tung kurz eingehen, der ein öffentliches 
Interesse entgegengebracht wird, das meiner Auffassung 
nach unberechtigt, zumindest aber übertrieben ist. 
Gemeint ist der systematisierte Datenabgleich, auch 
"Rasterfahndung" genannt. Auch hier bestehen gegenüber 
der manuellen Vorgehensweise unbestri ttener,maßen völlig 
neue Möglichkeiten. Es geht, kurz gesagt, darum, große 
Datenbestände aus dem nichtpolizeilichen Bereich (z.B. 
Einwohnermeldedaten oder Kundendaten) miteinander oder 
mit polizeilichen Datenbeständen abzugleichen, um - je 
nach Ermi ttlungsziel Übereinstimmungen oder Nicht
übereinstimmungen herauszufiltern oder darum, solche 
Daten isoliert nach vorgegebenen ermi ttlungsbedingten 
Merkmalen stufenweise auszuwerten (6). Bei der Be
kämpfung terroristischer Gewalttaten kommt es bei
spielsweise darauf an, s ich im 'All tag äußerst unauf-
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fällig verhaltende Täter zu ermitteln. Vermutet man 
dennoch bestimmte Besonderheiten, müssen die Daten 
großer Personenkreise nach diesen Kriterien hin unter
sucht werden. Die Möglichkeiten dazu schafft die elek
tronische Datenverarbei tung. Naturgemäß sind fast 
ausschließlich unbeteiligte Bürger von den Abgleichmaß
nahmen "betroffen", doch trifft es nicht zu, hierin ein 
unzulässiges "Überwachen" oder "Datensammeln" durch 
Staatsorgane zu sehen. Diese Daten werden bis auf die 
"Treffer"; die konventionell nachermittelt werden, bei 
der Polizei nicht menschlich wahrgenommen und nirgends 
gespeichert. Die Datenträger werden nach Abschluß der 
jeweiligen Aktion zurückgegeben bzw. gelöscht. 

Das Spektrum möglicher Funktionen der polizeilichen 
Datenverarbei tung ist dami t immer noch nicht erschö
pfend dargestellt. Die Datenverarbeitung muß - und hier 
liegt noch ein großer Teil der Aufgaben vor uns 
gerade in ihren spezifisch neuen Funktionen mehr der 
unmittelbaren Unterstützung des Sachbearbeiters dienen 
als es bi~her der Fall ist. Ein weiterer Ausbau "in die 
Tiefe" ist notwendig. Die Sachbearbei ter werden die 
elektronische Datenverarbeitung wohl nie als voll 
anerkanntes Hilfsmittel der Verbrechensbekämpfung 
akzeptieren I wenn die einzelnen Anwendungen "Inseln" 
bleiben und Informationen mehrfach für jedes Ver
fahren getrennt eingegeben und überdies auch noch 
konventionelle Melde- und Berichtspflichten erfüllt 
werden müssen. Das polizeiliche Datenverarbeitungs
system der Zukunft muß als "Funktionsverbund" gestaltet 
werden. Es muß neben den bereits bestehenden bzw. vor 
der Realisierung stehenden Möglichkeiten z.B. 

(1) dem Sachbearbei ter - wie berei ts in Berlin vor-
bildlich praktiziert Vorgangsverwaltungsfunk-
tionen abnehmen (u.a. Tagebuchführung) 

(2) Textverarbeitungsmöglichkeiten bereitstellen, um 
den auch in Zukunft sicherlich nötig bleibenden 
Papierrückhalt rationell anfertigen zu können 

(3) die Einmaleingabe von II?-formationen ermöglichen, 
dami t z. B. nicht wie heute Daten im Extremfall 
dreimal erfaßt werden müssen (Personendatei beim 
Bundeskriminalamt, System PIOS, Landessystem) 

(4) die direkten Kommunikationsmöglichkeiten erwei
tern, indem der Terminal-Terminal-Nachrichten
verkehr (Nachrichtenvermittlungssystem) ausge
weitet wird .und 
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(S) vom reagierenden zum lIaktiven ll System werden, 
indem bestimmte "Auslöser ll vorher festgelegte 
Aktivitäten selbständig in Gang setzen (z.B. als 
Folge eines IIFahndungstreffers ll an der Grenze, 
Meldung an die ausschreibende Dienststelle, ohne 
daß dies noch gesondert veranlaßt werden muß). 

These 4 

Elektronische Datenverarbeitung dient nicht nur der 
Erfassung' und Wiedergewinnung alphanumerischer Infor
mationen, sondern optimiert und unterstützt die Polizei 
auch bei wei tergehenden kriminal technischen Aufgaben
steIlungen. 

Das Funktionsspektrum der elektronischen Datenverar
beitung bei der Polizei ist immer noch nicht vollstän
dig umrissen. Es handelte sich bei dem bishe~ Gesagten 
ausschließlich um Anwendungsbeispiele , bei denen die 
zugrundeliegenden elektronisch verarbeiteten Informa
tionen aus Buchstaben oder Zahlen bestanden. Die können 
unmi ttelbar in den Binärcode übersetzt werden, den 
der Rechner IIversteht ll

• Auch das Daktyloskopie-System, 
dessen Grundlage eigentlich Muster bzw. Bilder sind, 
nämlich die Bilder von Fingerabdrücken und -.spuren, 
arbei tet im Prinzip nicht anders, da diese Informa
tionen vor Eingabe in den Rechner in alphanumerische 
Formeln umgewandelt werden. Ob manuell oder demnächst 
wahrscheinlich teilautomatisiert (mit Hilfe des Finger
abdruck-Registriersystems FARS was -wesentlichen 
Zeitgewinn mit sich bringt) - stets 'handelt es sich bei 
der Verformelung, bei der Umwandlung in eine alpha
numerische Information, um einen separaten Schritt vor 
der eigentlichen Datenspeicherung, den das Daktylo
skopiesystem selbst nicht durchführt. 

Es wird jedoch auch daran gearbei tet, Muster- bzw. 
Bildinformationen, aber auch phonetische Informationen, 
direkt computerunterstützt IIlesen 11, erkennen, klassi
fizieren und zum Zwecke späteren Vergleich~ in digita
lisierter Form speichern zu lassen. Konkret meine ich 
den 

rechnergestützten Handschriftenvergleich, d.h. die 
(Wieder- )Erkennung von Handschriften auf der 
Grundlage computergestützter Bilder- und Muster
verarbeitungstechniken (7) 
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sowie die 

rechnergestützte Sprechererkennung, d.h. die 
Identifizierung von Personen (Straftätern) anhand 
ihrer Stimme (8). 

Über die kriminalpolizeiliche Bedeutung dieser For
schungsprojekte brauche ich keine langen Worte zu 
verlieren. Auch hierzu wird im Verlauf der Tagung 
sicher noch mehr berichtet werden - z.B. aus Anlaß von 
Erpressungsfällen - seit jeher bei der Polizei betrie
ben. Die elektronische Datenverarbei tung bietet inso
weit keine prinzipielle Neuerung, sondern sie wirkt 
unterstützend und optimierend, da bei den konventio
nellen Verfahrensweisen auch hier das Massen- und damit 
das Zeitproblem den Wunsch nach Beschleunigung auf
kommen ließ. Zugleich wird von der Rechnerunterstützung 
ein Gewinn erwartet hinsichtlich der Objektivierung, 
Quantifizierung, Reproduzierbarkeit sowie der Erhöhung 
der Anzahl von auswertbaren Handschrift- bzw. Sprach
merkmalen. 

Die Forschungsprojekte sind noch nicht abgeschlossen, 
so daß ein Gesamturteil noch nicht möglich ist. Ange
sichts der Komplexität der Aufgabensteilung müssen 
jedoch bei den künftigen "serienreifen" Verfahren 
sicherlich Grenzen einkalkuliert werden. Eine Identifi
kationssicherheit, wie sie die Daktylosk~p~e·bi~t:et, 
darf meiner Erwartung nach beim rechnerunterstützten 
Handschriften- und Stimmvergleich nicht erhofft werden. 

These 5 

INPOL ist kein Informationssystem des Bundeskriminal
amtes, sondern das gemeinsame System von Bund und 
Ländern. Die elektronische Datenverarbei tung ist und 
bleibt daher ein wesentlicher Inhalt der polizeilichen 
Bund-Länder-Zusammenarbeit. 

Das Informationssystem der Polizei (INPOL) ist nicht 
als zentralistisches System konzipiert. Das erkennt man 
schon daran, daß alle wesentlichen Entscheidungen in 
der ständigen Konferenz der Innenminister/-senatoren 
der Länder (IMK) fallen. Vorberei tet werden die Be
schlüsse im Arbeitskreis 11 ("Öffentliche Sicherheit 
und Ordnung") der IMK, in der Arbei tsgemeinschaft der 
Leiter der Landeskriminalämter mit dem Bundeskriminal
amt (AG Kripo) und einer Vielzahl weiterer Kommissionen 
und Arbeitsgruppen auf Bund-Länder-Ebene. 



- 28 -

Ich weise hierauf so ausführlich hin, um darzustellen, 
welch großer Koordinierungsaufwand nötig war und ist, 
damit 11 Bundesländer und das Bundeskriminalamt die vom 
Grundgesetz vorgeschriebene Zusammenarbei t des Bundes 
und der Länder in der Kr iminalpolizei in die Tat um
setzen. Die Polizeihohei t der Länder hat sich auch auf 
dem Sektor der elektronischen Datenverarbeitung ausge
wirkt. Sechs Länder sowie das Bundeskriminalamt nutzen 
Hardware der Firma SiemenS, 3 Bundesländer (Schleswig
Holstein, Hessen und Rheinland-Pfalz) haben IBM- bzw. 
IBM-kompatible Hardware im Einsatz. 
Zwei Bundesländer (Bremen und das Saarland) betreiben 
kein eigenes polizeiliches Informationssystem, sondern 
nutzen die Anlagen des Bundeskriminalamtes. Alle Länder 
mit eigenen Systemen haben in unterschiedlichem 
Umfang - in der AufgabensteIlung zwar ähnliche, jedoch 
in der Ausgestaltung voneinander abweichende und somit 
nicht kompatible landesspezifische Verfahren ent
wickel t. Einhei tlich im Verbund, d. h. von sämtlichen 
Terminals aus bundesweit nutzbar, ist bislang nur die 
Personen- und Sachfahndung. Weitere Verbundanwendungen 
(Kriminalaktennachweis, Haftdatei, erkennungsdienst
liche Daten) sind in Vorbereitung. Die bislang be
stehende Heterogenität in der polizeilichen Datenverar
beitung beim Bund und in den Ländern war im August 1978 
Anlaß für die IMK, einen Beschluß zur "INPOL-Neuord
nung" zu fassen, der eine stärkere technische und 
inhaltliche Vereinheitlichung der polizeilichen DV
Systeme und die stärkere Betonung der Rolle des Bundes 
zum Ziel hatte. Die damals angestrebte Entwicklung ist 
nicht voll eingetreten. Es gibt dafür sicher mehrere 
Gründe, einer davon war aber offenbar, daß zumindest 
einige Länder ihre vormalige Entscheidung, Verantwor
tung und Kompetenzen, aber auch' finanzielle Verpflich
tungen, an den Bund abzugeben, nachträglich revidiert 
haben. Das nunmehr gül tige INPOL-Forten twickl ungskon
zept vom Juni 1981 verwirft jedenfalls den Gedanken der 
Vereinheitlichung aller Systeme wieder. 
Statt dessen wurde festgelegt, welche DV-Anwendungen 
Bund und Länder gemeinsam im Verbund planen und be
treiben. 

Die also auf absehbare Zei t nicht behebbaren Unter
schiede zwischen den polizeilichen DV-Systemen in Bund 
und Ländern erhöhen die Bedeutung solcher Projekte, die 
zum Ziel haben, die Inkompatibilitäten auf andere Weise 
zu beheben bzw. zu umgehen. Es muß angestrebt werden, 
daß zwischen unterschiedlichen Systemen, einschließlich 
denen verschiedener Gerätehersteller , dennoch ein 
gegensei tiger Zugriff möglich ist. Zwischen Siemens
Anlagen ist dies technisch durch bestimmte Nachrichten
steuermechanismen im Datenübertragungsnetz bereits 
möglich. Der nächste Schri tt wäre, daß auch von IBM
Terminals aus auf Siemens-Rechner zurückgegriffen 
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werden kann und umgekehrt. Dies soll mit dem vom Bund 
und den Ländern Hessen und Rheinland-Pfalz getragenen 
Projekt SNATCH-POL erreicht werden. Gemäß Projektplan 
wird es ab nächstem, Jahr möglich sein, mi t IBM-Ter
minals in den genannten Ländern Anwendungen (und zwar 
als erstes das Literaturdokumentationssystem) beim 
Bundeskriminalamt zu nutzen. 

Noch wei ter geht das vom Bund und von allen Ländern 
getragene Vorhaben DISPOL (Digitales Sondernetz der 
Polizei) (9): Die IMK hat im August 1978 die Rahmen
richtlinien DISPOL beschlossen. Sie bilden die Grund
lage der Projektarbeit. Mit DISPOL soll nicht nur das 
INPOL-Datennetz aufgabenunabhängig und herstellerneu
tral gestaltet werden (indem die zur Datenübertragung 
nötige "Intelligenz" aus den Datenverarbei tungsanlagen 
ins Übertragungsnetz ver lagert wird), sondern DISPOL 
soll' die bisher getrennt betriebenen Sondernetze der 
Polizei 

- INPOL-D~tennetz 

- Fernschreibnetz 

in einem Netz vereinen. 

DISPOL, dessen endgültige Realisierung allerdings erst 
gegen Ende dieses Jahrzehnts erwartet werden kann, wird 
den Benutzern zumindest technisch über ein "vermasch
tes" Netz einen "freizügigen" Nachrichtenaustausch mit 
allen am System beteiligten Datenverarbei tungsanlagen 
und Endgeräten erlauben. Es wird keine ausschließliche 
Bindung eines Terminals an einen bestimmten Rechner 
mehr geben. Die schon lange angestrebte "hierarchie
freie" Datenverarbei tung wird dann in vollem Umfang 
verwirklicht sein. 

These 6 

Polizeiliche Datenverarbeitung, bedeutet auch Zusammen
arbeit mit Informationssystemen anderer Behörden sowie 
internationale Zusammenarbeit. 

Die technischen Möglichkei ten des Zugriffs auf Daten 
aus nichtpolizeilichen Informationssystemen sind be
rei ts Anfang der ,70er Jahre in die INPOL-Planung einbe
zogen und in das im Dezember 1975 von der IMK verab
schiedete "INPOL-Gesamtkonzept" mit aufgenommen worden. 
Auch wenn nicht mehr alle der damals genannten Bedürf
nisse aktuell sind, bleibt als "harter Kern 11 der Di
rektzugri;Ef 
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- beim zentralen Verkehrsinformationssystem ZEVIS des 
Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) 

- beim Bundeszentralregister (BZR) und 
- beim Ausländerzentralregister (AZR). 

Für den Zugriff beim BZR und AZR sind derzei t die 
technischen Voraussetzungen noch nicht voll erfüll t. 
Hinsichtlich des AZR sind auch noch Rechtsfragen offen. 
Die Direktanfrage beim KBA, und zwar bei der HaI ter
datei und bei der Datei über entzogene Fahrerlaubnisse, 
ist bereits in Form eines Pilotprojekts teilweise 
verwirklicht und wird in nächster Zei t wei ter ausge
baut. Umgekehrt wird zur Zeit über die Modalitäten des 
Zugriffs von Justizdienststellen auf bestimmte Daten im 
INPOL-Fahndungssystem diskutiert. Gerade das ist ein 
Beispiel dafür, daß die Polizei nicht nur einsei tig 
Daten fordert, sondern daß die Zusammenarbeit mit 
anderen Behörden auch in umgekehrter Richtung statt
finden kann, soweit das erforderlich und rechtlich 
geboten ist. 

Internationale Zusammenarbei t mi t Hilfe der polizei
lichen Datenverarbei tung (10) findet aus rechtlichen 
Gründen derzeit ausschließlich auf dem Gebiet der 
Sachfahndung statt. Personendaten sind aus allen 
on-line-Übermittlungen eliminiert. Es werden viel
fältige Formen praktiziert: 

- Austausch bzw. gegenseitige Zurverfügungstellung von 
Listenausdrucken: 
Z.B. geht vierteljährlich eine Liste über gestohlene 
Kraftfahrzeuge an IP AMMAN. 

- Bestandsabgleiche: 
Z.B. wird den USA vierteljährlich ein Band mi t dem 
INPOL-Kfz-Bestand zur Verfügung gestellt. 

- Zugriff über Telex-Geräte: 
Seit 1975 sind inzwischen neun europäische Interpol
staaten über insgesamt 10 Telexgeräte berechtigt, 
automatisch auf den INPOL-Bestand, "gestohlene/unter
schlagene Kraftfahrzeuge" zuzugreifen. 

Zugriff über Datensichtstationen: 
Im Gefolge der sogenannten TREVI-Vereinbarungen auf 
EG-Ebene befürwortete die IMK im November 1978 den 
gegenseitigen Zugriff ausländischer Polizeidienst
stellen in europäischen Interpol-Staaten auf folgende 
Gegenstandsarten der Sachfahndung: 

- Kraftfahrzeuge 
- Blankodokumente 
- Waffen 

Banknoten. 
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Realisiert ist diese Form der Zusammenarbeit bislang 
mit Italien und Belgien. 

Wei tergehend sind sei t ca. 10 Jahren laufende P la
nungen auf Interpol-Ebene zur Einrichtung eines 
polizeilichen Informationssystems FIR (Fichier Infor
matise de Recherches) mi t dem Generalsekretariat in 
Paris als Zentrale. Hier sollen auch Personendaten 
international elektronisch übermittelt werden. Das 
Sitzabkommen zwischen dem Generalsekretariat und der 
französischen Regierung sowie die jüngst verabschie
deten Datenschutzkonventionen der IKPO-Interpol 
stellen einen weiteren wichtigen Schritt bei der 
Lösung hier noch offener Datenschutzprobleme dar. Zur 
technisch-finanziellen Realisierung des FIR-Systems 
können allerdings derzeit keine verläßlichen Pro
gnosen abgegeben werden. 

Wenn Datenschutzprobleme die internationale Übermitt
lung von Personendaten problematisch machen, muß die 
internationale Zusammenarbei t wenigstens dort fort
geführt werden, wo keine Eingriffe in Persönlich
keitsrechte stattfinden können. Über die Internatio
nalisierung der Sachfahndung hinaus soll te deshalb 
beispielsweise angestrebt werden, 

- Daten über Beweismittel zu terroristischen oder 
schwerkriminellen Straftaten 

- kriminal technische Daten 
- Sprengkörper- und Sprengstoffdaten 

in Datenbanken bereitzustellen, auf die international 
z'ugegriffen werden kann. Das Bundeskriminalamt ist 
dabei, entsprechende Vorstellungen auf Interpol-Ebene 
einzubringen. 

These 7: 

Die elektronische Datenverarbeitung muß sich stets 
ihrer tatsächlichen und rechtlichen Grenzen bewußt 
bleiben, um sowohl innerhalb der Polizei als auch in 
der Bevölkerung als wertvolles und unerläßliches 
Hilfsmittel der Verbrechensbekämpfung akzeptiert zu 
werden. 

Bei der Einrichtung und beim Betrieb polizeilicher 
Informationssysteme muß der Grundsatz "Qualität vor 
Quanti tät" eingehal ten werden. Durch organisatorische 
und DV-technische Vorkehrungen (z. B. Erarbei ten von 
Erfassungskriterien, Datenqualitätskontrollen, regel-
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mäßige Prüfungen auf Datenlöschung) ist sicherzustel
len, daß Dateien nicht mehr Daten enthal ten als ihr 
Zweck gebietet. Das ist nicht allein ein datenschutz
rechtliches Erfordernis. Jedes Auskunftssystem stößt 
irgendwann an die Grenzen seiner Leistungsfähigkei t, 
wenn Bestände einen zu großen Umfang. annehmen und so 
inakzeptable Antwortzei ten hinzunehmen sind. Außerdem 
erfüll t eine Datei nicht mehr ihren Zweck, wenn der 
Anfrager zwar rechtzei tig Auskünfte bekommt, aber die 
Auskunftsinhalte nicht die geforderte Relevanz haben. 

Diese Erwägungen, und nicht· etwa nur Einflußnahmen von 
aUßerhalb der Polizei, haben beispielsweise umfang
reiche Löschungen von Daten in der Anwendung "PIOS
Terrorismus" nach sich gezogen. Allein eine seit Beginn 
dieses Jahres laufende Überprüfungsaktion hat hier 
bisher zur Löschung von über 16.000 Personendatensätzen 
geführt. Daß solche Überprüfungen jedoch nicht nur 
neueren Datums sind, sondern permanent praktiziert 
werden, läßt sich dadurch belegen, daß seit April 1979 
insgesamt über 70.000 Personendatensätze in "PIOS
Terrorismus" gelöscht wurden. 

Weiter möchte ich auf die Gefahr der Überschätzung 
elektronischer Auskunfts- und Informationssysteme 
hinweisen: Selbst die komplexeste Datei kann nur ver
kürzte Informationen enthalten. Die Personen- bzw. 
Ermittlungsakte wird daher in absehbarer Zeit ihre 
Bedeutung nicht verlieren. Es ist davor zu warnen, 
außer in Situationen, die sofortiges Handeln verlangen 
(wie z. B. bei einer Festnahme aufgrund eines Fahn
dungstreffers) , polizeiliche Maßnahmen und Entschei
dungen - vor allem zu Lasten eines Bürgers - allein auf 
Auskünfte aus einem DV-System zu stützen. Nicht ohne 
Grund werden in den INPOL-Anwendungen in irgendeiner 
Form Aktenhinweise, Aktenzeichen, FundsteIlen und 
ähnliches angegeben. Diesen Informationen ist nachzu
gehen, sofern es die zeitlichen Umstände erlauben. 

Eine künftig immer wirksamer werdende Grenze des Aus
baus polizeilicher Datenverarbeitungssysteme sind 
angesichts der bekannten Engpässe in allen öffentlichen 
Kassen die Kosten. Die Zeit der großzügigen Expansion 
dürfte sowohl in den Ländern als auch beim Bund auf 
absehbare Zeit vorbei sein. Das verschärft die Anfor
derungen an künftige Planungen, denn mehr denn je 
müssen Prioritäten gesetzt werden. Ich habe bereits 
angedeutet, wo ich diese sehe: in der Dezentralisierung 
der Standardfunktionen , vor allem aber im Ausbau "in 
die Tiefe", d. h. in der Unterstützung und Entlastung 
insbesondere des Sachbearbei ters an der polizeilichen 
"Front". Nur wenn der unmittelbare Beitrag der elektro
nischen Datenverarbeitung zur Verbrechensbekämpfung 
dort ersichtlich ist, wird es poli tisch durchsetzbar 
sein, weitere unabdingbare Maßnahmen zu finanzieren. 
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Zum Schluß noch ein Wort zu dem öffentlich wohl am 
meisten diskutierten Thema, nämlich "polizeiliche 
Datenverarbeitung und Datenschutz". Wir werden hierzu 
noch Vorträge hören., Ich möchte nur folgendes fest
stellen und damit zugleich mein Referat schließen: 
Die Polizei wird sich wei terhin nie den Anforderungen 
des Datenschutzes verschließen, aktiv am wirksamen 
Schutz der Persönlichkei tsrechte der Bürger mi tzuar
bei ten. Die Vielzahl von Regelungen, die berei ts in 
Kraft gesetzt wurden, zeigen, daß dies keine leeren 
Worte sind. Es wird wei terhin Diskussionen und wohl 
auch Auseinandersetzungen geben. Ich habe dennoch den 
Eindruck, daß die Posi tionen von Polizei und Daten
schutz gar nicht so weit voneinander entfernt sind, wie 
es manchmal scheinen könnte. Die insgesamt sachliche 
Zusammenarbei t in einer Vielzahl von Einzelfällen und 
-problemen beweist dies. Was jedoch meiner Meinung ,nach 
das Klima unnötig verschärft, ist weniger der Inhal t 
als die häufig unangemessene Form, in der von sei ten 
des Datenschutzes öffentiich an der Polizei Kritik 
geübt wirQ. Die Verwendung juristischer Techniken bei 
der Argumentation dient in diesem Fall nicht immer der 
Versachlichung. Es ist zwar richtig, daß Datenschutz 
eine Rechtsmaterie ist. Wer jedoch ehrlich. ist, muß 
zugeben, daß die hier beziehbaren Positionen in Wirk
lichkeit keine ausschließlich juristischen Standpunkte 
sind, sondern auch die gesellschaftspoli tische Wert
haltung des jeweiligen Betrachters widerspiegeln, z. B. 
die Auffassung über die Rolle der Polizei in unserer 
Gesellschaft. Dies bitte ich dann aber auch deutlich zu 
machen. Wer hier juristische Argumentationstechniken 
vorschiebt, erhebt einen Verbindlichkeitsanspruch, der 
ihm' nicht zukommt. 
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.a.nmerkungen 

(1) Vgl. zu den folgenden "historischen Darstellungen" 
u. a. Holle, R.: Kriminaldienstkunde, 111. Teil: 
Fahndung, Schriftenreihe des Bundeskriminalamtes 
1957/3, hrsg. vom Bundeskriminalamt Wiesbaden, S. 
22 ff. und Dickopf, P./Holle, R.: Das Bundeskrimi
nalamt, Bonn 1971, S. 91 ff. 

(2) Als "Pionier" gilt hier Kaleth, H.: Die elektro
nische Datenverarbeitung. Ein Beitrag zur Automa
tisierung der kriminalpolizeilichen Karteiarbeit, 
Schriftenreihe des Bundeskriminalamtes 1961/3, 
hrsg. vom Bundeskriminalamt Wiesbaden. 

(3) Vgl. u. a. Herold, H.: Organisatorische Grundzüge 
der elektronischen Datenverarbeitung im Bereich 
der Polizei. Versuch eines Zukunftsmodells, 
Taschenbuch für Kriminalisten, Bd. 18, Hilden 
1968, S. 240 ff. und später ders.: Künftige 
Einsatzformen der EDV und ihre Auswirkungen im 
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Informationstechnologie der Zukunft 

Fritz Krückeberg 

Auch wenn mein Thema sich im Bereich der Technologie 
und Technik bewegt, so ist die Verbindung und Wechsel
wirkung besonders der Informationstechnologie mi t 
fundamentalen Sachverhalten unseres Lebens und der 
Gesellschaft doch so bedeutsam, daß ich mich verpflich
tet und berechtigt fühle, mi t einem sehr brei t ange
legten Einstieg meinen Vortrag zu beginnen. 

A) Entwicklung zur 'Informationsgesellschaft 

Wenn man die technischen 'Entwicklungslinien im Bereich 
der Infor~ation betrachtet, so sieht man, daß sie eine 
Teilentwicklung einer umfassenden und allgemeinen 
Entwicklung darstellen: das zunehmende Entstehen einer 
Informationsgesellschaft beobachten wir in allen 
Lebensbereichen als einen äUßerst bedeutsamen Wand
lungsprozeß von geschichtlicher Dimension. Betrachten 
wir den Gesamtbereich unserer Volkswirtschaft, so sehen 
wir, daß die volkswirtschaftlichen Prozesse der Pro
duktion, Umwandlung und Auswertung von Gütern aller Art 
sich beziehen auf Eingangsgrößen aus Materie (Roh
stoffe, Vorprodukte), aus Energie (Elektrizität, 
Wärmeenergie) und Information (Produktionssteuerung, 
technische Zeichnungen, Auftragslisten, Fachliteratur, 
Lizenzen usw.) sowie sich beziehen auf Ausgangsgrößen, 
nämlich materielle Ergebnisse (fertige Produkte oder 
Zwischenprodukte) beziehungsweise Ergebnisse in der 
Form von Energie (bei Kraftwerken, aber auch als 
Nebenprodukt bei Herstellungsprozessen) und Ergebnisse 
in der Form von Informationen (Daten, Statistiken, 
Konstruktionszeichnungen, Gutachten, Analysen, Stel
lungnahmen, Pläne, Zeitungen, Bücher). Wir können 
feststellen, daß der Anteil d~r Information bei diesen 
Prozessen ständig zunimmt. Dies spiegelt sich wider in 
der Zunahme nationaler und internationaler Kommunika
tionsverflechtungen , in der Zunahme der mi t Informa
tionen und deren Verarbei tung befaßten Berufe (know
ledge worker), in der wachsenden Rolle von Wissen, von 
Patenten, Lizenzen usw. Die Information besitzt die 
Bedeutung eines immer wichtiger werdenden Wirtschafts
gutes, neben dem, Wirtschaftsgut Energie und den mate
riellen Wirtschaftsgütern. Bild 1 soll diesen Sachver
halt schematisch andeuten: Wertschöpfung durch Umwand
lung und Auswertung von Informationen zu neuen (wert
volleren) Informationen, Wertschöpfung durch Produktion 
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materieller Güter unter intensiver Nutzung von Informa
tionen, sind Beispiele dafür, wie das Schema in Bild 1 
zu interpretieren ist. 

Aber nicht nur der volkswirtschaftliche Produktions
prozeß spiegel t unsere Entwicklung zu einer Informa
tionsgesellschaft wider; wir erkennen dies auch an 
Geräten des täglichen Lebens, wie in Bild 2 schematisch 
dargestell t ist. Zum Beispiel beim Auto stellen wir 
eine Abnahme des Gewichtes (weniger materielle Kompo
nenten), eine Abnahme des Benzinverbrauchs (weniger 
Energieverbrauch) und eine Zunahme der Nutzung von 
Informationen (mehr elektronische Anzeigen am Armatu
renbrett, mehr elektronische Steuerungstechnik für 
Motor und Getriebe) fest. Waschmaschinen sind mit 
energieschonenderen Programmen ausgestattet und erlau
ben die Durchführung vielfältiger komplizierter Wasch
programme, d. h. der Waschprozeß wird durch mehr Infor
mationen komplexer gesteuert. Moderne Flugzeuge wiegen 
weniger, besitzen mehr elektronische Prozeß-Steuerung, 
operieren generell mit mehr Informationen (Landeanflug
elektronik, elektronische Triebwerksteuerung usw.) und 
verbrauchen weniger Kerosin. Tischrechner enthalten 
immer weniger mechanische Teile, lassen sich immer 
kleiner und flacher ausführen und verbrauchen immer 
weniger elektrische Energie. Heizungsanlagen werden 
zunehmend mi t Mikroprozessoren gesteuert, welche de
tailliertere Informationen nutzen und umsetzen (Außen
temperatur, Uhrzeit, Wochentage, Abwesenheitsabschnitte 
usw.). So lassen sich Energieeinsparungen bis ca. 20 % 
erreichen, bereits ohne die natürlich zusätzlich sinn
vollen wärmedämmenden Maßnahmen. Auch im Straßenverkehr 
sind die gleichen Prinzipien erkennbar: Durch inten
sivere Nutzung von komplexeren und zahlreicheren Infor
mationen zur Steuerung des Straßenverkehrs (Computer
steuerung der Ampeln, Computersteuerung von Verkehrs
umleitungen) werden die Verkehrsströme flüssiger 
(weniger Standzeiten, kürzere Fahrtzeiten, weniger 
Unfälle) und können dadurch Straßenneubauten teilweise 
sich erübr igen. Informa tionen und deren Verarbei tung 
und Umsetzung durch Informationstechnik stellen also 
ein wichtiges Wirtschaftsgut dar, welches zugleich eine 
teilweise Substitution von Rohstoffen und Energie 
gestattet. Beim Straßenverkehr läßt sich dieses auf die 
Formel bringen: mehr Information statt mehr Benzin und 
Beton. Im Diagramm von Bild 2 ist in der Form von 3 
Kurven (die als prinzipielle Darstellung zu verstehen 
sind) die Entwicklung der Größen Information, Materie 
und Energie vom Jahr 1970 bis zum Jahr 2000 bezogen auf 
typische Geräte des täglichen Lebens dargestellt. 
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Allgemein kann festgestell t werden. daß die Informa
tionstechnik eine Querschnittswirkung entfaltet quer 
durch alle Bereiche des wirtschaftlichen und gesell
schaftlichen Lebens. Keine andere neuere Technologie 
hat daher eine so weitreichende und vielfältige Bedeu
tung wie die Informationstechnologie . Allerdings ist 
diese Entwicklung zur Informationsgesellschaft zugleich 
verknüpft mit Existenzproblemen. Wir brauchen hier nur 
an den Arbei tsmarkt zu denken. Wenn wir den Arbei ts
markt (Bild 3) betrachten, so sehen wir, daß die Infor
matisierung mehrere geg8nlHufige Wirkungen auf den 
Arbeitsmarkt ausübt. nie mit der Einführung der Infor
mationstechnik eintretende Rationalisierung führt, wenn 
man diese Rationalisierung für sich selbst betrachtet, 
zu einer Reduktion der Arbeitsplätze. Die Informations
technik bietet jedoch die Chance, neue Produkte zu 
entwickeln, die aufgrund des Einsatzes von Informa
tionstechnik weniger Energie verbrauchen und mi t 
weniger Rohstoffen hergestellt werden können. Der 
verminderte Verbrauch von Energie und Rohstoffen be
zieht sich dabei sowohl auf die Anwendungen beim Pro
duktionsprozeß selbst als auch auf die Eigenschaften 
der Produkte als solche. Darüber hinaus ergeben sich 
durch die Informationstechnik Möglichkeiten zur Schaf
fung völlig neuer Produkte, die bisher nicht herstell
bar waren. Wenn neue Produkte zu einer Ausweitung der 
Produktionsmenge insgesamt führen, so kann dies einen 
positiven Einfluß auf den Arbeitsmarkt ausüben. Man 
denke etwa an solche Produkte, durch welche neue 
Dienstleistungen erschlossen werden können. Schließlich 
und nicht zuletzt wird durch den Einsatz von Informa
tionstechnik die internationale Wettbewerbsfähigkeit 
positiv beeinflußt, so daß damit die Exportchancen 
stabilisiert oder gar verbessert werden können und 
letztlich günstige Einflüsse auf den Arbeitsmarkt 
wirken. Es is t allerdings nicht zu erwarten, daß die 
Wirkungen von Rationalisierung, neuen Produkten und 
internationaler Wettbewerbsfähigkeit insgesamt zu einer 
Zunahme von Arbeitsplätzen führen. Sie schaffen jedoch 
insgesamt eine bessere Arbei tsmarktsi tuation, als sie 
sich ergeben würde, wenn bei unzureichendem Einsatz der 
Informationstechnik die internationale Wettbewerbs
fähigkeit leiden, der Export zurückgehen und die Chance 
zur Erschließung neuer Produkte sinken würde. 

Die Probleme Informationstechnik und Arbei tsmarkt 
machen deutlich, daß es erforderlich ist, die informa
tionstechnologische Entwicklung aus einer ganzhei tli
chen Sicht zu beurteilen. Dieses soll an Bild 4 ver
deutlicht werden, welches relevante Bereiche in einem 
geschichteten Aufbau charakterisiert, die mit der 
Informationstechnologie in einem engen Zusammenhang 
stehen. 
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In Bild 4 ist dargestellt, daß neben der Technik selbst 
bei einer ganzheitlichen Sicht das Arbeitsplatzbild mit 
zu betrachten ist. Durch die Informat~onstechnik werden 
Einflüsse auf die Gestaltung des einzelnen Arbeits
platzes ausgehen. Aber nicht nur der einzelne Arbeits
platz, sondern auch der Arbei tsablauf wird durch die 
Informationstechnik ggf. modifiziert, was schließlich 
auch Änderungen der Arbei tsorganisation bedeuten kann 
(man denke etwa an die Diskussion über zentral~ und 
dezentrale Organisationsformen im Licht der Installa
tion von Datenbanken). Schließlich münden alle Än
derungen im Arbeitsbereich beim Arbeitsmarkt, über 
dessen Problematik ich berei ts sprach. Betrachtet man 
bei einer ganzheitlichen Sicht die Informationstechnik 
noch umfassender, so ergeben sich die relevanten Aspek
te des rechtlichen Rahmens, der mi t dem Wandel und 
Wachstum der Informationstechnik einer entsprechenden 
Weiterentwicklung bedarf. Unter dem rechtlichen Rahmen 
soll nicht nur der Bereich des Datenschutzgesetzes 
verstanden werden, sondern die Vielfalt rechtsrele
vanter Sachverhalte im Umfeld des Einsatzes der Infor
mationstechnik . Es wird sehr darauf ankommen, daß es 
der Justiz gelingt, eine adäquate, also weder eine 
verengte oder noch eine zu isolierte Entwicklung recht
licher Strukturen und Instrumente zu leisten. Schließ
lich ist ins Bewußtsein zu rücken, daß die gesell
schaftliche Willensbildung die eigentlich entscheidende 
Relevanzschicht darstellt für die Art und Weise unserer 
Entwicklung zur Informationsgesellschaft. Wenn auch aus 
dem Zwang des internationalen Wettbewerbs heraus die 
Entwicklung der Informationstechnik als schicksalhaft 
angesehen werden muß, so ist doch das Wie der Gestal
tung dieser Technik und der Gestal tung des Arbei ts
lebens sowie des Lebens überhaupt eine Angelegenhei t 
der gesellschaftlichen Willensbildung, denn es gibt 
viele Wege und viele al ternative Gestal tungsmöglich
keiten für informations technische Lösungen. Insofern 
sind wir hier unseres Glückes Schmied, also nicht 
Opfer, sondern Herr dieser neuen Technologie. 

Zusammenfassend können wir feststellen, daß eine Aus
einandersetzung und genauere Befassung mit Informa
tionstechnik für uns alle unumgänglich geworden ist. 

B) Hauptentwicklungslinien der Informationstechnik 

In Anlehnung an die übliche Vorstellung von "Gene
rationen" informationstechnischer Geräte und Systeme, 
die stufenartig aufeinanderfolgen und einander über
lagern, werden fünf Generationen zu Trägern der Haupt
entwicklungslinien . Dieses soll in Bild 5 schematisch 
dargestell t werden. In Abständen von etwa 10 Jahren 
haben sich die Leistungsstufen informations technischer 
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Systeme zu einem jeweils neuen Leistungsniveau weiter
entwickelt, wobei die vorherigen Stufen notwendige 
Voraussetzungen sind für das Funktionieren der späteren 
Stufen. Es entsteht so ein Evolutionsschema, dessen 
innere Verflechtung durch die die Kreise verbindenden 
Linien in Bild 5 angedeutet sein soll. So begann mi t 
den ersten auf dem Markt befindlichen DV-Anlagen etwa 
1955 die Einsatzmöglichkeit programmierfähiger Systeme. 
Zu nennen sind in diesem Zusammenhang auch die ersten 
deutschen Nachkriegs-Computerentwicklungen von Zuse 
(Zuse Z 22), dem als erstem in der Welt der Bau einer 
programmierfähigen Rechenanlage 1941 gelang. Etwa ab 
Mitte 1965 besteht die Möglichkeit, große Datenbestände 
in der Form von Datenbanken zu führen und unter Verwen
dung programmierfähiger Systeme zu nutzen. Sei t 1975 
besteht allgemein die Möglichkeit, Computer miteinander 
zu verbinden (und per Datenfernverarbeitung zu nutzen). 
Ferner besteht Kommunikationsfähigkei t im Sinne einer 
Interaktionsfähigkeit des informationstechnischen 
Systems mi t dem Menschen unter Verwendung von Daten, 
Text, grafischen Informationen und akustischen Infor
mationen (Sprache). Allerdings muß einschränkend hinzu
gefügt werden, daß 1975 die Fähigkeit informations
technischer Systeme noch nicht ausreichte, Sprache in 
der Form frei gesprochener akustischer Sprachsignale 
oder handschriftliche Notizen zu erkennen. Diese und 
andere Probleme der Mustererkennung, zu deren Lösung 
sowohl umfangreiche statistische Methoden als auch 
ansatzweise Komponenten künstlicher Intelligenz benö
tigt werden, sollen von den Systemen der 4. Generation 
gelöst werden. Berei ts jetzt gibt es Geräte auf dem 
Markt, die aus einem Wortschatz von etwa 500-1000 
Worten bei gleichbleibendem Sprecher diese erkennen, 
wenn sie frei gesprochen werden. Auch Handschrift ist 
berei ts sehr wei tgehend automatisch analysierbar. Die 
4. Generation informations technischer Systeme kann mit 
der Fähigkeit der automatischen Mustererkennung charak
terisiert werden; diese wird in diesem Jahrzehnt 
zunehmend zum Einsatz kommen. Dabei gibt es berei ts 
jetzt interessante Systemlösungen , auf welche ich im 
nächsten Abschnitt meines Vortrages eingehen werde. 

Schließlich kann davon ausgegangen werden, daß es eine 
5. Generation informationstechnischer Systeme geben 
wird, deren wei terentwickel te Leistungsstufen etwa ab 
1995 zur Verfügung stehen werden. Diese Systeme sollen 
mit gespeichertem Wissen durch Einsatz künstlicher 
Intelligenz sinnvoll operieren können und dadurch dem 
diese Systeme nutzenden Menschen einen intelligent 
aufberei teten Zugang zu Informationen vermi tteln als 
auch eine Interaktion mit dem System auf hoher Intelli
genzstufe ermöglichen. Dies bedeutet, daß die Kommuni
kationsfähigkeit der Systeme der 4. Generation in 
weiterentwickelter Form für die Systeme der 5. Genera
tion benötigt wird. Auf einer internationalen Konferenz 
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über japanische Planungen für die Entwicklung von 
informations technischen Systemen der 5. Generation 
wurden diese nach Meinung der Japaner so dargestellt: 
Computer der 5. Generation müssen "intelligenter" als 
die jetzigen Rechnersysteme sein, um sie zu einem 
besseren Werkzeug, um nicht zu sagen "Gesprächspart
ner", für den Menschen zu machen. Das schließt ihre 
Fähigkeit ein, mit dem Menschen in natürlicher Sprache 
zu kommunizieren und Anweisungen entgegenzunehmen, zu 
lernen, zu assoziieren und Schlußfolgerungen zu ziehen. 

Folgende Leistungsdaten werden bei den Geräten der 5. 
Generation angestrebt: Datenbankmaschinen mi t der 
Fähigkeit, 500 Millionen beschriebene Seiten DIN A4 zu 
speichern, 100 Millionen ari thmetische Operationen in 
einer Sekunde auszuführen, eine Milliarde logische 
Operationen pro Sekunde zu leisten. 

Typische Anwendungen der Systeme der 5. Generation sind 
die maschinelle Sprachübersetzung von natürlichen 
Sprachen ineinander, automatische Erzeugung von Hinter
grundwissen und vielschichtige Nutzungsmöglichkeiten 
dieses Hintergrundwissens durch den Menschen, Experten
systeme (in denen unter Verwendung von Methoden der 
künstlichen Intelligenz der besondere Erfahrungsschatz 
bestimmter Expertenbereiche dem Systemnutzer in aufbe
rei teter Form als Hilfsmi ttel zur Verfügung gestell t 
wird) • 

Nach diesem 
sollen nun 
werden. 

Blick auf die Hauptentwicklungslinien 
einige Anwendungsbeispiele geschildert 

C) Anwendungsbeispiele 

Kehren wir nun zurück zu dem Stand der Informations
technik heute, wobei ich also mich bewußt beschränke 
auf solche Techniken, die es bereits gibt und die 
entweder schon auf dem Markt erhältlich sind oder als 
Spezialentwicklungen zur Verfügung stehen bzw. in alleAr_ 
nächster Zeit zur Verfügung stehen werden. 

Sprachauswertung und Stimmenvergleich 

Es ist heute möglich, gesprochene Sprache (die z.B. auf 
einem Tonband festgehalten wurde) auf dem Computer 
näher zu analysieren. Hierzu können die in den ge
sprochenen Worten enthaltenen charakteristischen 
Schwingungsmerkmale der menschlichen Stimme sehr genau 
herausgefil tert werden. Es ist möglich, gewissermaßen 
einen "Stimmabdruck" herzustellen, mit dessen Hilfe 
dann durch Stimmenvergleich , d. h. durch Vergleich mi t 
den Stimmabdrücken gesprochener Worte anderer Sprecher, 
die Identifizierung etwa eines bestimmten gesuchten 



- 48-

Sprechers möglich ist. Verwendet werden hierzu Methoden 
der Mustererkennung. Die Methode des Stimmvergleichs 
ist bereits einsatzfähig, befindet sich jedoch außerdem 
in intensiver Wei terentwicklung. Hingewiesen sei noch 
darauf, daß es gelungen ist, charakteristische Merkmale 
der Stimme durch den Computer zu extrahieren, die auch 
bei bewußter Verstellung oder Abänderung der Stimme 
oder bei Störungen durch technische Übertragungsmittel 
(Telefon) unverändert erhalten bleiben. 

Handschriftauswertung und Handschriftvergleich 

Es ist möglich, Handschriften in den Computer einzu
geben, deren charakteristische Merkmale automatisch zu 
ermitteln und Schriftproben nach diesen charakteri
stischen Merkmalen miteinander zu vergleichen. Hier
durch ist es dann in objektiver Weise erreichbar, 
Schreiber durch ihre Handschriften weitgehend auto
matisch zu identifizieren. Entsprechende Laborversuche 
sind berei ts sehr wei t vorangeschri tten, so daß eine 
praktische Nutzung bald bevorsteht. 

Linguistische Textanalyse 

In den Texten eines Verfassers treten, wie lingui
stische Forschungen ergeben haben, bestimmte Wortarten 
und Wortkombinationen in typischer Häufigkeit auf, 
werden bestimmte Grammatikanwendungen gern benutzt oder 
gar bestimmte Grammatikfehler immer wieder gemacht, hat 
der Satzbau bestimmte charakteristische Eigenheiten. Es 
ist nun unter Einsatz von Computern möglich, eine 
dementsprechende linguistische Textanalyse vorzunehmen 
und charakteristische linguistische Parameter des Ver
fassers zu ermi tteln. Eine derartige Methode lingui
stischer Textanalyse ist bereits fertiggestellt und 
kann z.B. zur Identifizierung des Verfassers eines 
Textes verwendet werden. 

Bilderfassung, Bildspeicherung und Bilderkennung 

Mit den heute schon sehr weit entwickelten Methoden der 
interaktiven grafischen Datenverarbei tung ist es mög
lich, Lichtbilder von Personen auf dem Computer in 
einem halbautomatischen Verfahren zu vermessen und 
daraus ermittelte charakteristische Merkmale des 
Gesichts einer Person in einer Datenbank zu speichern. 
Soll nun ein vorliegendes Lichtbild identifiziert 
werden, so wird dieses in gleicher Weise vermessen, die 
charakteristischen Merkmale werden dann vom Computer 
errechnet und mit den gespeicherten Merkmalen der 
Datenbank nach Methoden der Mustererkennung verglichen. 
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Die auf diese Weise als hinreichend ähnlich erkannten 
Personenbilder werden mit zugehörigen Angaben dem 
Benutzer des Systems angeboten. In diesem Zusammenhang 
sei darauf hingewiesen, daß es äußerst leistungsfähige 
Techniken zur Speicherung von Bildern marktreif gibt. 
Besonders hervorzuheben ist hierbei die mit einem 
Laserstrahl arbeitende Bildplatte, welche übrigens für 
private Zwecke vor kurzem auf dem deutschen Markt 
eingeführt wurde. 

Aber auch die Bilderfassung für andere Zwecke ist durch 
die Bildplatte gerade dann in ausgezeichneter Weise 
gegeben, wenn es sich um große Bildmengen handelt, die 
nach bestimmten Merkmalen rasch wieder aufrufbar sein 
sollen. 

Die von mir angegebenen Verfahren der Mustererkennung 
zur Sprachauswertung und zum Stimmenvergleich, zur 
Handschriftauswertung, zur linguistischen Textanalyse 
und zur Bilderfassung und Bilderkennung werden in der 
technisch~wissenschaftlichen Forschungseinheit im 
Bundeskriminalamt erforscht und entwLckelt; sie befin
den sich zu einem erheblichen Teil in einer einsatzbe
reiten bzw. erprobungsbereiten Entwicklungs~hase. 
Aufgrund des Vergleiches zu anderen internationalen 
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten auf dem Gebiet der 
Mustererkennung, welcher mir aufgrund eigener Kontakte 
zu derartigen Arbeiten möglich ist, kann ich an dieser 
Stelle legi timiert zum Ausdruck bringen, daß die im 
Bundeskriminalamt geleisteten Forschungs- und Entwick
lungsarbeiten dem neuesten Stand internationaler Arbeit 
auf diesem Gebiet entsprechen und im Hinblick auf die 
hier speziell behandelten Fragestellungen international 
führend sind. 

Kommunikationstechniken 

Es stehen heute außerordentlich leistungsfähige Kommu
nikationstechniken zur Verfügung. Die Möglichkeiten der 
Datenfernverarbeitung sind ausgereift und erlauben u.a. 
eine flexible und nahezu entf~rnungsunabhängige inter
aktive Kommunikationsverbindung zwischen dem Benutzer 
und der Datenverarbeitungszentrale. Zu nennen sind 
insbesondere mobile Stationen, welche mit der Computer
zentrale in Verbindung stehen können. Durch Zusammen
schaltung mehrerer Bildschirmgeräte, ggf. ergänzt durch 
eine gleichzeitige akustische Verbindung, sind Fernkon
ferenzsysteme möglich, die nicht nur mehrere Konferenz
partner über große Entfernung gleichzeitig miteinander 
verbinden, sondern gleichzeitig die Informationsverar
beitungsleistung und die Zugriffsmöglichkeit zu ge
speicherten Daten bieten. Aber auch Konferenzsysteme 
für eine zeitlich versetzte Beteiligung der Teilnehmer 
an einer Konferenz sind eine äUßerst effektive Alterna-
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tive zum Austausch und zur Abstimmung von Informa
tionen. Beispielsweise wird in der Gesellschaft für 
Mathematik und Datenverarbeitung ein dort entwickeltes 
Konferenzsystem KOMEX für die täglichen Abstimmungsbe
lange von über 100 Teilnehmern intensiv genutzt. Eine 
Erweiterung derartiger computerunterstützter Konferenz
systeme ist vorstellbar durch die Hinzunahme der Über
tragung von stehenden und beweglichen, mi t Fernseh
kameras aufgenommenen Bildern zwischen den Konferenz
partnern. Dies könnte man sich besonders dann als sehr 
wirksam vorstellen, wenn gleichzei tig eine Ankopplung 
an ein computergestütztes . Bildspeichersystem (Bild
platten) existiert. 

Bürosysteme 

Die Informationstechnik im Büro befindet sich z. Z. in 
stürmischer Entwicklung. Immer leistungsfähigere und 
vielsei tigere kommunikationsfähige elektronische Text
verarbei tungssysteme werden auf dem Markt angeboten. 
Das Büro der Zukunft nimmt Gestal t an. Mi t der Ein
führung moderner Bürosysteme ist zugleich die Einrich
tung von hausinternen Verbindungsnetzen verbunden. 
Diese Netze können dann vielseitig verbunden werden. Es 
sollte zu den Selbstverständlichkeiten gehören, daß bei 
der Beschaffung von Bürosystemen zugleich an die damit 
sich anbietenden Kommunikationsmöglichkeiten und An
schlußmöglichkei ten an Großrechner gedacht wird. Wenn 
diese Kompatibili tätsbedingungen erfüll t sind, bietet 
sich die Chance zu einem integrierten System der Text
verarbeitung, der Textkommunikation und der Interaktion 
mit großen Computersystemen und Datenbanken. Um die für 
den Einsatz derartiger Bürosysteme notwendigen ersten 
Erfahrungen zu gewinnen, befindet sich zum Beispiel im 
Bundesministerium des Innern ein Feldtest mit einem 
modernen kommunikations fähigen Textsystem in Vorberei
tung, bei dem die Gesellschaft für Mathematik und 
Datenverarbeitung als Kooperationspartner beteiligt 
ist. 

Expertensysteme 

In jüngster Zeit sind sogenannte Expertensysteme in 
rascher Verbreitung. Expertensysteme sind auf bestimmte 
spezielle Fachbereiche ausgerichtete intelligente 
Auskunftssysteme, die das für diesen speziellen Fachbe
reich bestehende Wissen und die hierzu bekannten metho
dischen Erfahrungen, Denkweisen und Handhabungstech
niken per Computer vollziehen und so dem Benutzer eine 
sehr fachspezifische Unterstützung geben. Bekannt 
geworden sind zunächst spezielle medizinische Diagnose
systeme für besondere Krankhei tsbereiche, welche ein 
besonderes Fachwissen erforderlich machen (z.B. Diagno-
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sesysteme für Blutkrankhei ten unter Einbeziehung sehr 
seltener Krankheitsformen) . Wesentlich für Experten
systeme ist, daß sie auf eine intensi ve Interaktion 
zwischen System und . Benutzer angelegt sind. Der Be
nutzer "unterhäl t 11 sich gewissermaßen mi t dem System 
und gelangt in einem Dialog nach und nach zu der 
speziellen Auskunft, die ihn interessiert. Es liegt auf 
der Hand, sich Expertensysteme auch in vielen anderen, 
besondere Spezialkenntnisse erforderlich machenden 
Einsatzbereichen vorzustellen. 

Weitere Anwendungsbeispiele 

Die Liste der Anwendungsbeispiele ließe sich erheblich 
fortsetzen. Genannt seien hier nur Stichworte wie 
Computersimulation, computerunterstützter Entwurf von 
Plänen und Planungen, Sprachübersetzung durch Computer, 
computergestützte Dispositionssysteme usw. 

Bevor ich zum nächsten Abschnitt meines Vortrages 
übergehe, möchte ich darauf hinweisen, daß im weiteren 
Verlauf dieser Arbeitstagung in einer Arbeitsgruppe die 
technisch-wissenschaftliche Datenverarbeitung und 
Forschung im Bundeskriminalamt behandel t werden wird. 
Dort werden die von mir hier nur kurz dargelegten 
Arbeiten des Bundeskriminalamtes zur Mustererkennung 
ausführlicher vorgetragen werden; den hohen fachlichen 
Qualitätsstand dieser Arbeiten und deren erhebliche 
praktische Bedeutung möchte ich besonders hervorheben. 

D) Formen der Arbeitsorganisation 

Moderne informations technische Systeme zeichnen sich 
dadurch aus, daß sie neue Dimensionen der Arbeitsformen 
des Menschen eröffnen. Dies bedeutet, daß die Arbeits
organisation ein wichtiges, von der künftigen Informa
tionstechnik nicht abtrennbares Thema ist. Ein zen
trales Element der Arbeit des Menschen mit dem infor
mationstechnischen System ist die Kommunikation. Je 
mehr die Leistungsmerkmale der 4. und 5. Generation 
informations technischer Systeme zum Tragen kommen, um 
so mehr gewinnt der Dialog des Menschen mit dem System 
an Bedeutung: Im Dialog des Menschen mi t dem System 
verstärken sich wechselseitig seine spezifischen Fähig
keiten und die des informationsverarbeitenden Systems. 
Dieser arbeitsorganisatorische Sachverhalt wird in Bild 
6 schematisch dargestellt. Wenn der Mensch mit dem 
System im Dialog steht, so kann er u.a. folgende spezi
fische Leistungen des Systems nutzen, die von diesem 
mi t großer Präzision, Schnelligkei t und Objekti vi tät 
erbracht werden können: Selektion, Analyse, Zuordnung, 
Kombination, Vergleich USWe Die aufgrund dieser System
leistungen dem Menschen zur Verfügung gestellten Infor-
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mationen kann dieser unter Verwendung seines Hinter
grundwissens , seiner Erfahrung, unter Ausnutzung" ihm 
bekannter Querbezüge zu anderen Informa tionen, unter 
Einsatz seines Spürsinns, seiner Intuition und seiner 
Einfälle neue Fragen an das System richten und durch 
die Antworten des Systems Anregungen für neue intuitive 
Überlegungen bekommen. Deutlich wird an diesem Dialog
schema auch, daß das informationstechnische System den 
Menschen keineswegs ersetzt, dem Menschen also auch 
nicht seine Verantwortung und seine Entscheidung ab
nimmt, wohl aber den Menschen wirksam unterstützt und 
zur Objektivierung des sich für den Menschen ergebenden 
Bildes einer zu beurteilenden Situation beiträgt. 

Für die Arbei tsorganisation ist es ebenfalls von ent
scheidender Bedeutung, daß die Mfiglichkeiten der Daten
fernübertragung (man denke unter anderem an moderne 
Glasfaserleitungen) eine Kommunikation über größere 
Entfernungen und von nahe~u beliebigen Orten erlauben. 
Dies gestattet Mischformen eines zentralen/dezentralen 
kooperativen arbeitsteiligen Leistungsverbundes der 
zentral und/oder dezentral installierten Geräte und 
Einrichtungen. Hierdurch wird die Fragestellung, ob die 
informations technische Leistung zentral oder dezentral 
erbracht wird, apriori wertfrei . Die Frage, ob eine 
Leistung zentral oder dezentral erbracht wird, kann 
dann flexibel nach dem Grundsatz gehandhabt werden, daß 
eine Leistung jeweils da zu erbringen ist, wo sie der 
Sache nach und den jeweiligen Umständen nach besonders 
qualifiziert erbracht werden kann. So ist es beispiels
weise vorstellbar, daß bestimmte Leistungen besser oder 
nu~ vor Ort zustande kommen und andere Leistungen" 
zentral vollzogen werden, weil sie dort aus organisa
torischen Gründen oder aus Gründen der Qualität zweck
mäßigerweise erledigt werden. 

Die Vielfalt der Gestaltung der Arbeitsorganisation im 
Hinblick auf moderne informationstechnische Systeme 
erschöpft sich nicht in der Arbei tsform des Mensch
Maschine-Dialogs und in den verknüpfbaren Alternativen 
zentraler und/oder dezentraler Aufgabenerledigung . Es 
gibt vielmehr eine große Vielfalt weiterer arbeitsorga
nisatorischer Aspekte, die allerdings den Rahmen dieses 
Vortrages sprengen würden. Als ein wei teres Beispiel 
zur Arbeitsorganisation soll das Kommunikationsdreieck 
beschrieben werden. Man stelle sich ein Dreieck vor, an 
dessen einer Ecke sich ein informationstechnisches 
System befindet, an jeder der beiden anderen Ecken 
sitzt je eine Person, die Dreieckskanten bedeuten 
Kommunikationsbeziehungen. Dann kann man sich folgenden 
Kommunikationsfluß vorstellen: Eine der beiden Personen 
ist Fachmann in der Bedienung des informationstech
nischen Systems, die andere Person ist Fachmann auf 
einem bestimmten Sachgebiet. Beide beraten gemeinsam 
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mi t Unterstützung des informationstechnischen Systems 
einen schwierigen Sachverhal t. Sie schauen gemeinsam 
auf den Bildschirm des Computers, führen gemeinsam 
einen Dialog mit dem Computer und führen untereinander 
ein der Klärung des Sachverhal tes dienendes Gespräch. 
Das Kommunikationsdreieck ist vermutlich eine besonders 
zweckmäßige Arbeitsform dann, wenn ein bestimmtes 
Sachwissen einersei ts und ein bestimmtes Wissen über 
den detaillierten Umgang mit dem informationstech
nischen System auf verschiedene Personen verteilt ist. 

Generell soll te bei der Einführung informationstech
nischer Systeme darauf geachtet werden, daß die Ar
beitsorganisation sich stark auf den Menschen und seine 
Integration in den Arbeitsprozeß ausrichtet. Der Mensch 
soll te in seiner Rolle durch die Informationstechnik 
nicht in eine Erstarrung oder Verarmung getrieben 
werden, sondern umgekehrt Chancen erhal ten zu einer 
flexiblen und dynamischen Arbeitsform auf der Grundlage 
einer die Kooperation und Kommunikation fördernden 
Arbeitsorganisation. 

E) Einführungsstrategie 

Die stürmische Entwicklung der Informationstechnologie 
erfordert eine umsichtige und zugleich zielstrebige 
Einführungsstrategie. Es ist zu empfehlen, in zunächst 
begrenzten Probeinstallationen schrittweise praktische 
Erfahrungen mi t den neuen informations technischen 
Möglichkeiten zu gewinnen und parallel dazu in größerer 
Breite mit Fortbildungsveranstaltungen, welche ausführ
liche Erläuterungen konkreter Anwendungsbeispiele 
enthalten, ein inhaltlich untermauertes Verständnis zu 
verbreiten. Bei der Durchführung von Erprobungen neuer 
Techniken ist es wichtig, daß die Anwendungsbasis nicht 
zu schmal gewählt wird, d.h. es sind sowohl hinreichend 
viele Anwendungsfälle zu erproben als auch hinreichend 
viele Personen in den Versuch einzubeziehen. Es ist 
gewissermaßen eine "kritische Masse" erforderlich, 
damit die aus einem Versuch hervorgehenden Erfahrungen 
zugleich einigermaßen repräsentativ sind. Wichtig ist 
auch eine gute Beratungsbeglei tung während der Erpro
bungsphase. Auftretende Unklarheiten oder Schwierig
keiten können dann durch die begleitenden Berater 
sofort behoben werden; dies ist entscheidend für die 
Entwicklung einer guten Akzeptanz des Systems und der 
Systemleistungen. 

Sehr wichtig sind ferner, wie schon gesagt, Fortbil
dungsmaßnahmen. Die jetzige Arbeitstagung ist dafür ein 
posi tives Beispiel. Es ist wichtig, daß alle Anwen
derschichten eine solche Fortbildung in hinreichend 
gründlicher Weise geboten bekommen. Dabei geht es nicht 
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nur um die Information über technische Systeme, sondern 
auch um eine Information über allgemeine Zusammenhahgs
fragen, damit so eine ganzheitliche Sicht sich bei den 
Anwendern entwickeln· kann. Mi t einer vordergründigen 
technischen Information ist es nicht getan. In diesem 
Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, daß erfreu
licherweise eine größere Anzahl von Mi tarbei tern des 
Bundeskriminalamtes Fortbildungskurse im Informatik
kolleg der Gesellschaft für Mathematik und Datenverar
beitung Jahr für Jahr besucht haben und auch in diesem 
Jahr besuchen. Gleichwohl möchte ich anregen, die 
Fortbildungsmaßnahmen zu verstärken und wei ter auszu
bauen, damit vermieden wird, daß die Leistungen infor
mationstechnischer Systeme lediglich als "schwarze 
Kästen 11 empfunden werden können. Dies kann sonst Ab
wehrreaktionen und. Technikfeindlichkei t erzeugen. Aus 
einer ganzheitlichen Sicht heraus kann der Mensch seine 
spezifische, ihn fordernde Rolle, auch wenn sie modifi
ziert ist, wiedererkennen. Erst dann wird für ihn 
sichtbar, daß er seine Kreati vi tät und seine Verant
wortungsberei tschaft wei terhin wirksam wird entfal ten 
können, auch wenn informations technische Systeme seine 
Arbeit unterstützen. 

Unter solcher Voraussetzung, ich möchte hier von 
"Informationskultur" sprechen, können wir der Informa
tionstechnologie der Zukunft positiv und aufgeschlossen 
entgegengehen. 
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Das INPOL-System - Zielsetzungen und Ausbaustand 1982 

Dieter Küster 

1. Entstehung des INPOL-Systems 

Die Polizei hat seit jeher der Aufgabenerfüllung dien
liche Informationen gesammelt und verarbeitet. Für die 
Verarbei tung wurden und werden teils noch heute Kar
teien, Listen und Akten benutzt, in denen die Informa
tionen aufberei tet, aufbewahrt und verwal tet wurden. 
Die Grenzen effektiver ebenso wie ökonomischer Informa
tionshaltung und -auswertung mit solchen einfachen 
Hilfsmitteln wurden allerdings erreicht, als die Krimi
nalität mehr und mehr anstieg und in einigen Bereichen 
sogar Massencharakter annahm. 

Mit den Möglichkeiten der 'Datenverarbeitung, massenhaft 
anfallende Informationen kompakt zu speichern und 
zugleich in vielfäl tiger Weise erschließen zu können, 
wurden die bisherigen Mengenprobleme bei gleichzei tig 
effektiverer Auswertbarkeit der Informationssammlungen 
lösbar. Zudem kamen die Möglichkei ten der Da tenfern
übertragung den polizeilichen Bedürfnissen besonders 
entgegen. Die schnelle und sichere Verbreitung und 
Nutzung aktuellerer und umfassenderer Informationen 
durch Ferneingabe und Fernabfrage trugen dazu bei, im 
Fahndungswettlauf mit den Straftätern wieder Schritt zu 
halten. 

Die grundlegende Entscheidung für die gemeinsame Ent
wicklung der Polizeilichen Datenverarbei tung in Bund 
und Ländern brachte am 27.01.1972 ein Beschluß der 
Innenministerkonferenz über die Einrichtung eines 
"Elektronischen Datenverbundes " zunächst für den Be
reich der Fahndung. Zu diesem Zeitpunkt hatte in 
einigen Ländern und beim Bundeskriminalamt der Aufbau 
eigener Datenverarbeitungssysteme bereits begonnen bzw. 
waren Systementscheidungen für die Beschaffung von 
Datenverarbeitungsanlagen getrpffen worden. Die Innen
ministerkonferenz beschloß deshalb, das Vorhaben auf 
der technischen Basis eines Verbundsystems zwischen den 
Datenverarbeitungsanlagen der Länder und des Bundes zu 
verwirklichen. 
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Die wei terreichenden Zielsetzungen der Innenminister
konferenz gingen kurze Zeit später in das am 16.06.1972 
beschlossene "Programm für die Innere Sicherheit in der 
Bundesrepublik Deutschland" ein: Danach war ein 
gemeinsames Informations- und Auskunftssystem für die 
gesamte Polizei in der Bundesrepublik mit dem Bundes
kriminalamt als Zentralstelle zu schaffen, das für die 
Befriedigung sämtlicher Bedürfnisse der Polizei ausge
legt sein sollte. 

Den ersten offiziellen Realisierungsschritt volizog das 
Bundeskriminalamt, als am· 13.11.1972 mit einer DV
Anlage und 35 angeschlossenen Terminals, die bei Poli
zeidienststellen an der Grenze, auf dem Flughafen 
Frankfurt a. Main und im Bundeskriminalamt aufgestellt 
waren, das Personenfahndungssystem mit dezentraler 
Abfrage in Betrieb genommen wurde. Dieser "Geburts
stunde" des heutigen INPOL-Systems lagen bereits mehr
jährige, unter Beteiligung der Länder betriebene, 
Vorbereitungen für die Einrichtung eines elektronischen 
Fahndungssystems zugrunde, so daß bei Betriebsaufnahme 
schon ein DV-Bestand von rd. 11 6.000 aktuellen Fahn
dungsdatensätzen vorhanden war. 

Der Kurzname INPOL als Ablei tung aus der Bezeichnung 
Informationssystem der Polizei wurde 1973 eingeführt. 

2. Grundlagen des INPOL-Systems 

2.1 Konzeptionen für Aufbau und Fortentwicklung 

Die organisatorisch-technische Konzeption des polizei
lichen Fahndungssystems als Rechner-Verbundsystem war 
faktisch vorgegeben. In den Jahren nach 1972 schufen 
Bund und Länder dann die organisatorischen Grundlagen 
für den Zusammenschluß ihrer DV-Anlagen. Das Verbund
s y s te m wur de er s tm als Wir k I i ch k ei t, als am 1 4 • 1 0 . 1 9 74 
zwischen den DV-Systemen des Bundeskriminalamtes und 
des Bayerischen Landeskriminalamtes der Nachrichtenaus
tausch für die Personenfahndung über Datenfernübertra
gungsleitungen aufgenommen werden konnte (Siemens
Siemens-Verbund). Kurze Zeit später wurde der Verbund
betrieb mit dem DV-System des Kriminalpolizeiamtes 
Schleswig-Holstein verwirklicht (Siemens-IBM-Verbund). 
Zuvor hatte das Bundeskriminalamt am 20.05.1974 die 
Kraftfahrzeugfahndung als erste Stufe in der Sachfahn
dung in Betrieb genommen. 
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Die Fortschri tte bei der technischen Realisierung des 
Fahndungsverbundes lösten bald die Forderung nach einem 
Gesamtkonzept für das Informationssystem aus. Als 
Fortschreibung der Aufgabenplanung wurde schließlich am 
05.12.1975 von der Innenministerkonferenz das IIKonzept 
für das polizeiliche Informations- und Auskunftssystem ll 

verabschiedet. Das als INPOL-Gesamtkonzept bezeichnete 
Konzept ist durch die ab 1978 eingetretene Entwicklung 
als überholt anzusehen. Gleichwohl haben einige der 
damaligen Ziele und AufgabensteIlungen noch heute 
Bestand. 

Als vorrangiges Ziel galten die Intensivierung und 
Beschleunigung des überörtlichen Informationsaus
tauschs, d.h. die bei einer am Verbund beteiligten 
Dienststelle eingehenden oder berei ts vorhandenen 
Informationen sollten den anderen am Verbund beteilig
ten Dienststellen bei Notwendigkeit sofort über Strom
wege zur Verfügung gestellt werden. 

Als Aufgaben des Verbundsystems gab das Gesamtkonzept 
ferner eine Reihe von schrittweise zu verwirklichenden 
DV-Anwendungen vor, die im wesentlichen auch heute noch 
zum Aufgabenspektrum von INPOL gehören. 

Als in der Aufbauphase besonders wichtige Vorgaben 
formulierte das Gesamtkonzept die polizei taktischen 
Anforderungen an die DV-Technik, u.a. die grundlegenden 
Anforderungen an die Sicherhei t und Schnelligkei t der 
Informationsverfügbarkeit, ferner, daß die Informa
tionen für den unmittelbaren Vollzugsdienst ausfall
sicher "rund um die Uhr ll abrufbar sein müssen. 

Mitte 1978 unternahm die Innenministerkonferenz den 
Versuch, das gesamte INPOL-System neu zu ordnen und 
inhaltlich und technisch zu vereinheitlichen. Die 
damaligen Vorschläge des Bundeskriminalamtes , die auf 
eine Ablösung des Verbundsystems durch ein vom Bund neu 
zu errichtendes, zentral geplantes und zentral organi
siertes Gesamtsystem gerichtet waren, verfielen in der 
von Ende 1979 bis Mi tte 1981 andauernden Prüfung der 
Ablehnung. 

Am 12.06.1981 verabschiedete die Innenministerkonferenz 
dann 

das Konzept für Fortentwicklung des polizeilichen 
Informationssystems INPOL 

und - darauf basierend -

- das Konzept für Aufbau und Führung des Kriminalakten
nachweises (KAN). 
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Wenige Monate vorher hatte die Innenministerkonferenz 
am 23.01.1981 die "Richtlinien für die Errichtung und 
Führung von Dateien über personenbezogene Daten beim 
Bundeskriminalamt 11 verabschiedet, denen wegen der 
Bindungen für das Bundeskriminalamt mittelbar auch die 
Rolle einer Rahmenvorschrift für das INPOL-System 
zukommt. 

Das Fortentwicklungskonzept spricht die ausdrückliche 
Widmung aus, daß das Gesamtsystem vorrangig der Unter
stützung der Verbrechensbekämpfung zu dienen habe. 
Dementsprechend enthält das neue Konzept folgende 
Forderungen und Organisationsprinzip'ien: 

- INPOL enthält alle bei den zuständigen Polizeidienst
stellen des Bundes und der Länder angefallenen ein
schlägigen Daten der Verbrechensbekämpfung und macht 
sie für weitere Ermittlungen verfügbar. 

- Das Gesamtsystem besteht aus den Teilen INPOL-Bund 
und INPOL-Land, d.h. den Systemen des Bundes und der 
Länder. 

- Zu INPOL-Bund (mit der Wirkung zentraler Speicherung 
der Daten beim Bundeskriminalamt) gehören: 

der Kriminalaktennachweis 

die Personenfahndung 

die Haftdatei 

die Sachfahndung 

die erkennungsdienstlichen Daten 

die zentralen Aktenerschließungs- und Spurendoku
mentationssysteme und Falldateien für Straftaten 
von bundesweiter Bedeutung 

zentrale Tatmittelnachweise für bestimmte Krimi
nalitätsbereiche. 

Die Länder können ihre in INPOL-Bund eingespeicherten 
Daten auch jeweils in ihren INPOL-Land-Systemen 
speichern. Eine Parallelspeicherung von INPOL-Bund
Daten bei allen Ländern ist nur bei der Fahndung 
zulässig. 

- INPOL-Land umfaßt Datenbestände, die jeweils von dem 
Land gespeichert werden, in dem sie angefallen sind, 
und zwar 



Modus-operandi-Daten zu Personen und Fällen 

Folgedaten zu Pers9nen, die in INPOL-Bund erfaßt 
sind 

Folgedaten zu Fällen mit unbekannten Täterno 

- INPOL-Bund-Rechner werden vom Bund, INPOL-Land
Rechner vom jeweiligen Land geplant, installiert, 
programmiert, betrieben und unterhalten. 

- Die Verbundprogramme werden zwischen Bund und Ländern 
abgestimmt. 

2.2 Technische Ausgestaltung 

Alle DV-Systeme des Verbundes unterliegen im Prinzip 
gleichartigen AufgabensteIlungen. nie polizeitaktischen 
Anforderungen an die DV~Technik sind für alle DV
Systeme wei tgehend identisch, lediglich das polizei
liche Aufgaben-Soll differiert aufgrund der Aufgaben
teilung zwischen INPOL-Bund und INPOL-Land. 

Die Autonomie der im Verbundsystem zusammenwirkenden 
Partner läßt es dabei zu, daß Bund und Länder das 
jeweilige Aufgabenspektrum mit systemtechnisch ver
schiedenen Betriebsmitteln realisieren. Die Länder 
Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Hamburg, Nieder
sachsen, Nordrhein-Westfalen und das Bundeskriminalamt 
betreiben Siemens-DVA'n, die Länder Hessen, Rheinland
Pfalz und Schleswig-Holstein hingegen IBM- oder IBM
kompatible DVA' n. Nur die Länder Bremen und Saarland 
haben für INPOL-Aufgaben auf eigene DV-Systeme ver
zichtet und benutzen im Einvernehmen mi t dem Bund das 
BKA-System. 

Im Verbundsystem werden somit Datenverarbeitungsanlagen 
verschiedener DV-Hersteller aber auch desselben 
Herstellers - mi tunterschiedlicher Hard- und System
software und daher z. T. systemimmanent inkompatibler 
DV-Technik eingesetzt. Die Verschiedenartigkeit der 
eingesetzten DV-Technik hat deshalb regelmäßig die 
Konsequenz, daß alle Systembetreiber für die gleich
artigen DV-Anwendungen eigene, systemspezifische Anwen
dungsprogramme entwickeln müssen. 
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Der Nachrichtenaustausch im Gesamtsystem funktioniert 
dann reibungslos und störungsfrei, wenn sich alle 
angeschlossenen DV-Systeme an den Schnittstellen gleich 
verhalten. Das gleiche Systemverhalten wird deshalb 
über Schnittstellenabsprachen gewährleistet, die in den 
sogenannten Verbundkonventionen niedergelegt sind. In 
den Verbundkonventionen werden Vereinbarungen für den 
Nachrichtenaustausch zwischen den DV-Systemen ge
troffen, mi t denen z. B. die einzelnen DV-Anwendungen 
strukturell und inhaltlich definiert, die Bestands
führung für die Daten aus den DV-Anwendungen festgelegt 
und die Abläufe des gesamten Nachrichtenaustausches zu 
diesen DV-Anwendungen, d.h. Eingaben, Veränderungen, 
Löschungen, Abfragen, einzeln verbindlich geregelt 
werden. 

In dem Verbundsystem sind die Rechner der Länder mi t 
dem BKA-System in einem sternförmigen Leitungsnetz 
gekoppelt. Das BKA-System nimmt als Zentrale Datenver
arbei tungsanlage die Koordinierungsaufgaben wahr. Der 
Zentralrechner steuert den Verbundbetrieb technisch, 
empfängt Nachrichten, verteilt Nachrichten, gewähr
leistet die Synchroni tät der bei den DV-Systemen der 
Länder parallel geführten Bestände und gibt Bestands
auskünfte. 

Bei den Polizeidienststetlen in Bund und Ländern sind 
z.Z. rund 2.500 Terminals installiert. Dabei handelt es 
sich überwiegend um Datensichtgeräte, aber auch um 
Fernschreib- und Telexgeräte und um Da tenfunkgeräte. 
Die Terminals der Länder bzw. des Bundes sind wiederum 
prinzipiell in sternförmigen Leitungsnetzen jeweils dem 
DV-System des betreffenden Landes bzw. des Bundeskrimi
nalamtes angeschlossen. Zur Erhöhung' der Betriebs
sicherhei t werden die Lei tungsnetze unter Einsatz von 
Netzknotenrechnern zusätzlich verrnascht . Die Fortent
wicklung der Übertragungstechnik hat es darüber hinaus 
ermöglicht # die Terminals wahlweise auch mi t anderen 
DV-Systemen zu verbinden. Z.Z. betreibt das Bundes
kriminalamt in Abstimmung und z.T. Kostenteilung . mi t 
den Ländern ein Da tennetz von rd. 10.000 km Länge mi t 
1.024 Datensichtgeräten, darüber hinaus 220 Telexgeräte 
und 158 Datenfunkgeräte. 
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2.3 Der Begriff INPOL 

Während der Begriff INPOL in der Öffentlichkeit für die 
gesamte Datenverarbeitung bei der Polizei gebraucht 
wird, ist doch anzumerken, daß die polizeilichen Infor
mationssysteme der Länder eigene Namen bzw. Kurzbe
zeichnungen führen. Tatsächlich ist die Definition des 
Begriffs INPOL uneinheitlich und streitig, bereitet die 
Abgrenzung selbst den Experten immer wieder Schwierig
keiten. 

Eine weite Begriffsbestimmung versteht unter INPOL die 
Gesamtheit der in Vollzug der gemeinsamen Aufgaben
planung in den DV-Systemen der Länder und des Bundes 
realisierten und zu realisierenden DV-Anwendungen, 
unbeschadet der systemspezifischen Ausgestaltung und 
etwaigen inhaltlichen Ergänzungen. Diese Interpretation 
berührt dami t allerdings das "Selbstverständnis" der 
eigenhändigen Ländersyste~e. 

Der weiten Begriffsbestimmung steht die enge Begriffs
bestimmung gegenüber I daß INPOL nur den Teil der ge
meinsamen Aufgaben umfaßt, der im Rechner-Verbundbe
trieb abgewickelt wird oder abgewickelt werden soll und 
somi t in den Verbundkonventionen beschrieben ist oder 
wird. INPOL wäre danach lediglich die Summe des verein
barten Nachrichtenaustausches zwischen den Rechnern des 
BKA und der Länder. Diese enge Defini tion würde die 
DV-Anwendungen PIOS, SPUDOK und eOD aus dem INPOL
Aufgabenspektrum ausklammern, weil sie unmi ttelbar im 
BKA-System realisiert sind und ihr Betrieb im Rechner
Ve~bund nicht geplant ist. Ebenso würden dann auch die 
Landesaktennachweise und die Modus-operandi-Systeme der 
Länder nicht zu INPOL zählen. 

Zwischen diesen Extremposi tionen vermi ttel t die auch 
durch das INPOL-Konzept gestützte pragmatische Be
griffsbestimmung, daß INPOL ohne Berücksichtigung der 
Art der dv-technischen Realisierung alle in der gemein
samen Aufgabenplanung genannten, der Verbrechensbe
kämpfung dienenden DV-Anwendungen, unbeschadet der 
systemtechnischen Ausgestaltung, umfaßt. 
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3. Die Anwendungen des INPOL-Systems 

Der Ausbaustand des Verbundsystems beschränkt sich bis 
heute noch auf die Personen- und Sachfahndung, während 
die Realisierung in mehreren Ländersystemen und im 
BKA-System bereits weiter fortgeschritten ist. Um 
hierüber einen Überblick zu geben, müßten eigentlich 
alle DV-Systeme des Bundes und der Länder mi t ihren 
heutigen Anwendungen vorgestell t werden. Der gegebene 
Zeitrahmen läßt dies jedoch nicht zu. Statt dessen wird 
die Aufgabenplanung für INPOL im Rahmen des Fortent
wicklungskonzeptes dargele~t und neben einer kurzen 
Erläuterung der Anwendungen jeweils der Realisierungs
stand aufgezeigt werden. Dabei wird darauf verzichtet, 
die Inhalte der Anwendungen aufzulisten, die einzelnen 
Speicherfristen aufzuführen und die bestehenden Zu
griffsregelungen zu nennen. Hierzu soil lediglich auf 
die für alle Anwendungen erlassenen Errichtungsanord
nungen bzw. Feststellungsanordnungen des Bundeskrimi
nalamtes hingewiesen werden, in denen die Einzelrege
lungen niedergelegt wurden. 

3.1 INPOL-Bund-Anwendungen 

3.1.1 Fahndung 

Die Anwendungen Personenfahndung und Sachfahndung 
stellen - jede für sich - eine Reihe gleichstrukturier
ter Auskunftsdateien dar, die jeweils eigenen Fahn
dungszwecken, nämlich der Festnahme, der Aufenthaltser
mi ttlung oder der Beobachtung von Personen bzw. der 
Sicherstellung, Einziehung oder Beobachtung von Sachen 
dienen. Gegenstand von Fahndungsausschreibungen sind 
die von Polizei-, Justiz- oder berechtigten Verwal
tungsdienststellen in Strafverfahren oder in anderen 
behördlichen Verfahren gestellten Mitfahndungsersuchen, 
die sich in der Regel an alle Polizeidienststellen 
richten. In der Personenfahndung werden z.Z. ca. 
200.000 Personen geführt, die Sachfahndung enthält ca. 
2.000.000 Gegenstände. 

Die Datenbestände der Personen- und Sachfahndung werden 
bei den Verbund betreibenden Ländern parallel ge
speichert. Die Sachfahndung bedarf noch einer Opti
mierung des seit 1974 unveränderten DV-Verfahrens. Ein 
DV-Verfahren für die Fahndung nach nicht durch alphanu
merische Kennzeichnungen wiedererkennbaren Gegenständen 
(nichtnumerische Sachfahndung) befindet sich in Vor-
bereitung. 
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3.1.2 Kriminalaktennachweis 

Die Anwendung Kriminalaktennachweis wird als Kernstück 
der INPOL-Fortentwicklung durch das KAN-Konzept konkret 
mi t ihrer AufgabensteIlung und mi t detaillierten Vor
gaben über Inhalte, Aufbau und Nutzung beschrieben. 

Gegenstand des Kriminalaktennachweises sind die bei den 
Polizeidienststellen der Länder und des Bundes geführ
ten Kr iminalakten, in denen die im Zuge von Ermi tt
lungsverfahren oder aus Anlaß anderer polizeirelevanter 
Ereignisse angefallenen, für künftige Verfahren bedeut
samen personenbezogenen Erkenntnisse aktenmäßig ge
sammelt, werden. Es handelt sich in erster Linie um eine 
Auskunftsdatei, mit der der Erkenntnisstand der Sachbe
arbeiter vor Ort für die Bearbeitung anhängiger Ermitt
lungsverfahren verbessert werden soll. Wegen der über
wiegend dienststellenbezogen angelegten Kriminalakten
sammlungen fehlt der Polizei seit langem eine schnelle 
Auskunftsmöglichkei t zur 'Erschließung der bei anderen 
Polizeidienststellen vorhandenen Erkenntnisse. 

Das KAN-Konzept unterteil t allerdings die Gesamtmenge 
der vorhandenen Kr iminalakten nach der Bedeutung der 
Erkenntnisse für die Bearbeitung überregionaler Straf
taten und macht hiervon die Führung im Kr iminalakten
nachweis und dami t die bundeswei te Verfügbarkei t der 
AktenfundsteIlen für alle Polizeidienststellen ab
hängig. 

Im einzelnen enthält es folgende Bindungen für die 
Er~ichtung des Kriminalaktennachweises: 

- Der KAN als Verzeichnis der beim Bund und den Ländern 
nach den "Richtlinien für die Führung kriminalpoli
zeilicher personenbezogener Sammlungen" in Fällen 
schwerer oder überregional bedeutsamer Straftaten 
über Beschuldigte und tatverdächtige Personen ange
legten Kriminalakten gibt nur über folgende Daten 
Auskunft: 

rechtmäßige und sonstige Personalien 

Kriminalaktennummer(n), aktenführende Dienst-
stelle(n) sowie Aktenaussonderungsdatum 

ggf. Kurzhinweise auf das Vorhandensein von aktu
ellen Haftnotierungen und erkennungsdienstlichen 
Daten. 

Schwere Straftaten im Sinne des KAN-Konzepts sind 

alle Verbrechen und zusätzlich 
die in § 100a StPO aufgeführten Vergehen. 
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- Als überregional bedeutsame Straftaten skizziert das 
KAN-Konzept stichwortartig Delikte, bei -denen be
stimmte, dem Kriminalpolizeilichen Meldedienst ent
lehnte Kriterien gegeben sind: 

gewohnheits-, gewerbs- oder bandenmäßige Begehung 

Triebtäterschaft 

planmäßige überörtliche Begehung 

Verfolgung extremistischer Ziele 

Mitführen von Schußwaffen 

internationale Betätigung 

erneute Straffälligkeit des Verdächtigen außerhalb 
des Wohn- oder Aufenthaltsbereichs. 

Kriminalakten von Beschuldigten und tatverdächtigen 
Personen, deren Delikte nicht unter die KAN-Kri terien 
fallen, werden also nicht im KAN, sondern ggf. nur in 
den Aktennachweissystemen der jeweiligen Länder regi
striert. Die AktenfundsteIlen stehen dann zwar den 
Polizeidienststellen des betreffenden Landes, nicht 
jedoch denen anderer Länder für Direktauskünfte zur 
Verfügung. 

Der Kriminalaktennachwe~s soll im Verbund betrieben 
werden, ist aber noch nicht realisiert. Die zuständigen 
Gremien bereiten z.Z. die Realisierungsgrundlagen durch 
Überarbeitung des Manuals INPOL 3/4 (Handbuch der 
Verbund-Konventionen) vor. Die schrittweise Einführung 
durch Aufnahme des Nachrichtenaustauschs mit den ersten 
Ländern ist im dritten Quartal 1983 zu erwarten. Soweit 
möglich ist auch geplant, nach KAN-Kriterien selek
tierte Bestände der Länder zu übernehmen. 

Das Bundeskriminalamt hatte sei t 1975 den Aufbau des 
seinerzeit für das INPOL-System vorgesehenen zentralen 
Personenindex in Angriff genommen und in den Folge
jahren einen Bestand von ca. 2.000.000 Personalien mit 
Aktenhinweisen erfaßt. Nunmehr ist vorgesehen, diesen 
Bestand nur als Aktennachweis des Bundeskriminalamtes 
vorübergehend wei terzuführen und den KAN-Bestand des 
BKA aus eigenen Ermittlungsverfahren am aktuellen Fall 
aufzubauen. 
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3.1.3 Haftdatei 

Die Anwendung Haftdatei erfaßt gern. § 4 BKA-Gesetz die 
Personen I die aufgrund richterlich angeordneter Frei
heitsentziehung in Justizvollzugsanstalten einsitzen. 
Die Haftdatei erfüllt einerseits die Aufgabe, Fahn
dungs ausschreibungen nach Personen unbekannten Aufent
haI ts I die sich jedoch an anderen Orten in justi
tiellern Gewahrsam befinden, zu vermeiden.. Die andere 
Aufgabe besteht darin, Auskünfte über Haftzeiten zu 
geben, um bei neuen Verdach tsfällen Anhal tspunkte für 
Alibiüberprüfungen zu gewinnen. 

Die Haftdatei wird im Verbund betrieben und voraus
sichtlich zusammen mi t dem Kr iminalaktennachweis bun
desweit eingeführt werden. Bisher nutzen sechs Bundes
länder im Direktanschluß die zentrale Haftdatei des 
Bundeskriminalamtes , in der z. Z. ca. 27.500 aktuelle 
Notierungen gespeichert sind. Die anderen fünf Bundes
länder führen z.T. eigene' Haftdateien in ihren Landes
systernen . , 

3.1.4 Erkennungsdienstdatei/Daktyloskopiedatei 

Die Anwendung Erkennungsdienstdatei enthält künftig den 
Nachweis über solche Personen, die nach § 81b StPO oder 
entsprechenden anderen Gesetzesvorschriften bei den 
Polizeidienststellen durch Abnahme von Fingerabdrücken, 
Anfertigung von Lichtbildern und Aufnahme der Personen
be~chreibung erkennungsdienstlich behandelt werden. 

Die Erkennungsdienstdatei wird ebenfalls im Verbund 
betrieben und voraussichtlich zusammen mi t dem Kr imi
nalaktennachweis und der Haftdatei eingeführt werden. 
Nach Einführung wird sie mit der beim Bundeskriminalamt 
bereits bestehenden zentral geführten Daktyloskopie
datei gekoppelt werden. 

Die Daktyloskopiedatei hat die Aufgabe, bereits er
kennungsdienstlich behandelte Personen bei Neuauftreten 
anhand ihrer Fingerabdrücke wiederzuerkennen und zu 
identifizieren, bei Vorliegen daktyloskopischer Tatort
spuren ggf. solche Personen auch als Tatverdächtige zu 
ermi tteln und bestehende Tatzusammenhänge bei Straf
taten mit unbekannten Tätern erkennen zu lassen. Grund
lage bildet das beim Bundeskriminalamt und den Landes
kriminalämtern eingeführte Bund-Länder-System zur 
Klassifizierung von Fingerabdrücken. 
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Das im BKA-System realisierte DV-Verfahren Daktylos
kopiedatei ist vorrangig eine Rechercheanwendung und 
ermöglicht es, den Prozeß des Recherchierens im Daten
bestand erheblich zu beschleunigen und ergebnissicherer 
zu gestalten. 

Von den beim Bundeskriminalamt vorhandenen ca. zwei 
Millionen Fingerabdruckblättern ist etwa ein Drittel 
erfaßt, davon wiederum ein Drittel in dem für die 
Spurenrecherche erforderlichen Umfang. Die Nutzung der 
Daktyloskopiedatei ist so organisiert, daß das Bundes
kriminalamt für die Personenidentifizierung zuständig 
ist und die Aufgabe der Spurenrecherche den Landes
kriminalämtern obliegt. Die Landeskriminalämter sind 
deshalb direkt mi t Datensichtgeräten für die Eingabe 
des Rechercheauftrages und Druckern fü~ die Ausgabe der 
Rechercheergebnisse an das BKA-System angeschlossen. 

3.1.5 Zentrale Falldateien 

Das INPOL-Fortentwicklungskonzept weist den für die 
Unterstützung der Verfolgung und Aufklärung von Straf
taten wichtigen Bereich der Falldateien , in der Kon
zeptterminologie 11 Modus-operandi-Bereich" genannt, 
grundsätzlich den INPOL~Land-Systemen zu. Dami t wird 
die frühere Ziel vorstellung einer bundesweiten Straf
taten-/Straftäterdatei, die die Überlei tung des heute 
z.T. noch mit Hilfe von Formularen und Karteien organi
sierten Kriminalpolizeilichen Meldedienstes in eine 
DV-Anwendung vorsah, aufgegeben. 

Ausgenommen von der grundsätzlichen 11 Abschottung" des 
Modus-operandi-Bereiches der Ländersysteme gegenüber 
INPOL-Bund sind lediglich die Zentralen Falldateien für 
Straftaten von bundesweiter Bedeutung. Dabei handelt es 
sich um Auskunfts- und Recherche-Anwendungen nach dem 
abgewandelten Modell der sogenannten Straf taten
/Straftäterdatei. In Zentralen Falldateien werden 
voraussichtlich die Kriminalitätsbereiche Rauschgift, 
Falschgeld, Waffen/Sprengstoff und Wirtschaftskrimi
nali tät organisiert werden. Die seit 1980 betriebene 
Erprobung der Falldatei Rauschgift besitzt Pilotcharak
ter für die Übernahme dieser Kriminalitätsbereiche als 
Zentrale Falldatei. 
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Die Zentralen Falldateien sollen künftig im Verbund 
betrieben werden. Die Erstellung der entsprechenden 
Verbundkonventionen ist· von den zuständigen Gremien 
kürzlich in Angriff genommen worden. Eine Realisierung 
im Verbund wir~ jedoch erst nach der Realisierung des 
Kriminalaktennachweises, der Haftdatei und der Er
kennungsdienstdatei erfolgen können, so daß heute noch 
keine näheren Terminaussagen über die Verwirklichung 
abgegeben werden können. 

3.1.6 Zentrale Aktenerschließungssysteme 

Der Begriff IAktenerschließungssystem" beinhaltet das 
beim Bundeskriminalamt geführte PIOS-System. Es handelt 
sich dabei um ein in die Grundinformationsbereiche 
Personen, Institutionen (= Organisationen), Objekte und 
Sachen gegliedertes Dokumentations- und Recherchierver
fahren, das dazu dient, die relevanten Einzelfakten aus 
Ermittlungsakten mit ihren Querbezügen recherchierfähig 
darzustelien und für beliebige ermittlungsdienliche 
Fragestellungen erschließen zu können. Das PIOS-Ver
fahren hilft bei der Bearbei tung großer Ermi ttlungs
komplexe damit dem Ermittlungsführer, eine bessere 
Nutzung der gesamten anfallenden Erkenntnisse für die 
Steuerung der weiteren Ermittlungen zu erreichen. 

Das PIOS-Verfahren wurde 1975 zuerst zur Unterstützung 
der Bekämpfung der terroristischen Gewal tkriminali tät 
entwickel t. Sei t 1980 wird das - anwendungsneutrale -
PIOS-Verfahren auch im Rauschgiftbereich eingesetzt. 
Ferner werden im Rahmen der Neuordnung des Kriminal
polizeilichen Meldedienstes in Staatsschutzsachen heute 
auch die PIOS-Arbei tsdateien Staatsgefährdung und 
Landesverrat aufgebaut. Schließlich betreibt das Bun
deskrimihalamt eine PIOS-Arbeitsdatei Waffen. 

Das PIOS-System wird zentral betrieben und seitens der 
Landeskriminalämter über direkt angeschlossene Termi
nals genutzt. Z.Z. bereitet das Bundeskriminalamt eine 
Neuentwicklung des DV-Verfahrens PIOS vor, das voraus
sichtlich Mitte 1984 zum Einsatz kommen wird. 
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Spurendokumentationssysteme - abgekürzt SPUDOK - sind 
ein weiteres Hilfsmittel oder Ermittlungsführung. 
SPUDOK-Systeme existieren sowohl beim Bundeskriminalamt 
als auch bei verschiedenen Ländern. SPUDOK wird vor
zugsweise eingesetzt, wenn in einem Ermittlungsver
fahren wegen eines Kapi talverbrechens oder einer ähn
lich herausragenden Straftat eine große Zahl an Hin
weisen und Spuren anf äll t. Die Hinweise und Spuren 
werden in SPUDOK zunächst unbewertet registriert, um 
dann einzeln ermittlungsmäßig abgeklärt zu werden. 
SPUDOK-Verfahren dienen deshalb in erster Linie der 
temporären Dokumentation und Recherche, um dem Ermitt
lungsführer einen laufenden Überblick über das Auf
kommen an Hinweisen und Spuren sowi~ den Stand der 
Bearbeitung zu geben. SPUDOK-Verfahren eignen sich 
darüber hinaus auch als ein der Erfassung in der 
eigentlichen Hauptanwendung vorgeschalteter Filter, 
z. B. im Zusammenhang mi t PIOS. Dabei werden die an
gefallenen Hinweise und Spuren im ersten Schri tt in 
SPUDOK registriert und nach Abklärung ihrer Relevanz im 
zweiten Schritt in PIOS übertragen. Die SPUDOK-Datei 
wird regelmäßig mit Abschluß der polizeilichen Ermitt
lungen geschlossen und gelöscht. 

3.1.8 Zentrale Tatmittelnachweise 

Bei der im Fortentwicklungskonzept genannten letzten 
INPOL-Bund-Anwendung Zentrale Tatmittelnachweise 
handelt es sich um ein projektiertes Vorhaben, für das 
die im BKA-System geführte Beweismitteldokumentation 
für den Terrorismus-Bereich als Modell dienen könnte. 

3.1.9 Literaturdokumentationssystem COD 

In Vollzug des Beschlusses der Innenministerkonferenz 
vom 14.06.1974, für die gesamte Polizei ein computer
gestütztes System zur Erschließung und Wiedergewinnung 
kriminalwissenschaftlicher Literatur als Bestandteil 
des polizeilichen Informationssystems aufzubauen, 
errichtete das Bundeskriminalamt das Literaturdokumen
tationssystem COD (Computergestützte Dokumentation). Im 
Gesamtkonzept von 1975 wurde das Li teraturdokumenta
tionssystem mit dem Ziel beschrieben, der polizeilichen 
Praxis, Lehre und Forschung aktuell und vollständig die 
FundsteIlen der Literatur aus den Bereichen Krimi-
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nologie, Kriminalistik und naturwissenschaftliche 
Kriminaltechnik zu vermitteln. Im Fortentwicklungskon
zept von 1981 findet das Literaturdokumentationssystem 
keine Erwähnung mehr .. Es dient im weiteren Sinne aber 
auch der Verbrechensbekämpfung. Heute nutzen neben dem 
Bundeskriminalamt alle Landeskriminalämter und die 
Polizeiführungsakademie mittels Direktanschluß das 
COD-System. Die Datenbank enthält u.a. 7.500 krimino
logische/kriminalistische und 4.000 kriminal technische 
Dokumente. 

3.2 INPOL-Land-Anwendungen 

Das Fortentwicklungskonzept beschreibt die DV-Anwen
dungen von INPOL-Land in den stichwortartigen Ziel
setzungen 

- Modus-operandi-Daten zu Personen und Fällen 

- Folgedaten zu Personen, die in INPOL-Bund erfaßt sind 

- Folgedaten zu Fällen mit unbekannten Tätern 

mi t gewoll ter Unschärfe. Es spr icht auch die Formu
lierung "Im übrigen speichern die Länder ihre Daten der 
polizeilichen Verbrechensbekämpfung nach eigenem 
Ermessen" für diese Auffassung. Die für INPOL-Land 
gegebenen Stichworte find~n prinzipiell in den Kon
zeptionen aller Länder für den Endausbaustand ihrer 
DV-Systeme anwendungsseitige Entsprechungen. Durch die 
unscharfe Anwendungsbeschreibung im Fortentwicklungs
konzept bleibt die Aufgabenplanung der Länder im 
Ergebnis unberührt. Da das Konzept auch keine Ver
pflichtung enthält, bis wann die INPOL-Land-Systeme 
verwirklicht werden sollen, haben die langfristig 
angelegten Realisierungspläne der Länder weiterhin 
Bestand. 

Die Ländersysteme werden somi t wei tgehend unabhängig 
nach den eigenen Zielsetzungen, aufgabenbezogenen 
Prioritäten und vorhandenen Ressourcen in landesspezi
fischer Ausgestaltung ausgebaut werden. Im gemeinsamen 
Kern werden die Landessysteme den eigenen Landesakten
nachweis einschließlich des Landesbestandes zum bundes
weiten Kriminalaktennachweis und darüber hinaus in 
unterschiedlichen Ausgestaltungs- und Organisations
formen die Modus-operandi-Anwendung nach dem Modell der 
Straftaten-/Straftäterdatei umfassen. Die Aufgabe einer 
Auskunfts- und .Recherche-Anwendung für den Modus
operandi-Bereich besteht im allgemeinen darin, die 
Personenerkenntnisse über Beschuldigte und Tatver-
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dächtige mit Informationen über die ihnen zuzuordnenden 
aufgeklärten Straf ta ten anzureichern. Wei tere Aufgabe 
ist es, im Wege der Recherche mi t Daten zum Modus 
operandi registrierter aufgeklärter ebenso wie unauf
geklärt gebliebener Straftaten einschließlich der 
Personenbeschreibung der Verdächtigen Hinweise auf 
mögliche Personen- und Tatzusammenhänge zu gewinnen, um 
die Ermi ttlungen zur Aufklärung dieser Straftaten zu 
unterstützen. Bei konsequenter dezentraler Organisation 
wird die Modus-operandi-Anwendung den Dienststellen vor 
Ort als "Vorgangserfassungs- und nachweissystem" für 
alle einschlägigen Formen der täglichen Sachbearbeitung 
angeboten werden. Mi t dieser sachbearbei ternahen Ver
fahrensorganisation ist erreichbar, daß neben dem 
Aufbau eines umfassenden Erkenntnispools für den Lan
desbereich zusätzlich alle Registrier-, Berichts- und 
Meldedienstpflichten durch jeweils > einen Datener
fassungsvorgang abgedeckt werden können. Um die Ver
träglichkeit der landesbezogenen Modus-operandi-Systeme 
für landesübergreifenden Informationsaustausch zu 
gewährleisten, werden die für die Zentralen Falldateien 
von INPOL-Bund vorgesehenen Informationsstrukturen den 
Orientierungsrahmen für die Ländersysteme abgeben. 

Die Realisierungsbestände der INPOL-Land-Systeme sind 
von Land zu Land sehr verschieden. In einem Land ist 
das Aufgabenspektrum von INPOL-Land einschließlich 
Vorgangsnachweis bereits verwirklicht. In mehreren 
anderen Ländern sind Teilkomponenten der INPOL-Land
Anwendungen realisiert, wobei die volle Verwirklichung 
im Rahmen des kontinuierlichen Ausbaus der Landes
systeme geplant wird. 
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Polizei taktische Aspekte des Einsatzes der Daten-
verarbeitung 

Gerd Lehmann 

1. Einleitung 

1 • 1 

Die Polizei hat modernen Kommunikationsmitteln und 
-techniken für ihren Einsatz schon immer ihre besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet. Melde-, Fernsprech-, Fern
schreib-, Funk- und Bildtechnik gehören seit langem zu 
den wesentlichen Stützen ihrer Tätigkeit. Auch die 
Bedeutung der Datentechnik wurde· schnell erkannt. Nach 
bescheidenen Anfängen bei der adv-mäßigen Aufbereitung 
der Kriminalstatistik führte dies für die Verbrechens
bekämpfung alsbald zur Installation des bundeswei ten 
Informationssystems der Polizei (INPOL) mi t Zentral
rechnern ·beim Bundeskriminalamt und Rechnern in den 
Landeskriminalämtern der einzelnen Bundesländer. Die in 
diesem Zusammenhang von Bund und Ländern autonom orga
nisierten DV-Systeme mit einmaligen, parallelen und 
teilparallelen Datenbestandsführungen in einem mehr 
oder weniger koordinierten Gesamtsystem bilden noch 
heute den Kern des Einsatzes der Datenverarbeitung bei 
der Polizei. 

1 .2 

Im 'Bereich von Führung und Einsatz sowie der Bearbei
tung von Vorgängen aller Art werden vielerorts aber 
noch immer keine oder äußerst primitive Hilfsmittel 
eingesetzt. 
Dabei ist der Nutzen unbestri tten, der mi ttels Daten
verarbeitung gerade in diesen Bereichen zu erzielen 
ist. 

1 .3 

Mehr als zehn Jahre Datenverarbei tung bei der Polizei 
haben die Notwendigkei t , die Zweckmäßigkei t und die 
Vorteile ihres Einsatzes, aber auch Unzulänglichkeiten, 
Probleme und neue Aspekte aufgezeigt. Im weiteren 
sollen nunmehr die wichtigsten Anwendungsmöglichkeiten 
der Datenverarbeitung bei der Polizei und die dabei zu 
berücksichtigenden taktischen Aspekte aus der Sicht der 
polizeilichen Praxis (Streifendienst/Ermittlungsdienst/ 
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Führungsaufgaben) in Form eines Soll-/Istabgleiches 
dargestell t werden. Dabei wird Leistungsmerkmalen der 
Datenverarbeitung, die eine Optimierung der Verbrechens
und Verkehrsunfallbekämpfung ermöglichen, besondere 
Aufmerksamkeit gewidmet. 

Hierzu gehören u.a. 

- Bewältigung großer Informationsmengen, 

- Beschleunigung des Nachrichtenflusses, 

- Vermeidung von" Doppel-/Mehrfacherfassungen, 

- Entlastung von Routinearbeiten. 

2. Polizeiliche Streifentätigkeit 

2 • 1 

Zur Erfüllung der Aufgaben im polizeilichen Streifen
dienst sind aktuelle und gesicherte Informationen über 
Personen, Sachen und Sachverhal te unerläßlich. Sowei t 
sie vor Ort nicht vorliegen, müssen sie insbesondere 
beim Einschrei ten schnell, d. h. in Sekunden, und auf 
einfache Art und Weise zu erlangen sein. 

2.2 

Mit der Errichtung und Führung der bundesweiten 
Personen- und Sachfahndungsdateien im Direktzugriffs
verfahren von INPOL ging für den Streifendienst die 
Suche in unhandlichen und inaktuellen Fahndungsbüchern 
zu Ende. Über Funk oder Telefon erreicht der Streifen
dienst nunmehr eine Datenstation und kann auf einen 
höchst aktuellen Datenbestand sekundenschnell zu
greifen. Der technische Fortschritt gewährleistet eine 
Systemverfügbarkeit von mehr als 98% rund um die Uhr. 
Aber auch für Systemausfälle ist vorgesorgt. Mi t dem 
COM-Verfahren (Computer Output on Microfilm) steht ein 
aktuelles Auskunftssicherungssystem zur Verfügung. Es 
ermöglicht über entsprechende Lesegeräte einen Zugriff 
auf postkartengroße Mikrofilmkarten (Fiches) , die 
einzeln bis zu 50.000 Index-Fahndungsnotierungen auf
nehmen können, so daß der gesamte Personenfahndungs
bestand auf nur 3-5 Fiches gesichert ist. 

Trotz Beachtung nahezu aller polizeitaktischer Aspekte 
ergeben sich bei der Durchführung des Verfahrens einige 
Probleme wie z.B. 
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- Überlastung der Funk-/Drahtwege, 

- Übermittlungsfehler, 

- mangelnde Geheimhaltung, 

- "Negativ"-Motivation, 

fehlende Nähe der Datenverarbeitung. 

Die Probleme sind weniger dv-spezifisch; sie sind mehr 
organisatorischer Natur. Ansätze zu ihrer Überwindung 
ergeben sich durch den Einsatz neuerer Kommunikations
mi t tel wie des Funkmeldesystems (FMS) und des Da ten
funks, der Entwicklung von mobilen Dateneingabe-/Daten
lese- und Datenausgabegeräten , durch eine Verdichtung 
des ortsfesten Datenstationsnetzes sowie durch Zu
lassung weiterer, polizeirelevanter Informationsinhalte 
in den Datenbeständen. Andere Probleme, die auf mensch
licher Nachlässigkei t oder dergleichen basieren, wie 
z.B. das nicht zeitgerechte Speichern, Ändern oder 
Löschen von Daten oder die noch immer äußerst häufige 
Wiederausgabe gesperrter Kraftfahrzeugkennzeichen, sind 
zwar nicht völlig vermeidbar, aber sicherlich in der 
Häufigkei t reduzierbar. Dies soll te im Interesse der 
Sicherheit des Einschreitens oberstes Gebot sein. 

2.3 

Als erheblicher Mangel sind für den Streifendienst die 
fast noch überall gegebenen herkömmlichen, z. T. ana
chronistisch anmutenden Zugriffsmethoden auf Melde-, 
Kraftfahrzeug- und Führerscheindaten anzusehen. Dieser 
Mangel wiegt um so schwerer, weil eine effektive 
Streifentätigkeit fast ausschließlich auf der Fest
stellung und Überprüfung von Personalien, Fahrzeug
haltern und -führern beruht und die Freiheitsrechte der 
Bürger hierdurch nicht unwesentlich berührt werden. Aus 
der Sicht des Streifendienstes gehört der Realisierung 
einer DV-Unterstützung mit direktem Zugriff der Polizei 
auf Datenbestände aus diesem Bereich rund um die Uhr 
oberste Priorität. Während für das Meldewesen kaum 
Verbesserungen erkennbar werden, können die Informa
tionsbedürfnisse der Polizei durch den fortschreitenden 
Aufbau des Zentralen Verkehrsinformationssystems 
(ZEVIS) beim Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) in Flensburg 
alsbald besser als bisher befriedigt werden. Derzei t 
häl t das KBA die Daten der HaI ter von Fahrzeugen aus 
den Zulassungsbereichen der Länder 

- Baden-Württemberg, 

- Berlin und 

- Schleswig-Holstein 
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sowie die Daten aller HaI ter von Fahrzeugen mi t Ver
sicherungskennzeichen und alle Daten über Führerschein
entziehungen für Direktauskünfte über Datenfernverar
beitung zur Verfügung. In Baden-Württemberg haben 
berei ts mehr als 50 Datenendgeräte des polizeilichen 
Auskunftsdienstes Zugriff auf diese Daten. 

2.4 

Im Land Nordrhein-Westfalen werden zur Unterstützung 
der Streifentätigkeit derzeit noch folgende DV-Ver
fahren mit zentraler bzw. dezentraler Rechnerkapazität 
eingesetzt: 

- Verkehrsunfallfluchtdatei, 

- Verkehrswarndienstdatei, 

- Begleitschutzdatei für den Bereich Bonn, 

- Einsatzsteuerung in den Bereichen Bonn, Düsseldorf 
und Köln mit dem System CEBI. 

2.5 

Wei terer Bedarf an Verfahrensautomatisierung 
polizeiliche Streifentä~igkeit besteht u.a. 
Bereiche 

- Personen- und Sachbeschreibungen, 

- gefährliche Güter, 

- Anzeigenaufnahme. 

3. Polizeiliche Ermittlungstätigkeit 

3 • 1 

für 
für 

die 
die 

Zur Erfüllung der Aufgaben im polizeilichen Ermi tt
lungsdienst sind aktuelle und gesicherte Informationen 
über Personen, Sachen, Sachzusammenhänge und Vorgänge 
unerläßlich. Sowei t sie dem Ermi ttlungsbeamten nicht 
vorliegen, müssen sie schnell, d.h. für Ermittlungen im 
Minutenbereich und für Auswertungen im Stunden-/Tages
bereich, auf einfache Art und Weise in der Regel rund 
um die Uhr zu erlangen sein. 
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3.2 

Mi t der Err ich tung und Führung der bundeswei ten Per
sonen- und Sachfahndungsdateien im Direktzugriffsver
fahren von INPOL ging auch für den Ermi ttlungsdienst 
die Suche in unhandlichen und inaktuellen Fahndungs
büchern und -karteien zu Ende. Mit einer automati
sierten zentralen Auskunftsdatei in Nordrhein-Westfalen 
und ähnlichen Datensammlungen in anderen Bundesländern, 
die Informationen über Personen mit Kriminalakten 
führen (künftiger Kriminalaktennachweis KAN), der 
elektronischen Führung von Haftdaten, der edv-ge
stützten Erfassung und Dokumentation von Fakten aus 
umfangreichen Aktenbeständen der Ermittlungskomplexe 
Staatsschutz und Rauschgift im System PIOS (Personen, 
Institutionen, Objekte, Sachen), der computerunter
stützten Daktylo~kopie und ni~ht zuletzt mit den 
Möglichkeiten einer rechnergestützten Dokumentation von 
Spuren und Hinweisen in großen Ermittlungsverfahren 
durch das SPUDOK-System stehen dem Ermi ttlungsdienst 
eine Fülle von Hilfsmi tteln zur Verfügung. Diese Ver
fahren weisen jedoch nicht immer eine einheitliche und 
abgestimmte Benutzeroberfläche auf. Es sind z.T. Insel
lösungen , auf die nicht immer mi t akzeptablem Bedie
nungskomfort zugegriffen werden kann. 

3.3 

Für die polizeiliche Ermittlungstätigkeit ergeben sich 
- wie beim Streifendienst - Probleme beim Zugriff auf 
Melde-, Kraftfahrzeug- und Führerscheindaten sowie 
ve~gleichbare Konflikte im organisatorischen Bereich 
bei der Durchführung der ADV-Verfahren. 

3.4 

Die derzeitige ADV-Unterstützung bei der polizeilichen 
Ermittlungstätigkeit vermeidet nicht Doppel- und Mehr
facherfassungen und ist m.E. trotz oder gerade wegen 
der Vielzahl von Verfahren nicht in der Lage, den 
Anforderungen in ausreichender Weise gerecht zu werden. 
Auf der Suche nach neuen Wegen, insbesondere zur 
Kriminalitätsbekämpfung, - eine zwingende Notwendigkeit 
im Interesse der Sicherheit der Gesellschaft angesichts 
der permanent steigenden Tendenz der Kriminalitätsraten 
- wird man sich künftig besonders mit dem Problem der 
büro- und arbeitstechnischen Bewältigung der sehr 
erheblichen Mengen von polizeilichen Ermittlungsvor
gängen auseinandersetzen müssen. 
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Alle polizeilich zu lösenden Aufgaben für die Ver
brechens- und Verkehrsunfallbekämpfung lassen sich aus 
Ermittlungsvorgängen ableiten. Sie sind Grundlage allen 
polizeilichen HandeIns , das aus Gründen der Eigenkon
trolle der polizeilichen Maßnahmen und 'als Voraus
setzung für die rechtliche Überprüfbarkeit durch andere 
aktenkundig zu machen ist. Die ordnungsgemäße Er
fassung, Bearbeitung und Verwaltung '(Registratur) der 
Vorgänge erfordert ein vielfältiges System von 

- Tagebüchern und Personen-Indizes 

Zentralkarteien 

- Sammlungen für Kriminalakten/Pe~sonen- und Fall
beschreibungen 

- Karteien für körperliche Merkmale/Spitznamen/Spezia
listen 

und dergleichen mehr, eine Flut von Informationen, die 
manuell mi t den herkömmlichen Mi tteln der Büroorgani
sation und den bisherigen Arbeitsmethoden nicht mehr zu 
bewältigen sind. 

3.4 

Wege zur Optimierung der' Ermi ttlung und Auswertung von 
Straftaten zeigen die Bemühungen in Berlin mit dem 
ADV-System ISVB und in Baden-Württemberg mit dem System 
PAD sowie das Konzept der automatisierten Vorgangs ver
waltung in Nordrhein-Westfalen. Dabei wird angestrebt, 
alle Teilbereiche polizeilicher Ermittlungstätigkeit 

- Vorgangsverwaltung 
(Tagebuchführung/Büro-Administration/Registratur) 

- Vorgangsbearbeitung 
(Ermittlungen/Personen- und Sachfahndung/Aktuali
sierung kriminalpolizeilicher Dateien/Recherchen i.Se 
des KMD bzw. der SSD) 

- Vorgangsauswertung 
(Polizeiliche Kriminalstatistik/kriminologisch-
soziologische Forschung) 

in einem System von Datenerhebung, -erfassung und 
-auswertung zusammenzufassen. Die automatisierte 
Vorgangsverwal tung soll die bisher vorhandenen erheb
lichen Belastungen der Sachbearbeiter durch Doppel- und 
Mehrfacherfassungen von polizeirelevanten Daten 
weitgehend ausschließen und die Belange der polizeili
chen Fahndung, des Meldedienstes (KMD/SSD), der Sonder
rneIdedienste (SOM) sowie der Polizeilichen Kriminalsta
tistik integrieren und zu einer einheitlichen Benutzer
oberfläche führen. 
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3.5 

Ähnliche Anforderungen bestehen für eine rechne~ge
stützte Vorgangsverwaltung im Bereich Verkehr/Ordnungs
widrigkeiten. Mit der Entwicklung der Verfahren HESOWi 
in Hessen und VoBi in Bayern ist hier bereits ein Stand 
erreicht worden, der, von geringfügigen Modifikationen 
abgesehen, eine Implementierung auch bei der Polizei 
anderer Länder zuläßt. 

4. Polizeiliche Führungsaufgaben 

4. 1 

Die Anwenderanforderungen an Systeme für Führung und 
Einsatz orientieren sich weitgehend an der Polizei
dienstvorschrift PDV 100. Danach sind Datenverarbei
tungsanlagen Führungsmittel zum 

- Speichern von Informationen über Personen, Sachen und 
Sachverhalte, 

- Speichern von Übersichten, Befehlen und Durchfüh
rungsplänen, 

- Vorbereiten, Planen und Durchführen polizeilicher 
Einsätze, 

- schnellen Erfassen und Verarbeiten aller verfügbaren 
Daten für eine Entscheidungsvorbereitung. 

Im.Mittelpunkt steht in allen Fällen die Gewinnung von 
ausreichenden und sachgerechten Informationen zur 
Bewältigung von Entscheidungsprozessen. Aufgabenschwer
punkte für den Einsatz der Datenverarbei tung ergeben 
sich bei der 

- Erstellung und Aktualisierung von Lagebildern für die 
Verkehrsunfall- und Kriminalitätsbekämpfung, 

- Einsatzsteuerung, 

Bewältigung der Informationsflut in Führungsstäben. 

Daneben bestehen Anforderungen auch für andere Füh
rungs- und Koordinationsaufgaben . Im täglichen Dienst 
und bei polizeilichen Maßnahmen aus besonderen Anlässen 
wird eine Rechnerunterstützung u.a. angestrebt bei 
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- Kräfteberechnungen, 

- Überprüfung von Einsatzabläufen, 

- Führung von Einsatztagebüchern, 

- Aufbereitung von objekt- und raumbezogenen Sondermaß-
nahmen, z.B. bei Fahndungen. 

Dabei haben operationelle Führungssysteme den Vorzug 
vor Logistikverfahren. 

4.2 

Für eine erfolgreiche Verkehrsunfall- und Kr iminali
tätsbekämpfung sind differenzierte kenntnisse der Lage 
unerläßlich, weil jede wirkungsvolle Aktion eine be
gründete und systematische Konzeption voraussetzt. 
Durch den Einsatz der Datenverarbei tung bei der Er
stellung der Verkehrsunfall- bzw. Kriminalstatistik 
konnten berei ts in der Vergangenhei t neue Einsichten 
gewonnen werden. Abgerundete, das polizeiliche Ge
schehen ·ganzheitlich und einheitlich betrachtende 
Lagebilder stehen jedoch noch immer aus. Für die Ein
satzplanung sind sie aber unerläßlich. 

Die zu erstellenden Lagebilder müssen mindestens über 
die örtlichen und zeitlichen Gegebenheiten des Ge
schehens sowie über die möglichen Adressaten polizei
lichen HandeIns (Verursacher, Täter, Opfer, Geschädigte) 
Aufschluß geben. Sie sollen auch Entwicklungen und 
Trends aufzeigen und Prioritätsfestlegungen erleich
tern. Ihre Erstellung duldet keinen Aufschub; sie 
müssen zeitnah verfügbar sein und ständig aktualisiert 
werden. Von der Form her müssen Lagebilder u.a. über
sichtlich, anschaulich und leicht handhabbar sein. 
Zahlenfriedhöfe bringen keine Hilfe; sie begrenzen nur 
den praktischen Nutzen. 

Die von der Polizei bislang beim Verkehrsunfall- und 
Kriminalitätsgeschehen erhobenen Daten erfüllen zwar 
die meisten, aber nicht alle gestellten Anforderungen. 
Probleme ergeben sich bei der eindeutigen Statio
nierung/Lokalisierung von Unfallorten (bei Kriminali
tätsdaten fehlen die Angaben zum Tatort und zur Tatzeit 
vollständig) und wegen mangelnder Repräsentativität der 
Datenbasis. Dagegen lassen sich die Richtigkeit der 
Datenbasis und die notwendige Schnelligkeit der Daten
aufbereitung - auch in einem parallelen Auswertungsmo
dell - mit Hilfe von Ablauforganisationen und Verfahren, 
wie sie bei der Gewinnung und Auswertung der Unfallda
ten im Land Nordrhein-Westfalen angewandt werden, 
sicherstellen. 



_ 81_ 

4.3 

Bei der Einsatzsteuerung mit herkömmlichen Mitteln 
ergeben sich - insbesondere in Spitzenzeiten - mannig
faltige Informations~ und Kommunikationsprobleme. Es 
bestehen häufig große Schwierigkeiten, die an sich 
vorhandenen Informationen aufzufinden und sie schnell, 
vollständig und im richtigen Zusammenhang aufzube
reiten. 

Selbst in großen Einsatzzentralen werden eingehende 
Hilfeersuchen , Alarme und Meldungen noch immer hand
schriftlich protokolliert, in herkömmlicher Weise ana
lysiert und ausgewertet. Ein Gesamtüberblick über die 
vorhandenen Einsatzmittel, die laufenden Ereignisse und 
eingelei teten Maßnahmen ist nur schwer zu gewinnen. 
Dies führt häufig, zu Zei tverzögerungen und Unsicher
heiten bei der Bearbeitung. Besonders bei schwerwiegen
den Ereignissen wie z.B. Überfällen, Unglücksfällen und 
Katastrophen können dadurch vermeidbare Folgen ein
treten und der polizeiliche Erfolg in Frage gestell t 
werden. 

Aufgabe und Zielsetzung einer computerunterstützten 
Einsatzsteuerung liegen daher bei der 

- Schaffung eines umfassenden Informations- und Kommu
nikationssystems und der 

- Automatisierung des Nachrichtenflusses 

für den ersten Ansatz. Dazu müssen die benötigten 
Informationen mit hoher Zuverlässigkeit, sekunden
senneIl , rund um die Uhr, in einfacher Art und Weise 
abrufbar, zur Verfügung stehen. 

Mit den bislang bei der Polizei eingeführten Einsatz
leitsystemen in Bonn, Duisburg, Düsseldorf, Köln, 
Stuttgart, Koblenz, Mainz und Freiburg konnte die 
Machbarkeit und Effizienz des DV-Einsatzes für Führung 
und Einsatz nachgewiesen werden. 

Berei ts kurze Zei t nach Inbet,riebnahme der nordrhein
westfälischen CEBI-Systeme konnten wesentliche mit der 
DV-Unterstützung bei der Planung, Durchführung und 
Überwachung von Einsätzen angestrebte Ziele erreicht 
werden: 
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- Optimierung des Kräfte- und Mitteleinsatzes, 

- Beschleunigung der Einsatzvergabe und -abwicklung, 

Gewährleistung eines einheitlichen taktischen 
Grundkonzeptes, 

- Erhöhung der Sicherheit beim Einschreiten, 

schnelle Bereitstellung aktueller Informationen, 

- Verbesserung des Zusammenspiels der nachrichten
technischen Mittel, 

- Überwindung technischer Erigpässe und arbeitsorgani
satorischer Mängel und 

- Entlastung der Einsatzbearbeiter von Routinetätig
keiten. 

Dazu werden die bei der Ereigniserfassung wei tgehend 
automatisch anfallenden Daten durch ein äußerst kom
plexes Einsatzleitprogramm mit den polizeispezifischen 
Dateien und über Dialoge mit den Bearbeitern in einen 
logischen Zusammenhang gebracht und im Rahmen der 
Ereignisbearbei tung zu entsprechenden Ausgaben verar
bei tet. Ein den polizei taktischen Gegebenhei ten ange
paßter Algori thmus wähl t für jedes Ereignis geeignete 
Kräfte und Mittel unter Berücksichtigung der art-, 
orts- und objektspezifischen Gegebenheiten aus und 
schlägt zu veranlassende Maßnahmen vor. 

Die Ereignisdokumentation wird quasi am Rande erledigt. 
Einsatzgeschehen und polizeiliche Aktivitäten werden 
kurz-, mittel- und langfristig ausgewertet, so daß z.B. 
umfassende Erkenntnisse über Einsatzschwerpunkte in 
zeitlicher und räumlicher Hinsicht gewonnen werden. 
MENSCH - KOMMUNIKATIONSMITTEL - KOMMUNIKATIONSTECHNIK 
werden bei CEBI als integrale Einheit betrachtet. 
Dadurch kann sich der Einsatzbearbeiter mehr als bisher 
der seiner AufgabensteIlung entsprechenden Tätigkeit 
des ENTSCHEIDENS UND ANWEISENS widmen. 

An CEBI sind im wesentlichen vier Kommunikationsein
heiten direkt angeschlossen: 

- Funkmeldesystem (FMS), 

- Überfall-/Einbruchmeldeanlage (ÜEA), 

- Informationssystem der Polizei (INPOL/PIKAS NW) mi t 
Zugang zum Fernschreibnetz der Polizei. 
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Über die Datenquellen FMS und ÜEA fließen der Einsatz
lei tung die manuell nur mi t relati v hohem Aufwand zu 
gewinnenden Informationen automatisch zu. Durch den 
Verbund mit dem Informationssystem der Polizei wird der 
Zugriff auch auf die überörtlichen Fahndungs-, 
Führungs- und Einsatzdateien gewährleistet. Außerdem 
kann bei Bedarf die Nachrichtenübermittlung in das 
Fernschreibnetz der Polizei veranlaßt werden. 

Besondere Programmteile unterstützen Fahndungsmaßnahmen 
sowie die Dienststärke- und Wachdienstplanführung. 

Für den Bereich der 
steuerung besteht noch 
hinsichtlich einer 

computerunterstützten Einsatz
ein wei terer Automationsbedarf 

- Funkortung als au'tomatisierte Standortbestimmung 

und 

- einsatzorientierten Stadtplanprojektion. 

Die Entwicklung solcher Systeme erfordert jedoch heute 
noch Kosten, die in keinem Verhältnis zum Nutzen 
stehen. Ihre Realisierung muß daher der Zukunft über
lassen bleiben. 

4.4 

Zur Bewältigung der Informationsflut in FÜhrungsstäben 
und zur Unterstützung der' Arbeit von Befehlsstellen 
werden neuerdings zumindest im Lande Nordrhein-West
falen "SPUDOK-vergleichbare", rechnergestützte Arbeits
dateien für die unterschiedlichsten Zwecke eingesetzt. 
Als Standard steht eine Datei zur Ereignis- und Veran
lassungsdokumentation zur Verfügung. Dami t wird u. a. 
eine lückenlose, nach unterschiedlichsten Gesichts
punkten direkt abfragbare und auswertbare Dokumentation 
vorgenommen und die Arbeit z.B. des Führungsstabes bei 
der Nachrichten-, Informations- und Sammelstelle (LZ 
01) und der Dokumentation (LZ 03) spürbar erleichtert 
werden. Weitere Dateien (z.B. eingesetzte Kräfte, 
Führungs- und Einsatzmittel) . können auf Anforderung 
kurzfristig eingerichtet werden. 

Die z.B. bei Großeinsätzen in Bonn und bei Demonstra
tionen um das Kernkraftwerk Kalkar gewonnenen Erfah
rungen haben die Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit einer 
solchen DV-Unterstützung aufgezeigt. 
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5. Schlußbetrachtung 

5. 1 

Die Polizei benötigt für ihre Aufgabenerfüllung lei
stungsfähige Informations- und Kommunikationssysteme. 
Dazu gehört heute ohne Zweifel die Da tenverarbei tung. 
Die vorstehenden Ausführungen haben gezeigt, daß die 
derzeitigen und absehbaren Anwendungsmöglichkeiten und 
taktischen Anforderungen hinsichtlich 

- Datenintegrität, 

- Antwortzeitverhalten, 

- Verfügbarkeit, 

- Bedienerfreundlichkeit, 

- Datensicherung, 

- Datenschutz, 

- Ausbaubarkeit und 

- Übertragbarkeit 

im wesentlichen erfüll t, bzw. die erforderlichen Maß
nahmen zur Besei tigung von Mängeln und Schwachstellen 
erkannt und z.T. auch eingeleitet sind. Dazu gehören 
insbesondere die Entwicklung einer automatisierten 
Vorgangsverwaltung, die Einführung von DISPOL und eines 
bundesweiten Datenfunksystems. 

Der Einsatz der Datenverarbeitung findet allerdings 
dort seine Grenze, wo innerhalb der Polizei selbst die 
Bereitschaft zur Akzeptanz des neuen Mediums noch 
fehlt. Hier gilt es künftig verstärkt anzusetzen. Durch 
entsprechende "Hinführung" aller Mitarbeiter zur Daten
verarbei tung und durch organisatorische Maßnahmen 
müssen die Nutzungsmöglichkeiten der Datenverarbeitung 
voll erschlossen werden. 

5.2 

Die Realisierung von DV-Vorhaben wird heute mehr und 
mehr bestimmt von der Randbedingung "Kosten". Bei den 
meisten polizeilichen Anwendungen läßt sich keine 
strenge Wirtschaftlichkeitsberechnung im Sinne einer 
Kosten-Nutzen-Analyse aufmachen. Das zu automatisie
rende Verfahren steht neben anderen Aufgaben der 
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Polizei und den dafür erforderlichen Aufwendungen. 
Seine Rangordnung ergibt sich aus den Haushaltsbe
schlüssen der Gesetzgeber. Grundsätzlich sollte aber 
bereits der Anwender seine Anforderungen mehr am 
technisch Notwendigen als am technisch Machbaren 
orientieren. 
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Polizeiliche Datenverarbeitung in Schweden 

Anna Greta Gehnich 

Bei der schwedischen Polizei wurden die ersten EDV
Systeme schon 1967 in Betrieb genommen. Die nationale 
Zentralisierung des Polizeiwesens 1965 und die damalige 
Einrichtung des Reichspolizeiamtes hat den Einsatz der 
EDV bei der schwedischen Polizei wesentlich erleich
tert. In den ersten Jahren wurden auch sehr viele 
Systeme entwickel t und vor 1975 war die Polizei in 
Schweden im Vergleich zu anderen Ländern in Europa im 
Bereich derEDV sehr weit gekommen. Nach 1975 sind 
jedoch nur wenige neue Systeme hinzugekommen, in den 
letzten 2 bis 3 Jahren fast keine, und heutzutage 
müssen viele von 'den polizeilichen EDV-Systemen in 
Schweden leider als sehr unmodern betrachtet werden. Es 
gibt keine eindeutige Erklärung für diese Entwicklung; 
zum Teil ist das Reichspolizeiamt selbst dafür verant
wortlich"aber auch andere Faktoren haben indirekt die 
Entwicklung zurückgehalten. Ich werde später darauf 
zurückkommen. Zuerst möchte ich Ihnen aber eine kurze 
Übersicht über den aktuellen Stand der Datenverarbei
tung bei der schwedischen Polizei geben und danach die 
geplante Weiterentwicklung unter besonderer Berücksich
tigung nicht nur des Datenschutzes sondern auch einiger 
der übrigen beeinflussenden Faktoren behandeln. 

Es gibt bei der schwedischen Polizei gegenwärtig etwa 
40 EDV-Systeme, davon 10 on~line-Systeme, die über 445 
Bildschirme den 118 Polizeibezirken zur Verfügung 
stehen. Außerdem gibt es einige Systeme, die nur vom 
Reichspolizeiamt benutzt werden können. Die ersten 
on-line-Systeme, Personenfahndung und Kraftfahrzeug
fahndung, wurden schon 1968, als das Reichspolizeiamt 
die erste Computeranlage installierte, in Betrieb 
genommen; aber erst 1974, als der neue Computer beim 
Reichspolizeiamt installiert wurde, konnten die großen 
Dateien, die zum Teil schon aufgebaut waren, für 
on-line-Betrieb zugänglich gemacht werden. Abbildung 1 
zeigt sämtliche on-line-System~, die wir gegenwärtig in 
Betrieb haben, und ich werde einige davon kurz vor
stellen. 

Die größte Datei, die von den Bezirken aus zugänglich 
ist, ist die Pässedatei, wo Informationen über fast 5 
Mio e schwedische Paßinhaber gespeichert sind. Anfragen 
können mit vollständiger Personennummer, mit Paßnummer 
oder mit Geburtsdaten zusammen mit dem Namen als Such
begriff erfolgen. 
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PBR ist die Abkürzung für die Personen- und Belastungs
datei, in der die Urteile, die Vollstreckungs- und· die 
Tatverdachtsangaben betreffend mehr als 400 000 Perso
nen registriert sind.. Dieses System ist ein Teil des 
Informationssystems der Justiz und es bedient außer der 
Polizei auch die Staatsanwal tschaft und die Gerichte. 
Die beiden letzteren können jedoch nur über schrift
liche Ersuchen Auszüge aus der Datei erhalten. 

In das Sachfahndungssystem, in dem anfangs nur Gegen
stände mit einer eindeutigen Herstellernummer regi
striert werden soll ten, werden sei t etwa zwei Jahren 
auch Gegenstände eingegeben, die eine solche Nummer 
nicht haben. Eine Nummer wird aus verschiedenartigen 
Kennzeichen des Gegenstandes konstruiert und als Her
stellernummer betrachtet. Der Grund für diese Verände
rung des Systems war, daß viele Hersteller, auch wenn 
es sich um teure Produkte handel t, die Gegenstände 
nicht mehr mit einer e~ndeutigen, eingeprägten Her
stellernummer versehen. 

ASP ist die Abkürzung für das allgemeine Fahndungs
system, das seit 1979 im Betrieb ist. Das System gibt 
schnelle Auskunft z. B. über Adressen, Kontakte usw., 
von aktiven Verbrechern. Da alle Polizeibezirke selbst 
ihre aktuellen Beobachtungen in das System eingeben, 
sind die Informationen immer aktuell und diese Tatsache 
hat, zusammen mit den vielen verschiedenen Suchbe
griffen , die das System erlaubt, die Fahndungsarbei t 
der Polizei viel effektiver .gemacht. 

Zu . den Systemen, die von den Polizeibezirken on-line 
zugänglich sind, gehört außer den Personen- und Kraft
fahrzeugfahndungssystemen auch das Signalementsystem, 
in dem Daten über Untersuchungen auf dem Gebiet der 
Rauschgiftkriminali tät gespeichert sind. Die Eingaben 
in die drei letzten Systeme erfolgen beim Reichspoli
zeiamt . Auch zwei administrative Systeme sind von den 
Bezirken aus für Anfragen on-line zugänglich, so ein 
Budgetsystem , das Auskunft darüber gibt, wieviel von 
den bewilligten Mi tteln verbraucht ist und auch eine 
Prognose für den Rest des Rechnungsjahres stellt, und 
ein personaladministratives System, das aber noch nicht 
voll ausgebaut ist. 
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Für die Eingabe sämtlicher Informationen im Zusammen
hang mi t z . B . einem Mord oder irgend einem kompli
zierten Fall wird das besondere System für das Ermitt
lungsverfahren verwendet. 

Ich möchte auch darauf hinweisen, daß es möglich ist, 
von allen Terminals in den Bezirken aus den Dateien der 
Verkehrsbehörde Auskunft über Autos und Führerschein
besitzer zu bekommen. 

Abbildung 2 zeigt die Entwicklung der Anwendungsfre
quenz der Systeme von 1979 bis heute. Die Steigerung in 
den letzten Jahren hängt vor allem mit der Einführung 
von ASP (Allgemeines Fahndungssystem) zusammen, aber 
die Abbildung zeigt auch eine steigende Anwendung von 
anderen Systemen. Die Erhöhung der Anzahl der Bild
schirme von 380 auf 445 während diesei Zeit hat natür
lich auch zu der Steigerung beigetragen. 

Wie sehen nun die Pläne für die Weiterentwicklung aus 
und welche Möglichkeiten hat das Reichspolizeiamt, 
diese Pläne durchzuführen? Dies hängt nicht nur mit dem 
Willen zusammen, neue Systeme einzuführen, sondern ist 
fast mehr eine Frage der Mi ttel und anderer beein
flussender Faktoren. 

Wie ich schon erwähnt habe, müssen mehrere von den 
Systemen, die dem schwedischen Polizeiwesen zur Ver
fügung stehen, als ziemlich unmodern betrachtet werden. 
Das hängt nicht nur mit den technischen Lösungen, die 
teilweise einer vergangenen Zei tangehören, zusammen, 
sondern ist auch eine Folge der veränderten Anforde
rungen der Benutzer. Die ersten großen Systeme, die 
Anmelde- und Personenblattsysteme, die.1968 eingeführt 
wurden, hatten zwei Hauptziele: einerseits sollten sie 
zentrale Dateien über Straftaten und die dieser Straf
taten verdächtigten oder derentwegen verurteil ten 
Personen aufbauen, und anderersei ts soll ten sie eine 
verbesserte Statistik produzieren. Diese ZieLe sind 
auch erreicht worden. Aber in den letzten 4 bis 5 
Jahren, mi t einer stets steigenden Kr iminali tät ohne 
eine entsprechende Personalverstärkung bei der Polizei, 
sind die EDV-Pläne mehr darauf eingerichtet worden, 
Systeme zu entwickeln, die die tägliche Arbeit in den 
Polizeibezirken unterstützen und erleichtern können. 
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Zu den Wei terentwicklungsplänen, die gegenwärtig vor
liegen, gehört unter anderem eine völlige Neukonstruk
tion der Anmelde- und Personenblattsysteme. Bei den 
gegenwärtig benutzten Systemen werden alle Formulare 
zum Reichspolizeiamt geschickt und dort bearbeitet und 
die Polizeibezirke bekommen sehr wenig Informationen 
zurück. Das neue System hat als Hauptziel vor allem die 
Informationsbedürfnisse der Bezirke zu erfüllen und 
außerdem die manuellen Register überflüssig zu machen. 
Natürlich muß auch in der Zukunft eine ganze Menge an 
Informationen in zentralen Dateien erreichbar sein, 
aber die großen Datenmenge'n werden nur für den be
treffenden Bezirk zugänglich gemacht werden. 

Abbildung 3 zeigt in großen Zügen, wie das System, das 
in mehreren Etappen durchgeführt werd~n soll, geplant 
ist. Alle Formulare sollen direkt auf den Bildschirm 
geschrieben werden, und das Einschreiben soll vom 
System unterstützt werden, so daß alle Informationen, 
die für verschiedene Zwecke erforderlich sind, auch 
registriert werden. 

In den lokalen Dateien wird alles gespeichert, und nur 
die Angaben, die für die Koordination zwischen den 
Bezirken und für die reichsdeckende Statistik nötig 
sind, werden in die zentrale Datei eingegeben. Das neue 
System wird in der ersten Etappe die heutigen Anmelde
und Kraftfahrzeugfahndungssysteme und zum Teil auch das 
Personenblattsystem ersetzen. 

Außer den vielen Anfragearten , die das System ermög
lichen wird, werden z.B. gewisse Mitteilungen an andere 
Behörden automatisch ausgedruckt werden, und die Be
zirke können den Umf·ang und die Periodizi tät der 
statistischen Zusammenstellungen, die sie für ihre 
Tätigkeit benötigen, selbst bestimmen. 

In den folgenden Etappen werden mehrere der heutigen 
Systeme hiervon beeinflußt werden, z.B. ASP (das, Allge
meine Fahndungssystem), das Sachfahndungssystem und 
einige der Systeme, die zum Informationssystem der 
Justiz gehören. In dieser Etappe sind auch ein verein
fachter Informationsaustausch mit der Staatsanwalt
schaft sowie erwei terte Möglichkei ten vorgesehen, 
Auskünfte aus den Dateien anderer Behörden zu erhalten. 
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Für die Einsatzleitstellen in Stockholm, Göteborg und 
Malmö, wo neue Funksysteme eingeführt werden sollen, 
ist auch ein neues, mi t dem Funksystem integriertes 
Einsatzleitsystem geplant. Dieses System kann mit 
kleinen Änderungen auch in anderen Polizeibezirken 
eingeführt werden. Als Weiterentwicklung dieses Systems 
ist auch eine Verbindung zu dem zuvor beschriebenen 
System vorgesehen. Eine Anzeige, die als Folge eines 
Einsatzes ausgeschrieben werden soll, enthält zum Teil 
die Angaben, die beim Einsatz registriert wurden, und 
um dieselben Informationen nicht wieder eingeben zu 
müssen, werden die gemeinsamen Daten vom Einsatzleit
system überführt werden. 

Außer den obengenannten Systemen, die vor allem der 
polizeilichen Ermittlungs- und Über~achungstätigkeit 
dienen sollen, liegen auch für die administrativen 
Systeme verschiedene Neuentwicklungspläne vor. Um die 
stets steigende Arbeitsbelastung im kriminalpolizei
lichen Bereich zu bewäl tigen, müssen neue Grundlagen 
für Planung, Prioritätensetzung und Auswertung ent
wickelt werden, damit die zur Verfügung stehenden 
Mi t tel optimal verwendet werden können. Deshalb wird 
ein neues, personaladministratives 'System entwickelt 
werden, das sowohl lang- und kurzfristige Planung wie 
auch eine Auswertung der Einsätze ermöglichen soll. 

Natürlich stellen unsere Pläne große Anforderungen an 
z.B. die Computerkapazität. Ende nächsten Jahres wird 
eine neue Computeranlage installiert, die die doppelte 
Kapazi tät im Vergleich zu der jetzigen hat. Außerdem 
werden die größeren Polizeibezirke in einigen Jahren 
bestimmt eigene Computer haben, die mit der Zentralan
lage verbunden sind. Die Einführung des neuen Anmelde
und Personenblattsystems setzt dies z.B. voraus, weil 
die lokalen Dateien der größeren Bezirke einen Umfang 
haben werden, der eine zentrale Anlage nicht belasten 
sollte. Eine starke Erhöhung der Anzahl der Terminals 
ist auch erforderlich, um eine effektive Benutzung der 
vorher beschriebenen neuen Systeme zu ermöglichen. Die 
Versuche, die wir mit mobilen Terminals bisher durchge
führt haben, deuten auch auf einen weiteren Ausbau auf 
diesem Gebiet hin. 

Da es der Wunsch des Bundeskriminalamtes war, daß die 
geplante Weiterentwicklung unter besonderer Berücksich
tigung des Datenschutzes behandelt werden sollte, will 
ich auf dieses Thema etwas gründlicher eingehen, obwohl 
das Datenschutzgesetz und mi t diesem zusammenhängende 
Fragen auf unsere Weiterentwicklungspläne viel weniger 
Einfluß haben, als andere administrative und wirt
schaftliche Regeln. 
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Das schwedische Datenschutzgesetz , das 1973 in Kraft 
trat, regelt die Einrichtung und Führung von personen
bezogenen Registern im Zusammenhang mi t EDV. Gleich
zei tig mi t dem Inkrafttreten des Gesetzes wurde auch 
das Datenschutzamt eingerichtet, dessen Aufgabe es 
unter anderem ist, Genehmigungen für die Einführung von 
EDV-Systemen mi t personenbezogenen Daten zu erteilen, 
die Aufsicht über solche Systeme auszuüben und auch 
Beschwerdeinstanz in Fragen zu sein, die mit dem Daten
schutzgesetz zusammenhängen. 

Das Datenschutzgesetz, das sowohl im staatlichen wie im 
privatwirtschaftlichen Bereich gilt, schreibt vor, daß 
für EDV-Register mit personenbezogenen Daten eine 
Genehmigung des Datenschutzamtes erforderlich ist und 
daß jede Person d?s Recht hat, kostenlos bei einer 
Behörde oder einem Unternehmen darüber Kenntnis zu 
erhalten, ob sie in einem Register vorkommt oder nicht. 

Es gibt bezüglich der Genehmigungen nur eine Ausnahme, 
und zwar dann, wenn die Regierung die Einrichtung eines 
Registers beschließt; aber auch in diesem Falle muß 
sich das Datenschutzamt dazu äußern. Dies bedeutet, daß 
auch die Polizei, genau wie andere Behörden innerhalb 
des Rechtswesens, für alle EDV-Systeme mit personenbe
zogenen Daten eine Genehmigung haben muß. 

Das Recht, Auszüge aus verschiedenen Registern zu 
erhal ten, kann durch andere Gesetze besei tigt werden. 
Das Gesetz zur Geheimhaltung regelt z.B. das Recht auf 
Auskunft aus den Polizei- und Kriminalregistern und mit 
Hiryweis auf dieses Gesetz sind die Informationen in den 
meisten der beim Reichspolizeiamt geführten EDV
Register für die einzelne Person nicht zugänglich. 

Eine Frage ist natürlich, ob das Datenschutzgesetz die 
Möglichkeiten der Polizei, die gewünschten Systeme zu 
entwickeln, eingeschränkt hat. Dies kann nicht ein
deutig mit "ja" oder "nein" beantwortet werden. Bisher 
sind alle vom Reichspolizeiamt eingebrachten Anträge 
bewilligt worden, und das könnte ein Zeichen dafür 
sein, daß das Datenschutzgesetz kein Hindernis für die 
polizeiliche Datenverarbei tung gewesen wäre. Dies ist 
aber nicht der Fall. Die allgemeine Meinung im Polizei
wesen ist, daß das Datenschutzgesetz die Polizei ge
zwungen hat, die Wünsche betreffend den Inhal t jedes 
einzelnen Registers im Sinne des Datenschutzgesetzes 
gen au zu überprüfen, ehe der Antrag an die Datenschutz
behörde überreicht wurde. 
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Außerdem hat das Reichspolizeiamt , ehe der formelle 
Antrag gestellt wird, normalerweise informelle Kontakte 
mit der Datenschutzbehörde gehabt, um gewisse Einzel
hei ten zu erläutern. Ohne Zweifel hat die Polizei in 
einigen Systemen wegen des Datenschutzgesetzes auf 
gewisse Informationen verzi'chten müssen; diese Fälle 
sind jedoch selten. 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß das 
Datenschutzgesetz bisher nur wenige negative Effekte 
auf die polizeiliche Datenverarbeitung gehabt hat. Als 
positiv wird dagegen erlebt, daß eventuelle Kritik 
gegen die Datenbestände der Polizei mit Hinweis auf die 
Genehmigungen der Datenschutzbehörde zurückgewiesen 
werden kann. Was in der Zukunft für 'die Polizei negativ 
werden könnte, ist die restriktive Einstellung der 
verschiedenen Behörden und auch zwisc~en verschiedenen 
Dateien innerhalb einer Behörde. 

Das größte Hindernis für die Weiterentwicklung der 
polizeilichen Datenverarbeitung ist aber nicht das 
Datenschutzgesetz , sondern der Mangel an Mi tteln und 
eine sehr komplizierte administrative Behandlung im 
Zusammenhang mit der Einführung neuer Systeme. Seit dem 
vorigen Jahr gilt für die Behörden eine Verordnung, die 
vorschreibt, daß die Einführung neuer EDV-Systeme von 
der Regierung überprüft werden soll, nicht nur einmal, 
sondern dreimal während der Systementwicklungsphase. 
Vor allem werden dabei die ökonomischen Konsequenzen 
beurteilt, aber auch andere Aspekte können die Be
schlüsse der Regierung beeinflussen. 

Unter anderen ist in den letzten Jahren die Frage der 
Dezentralisierung auch im EDV-Gebiet sehr aktuell 
geworden, teils aus politischen Gründen, aber auch 
unter dem Gesichtspunkt der Verletzbarkeit der bei den 
Behörden zentral geführten Dateien. Der Austausch der 
Computeranlage beim Reichspolizeiamt wurde z.B. um 
mehrere Monate verzögert wegen einer von der Regierung 
verlangten Untersuchung bezüglich der Möglichkeiten, 
die polizeilichen EDV-Systeme zu dezentralisieren. Es 
wurde jedoch festgestellt, daß unsere gegenwärtigen 
Systeme auch in der Zukunft zentral geführt werden 
müssen, weil sie Informationen enthalten, die, wenn sie 
nicht sämtlichen Polizeibezirken zur Verfügung stehen, 
ohne Wert sind. Eine Dezentralisierung der polizeili
chen Datenverarbei tung ist aber auch von einem Aus
schuß, der im Auftrag der Regierung die 1965 eingeführ
te neue Polizeiorganisation auszuwerten hatte, vorge
schlagen worden. Bis zu einem gewisseri Grad wird 
sicherlich in der Zukunft eine Dezentralisierung durch
geführt werden., 
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Vor allem wird die gegenwärtige zentrale Datenerfassung 
bei Eingabe von den Terminals in den Bezirken ersetzt 
werden und für die größeren Bezirke ist die Einführung 
von lokalen EDV-Systemen auch zu erwarten. 

Obwohl, wie aus dem Vorigen hervorgeht, eine ganze 
.Menge außenstehender Faktoren die Wei terentwicklungs
pläne der Polizei im EDV-Gebiet beeinflussen, hoffen 
wir unsere Pläne durchführen zu können, um in einigen 
Jahren wieder auf ein hohes EDV-technisches Niveau zu 
kommen. 
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Rechtsgrundlagen polizeilicher Datenverarbeitung 

Edwin Kube *) 

1. Polizeiliche Verbrechensbekämpfung als Informations
problem - eine Skizzierung der Situation 

In der Alltagspraxis arbeitet die Polizei bzw. der 
eirizel~e Polizeibeamte häufig mit ungesicherten Infor
mationen, mi t sog. weichen Daten. Der Beamte schöpft 
Verdacht und schätzt Gefahrenlagen ein. Er stellt 
taktische Erwägungen an, wann und wie er vorgehen soll. 
Er befaßt sich mit Indizien, deren wirkliche Bedeutung 
im konkreten Fall zunächst unklar sein wird. Bei erheb
lichem Theoriedefizi t dei Kr iminalistik bringt er vor 
allem s~ine Berufserfahrung, sein professionelles 
Vorwissen in die Fallbearbei tung ein. Er wertet (zum 
Teil unzureichend) aufbereitete bzw. abrufbare Informa
tionen aus, die sich aus Akten, Karteien und Dateien 
ergeben. Der Beamte handelt auf der Basis ihn einengen
der organisatorischer und rechtlicher Gegebenheiten und 

soweit überhaupt vorhanden auch strategischer 
Konzepte. 

Dabei deutet sich an: 

Wesentlichster Problembereich des polizeilichen 
Entscheidungsprozesses ist die effektive Informa
tionsbeschaffung, -speicherung und -auswertung. 

Bei zunehmender Professionalisierung und Mobilität 
von Straftätern sowie bei zunehmender Kompli
zierung und Anonymisierung der Lebensverhältnisse 
ist die Polizei sowohl im Rahmen der repressiven 
wie auch der präventiven Verbrechensbekämpfung (1) 
gehalten, für die Informationssammlung und -verar
bei tung extern den Informationsaustausch mi t 
sonstigen Instanzen und deren Dateien, intern die 
Anwendungsmöglichkei ten der EDV möglichst zu 
optimieren. 

Rechtliche Vorschriften stellen für die Polizei 
bzw. den Beamten nicht "motivierende" Handlungs
anleitungen dar, sondern sind Begrenzungen für 
kriminalistische Aktivitäten. Die Auseinander
setzung mit 'der Rechtsdogmatik liegt außerhalb des 
polizeilichen Selbstverständnisses. 

*) Unter Mitwirkung von Heinz Leineweber 
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Die Effizienz polizeilicher Verbrechensbekämpfung 
zeigt sich also primär in der Art und Weise der 
externen Informationsbeschaffung sowie der in
ternen Da tenspeicherung und Da tenauswertung • Bei 
der Informationsbeschaffung geht es hierbei um das 
Problem des kriminaltaktisch zweckmäßigen Erhebens 
entscheidungsrelevanter und möglichst abgesicher
ter Informationen auf nicht unverhältnismäßig 
aufwendiger Grundlage. Bei der Informationsverar
beitung kommt es darauf an, das Wissen der Polizei 
als Organisation aufgabenadäquat zu speichern und 
zu aktivieren (z.B. schnell, zielgerichtet, voll
ständig, zuverlässig, benutzerfreundlich). Das 
bekannte Problem ist hierbei: Die Polizei weiß oft 
mehr, als sie aktuell tatsächlich weiß. 

Die wissenschaftliche Betrachtung polizeilicher Arbeit 
setzt sich grundsätzlich kri tisch mi t der "Kontroll
instanz" Polizei auseinander. Zum einen betrachtet die 
sog. neue Kriminologie Verbrechensbekämpfung vorwiegend 
unter den Aspekten Selektion, Etikettierung und Stigma
tisierung. Einzelne Rechtswissenschaftler stellen in 
jüngster Zei t - vor allem unter dem Vorzeichen eines 
sich offensiv (2) verstehenden Datenschutzes legi
timerweise, aber dennoch die Polizei deshalb nicht 
weniger hart treffend, Kernbereiche polizeilicher 
Arbeitsweisen in Frage. Dabei interessiert sich der 
Datenschutz für die vielfältigsten Fragen, die von 
Rechtsproblemen der Datenerhebung bis zu Kooperations
formen mit IKPO-Interpol reichen. 

Nicht zuletzt ist der zentrale Begriff der Erforder
lichkei t des Speicherns , Veränderns , Übermi ttelns und 
Löschens von Daten (vgl. §§ 9, 10, 11,.1 4 BDSG) ( 3) im 
konkreten Fall Anlaß zu erheblichen Konflikten. Die 
Polizeiführung hat es offenbar zunehmend schwerer, als 
notwendig erkannte Bekämpfungsansätze im Rahmen der 
Realisierungsphase des Entscheidungsprozesses (4) 
rechtlich und politisch durchzusetzen. Dies· hängt 
insbesondere dami t zusammen, daß die Polizei in der 
Vergangenheit zum einen ihre spezifischen Informations
bedürfnisse (5 ) zu wenig (öffentlichkei ts) wirksam 
geltend gemacht hat; zum anderen hat sie es hingenommen, 
daß ihre juristischen Grundlagen nahezu ausschließlich 
von Dritten - neuerdings vor allem von Datenschützern -
interpretiert werden (6). 
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Polizeiliches Verhal ten wird anhand der extern vorge
nommenen Auslegung von Rechtsvorschriften gemessen, 
kri tisiert, und als rechtlich bedenklich oder gar als 
unzulässig bezeichnet .. Nicht durch den Gesetzgeber oder 
die Rechtsprechung ausgefüllte IISpielräume ll werden von 
Polizeivertretern höchst selten prononciert juristisch
dogmatisch analysiert und in der Fachliteratur erläu
tert. Die Polizei ließ sich in der Vergangenheit ver
schiedentlich in Rechtfertigungspositionen manövrieren, 
sie ließ sich sozusagen in das juristische Absei ts 
stellen. 

2. Rechtsgrundlagen 

Polizeiliche Arbei t bei der Verbrechensbekämpfung 
besteht also in erster Linie in der Gewinnung, Sammlung 
und Verarbeitung von Daten über persönliche oder sach
liche Verhäl tnisse von P·ersonen. Dieses polizeiliche 
Handeln ~st gesetzmäßig festgelegt und damit auch 
begrenzt und zwar je nach Zielrichtung in der StPO 
(hinsichtlich der Strafverfolgung) oder in den Polizei
gesetzen der Länder (hinsichtlich der Gef ahrenabwehr) 
(7). Erst die Anwendung der elektronischen Datenverar-
bei tung bei bestimmten polizeilichen Maßnahmen - wie 
etwa im Rahmen der Polizeilichen Beobachtung oder der 
Rasterfahndung führte zu einer Problematisierung 
rechtlicher Befugnisse (vgl. etwa die Diskussion zur 
sog. Schwellentheorie bei § 163 StPO) (8). 

Der Einfachheit halber und 
Ährilichkeit des Bundes- und 
beziehen sich die folgenden 
rechtliche Regelungen. 

wegen der weitgehenden 
Landesdatenschutzrechtes 

Ausführungen auf bundes-

a) Rechtmäßigkeit der Datenerhebung 

Jüngste Bestrebungen und Gesetzesini tiati ven (9) 
zielen darauf ab, bereits die Erhebung von Daten 
ausdrücklich in den Begriff der Datenverarbeitung 
im Sinne es § 1 BDSG einzubeziehen. Aus dem Tat
bestandsmerkmal IIfür die' rechtmäßige Aufgabener
füllung ll (§§ 9, 10, 11 BDSG) schließen Vertreter 
des Datenschutzes schon heute, daß sich die Recht
mäßigkei t der Aufgabenerfüllung von der Erhebung 
der Daten (10) bis zu deren Auswertung erstrecken 
müsse. Dazu der Bundesbeauftragte für Datenschutz 
Bull (11): 
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"Es dient nicht der rechtmäßigen Aufgabener
füllung , wenn Daten verarbei tet werden 
sollen, die rechtswidrig erhoben worden sind. 
Da die Erhebung von Daten beim Betroffenen 
durchgängig als Eingriff in dessen Rechts
sphäre angesehen wird, der einer.gesetzlichen 
Ermächtigungsgrundlage bedarf, ist die Fest
stellung, ob eine solche Erhebungsermächti
gung im konkreten Fall besteht, auch für die 
Verarbeitung der erhobenen Daten von ent
scheidender Bedeutung. Für die Datenbeschaf
fung der Sicherheitsbehörden gilt darüber 
hinaus, daß auch die "Erkundigung" bei 
Dritten einer gesetzlichen Grundlage bedarf, 
weil auch dadurch in den geschützten Rechts
kreis des Betroffenen eingegriffe~ wird." 

Abgesehen davon, daß zuweilen der Begriff des 
Eingriffs (im Verhältnis zur bloßen Beeinträchti
gung) für bestimmte polizeiliche Aufgaben, wie 
beispielsweise die Polizeiliche Beobachtung, zu 
Unrecht bejaht wird (12), ist diese Tendenz der 
Einbeziehung der Datenerhebung bedenklich. Das 
Datenschutzrecht würde faktisch in berei ts gere
gel te und den Bürger ausreichend vor Mißbrauch 
schützende Rechtsbereiche eingreifen: nämlich vor 
allem in Strafverfahrensrecht und Polizeirecht. So 
kann es offensichtlich keine Aufgabe des Daten
schutzes sein festzustellen, ob beispielsweise 
eine Vernehmung formell und materiell rechtmäßig 
durchgeführt wurde oder ob vertrauliche Hinweise 
rechtmäßig erlangt und in das Verfahren eingeführt 
wurden, m. a. W. ob also die Polizei nach den 
Rechtsgrundlagen der StPO die Informationen recht
mäßig gewonnen hat. 

Die Einbeziehung der Datenerhebung in das BDSG 
erscheint daher weder zum Schutz des Bürgers 
erforderlich, noch würde eine größere Rechtsklar
heit erreicht. 

Daß insbesondere Strafverfahrensrecht und Polizei
recht an Entwickl ungen angepaßt und die Abgren
zungen zum Datenschutz verdeutlicht werden soll
ten, ist einleuchtend und notwendig. Dies ist 
jedoch kein originär datenschutzrechtliches 
Problem. 
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Folgerung 

Die Polizei soll te rechtspoli tisch ini tiativ 
werden, soweit durch eine einengende Gesetzesaus
legung (vgl. etwa § 163 StPO) die Basis für poli
zeilich notwendige Maßnahmen (z.B. Rasterfahndung) 
(13) in Frage gestell t wird. Die Kontrolle der 
Datenerhebung ist - wie schon § 1 BDSG zeigt -
keine Aufgabe des Datenschutzes. Diese Regelung 
muß auch bei einer Änderung des Datenschutzrechts 
beibehalten werden. 

b) Da~enverarbeitung als Eingriff 

Bei der Frage der Zulässigkei t der Datenverar
beitung sehen 'Vertreter der sog. Eingriffstheorie 
(14) in jeder Verarbeitungsform personenbezogener 
Informationen einen Eingriff in Freiheitsgrund
rechte des einzelneri. Dieser Eingriff bedürfe -
sofe:t;:"n er nicht durch die Einwilligung des Be
troffenen gedeckt ist - der formell gesetzlichen 
Ermächtigung. 

Obgleich diese Auffassung durch den Wortlaut der 
§§ 3, 9 Abs. 1 BDSG gestützt zu werden scheint, 
muß sie in dieser pauschalen Formulierung abge
lehnt werden. § 3 BDSG ist im Zusammenhang mit § 1 
Abs. 1 BDSG zu interpretieren. Danach sind perso
nenbezogene Daten (vgl~ § 2 Abs. 1 BDSG) nur vor 
Mißbrauch bei ihrer Verarbeitung geschützt, nicht 
jedoch vor--einer Verarbeitung schlechthin. § 3 
BDSG enthäl t bezogen auf Datenverarbei tung 
keinen generellen Gesetzesvorbehalt (15), auch 
nicht hinsichtlich der im BDSG überhaupt geschütz
ten Daten (vgl. § 1 Abs. 2 BDSG). 

Die Datenverarbeitung vollzieht sich zudem 
ebenso wie die Datenerhebung , wenn sie von 
staatlichen Instanzen vorgenommen wird, oft nicht 
in Form nach außen dringender behördlicher Akte 
(16) oder von Zwangsmaßnahmen; diese sind eher bei 
"Begleitmaßnahmen ll zur Erlangung von Informationen 
festzustellen; insowei t ist etwa auf den körper
lichen Eingriff bei zwangsweiser ed-Behandlung 
oder die zwangsweise Entnahme einer Blutprobe zu 
verweisen. Die Datenverarbeitung ist in den 
meisten Fällen für den Betroffenen nicht erkennbar 
und somit unbeeinflußbar. Dennoch- oder gerade 
deshalb - fühlt sich der einzelne evtl. durch die 
Übermacht an Wissen und Herrschaft auf seiten des 
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Staates eingeengt oder gar bedroht. Dieses eher 
emotionale Unbehagen gegenüber modernen Techno
logien kann aber nicht zur Folge haben, daß der 
Datenschutz de facto zur generellen Beeinträchti
gung effektiver staatlicher Tätigkeit führt, zumal 
diese eben personenbezogene Daten essentiell 
voraussetzt (17). 

In diesem Zusammenhang ist mi t Kloepfer festzu
stellen (18): 

"Genereile Konzeptionen von staatlichen (und 
privaten) Informationseingriffen, d.h. die 
Fassung im Prinzip aller Datenerhebungs- und 
-verarbeitungsvorgänge als Eingriffe, beein
drucken zwar durch ihre gerade Einfachhei t, 
siedeln aber notwendig an der -Grenze zur 
Simplizität des Zirkelschlusses, der von den 
gewünschten rechtlichen Eingriffskonsequenzen 
her auf den Eingriffscharakter schließt". Kann 
sich der Staat dann überhaupt noch mi t dem 
einzelnen befassen, ohne "einzugreifen"? Wird 
damit der Gesetzesvorbehalt nicht in untrag
barer Weise zum Befassungsvorbehalt ausge
dehnt, mit der Folge~ daß wesentliche Garan
tiegehalte des Gesetzesvorbehalts bei klassi
schen Grundrechtseingriffen verwässert 
werden? Hierin liegt ja ein Grundproblem 
extensiver Verfassungsinterpretation: die auf 
besondere Problemlagen zugeschnittenen Ver
bürgungen werden so stark ausgedehnt, daß 
ihre konkreten Garantiegehalte zur Vermeidung 
unhaltbarer und unrealistischer Ergebnisse 
abgeschwächt werden müssen, wodur~h dann im 
Ergebnis die Ursprungsverbürgungen ausgehöhlt 
werden. 11 

Die strikte Anwendung der Eingriffstheorie ist 
also abzulehnen. Die konzeptionelle Unsicherhei t 
des BDSG sowie die fehlende Defini tion des darin 
geschützten Rechtsgutes haben dazu beigetragen, 
nach sonstigen Kriterien für die Zulässigkeit der 
Verarbeitung personenbezogener Daten zu suchen. 

Ein differenzierender Ansatz macht den Eingriffs
charakter und die daraus resultierende Notwendig
keit einer Eingriffsbefugnis vor allem von der zu 
erfüllenden Aufgabe und damit von der Art der zu 
verarbei tenden Da ten abhängig ( 1 9). Nach dieser 
Li teraturmeinung soll te es dabei jedoch weniger 
darauf ankommen, ob die Informationen öffentlich 
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zugänglichen Quellen entstammen oder nicht (20), 
sondern auf die Sensibili tät der Daten. Daten
speicherung, -veränderung und -übermittlung durch 
staatliche Stellen haben nach dieser Auffassung 
zumindest dann als Eingriff zu gelten, wenn Umfang 
und Sensibilität der Daten einen solchen Grad 
erreichen, daß das ungezielte und unkontrollierte 
Streuen der Daten den Betroffenen in der Bewertung 
durch seine Mitmenschen herabsetzen kann' (21). 
Dabei ~ird auf die Frage abgehoben, ob nicht etwa 
schon die Speicherung wegen der Zweckbestimmung 
der Datei die Ehre des Betroffenen mindert (22) 
und dieser dami t ein Interesse an der Geheimhal
tu~g der Speicherung hat (23). Diese Vorausset
zungen sind bei staatlichen Datenverarbeitungsmaß
nahmen in sehr unterschiedlicher Weise erfüll t; 
doch wird man' nach Maßgabe dieser Kr i terien der 
Speicherung und Veränderung personenbezogener 
Daten in polizeilichen EDV-Systemen vielfach 
Eingriffscharakter zubilligen müssen (24). 

Nach solcher Li teraturmeinung wird sich der 
Verdächtige/Beschuldigte hier mehr als bloß 
"erfaßt" fühlen und er wird zumeist nicht nur 
hinsichtlich der Inhalte, sondern auch schon 
hinsichtlich der Tatsache der Speicherung ein 
hochgradiges Geheimhaltungsinteresse haben. Der
artige Zweckmäßigkeitsgrundsätze dienen bislang 
als IIErsatzkriterien ll für eigenständige Daten
schutzmaßstäbe. 

Nach meiner Auffassung eignen sich solche Grund
satzüberlegungen höchstens für die Frage des 
Eingriffs gegenüber Verdächtigen/Beschuldigten. 
Soweit Dritte wie etwa Anzeigeerstatter und 
Hinweisgeber in Dateien als solche erkennbar 
gespeichert werden - und zwar vorübergehend wie in 
SPUDOK (25) - kommt diesen Maßnahmen keine Ein
griffsqualität zu. Überhaupt sollte bei der Frage 
nach dem Eingriffscharakter der Speicherung und 
der Veränderung von Daten eines Bürgers die Ant
wort vorrangig von der objektiven Erheblichkei t 
der Maßnahme abhängig gemacht werden. Die Intensi
tätsschwelle im Sinne eines Eingriffs wäre dann 
überschr i t ten, wenn durch die Da tenmenge und die 
Datenquali tät der Betroffene "durchleuchtet" und 
"bewertet" werden kann. Ist dagegen der Datenbe
stand so "dünn ll

, daß praktisch keine Aussage 
gemacht werden kann, handelt es sich um eine bloße 
Beeinträchtigung, die jeder gemeinschaftsbezogene 
und -gebundene Bürger (26) dem allgemeinen Lebens
risiko zurechnen muß (27). 
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Folgerung: 

Nicht jede Verarbeitung (und auch nicht schon jede 
Erhebung) personenbezogener Daten durch die 
Polizei stellt einen grundrechtsrelevanten 
Eingriff dar und ist daher an eine besondere 
Ermächtigung geknüpft. Der Eingriffsbegriff ist 
hier weitgehend strittig. Kommt einem polizei
lichen Datenverarbeitungssystem generell bzw. 
Datenverarbeitungsmaßnahmen bezogen auf einen 
bestimmten Betroffenen Eingriffscharakter zu, so 
stellt sich die Frage nach der Befugnisnorm. 

c) Befugnisnorm im Bundesdatenschutzgesetz? 

Nach § 3 BDSG ist die Verarbei tung personenbe
zogener Daten nur zulässig, wenn das BDSG oder 
eine andere Rechtsvorschrift sie erlaubt. Geht man 
von dem Eingriffscharakter einer polizeilichen 
Datenverarbeitungsmaßnahme aus, so stellt sich nun 
die Frage, ob für die Speicherung, Veränderung 
bzw. Übermittlung personenbezogener Daten die für 
den öffentlichen Bereich einsch~ägigen §§ 9 und 10 
BDSG als selbständige Eingriffsbefugnisse für 
Maßnahmen der polizeilichen Datenverarbeitung 
herangezogen werden· können. 

Einmal werden die §§ 9 und 1 0 BDSG für nahezu 
überflüssig angesehen, woll te man sie nicht als 
Ermächtigungsnormen und somit als Erlaubnisnorm im 
Sinne des § 3 BDSG anerkennen (28). Dagegen 
spricht, daß dann - abweichend von den üblichen 
Anforderungen an gesetzliche Ermächtigungsnormen -
völlig konturlose, praktisch unbegrenzte Ein
griffsnormen existierten (29). Darüber hinaus 
stell t sich die wesentlichere Frage, ob es denn 
dem Bundesgesetzgeber hätte gestattet sein können, 
in einem Gesetz, das in seinem ersten und zweiten 
Abschnitt bestimmte Aspekte des Verwaltungsver
fahrens regelt, materielle Eingriffsbefugnisse zu 
formulieren, die inhal tlich auch noch in den dem 
Landesgesetzgeber obliegenden Materien zum Tragen 
kämen (30). 

Folgerung: 

Soweit für Maßnahmen polizeilicher Datenverarbei
tung Eingriffsbefugnisse notwendig sind, können 
diese nicht dem Bundesdatenschutzgesetz entnommen 
werden (31.). 
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d) Befugnisnorm aus anderen Gesetzen? 

Bejaht man im Einzelfall den Eingriffscharakter 
von Maßnahmen der Datenverarbei tung, so muß man 
scheinbar zu dem Ergebnis kommen, daß polizeiliche 
Da tenver arbeitung eigen tl ich ohne Rechtsgrundlage 
ist, da ausdrückliche rechtliche Regelungen von 
Datenverarbeitungsmaßnahmen in der StPO und in den 
Polizeigesetzen fehlen. Dies Ergebnis wäre sicher
lich unbefriedigend. 

Die bekannte Rechtsprechung des Bundesverwaltungs
gerichts zur Aufbewahrung von ed-Unterlagen bietet 
jedoch Ansätze zur rechtlichen Argumentation: 

Es ist heute unstrittig, daß die Frage der Rechts
grundlage für die Aufbewahrung von ed-Unterlagen 
und die bestimmte Bezeichnung in Akten und Samm
lungen, also die Speicherung und Verarbeitung der 
erlangten Informationen, ebenfalls anhand der 
Befugnisnorm für die ed-Behandlung (§ 81b StPO) zu 
beurteilen ist. Mit anderen Worten: Ist die 
Polizei berechtigt, sich Informationen zu be
schaffen, so muß es für sie auch zulässig sein, 
diese Informationen zu verarbeiten. 

Folgerung: 

Für die polizeiliche "Datenverarbeitung bedeutet 
dies, daß die Befugnisse für Eingriffe in das 
allgemeine Persönlichkeitsrecht in Form der 
Speicherung, Veränderung und Übermi t tl ung perso
nenbezogener Daten den prozessualen und polizei
rechtlichen Befugnissen als "Folgeeingriff" zu 
entnehmen sind (32). Die Datenverarbeitungsbefug
nis ist also den polizeilichen Ermächtigungsnormen 
als "Annex" zuzuordnen, solange keine audrück
lichen Vorschriften für Datenverarbeitungsmaß
nahmen vorhanden sind (33). Allerdings besteht für 
die Datenverarbeitung im BKA eine Rechtsgrundlage 
im BKA-Gesetz. Insowei t ist insbesondere auf § 2 
Abs. 1 Ziff. 1 zu verweisen, der bestimmt, daß das 
Amt alle Nachrichten und Unterlagen für die poli
zeiliche Verbrechensbekämpfung zu sammeln und 
auszuwerten hat (34). 
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e) BKA-Gesetz und Inpol - Bund -

Nach der vom Bundesbeauftragten für den Datenschutz 
vertretenen Rechtsauffassung ist es demBKA unter 
anderem nicht erlaubt, die Daten aller Straftäter 
oder Tatverdächtigen zentral zu speichern. In 
seinem zwei ten Tätigkei tsbericht vom 18. Januar 
1980 heißt es (35): 

"Eine zentrale Speicherung von Straftätern 
oder vermuteten Straftätern in polizeilichen 
Informationssystemen des Bundeskriminalamtes 
ist bereits nach dem Wortlaut des BKA
Gesetzes nur für überregionale Täter möglich. 
Das ergibt sich aus der Grundsatzvorschrift 
des § 1 Abs. 1 Satz 2 BKAG, < aus dem Begriff 
der Erforderlichkeit für die Übermittlung von 
Daten an das BKA durch die Landeskriminal
ämter i. S. § 3 BKA-Gesetz und aus dem 
Vergleich mit § 4 BKA-Gesetz, der allein für 
Freiheitsentziehungen eine umfassende 
Meldepflicht vorsieht. Eine totale Erfassung 
polizeilich relevanter Vorgänge würde im 
übrigen gegen den Grundsatz der Verhäl tnis
mäßigkeit verstoßen, so daß auch deshalb der 
Begriff "alle Nachrichten" i.S. des § 2 Abs. 
1 Nr. 1 BKAG einschränkend ausgelegt werden 
muß. 11 

Die Auffassung des Datenschutzbeauftragten wird im 
3. und 4. Tätigkeitsbericht wiederholt (36). 

Diese Rechtsmeinung, die im Rahmen der Konzeptua
lisierung des Kriminalaktennachweises zum Tragen 
gekommen ist, hätte in anderen vom Datenschutz 
ebenfalls berei ts angesprochenen Bereichen - wie 
den daktyloskopischen Daten - unter polizeilichen 
Gesichtspunkten nicht akzeptable negative Folgen. 
Hier zeigt sich deutlich, daß eine offensive 
Strategie des Datenschutzes nicht nur rechtlich 
zum Teil angreifbar ist, sondern auch für die 
Polizeipraxis tief einschneidende Wirkungen zur 
Folge haben kann (37). 

§ 1 BKA-Gesetz und die ZentralstelIenbefugnisse 
des Amtes wurden unlängst von dem BKA-Mitarbeiter 
Kubica eingehend behandelt (38). Dabei wurde 
deutlich gemacht, daß eine Fülle von Gründen 
gerade für eine wörtliche Auslegung des § 2 Abs. 1 
Nr. 1 sprechen, wonach das Amt als Zentralstelle 



- 109 -

alle Nachrichten und Unterlagen für die polizei
liche Verbrechensbekämpfung zu sammeln und auszu-· 
werten hat. Der wesentliche Grund ergibt sich aus 
der amtlichen Begründung der Novelle von 1973. 
Darin heißt es u. a., daß das Bundeskriminalamt 
seine Aufgabe als Zentralstelle für den elektro
nischen Datenverbund nur wahrnehmen könne, "wenn 
ihm sämtliche Unterlagen über Straftaten und 
Straftäter zur Verfügung stehen 11 (39) • Es wurde 
also ausdrücklich der Zusatz gestrichen, der 
lautete: 11 sowei t die Nachrichten und Unter
lagen nicht eine lediglich auf den Bereich eines 
Landes begrenzte Bedeutung habenII. Bereits aus den 
Gesetzesmaterialien ergibt sich also eindeutig, 
daß die Streichung mi t dem Ziel der Erwei terung 
der ZentralstelIenbefugnis erfolgte, zumal die 
Notwendigkei t des 'Ausbaues des BKA als Informa
tions- und Kommunikationszentrale für die gesamte 
Polizei besonders betont wird. Außerdem wird im 
Hinblick auf die Änderung des § 2 Abs. 1 Nr. 1 
hervorgeh~ben, daß die Frage einer überregionalen 
Bedeutung von Nachrichten und Unterlagen sich in 
der Mehrzahl der Fälle abschließend erst nach 
einem Vergleich mit anderen vorliegenden Erkennt
nissen beurteilen lasse (39a). 

Auch ein Blick auf die einzelnen Aufgaben, die im 
§ 2 Abs. 1 niedergelegt sind, verdeutlicht, daß § 
1 Abs. 1 Satz 2 keine erschöpfende Aufgabenbe
schreibung darstellen kanp, sondern nur eine 
Kernfunktion des Amtes voranstellt. § 2 Abs. 1 Nr. 
1 enthält im Hinblick auf die Aufgabenbeschreibung 
(§' 1 Abs. 1 Satz 2) ein Mittel, wie dieser er
wünschte Zustand erreicht werden soll (40). 

Im einzelnen kann also nachgewiesen werden, daß 
durch die Änderung des BKA-Gesetzes im Jahre 1973 
auch eine veränderte Defini tion des Aufgabenbe
reiches im rechtlichen Sinne bezweckt und bewirkt 
worden ist und daher der Aufgabenumschreibung in § 
1 Abs.. 1, S. 2 BKA-Gesetz, wonach das Amt den 
Straftäter zu bekämpfen hat, IIsoweit er sich 
in terna tional oder über den Bereich eines Landes 
hinaus betätigt oder voraussichtlich betätigen 
wird 11, keine die Vorschrift des § 2 Abs. 1 Nr. 1 
einschränkende Funktion zukommt. 
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Folgerung: 

Rechtlich vertretbar erscheint, daß das BKA alle 
Nachrichten und Unterlagen über Straftaten sam
melt und auswertet. Ein anderes Problem ist, daß 
aus pOlitischen Gründen - vgl. etwa die prinzi
pielle Regionalisierung des Kriminalaktennachwei
ses - die rechtlichen Möglichkei ten nicht voll 
ausgeschöpft werden. 

Eine weitere Folgerung: 

Nach meiner Auffassun"g wäre eine notwendige 
Konsequenz aus dem Gebot der Transparenz, die im 
politischen Bereich Wirkung erzeugenden Tätig
keitsberichte des Bundesdatenschutzbeauftragten 
so abzufassen, daß bei differierenden Rechtsmei
nungen die eigene Auffassung des' Datenschutzbe
auftragten in der Auseinandersetzung mit den 
anderen Meinungen kundgetan wird. Die Interpreta
tion der §§ 1 Abs. 1 Satz 2 und 2 Abs. 1 Nr. 1 
BKA-Gesetz stell t ein Beispiel dar, welches das 
Spannungsverhäl tnis zwischen Rechtsmeinung des 
Datenschutzes einersei ts und offenkundigen poli
zeilichen Praxiserfordernissen "sowie erheblich 
abweichenden "verschwiegenen" Rechtsmeinungen 
andererseits offenkundig macht. 

f) Datenübermittlung anderer Behörden an Polizei
dienststellen 

Einen diffizilen und stri ttigen Problembereich , 
der hier nur kurz erwähnt werden kann, stellt die 
Übermittlung von Daten anderer Behörden dar. Der 
Bundesdatenschutzbeauftragte ging .bisher offen
sichtlich davon aus, daß § 10 Abs. 1 BDSG für die 
Zulässigkeit der Übermittlung personenbezogener 
Daten stets eine Aufgaben- und Befugnisnorm vor
aussetze und daß wegen der Zweckbindung der Daten 
und wegen der vorzunehmenden Prüfung der Erforde~ 
lichkei t der Übermi ttlung insowei t on-line-Ver
bindungen etwa zum Kraftfahrt-Bundesamt oder zum 
Ausländerzentralregister grundsätzlich unzulässig 
seien (41). Dies gel te dann, wenn die Datei im 
Sinne eines Zentralregisters genutzt werden solle 
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Dieser Rechtsauffassung wird von polizeilicher 
Sei te insbesondere entgegengehal ten (42), daß § 
161 StPO - unbeschadet Sonderregelungen wie §§ 35 
und 68 ff. SGB X - der Staatsanwal tschaft die 
Befugnis einräume, von allen Behörden Auskunft zu' 
verlangen und Ermittlungen jeder Art entweder' 
selbst vorzunehmen oder durch die Behörden oder 
Beamten des Polizeidienstes vornehmen zu lassen. 
Allerdings wird vereinzelt inzwischen von Justiz
vertretern geltend gemacht, daß ItStrafverfol
gungsdaten" prinzipiell "Justizdaten" seien, über 
die die Polizei nicht ohne weiteres verfügen 
könne. 

Hier wird offenbar die Furcht vor einer 
"Verselbständigung lt 'der Polizei heraufbe
schw~ren und der Forderung nach eigenem 
exekutivem Unterbau der Staatsanwaltschaft 
Nachdruck verliehen (42a). 

Dabei wird jedoch verkannt, daß die im 
Rahmen der Strafverfolgung von der Polizei 
erhobenen und gesammelten Daten - soweit sie 
dateimäßig gespeichert und ausgewertet 
werden - ihre bloß straf tat- und straf täter
bezogene Qualität verlieren; die Nutzung der 
Dateien verfolgt nämlich auch originär-poli
zeiliche Zwecke. Dazu zählt einmal das Ziel 
der Gefahrenabwehr im Rahmen zukünftiger 
polizeilicher Lagen; nicht zu vernachlässi
gen ist des weiteren der meist von Polizei
externen übersehene Zweck, der sich in der 
Erstellung polizeilicher Lagebilder , Krimi
nali tätsanalysen sowie Einsatz- und Organi
sationsplanungen zeigt. Als sog. Hilfsbeamte 
der Staatsanwaltschaft kommt die Polizei 
ihrer Pflicht zur Übersendung ihrer Verhand
lungen (§ 163 Abs. 2 StI;'O) durch Zulei ten 
der Ermittlungsakten an die Staatsanwalt
schaft nach. Sei t langem führt die Polizei 
Kriminalaktensammlungen, hat die Polizei 
einen kriminalpolizeilichen Meldedienst 
aufgebaut und sammel t sonstige Daten, die 
zwar im Rahmen der Strafverfolgung anfallen 
können, jedoch polizeiinternen Charakter 
aufweisen (z.B. Darstellung und Auswertung 
eines operativen Einsatzes unter kriminal
taktischen Gesichtspunkten). Die prinzipiell 
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einzelf allbezogene Sachlei tungsbefugnis der 
Staatsanwaltschaft würde überdehnt, wollte 
man durch Defini tion der Daten als "Justiz
daten" die Zugriffsbefugnis der Staatsan
waltschaft auf alle polizeilichen Daten, die 
nicht "reine Präventi vdaten." sind, erstre
cken. 

Als weiteres Problem im Rahmen der (erweiterten) 
Amtshilfe wird von der Datenschutzseite gesehen, 
daß nach § 2 Abs. 2 Nr. 2 BDSG das Berei thaI ten 
von Datenbeständen zum· Abruf bereits als Über
mittlung des Gesamtbestandes gilt. Allerdings 
weiß jeder Sachkenner, daß die Polizei nicht die 
Übermi ttlung aller Daten - etwa vom Kraftfahrt
Bundesamt die Namen aller Kfz-Halter wünscht -, 
sondern nur jeweils Daten zu der Person, deren 
Namen sie in das System eingeben würde. 

Bei rechtsdogmatischer Betrachtung ist auch hier 
offen, wann eine Datenübermittlung überhaupt 
einen Rechtseingriff darstellen würde. Nach der 
Kommentierung von Gallwas u.a. hat eine Übermitt
lung jedenfalls dann Eingriffscharakter , "wenn 
sie besonders umfassend oder besonders intensiv 
ist, also vielfältige oder sensible Informationen 
über den Betroffenen einschließt" (43). Diese 
Voraussetzungen sind m. E. offensichtlich prinzi
piell nicht bei Datenübermittlungen der negativen 
Rasterfahndung erfüllt. Im Kommentar von Gallwas 
u . a . heißt es wei ter , daß beim Be j ahen eines 
Eingriffs mindestens die Aufgabenzuweisung der 
empfangenden Stelle auf einer Rechtsnorm beruhen 
müsse(44). 
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Folgerung: 

Das Problem der Zulässigkeit der Datenübermittlung 
an die Polizei ist einerseits ganz wesentlich für 
die effektive Aufgabenerfüllung. Andererseits 
besteht gerade auch zu diesem Fragenkomplex eine 
erhebliche Unsicherheit in juristisch-dogmatischer 
Hinsicht. Mehr Klarheit sollte auch hierzu im 
Rahmen der Novellierung des Bundesdatenschutzge
setzes geschaffen werden. 

3. Resümee 

Mit meinem Beitrag wollte ich an verschiedenen 
Beispielen aufzeigen, daß manche Rechtsfragen im 
Bereich der polizeilichen Datenverarbeitung 
rechtsdogmatisch noch wei tgehend ungeklärt sind, 
auch wenn eine solide rechtsstaatlieh geprüfte 
Grundlage. für die automatisierte Datenverarbeitung 
vorhanden ist (45). Dieses Defizit besteht unab
hängig von zuweilen stri ttigen I ich möchte sagen 
"normalen" Problemen, nämlich ob ein bestimmtes 
Verhalten - wie etwa der Umfang des Datenbestandes 
einer speziellen Datei oder die Verweigerung des 
Auskunftersuchenseines Betroffenen - unter dem 
Gesichtspunkt des Datenschutzes rechtlich vertret
bar is t oder nich t . Allerdings darf die Klärung 
der Rechtsfragen nicht zu einer Überstülpung der 
polizeilichen Ablauforganisation mi t einem fein
maschigen Netz rechtlicher Detailregelungen füh-
ren. Der Polizei muß insbesondere im Rahmen 
neuer Bekämpfungsansätze ein angemessener Be-
wertungsspielraum sowie eine gewisse Experimen
tierfreiheit zugebilligt werden. Nur dann kann sie 
'der sich ständig wandelnden Kriminali tät wirksam 
begegnen. 

Außerdem war es mir ein Anliegen aufzuzeigen, daß 
im Interesse einer rationalen rechtlichen Diskus
sion die unterschiedlichen Meinungen offen ausge
tragen werden und der Diskussionsstand mit in die 
eigene Begründung einfließen sollte. Während beim 
Datenschutz eine offensi ve, auch offenbar bewußt 
die Öffentlichkeit einbeziehende Strategie festzu
stellen ist, ist bei der Polizei zu konstatieren, 
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daß sie sich weitgehend der rechtsdogmatischen 
Auseinandersetzung, aber auch schon der öffent
lichen, vor allem aber der im pali tischen Raum 
wirksamen" Darstellung ihrer Informationsinteressen 
entzieht. Es ist daher nicht verwunderlich, daß 
zuweilen beide Seiten durch ihr Verhalten zu 
Spannungen bei tragen I die durch mehr Transparenz 
vermieden werden könnten. 
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Anmerkungen 

( 1) Zu der juristisCh nicht unbestri ttenen Aufgaben
bzw. Befugniszuweisung für die präventive Ver
brechensbekämpfung Bull, Rechtsprobleme der poli
zeilichen Informationssammlung und -verarbei tung, 
Datenverarbeitung im Recht 1/1982, S. 4 m.w.H. und 
Schwan, Die Abgrenzung des Anwendungsbereiches der 
Regeln des Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfol
gungsrechtes von dem des Rechtes der Gefahrenab
wehr, Verwaltungsarchiv 1979, S. 109 ff. 

(2) Vgl. etwa Bull, Ziele und Mittel des Daten
schutzes, Königstein 1981, S. 8 m.w.H. und auch 
Schomerus, Datenschutz oder Datenverkehrsordnung?, 
Zeitschrift für Rechtspolitik 1981, S. 293. 

(3) Erforderlichkeit bedeutet, daß das Mittel geeignet 
ist, nicht durch ein' anderes, vor allem milderes 
ersetzt werden kann und in einem angemessenen 
Verh~ltnis zum angestrebten Erfolg steht. 

Die Speicherung nicht erforderlicher Daten ist 
datenschutzrechtlich nur dann unzulässig, wenn 
dadurch schutzwürdige Belange beeinträchtigt 
würden. "Sie werden nicht beeinträchtigt, wenn 
eine Rechtsvorschrift die Speicherung oder Über
mi ttlung ausdrücklich vorschreibt"; so Schomerus, 
Datenschutz oder Datenverkehrsordnung~ a.a.O., S. 
292. In diesem Zusammenhang vgl. insbesondere § 2 
Abs. 1 Nr. 1 BKAG. 

(4) Polizeiliche Entscheidungsprazesse kann man - bei 
Verwendung eines entscheidungstheoretischen An
satzes - in verschiedene I sich überlappende und 
durch Rückkappelungsprozesse gekennzeichnete 
Phasen unterteilen (generell für die öffentliche 
Verwaltung vgl. Kube, Den Bürger überzeugen. Stil, 
Strategie und Taktik der Verwaltung, Stuttgart, 
Berlin, Köln, Mainz 1973, S. 15 ff. m.w.H.). 

(5) Dazu Stümper, Datenschutz und Sicherheitsprobleme, 
Kriminalistik 1982, S. 234 ff. 

(6) In diesem Zusammenhang interessant: Evers, in: 
Polizei-Führungsakademie (Hrsg.), Recht und Praxis 
des Datenschutzes im Bereich der Inneren Sicher
hei t, Münster 1 980, S. 1 21 ff. Vgl. auch Riegel, 
Datenschutz, bei den Sicherheitsbehörden, Köln, 
Berlin, Bann, München 1980, etwa S. 12 ff. 
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(7) Zum Problem der sog. doppelfunktionalen polizei
lichen Maßnahmen und zur sog. Ergänzungslehre vgl. 
Schwan, a.a.O., S. 109 ff. Vgl. auch Riegel, 
Probleme des Datenschutzes im Bereich der polizei
lichen Tätigkeit, Die Polizei 1978, S. 273. 

(8 ) Riegel, 
a.a.O., 
a.a.O., 

Datenschutz 
S. 7 ff . 

S. 116 f. 

bei 
Zur 

den Sicherheitsbehörden 
Schwellentheorie Schwan 

(9) Vgl. z.B. Simon/Taeger, Rasterfahndung, Baden
Baden 1981, S. 37 ff. sowie Entwurf eines Gesetzes 
zur Änderung des Bundesdatens~hutzgesetzes (jüng
ster Referentenentwurf des BMI). 

(10) Festzustellen ist, daß keine einhei tliche Auffas
sung über den Begriff der Erhebung (z . B. deren 
Beginn) besteht; vgl. etwa Schoreit, Problema
tische Informationssammlung und -verarbeitung 
durch die Polizei, Datenverarbeitung im Recht 
1/1982, S. 39. 

(11) Rechtsprobleme der polizeilichen Informationssamm
lung und -verarbeitung a.a.O., S. 14. 

(12) In diesem Zusammenhang Steinke, Die Rechtmäßigkeit 
von polizeilichen Fahndungsmaßnahmen unter Berück
sichtigung des Datenschutzes, Deutsches Verwal
tungsblatt 1980, S. 433 ff. 

(13) Vgl. Ermisch, Die systematisierte Fahndung 
Rasterfahndung ,in: Kube/Störzer/Brugger, Wis
senschaftliche Kriminalistik Grundlagen und 
Perspektiven, Bd. 1, Wiesbaden 1983; Riegel, 
Rechtsprobleme der Rasterfahndung, Zeitschrift für 
Rechtspolitik 1980, S. 300 ff. 

(14) Ein Hauptvertreter ist Schwan; vgl. ders.,· Daten
schutz, Vorbehalt des Gesetzes und Freiheitsgrund
rechte, Verwaltungsarchiv 1975, S. 120 ff. Diffe
renzierter Bull, Verfassungsrechtlicher Daten
schutz, in: Gedächtnisschrift für Sasse, Das 
Europa der zwei ten Generation, Kehl, Straßburg, 
Bd. 2, 1981, S. 877 ff. (insbs. S. 879). Ablehnend 
z.B. Kloepfer, Datenschutz als Grundrecht, König
stein 1980, S. 22 und Evers, Rechtsfragen des 
Datenschutzes bei der Informationsübermittlung 
zwischen Polizei und Nachrichtendiensten, Die 
Polizei 1980, S. 237; vgl. auch BVerfG 47, S. 46 
(78 ff.) und Schomerus, Datenschutz oder Datenver
kehrsordnung? a.a.O., S. 292 m.w.H. 
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(15) So Ordemann/Schomerus, Bundesdatenschutzgesetz mit 
Erläuterungen, München, 3. Aufl. 1982, Anm. 1 zu 
§ 3. 

(16) Dazu Louis, Grundzüge des Datenschutzrechts, Köln,' 
Berlin, Bonn, München 1981, Rdnr. 96 m.w.N. 

(17) So Kloepfer a.a.O., S. 22. 

(18) K10epfer a.a.O., S. 23. 

(19) Vg1. Wiese, Grundsatzfragen des Datenschutzrechts, 
Deutsches Verwaltungsb1att 1980, S. 866. 

(20) Krüger, Verfassungsrechtliche Grundlagen des 
Datenschutzes; Die Polizei 1980, S. 231. 

(21) Gallwas/Schneider/Schwappach, Bundesdatenschutz
recht, Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz, Stand: Dez. 
1 9 8 1., § 9 Rdn r. 1 3, § 1 0 Rd n r. 25. 

~2) Gallwas/Schneider/Schwappach a.a.O., § 1 Rdnr. 18. 

(23) Simitis/Dammann/Mallmann, Kommentar zum Bundesda
tenschutzgesetz, Baden-Baden, 3. Aufl. 1981, § 10 
Rdnr. 30 ff. 

(24) Riegel, Datenschutz bei den Sicherheitsbehörden 
a.a.O., S. 5. 

(25) In diesem Zusammenhang vgl. auch Dateienricht
linien 4.2. 

(26) BVerfG 34, S. 238 (246) und 35, S. 202 (220 f.). 

(27) In diesem Zusammenhang ausführlich vor allem 
auch zur Anlegung und Führung von Kriminalakten -
Ahlf, Der Begriff des "Eingriffes" insbesondere 
bei kriminalpolizeilicher Tätigkei t und die sog. 
"Schwellentheorie" zu § 163 Abs.1 StPO {in Druck). 

(28) SChmid, Zulässigkeit und Notwendigkeit polizei
licher Datenverarbei tung, Die Neue Polizei 1979, 
S. 167 ff. Auernhammer, Bundesdatenschutzgesetz , 
Köln, Berlin, Bonn, München, 2. Aufl. 1981, Einf. 
Rdnr. 37 und § 9 Rdnr. 2. 

(29) Riegel, Probleme des Datenschutzes im Bereich der 
polizeilichen Tätigkeit a.a.O., S. 272; 
Burhenne/Perband, EDV-Recht, Bd. 3 (Komm. zum 
BDSG), Bielefeld, Stand: 1982, § 9 Rdnr. 13. 
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(30) Burhenne/Perband a.a.O.~ § 9 Rdnr. 17. 

(31) Riegel, Datenschutz bei den Sicherheitsbehörden 
a.a.O., S. 5 f. Schomerus, Datenschutz oder Daten
verkehrsordnung? a.a.O., S.293. 

(32) Schwan a.a.O., S. 138 f. 

(33) Zu weitgehend Schoreit, der die Strafverfolgungs
daten als "Justizdaten 11 klassifiziert: vgl. Scho
reit, Datenschutz und Informationsrecht im Bereich 
der Strafverfolgung unter Berücksichtigung der 
Dateien des Bundeskriminalamtes , Zei tschrift für 
Rechtspoli tik 1981, S. 74 ff.', ders. Datenverar
bei tung im Bereich der Strafverfolgung und "ge_ 
samtpolizeilicher Auftrag ", Deut·sche Richterzei
tung 1982, S. 403 f. mit Vorschlägen zu einer 
gesetzlichen Regelung der polizeilichen Datenver
arbeitungsmaterie Siehe auch Bull, Rechtspro
bleme der polizeilichen Informationssammlung und 
-verarbeitung a.a.O., S. 16, und Ernesti, EDV bei 
der Staatsanwaltschaft, Deutsche Richterzeitung 
1982, S. 258 f. 

(34) Ordemann/Schomerus, Bundesdatenschutzgesetz mit 
Erläuterungen a.a.O., Anm. 1.2 zu § 9. 

(35) Bundestagsdrucksache 8/3570, S. 47. 

(36) Bundestagsdrucksache 9/93, S. 49 und 9/1243, S. 26. 

(37) Vgl. auch Ordemann/Schomerus a.a.O., Anm. 1.2 zu 
§9: "Das Bundeskriminalamt könnte. seine Funktion 
als zentrale Auskunftsstelle nur noch partiell 
erfüllen." 

(38) Kubica, § 1 BKA-Gesetz und die ZentralstelIenbe
fugnisse des Bundeskriminalamtes, Öffentliche 
Verwaltung und Datenverarbeitung 3/1982, S. 109 
ff. Zu demselben Ergebnis gelangte auch Hessel, 
Gesetz über die Einrichtung eines Bundeskriminal
polizeiamtes (BKA-Gesetz), Kommentar, Wiesbaden 
1979, S. 21. Anderer Ansicht Riegel, Zur verfas
sungs- und datenschutzkonformen Auslegung der 
Zentralstellenbefugnis nach § 2 BKAG, Öffentliche 
Verwal tung und Datenverarbei tung 1 -2/1980, S. 20 
ff. sowie ders., Stellung und Aufgaben des Bundes
kriminalamtes : Überblick und Probleme, Deutsches 
Verwaltungsblatt 1982, S. 723 f. 
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(39) Bundestagsdrucksache 7/178, S. 8. Zum Folgenden 
vgl. auch Stenographischer Bericht der 36. Sitzung 
v. 24.05.1973, S. 2028. 

(39a) Als Entgegnung auf Riegel in Deutsches Verwal-' 
tungsblatt 1 982, S. 720 ff. überzeugend und mi t 
weiteren Argumenten aus den Gesetzesmaterialien 
Dietel, Zur Zentralstellenkompetenz des Bundeskri
minalamtes, Deutsches Verwaltungsblatt 1982, S. 
939 f. 

( 40 ) Kub i c a a. a . 0 ., S. 1 1 0 . 

(41) Bull, Fahndung und Datenschutz, in: Bundeskrimi
nalamt , Möglichkei ten und Grenzen der Fahndung, 
Wiesbaden 1 980" S. 57 ff. 

(42) Etwa Herold, Aussprache in: 
a.a.O. S. 73 f. 

Bundeskriminalamt 

(42a) Vgl. außer Fußnote 33 auch Schoreit, Staatsanwalt
schaft und Polizei im Lichte fragwürdiger Beiträge 
zur Reform des Rechts der Staatsanwaltschaft, 
Zeitschrift für Rechtspolitik 1982, S. 288 ff. 
sowie Ernesti, Informationsverbund Justiz - Poli
zei, siehe in diesem Band S. 121 . 

(43) Gallwas/Schneider/Schwappach, Bundesdatenschutz-
recht a.a.O., § 10 Rdnr. 26. 

(44) Gallwas/Schneider/Schwappach a.a.O. 

(45) So Bull, Rechtsprobleme der polizeilichen Informa
tionssammlung und -verarbei tung a. a. 0., S. 9 f. 
allerdings mit der Forderung nach weiteren Rechts
normen, um nicht zuletzt "den großen technisch
organisatorischen Apparat überhaupt für die Lei
tungsinstanzen voll beherrschbar und verantwortbar 
zu machen". 
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Informationsverbund Justiz - Polizei 

Günter Ernesti 

Bei einem Informationsverbund Justiz - Polizei geht es 
um bessere Arbeitsmittel für die erfolgreiche und 
reibungslose Zusammenarbei t von Justiz und Polizei im 
Interesse der gemeinsamen Aufgaben. Auch müssen Justiz 
und Polizei im Datenschutzrecht ihren Platz finden und 
einnehmen. 

Informationsverbund wird hier verstanden als Austausch 
von Daten unter den berechtigten Teilnehmern zu gemein
samen Zwecken in einem Rechner-Rechner-Verbund, d.h. 
zwischen elektronischen Datenspeichern der Justiz und 
der Polizei (1). 

Tendenzen für und gegen den Verbund 

Der Gedanke einer solchen Verbindung ist nicht neu. Die 
Befürwortung beginnt demonstrativ mi t den Lei tsätzen 
der Gemeinsamen Konferenz der Justiz- und Innenverwal
tungen aus dem Jahre 1975. Leitsatz 1 fordert gegensei
tige Unterrichtung durch Beteiligung an den Infor
mations- und Kommunikationssystemen der Polizei und 
Justiz. Das übernehmen fortan die Konferenzen der 
Justizminister und -senatoren (2). Auch der Generalbun
desanwalt und die Generalstaatsanwälte der Bundesrepu
blik fordern parallel ständ{g die Verwendung modernster 
technischer Mittel auf dem Gebiet der Strafrechtspflege 
und verlangen, über eigene Anlagen Daten selbst einge
ben oder abrufen zu können, jedenfalls aber, weil 
unerläßlich, Zugriff der Staatsanwal tschaften auf die 
Personen- und Sachfahndung von INPOL. Das sind Stimmen 
der höchsten für die Strafverfolgung verantwortlichen 
Stellen des Staates. 

Der Innenbereich ist über die ersten Ansätze nicht 
hinausgegangen. Er hat den am 17. November 1978 zuge
sagten Erfahrungsbericht nicht erstattet. Er neigt 
bisher zur Abkapselung und Isolierung(3). Es liegen aber 
Anzeichen dafür vor, daß nunmehr eine ernsthafte Über
prüfung aller anstehenden Fragen stattfinden wird. 

Verbundfähige Dateien und Daten 

a) Polizei 

Im Polizeibereich fällt der Blick auf die Er
schließungs- und Informationssysteme wie Kriminal-
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aktennachweis (KAN), Personenfahndung, Haftdatei, 
Sachfahndung und PIOS. Von der Verbundfrage werden 
hier ausgenommen z .B. die Straf taten/Straf täter
Datei wegen ihrer Entwicklungsstufe, die Datenbank 
Daktyloskopie, .weil sie offenbar nicht verbund
fähig ist, die an sich bedeutsame Li teraturdoku
mentation sowie das vergleichbare Justizsystem 
JURIS, weil für diese Untersuchung der Verkehr mit 
personenbezogenen Daten im Vordergrund steht, und 
die Spurendokumentationssysteme oder zentralen 
Tatmittelnachweise füi bestimmte Kriminalität$be
reiche, da hier die Kriminaltechnik überwiegt.(4). 

Am Beispiel KAN und PIOS treten bereits bestimmen
de Merkmale hervor. Der KAN enthält Akten von 
kriminalpolizeilicher Relevanz über vermutete 
bevorstehende oder zu verhütende sow.ie über began
gene und aufzuklärende Straftaten (5). Gespeichert 
werden also beieinander präventiv-polizeiliche und 
repressi ve Daten. PIOS enthäl t gleichermaßen 
bewertete wie unbewertete Daten. Die Justiz' wird 
aber grundsätzlich Abstand haI ten von präventiv
polizeilichen Daten, da diese anderen Zwecken als 
Justizzwecken dienen, und von unbewerteten Daten, 
da diese forensisch nichts tragen. Dies gil t für 
jeden Informationsverbund zwischen Justiz und 
Polizei. 

b) Justiz 

Auf Seiten der Justiz steht als vollständige Datei 
das Bundeszentralregister mit Erziehungs- und 
Gewerbezentralregister bereit. Leider ruht die 
gemäß § 10 Abs. 2 der 1. BZR VwV zulässige Planung 
der direkten Fernabfrage berechtigter Behörden zum 
BZR (6). Jedenfalls aber bahnt sich das Modell 
Fernübertragung Staatsanwal tschaft - BZR an. Die 
Datenzentrale Schleswig-Ho1stein als Rechenzentrum 
übersendet dem BZR ab November 1982 auf dem Post
weg Magnetbänder mit Strafregisteranfragen der 
beiden Staatsanwa1 tschaften des Landes, die mi t 
ihrer EDV die Daten eingegeben hatten. Die Bänder 
werden beim BZR teilautomatisch, nämlich durch 
Aufruf am Bildschirm bearbeitet. Die erarbeiteten 
Auskünfte gehen ausgedruckt an die Staatsanwal t
schaften. Der nächste Schri tt wird die Einschal
tung des Leitungsweges zur Übermittlung der Anfra
gen sein, wenn auch bei wei terer intellektueller 
Prüfung der Trefferfrage. Dies ist zwar keine 
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automatische Datenverarbeitung, aber in einem 
komplexen Bereich ein erster Schritt. Die Ergeb
nisse eines verschiedentlich vervollständigten 
Probelaufs der schleswig-holsteinischen Staatsan
waltschaften mit dem BZR sollten vor weiteren 
Erörterungen abgewartet werden. 

Im Bereich der Straf justiz gibt es abgesehen 
von den 1976/1977 eingerichteten Probeanschlüssen 
des Generalbundesanwalts sowie der Staatsanwalt
schaften Frankfurt /Main und München I an INPOL 
zur Abfrage bei der Persbnen- und Sachfahndung
für eine EDV der Staatsanwal tschaften verschie
dene Pläne der Bundesländer, teils im Rahmen von 
Sicherheitsplänen, und auch die praktische Anwen
dung der EDV als Dauereinrichtung. 

Ein arbeitendes Registersystem auf EDV-Basis wird 
soeben schrittweise 'bei den Staatsanwaltschaften 
in Schleswig-Holstein aufgebaut und steht als 
fertiges Konzept den übrigen Bundesländern zur 
Verfügung. Es ist ein Verfahren zur Geschäfts
stellenautomation der Staatsanwaltschaften 
(GAST). Es enthäl t Daten, die das BZR nicht zur 
Verfügung stellen kann und ist daher rechtlich 
selbständig. GAST begleitet als elektronisches 
Register die Anzeige oder Akte nach Erfassung der 
Personendaten über die Stationen Ermittlungsver
fahren, gerichtliches Verfahren und Strafvoll
streckung bis zur Aktenvernichtung . Es besteht 
keine Verbindung zur Polizei. Die Logik von GAST 
ist aufgebaut wie die der Datenbank INPOL mi t 
Gruppenbildung, Gruppenvorspann, vergleichbaren 
Zugriffsmerkmalen und Zugriffsbeschränkungen ; es 
besi tzt Haft-, Fahndungs- und Fristenkontrollen . 
Bei allem handel t es sich um "verdateten 11 Akten
inhaI t und um die Übertragung von Bestimmungen 
der bundeseinheitljchen Aktenordnung und StA-Sta
tistik auf die EDV (7). 

Die Staatsanwaltschaft als Repräsentant der Justiz 

Fragen nach einem Informationsverbund stellen nicht 
nur die Staatsanwaltschaften, sei es für einen Verbund 
mit der Polizei oder untereinander oder mi t den Ge
richten, auch die Justizvollzugsanstalten diese 
wegen der Haftdaten - und ebenso die Justizministerien 
wegen der Auslieferungssachen. Es gibt insoweit einen 
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logischen Gegenpart zum Datenverbund im Polizeibereich 
und mit dem Polizeibereich. Die ganz unterschiedlichen 
Verbundfragen prüfe ich in dem Ausschni tt Staatsan
waltschaft - Polizei. Sollte nämlich zwischen Staats
anwaltschaft und Polizei aus tatsächlichen oder recht
lichen Gründen ein Inforamtionsverbund nicht zustande 
kommen, so wäre er mit anderen, Stellen der Justiz kaum 
mehr zu erwarten. Diese würden sich dann höchstens 
intern verbinden. 

Die Staatsanwaltschaft als datenverarbeitende Stelle 

Will die Staatsanwaltschaft ~elbständig in einen 
Verbund eintreten, muß sie sich als'datenverarbeitende 
Stelle (§ 2 Abs. 3 Nr. 1 BDSG) legiti~ieren. Dies ist 
für die Staatsanwal tschaft eine neue Frage. Für die 
Erörterung wird als Muster das BDSG zugrunde gelegt, 
obwohl das Gesetz in den Bundesländern mi t eigener 
Datenschutzgesetzgebung nicht gi~·t C§ 7 Abs. 2 BDSG). 
Die Zulässigkeit eigener Datenverarbeitung bemißt sich 
im BDSG nach den §§ 1, 3 und 45. 

Die Bedeutung der StPO im Hinblick' auf §§ 1, 3, 45 
BDSG 

§ 1 BDSG muß am Anfang der Prüfung stehen, weil diese 
Bestimmung den Rechts- und Schutzbereich des BDSG 
bestimmt. Das Gesetz will den Mißbrauch zum Nachteil 
des einzelnen, nicht aber die Datenverarbei tung als 
solche verhindern; denn ohne Datenverarbei tung wären 
Staat und Wirtschaft nicht mehr funktionsfähig. Das 
bekräftigt der Regierungsentwurf zum BDSG mit der 
ausdrücklichen Absage an jede Maschinenstürmerei' (8). 

§ 3 BDSG spricht ein Verbot mi t Erlaubnisvorbehal t 
aus, um den genannten Zweck des § 1 Schutz vor 
Mißbrauch - durch die Kontrolle der Datenverarbeitung 
zu sichern. Da Rechtsvorschriften, die die Datenverar
bei tung in diesem Sinne gestatten, nicht nur Gesetze 
im formellen Sinne sind, sondern auch Verordnungen, ja 
selbst Satzungen oder autonome Statuten oder Tarifver
träge und Betriebsvereinbarungen(9~ gehört ganz zwei
fellos die Strafprozeßordnung nach Charakter und 
Regelungsmaterie hierhin. 

In der StPO geht es ständig und ausschließlich um die 
Verarbeitung personenbezogener Daten. Ermitteln heißt 
Daten erheben und verarbeiten. Die StPO, eingebettet 
in das GVG, hält für Zwecke der Datenverarbeitung ein 
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in sich geschlossenes System von geschriebenen ,und 
ungeschriebenen Rechtsgrundsätzen berei t, in dem 
ineinandergreifend in einem jahrelangen Entwicklungs
prozeß die widersprüchlichen Interessen zwischen dem 
für die Gemeinschaft wahrgenommenen staatlichen Straf
anspruch und dem individuellen Persönlichkeitsrecht 
als Datenschutzrecht des einzelnen ausgewogen geregelt 
sind. Der Datenverarbei tungsprozeß verläuft nach der 
StPO unter den gesetzlich geordneten und vom Verhält
nismäßigkeitsgrundsatz gesteuerten Bedingungen des 
Ermittlungsverfahrens, der Anklage, der Hauptverhand
lung, des Urteils und der Strafvollstreckung. Hier 
präsentiert sich die Vorentscheidung des Gesetzgebers 
in der' Gestal t eines geschlossenen Rechtssystems , wo 
Geheimhaltung und Offenbarung, Öffentlichkeit und 
Veröffentlichung die Beteiligung von unmi ttelbar und 
mittelbar Betroffenen, wo Beginn, Umfang und Ende des 
Datenschutzes abgewogen und im Ergebnis abschließend 
geregelt sind. Hierdurch ergibt sich eine Eigengesetz
lichkeit des Rechtspflegeverfahrens, die sich im 
Bereich des Datenverkehrs und des Datenschutzes stän
dig bemerkbar machen muß. 

Den Vorrang derartiger Bestimmungen, ja Regelungskom
plexe, achtet § 45 BDSG. § 45, die Subsidiaritätsklau
seI, ist von extremer Bedeutung (10)' Durch § 45 ver
zichtet das BDSG auf seinen Ausschließlichkeitsan
spruch (ll)u Er macht das BDSG zum subsidiären Auffang
gesetz (U). § 45 hatte schon im Gesetzgebungsverfahren 
die Aufmerksamkeit der Gesetzgebungsorgane erregt und 
wurde erst im Gesetzgebungsverfahren auf den jetzigen 
Stand gebracht. Als weitergeltende Bestimmung, die der 
§ 45 in einigen wenigen Beispielen zitieren will, 
wurden nicht nur Datenschutzbestimmungen festgeschrie
ben. Der Begriff des Datenschutzes wurde gestrichen, 
und als weitergeltend wurden nun auch verschiedene 
andere Vorsch.ritten, z.B. die §§ 52 bis 55 und 161 
StPO, benann t (13).. 

Durch diese Systematik des BDSG werden die Strafver
folgungsorgane in der Anwendung der auf Datenverarbei
tung bezogenen geschlossenen Teile der StPO vom BDSG 
freigestell t. In diesem Sinne verstehe ich auch die 
Stellungnahme der Bundesregierung 1981 (14). 
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Was das Bayerische Datenschutzgesetz in seinem Artikel 
2 Abs. 2 ausdrücklich geregel t hat, nämlich den Vor
rang von Verfahren der Rechtspflege vor den Vorschrif
ten des Bayerischen Datenschutzgesetzes mit dem Ergeb
nis, daß nicht die Einzelbestimmung der StPO, sondern 
das Verfahren der StPO insgesamt von den Beschränkun
gen der Datenschutzgesetze ausgenommen ist, weil es in 
der StPO um einen geschlossenen Regelungskomplex geht 
und daher nicht die eine Bestimmung getrennt von der 
anderen existiert oder betrachtet werden kann - dieses 
Ergebnis ist· nur eine Deklaration dessen, was § 45 
BDSG bei sinngemäßer Auslegung ebenso ergibt. Im 
Landesbereich überdies folgt der Vorrang der StPO 
bereits aus Artikel 31 GG. Die Stpd ist ein Bundesge
setz, dessen Anwendung durch ein Land~sdatenschutzge
setz nicht gebrochen oder eingeengt werden darf. 

Ergebnis: Die StPO genügt dem Erlaubnisvorbehalt des 
§ 3 BDSG. Die Staatsanwaltschaft ist grundsätzlich an 
der Datenverarbeitung nicht g~hindert. 

Speicherung 

Da das BDSG die Regeln der Datenverarbei tung in ein
zelne Akte zerlegt, nun zur Datenspeicherung nach § 9 
Abs. 1 BDSG. Auch dieser Bestimmung wird die Staatsan
waltschaft gerecht, da das Speichern und Verändern 
personenbezogener Daten zur rechtmäßigen Erfüllung der 
in ihrer Zuständigkeit liegenden Aufgaben erforderlich 
ist. Das folgt aus dem Legalitätsprinzip (§ 152 Abs. 2 
StPO) d.h. aus der Verpflichtung, wegen aller verfolg
baren Straftaten einzuschreiten. Die Staatsanwalt
schaft muß demgemäß Daten erheben und verarbeiten und 
besitzt insoweit also ausdrückliche Erhebungs- und 
Erfassungskompetenz. 

Benötigt die Staatsanwal tschaft wegen des Eingriffs
charakters der Speicherung ein Sondergesetz ? Die den 
Gesetzesvorbehal t wahrende Bestimmung des § 9 BDSG 
kann im Grunde nur am Einzelfall geprüft werden. Die 
sogenannte Eingriffstheorie vertritt demgegenüber die 
Ansicht, daß jede Stufe der Informationsbeschaffung 
und .Datenverarbeitung unterschiedslos ein Eingriff 
sei (15). Sie reißt sich dami t vom Zügel des § 1 BDSG 
los und verselbständigt sich, obwohl der Gesetzgeber 
in § 1 BDSG durch die Einführung der Mißbrauchsgrenze 
Unterscheidungen eröffnen will (16). 



- 127 -

Die Eingriffstheorie ist in ihrer geraden Einfachheit 
beeindruckend, birgt aber die Gefahr in sich, zu 
nivellieren und hat, wohl schon den Schri tt vom Ge
setzesvorbehalt zum Befassungsvorbehalt getan (17). 
Vor allem arbeitet sie mit der Fiktion des ausnahmslo
sen Eingriffs, während der Gesetzgeber, der Fiktionen 
durchaus kennt (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 BDSG), eine solche 
Fiktion hier gerade nicht aufgestellt hat. Durch diese 
Fiktion wird die Theorie für Unterschiede blind. Der 
beachtenswerte Kern der Eingriffstheorie ist die Rolle 
des Persönlichkeitsrechts und somit die Frage des 
Grundrechtseingriffs durch Datenverarbeitung (18). 
Hierbei ergeben sich Abwägungsfragen, die sich in der 
Gemeinschaftsgebundenheit und -bezogenheit des einzel
nen als Teil des Ganzen treffen müssen. Dazu gehört, 
daß sich Kri terien' wie Eingriff oder Erforderlichkei t 
nicht verselbständigen, sondern nur im Kontext mit der 
Mißbrauchsformel des § 1 BDSG angewandt werden dürfen. 
Datenverarbei tung ist nicht schon per se ein Grund
rechtseingriff, der einer gesetzlichen Ermächtigung 
bedarf (19). 

Der Gesetzesvorbehalt des § 9 BDSG ist erfüllt, wenn 
fachspezifische Vorschriften vorliegen, die der jewei
ligen öffentlichen Stelle Aufgaben übertragen, die nur 
auf der Grundlage bestimmter Informationen erfüllbar 
sind (20). Gesetzliche, an personenbezogene Voraus
setzungen anknüpfende Eingriffs- und Leistungsermäch
tigungen beinhaI ten die akzessorische Kompetenz zur 
Erhebung g Bearbeitung und Verwertung derjenigen perso
nenbezogenen Daten, die zur rechtmäßigen Gesetzesaus
führung erforderlich sind (21). 

Diese Aufgaben- und Befugniszuweisung (22) hat der 
Gesetzgeber durch die StPO mit Generalklausel und 
Einzelregelungen, verbunden mit dem auf konkrete 
Straf tatbestände zugre~fenden Legalitätsprinzip, 
vorgenommen. Der Gesetzgeber hat in der StPO mithin -
wie oben dargelegt - über das Recht des einzelnen I 
allein gelassen zu werden, d.h. über den status nega
tivus des Artikels 2 Abs. 1 i.V.m. Artikel lAbs. 1 GG 
entschieden (23) 0 Die Anwendung der StPO bringt Ein
griffe.. Die Datenverarbei tung ist akzessorischer 
Begleitumstand der Eingriffe. Datenverarbeitung im 
Rahmen und für Zwecke der StPO ist keine Beeinträchti
gung schutzwürdiger Belange des einzelnen, ist kein 
Mißbrauch (§ I BDSG) , sondern ist Ausführung des 
Gesetzes. 
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Der Rechtsgüterschutz der StPO als Ausprägung des 
v~rfassungsmäßigen Individualrechtsschutzes führt zu 
keiner anderen Beurteilung (24). Bis zur Grenze der 
Sonderregelungen wie Blutentnahme, Durchsuchung, 
Telefonüberwachung usw., also bis zu Maßnahmen, die 
nicht akzessorisch sind, sondern eigenes Gewicht 
besi tzen, wird im Ermi ttlungsverfahren zu Recht die 
Generalklausel des § 161 StPO angewandt, wie z.B. bei 
der strafprozessual erforderlichen Rasterfahndung und 
polizeilichen Beobachtung (?S). 

Genügt mi thin die StPO dem Gesetzesvorbehai t des § 9 
BDSG, so kommt es nicht mehr auf die Erforderlichkeit 
einer Speicherung in einer ganz' bestimmten Form, 
nämlich gerade in einer Datei, an. E;ntscheidend ist 
vielmehr die Notwendigkeit, die Daten überhaupt fest
zuhalten (26). 

Ist eine Speicherung überhaupt erforderlich, so ge
stattet § 9 BDSG, daß dies in Form einer Datei ge
schieht und stellt die Wahl des Verfahrens, ob manuell 
oder automatisiert, frei. Es fragt sich also nicht, ob 
die Anlegung einer' Datei vermieden werden kann, son
dern ob das Festhai ten der Daten durch die Aufgabe 
gefordert' wird. Alle Daten, auf die das zutrifft, 
dürfen in automatisierten oder sonst rationalisierten 
Verfahren in einer Datei gespeichert werden (27). 

Datenstatut 

Allerdings bedeutet dies, um nochmals auf den Ge
sichtspunkt der Erforderlichkeit einzugehen, nicht, 
daß die Staatsanwal tschaft nach der StPO ungebunden 
Datenverarbeitung betreiben dürfte. Einer solchen 
Auffassung müßte ausdrücklich widersprochen werden. 
Die aus der StPO heraus zulässige elektronische Daten
verarbeitung hat die Staatsanwaltschaft nach dem 
verfassungskräftigen Übermaßverbot zu begrenzen· (28). 
Dies betrifft Dateninhal t, Datenmenge , Zugriffs- und 
Übermi ttlungskontrolle. Es bedarf eines Datenstatuts 
mit Arbeitsanweisungen, Richtlinien und Kontrollen. 
Das bedeutet z.B. Einführung von Codewörtern, Ein
schränkung der Zugriffsberechtigung , Einrichtung von 
Schutzstufen, Protokollierung des Datenverkehrs durch 
Logband , aber auch Datenreduzierung und frühzei tige 
Löschung. Hier gelten die 10 Anforderungen der Anlage
zum BDSG über die Datensicherung (29). Durch das 
Datenstatut wird also auch die Verbuchung der Daten im 
Kontext gesteuert und minimalisiert. 
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Ergebnis: Die Staatsanwal tschaft kann, nach § 3 BDSG 
zugelassen, gemäß § 9 BDSG Daten speichern, d.h. gemäß 
§ 2 Abs. 2 Nr. 1 BDSG Daten erfassen, aufnehmen oder 
aufbewahren und hierzu eine eigene elektronische Datei 
benutzen, kann also in einem Datenverbund selbständig 
mitwirken. 

Datenübermittlung 

In der Datenübermi ttlung konzentrieren sich Verbund
fragen spezieller und genereller Natur. 

Schon das Bereithalten zum Abruf gilt nach § 2 Abs. 2 
Nr. 2 BDSG als Übermitteln (30). Diese Bestimmung, die 
bei Direktanschlüssen praktisch wird, blockiert jeden 
vernünftigen Datenverkehr; denn sie stellt die Fiktion 
auf, daß bei einem on-line-Verkehr der Datenbestand 
übermittelt sei. Das ~ührt zu realitätsfernen Annah
men. Dann wären schon dur~h einen Verbund als solchen 
Millionen von Daten als übermi ttel t anzusehen. Der
gleichen ist eine vom Gesetzgeber nicht gewollte 
Folge. Der Datenverkehr verlangt lediglich die Erfor
derlichkeit, die sich auf den einzelnen Abruf bezieht. 
Die Formulierung des § 2 Abs. 2 Nr. 2 BDSG muß daher 
in dem Sinne verstanden werden, daß die Einräumung 
einer Abrufbefugnis für Daten, deren Kenntnis bereits 
abstrakt erforderlich ist, nicht generell unzulässig 
ist (31) .. 

Ständiger Verbund Staatsanwaltschaft - Polizei 

Werden bei Einführung eines ständigen Informationsver
bundes unzulässigerweise gesetzliche, auch verfas
sungsmäßige funktionale Trennungen überspielt? 

Offenbar muß Ausgangspunkt einer solchen Untersuchung 
§ 10 BDSG sein. Er fragt nach Erforderlichkeit, recht
mäßiger Aufgabenerfüllung und Zuständigkei t als den 
Voraussetzungen jeder Datenübermittlung und somit auch 
einer Übermittlung im Dauerverbund. Die Antwort darauf 
ergibt sich aus dem Rechtsverhältnis Staatsanwalt
schaft - Polizei. An diesem Rechtsverhältnis läßt sich 
der Charakter der Daten bestimmen, die im Verbund zu 
bewegen sind. Hiernach beantwortet sich auch die 
Kardinalfrage der Zweckbestimmung und -bindung der 
Daten im Datenverbund. 
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Das Grundverhältnis. Staatsanwaltschaft - Polizei 

Maßgebend sind die §§ 152 GVG, 152, 160, 161, 163 Stpo. 
Sie sind die Antwort des Reichsgesetzgebers von 1879 
auf bis dahin unbefriedigende Zustände. Der Gesetzgeber 
beendete die Doppelrolle des Richters. Er legte die 
Ermi ttlungen in die Hände des Staatsanwal ts. Er be
schni tt auch die Befugnisse der Polizei, die, jeden
falls in Preußen, zuletzt Aufgaben anderer Stellen an 
sich gezogen hatte (32). 

Um der Staatsanwal tschaft für ihre Ermi ttlungen den 
fehlenden Unterbau zu verschaffen - ein in den Bera
tungen als schwerer Übelstand bezeichneter Mangel , 
wurde im Hinblick auf die gleichgerichteten Zwecke der 
Sicherhei tspolizei das Insti tut des Hilfsbeamten der 
Staatsanwaltschaft geschaffen und die Leitung der 
Ermi ttlungen dem Staatsanwal t übertragen. Das Muster 
war die französische Police Judiciaire. § 152 GVG 
soll te erklärtermaßen die Organisation der Staatsan
waltschaft und Polizei regeln. Der Einsatz der Polizei 
wurde als eine Prozeß- und Verfahrens vorschrift in § 
161 Satz 2 StPO geregelt (33). 

Nur in Kenntnis dieser Vorgeschichte tri tt die Bedeu
tung der §§ 152 GVG, 160, 161, 163· StPO für das Er
mittlungsverfahren hervor. Staatsanwaltschaft und 
Polizei stehen im Ermittlungsverfahren nicht als glei
chermaßen kompetente Behörden nebeneinander, sondern 
das Ermittlungsverfahren läuft in der ausschließlichen 
Kompetenz der Staatsanwal tschaft. Das wird einersei ts 
an der Sachleitungsbefugnis des Staatsanwalts deutlich 

Verfahrensverbindung und -trennung, Bildung von 
Sammelverfahren, Anforderung von Auskünften oder stän
diger Unterrichtung (34) - und zeigt sich andererseits 
an dem Recht, das Verfahren abzuschließen, nämlich im 
eigenen Namen selbständig, entscheidungskräftig und 
unter Ausschluß anderer Behörden über den Ausgang des 
Verfahrens zu befinden, was den Inbegriff der Kompetenz 
ausmacht (35). 

§ 163 StPO, von der Polizei in der Praxis mit Duldung 
der Staatsanwaltschaft fortentwickelt zu selbständigem 
Vorgehen auf dem Gebiete der Strafverfolgung, ändert an 
dieser Rechtslage nichts. Die Erforschungspflicht der 
Polizei nach § 163 entspricht nur derjenigen der Staats
anwal tschaft nach § 160 und bleibt eine Durchgangszu
ständigkei t. Die Kriminalpolizei handel t hier als ein 
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Organ der Staatsanwaltschaft, als Bevollmächtigte, und 
,dient den Zwecken, deren Trägerin die Staatsanwalt
schaft ist. Die Tätigkeit der Polizei ist kein behörd
liches Beistandleisten im Sinne des Artikels 35 GG 
(36), denn die Polizei kann einersei ts ohne Ersuchen 
Ermittlungen anstellen, hat aber andererseits nicht 
nachzuprüfen, ob die Staatsanwaltschaft des geforderten 
Beistandes bedarf. "Die Polizei ist zwar organisato
risch und ressortmäßig keine Justizbehörde wie die 
Staatsanwaltschaft, wird aber durch die StPO der Straf
justiz dienstbar gemacht. Die Behörden und Beamten des 
Polizeidienstes sind als verlängerter Arm der Staatsan
wal tschaft nicht nur bei der Ausführung einer Weisung 
dieser Behörde tätig, sondern auch dann, wenn sie nach 
§ 163 Abs. 1 StPO von sich aus handeln. Die Polizeior
gane werden als Justizbehörden im funktionellen Sinn 
tätig" (37). 

Charakter der Repressivdaten 

In dieser Beleuchtung wird der Charakter der Daten 
sichtbar, die im Ermittlungsverfahren bewegt werden. 
Die im Zuge repressiver Tätigkeit erlangten Daten sind 
Justizdaten. Das betrifft nicht nur Haftdaten, die 
allein im Justizbereich erwachsen und gil t auch nicht 
nur für die etwa 30% jener Ermi ttlungsverfahren, die 
bei der Staatsanwaltschaft durch Anzeigen der Ämter und 
Rechtsanwäl te oder anderer Stellen beginnen, sondern 
ebenso für die übrigen ca. 70% der Verfahren, die mit 
Anzeigen bei der Polizei oder dem Amtsgericht (§ 158 
StPO) ihren Anfang nehmen oder von der Polizei selb
ständig in Gang gesetzt werden; denn hier erwachsen 
Daten aus repressiver Tätigkeit, und das sind Justizda
ten. 

Der Bereich der Justizdaten darf nicht verundeutlicht 
werden, etwa indem man den Begriff der Prävention und 
vorbeugenden Verbrechensbekämpfung ausdehnt. Das BZRG 
spricht in zutreffender Unterscheidung von der Verhü
tung und der Verfolgung von Straftaten (§ 39 I Nr. 5). 
Der Begriff der präventi v-polizeilichen Tätigkei t ist 
offenbar beweglich. Wählt man § 8 ME als Beispiel, so 
betrifft er zunächst die Abwehr einer konkreten Gefahr. 
Mit diesem Inbegriff präventiv-polizeilicher Zwecke 
verbindet sich die vorbeugende polizeiliche Aufgabe der 
Verhütung von Straftaten als Gefahrenabwehr. Die Poli-
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zei empfindet die Generalklausel des § 8 als zu eng 
(38). Auch bei abstrakter Gefahr gibt es polizeiliches 
Einschreiten als Vorbeugungsmaßnahme (39). Die vorbeu
gende Verbrechensbekämpfung - ein Ausdruck des § 5 BKAG 
- wird zur Gefahrenvorsorge. Andererseits gibt es auch 
den Begriff der Vorbeugungsarbei t (§ 2 Abs. 1 Nr. 7 
BKAG). Sie stell t etwas anderes dar und greift doch 
wieder in den Bereich zurück, soll nämlich auch Ab
schreckung und Sozialisierung umfassen (40). 

Verbindet man das mit der Vorstellung, daß das BKA nach 
§ 2 Abs. 1 Nr. 1 BKAG als Nachrichtensammelstelle das 
Recht habe, bei allen in Betracht kommenden Stellen, 
z.B. bei der Justiz, Daten zu erfassen, also Auskünfte 
von der Justiz zu fordern (41), so entsteht der Gedanke 
an einen gesamtpolizeilichen Auftrag mit dem Bestreben, 
ein Spektrum der Vorbeugung weit auszudehnen (42). 
Möglicherweise liegt dem ein Ausspruch zugrunde, wie er 
in den Thesen der Innenminister des Jahres 1975 formu
liert worden war und wo es unter Abschni t t I .2 .1 .1 
hieß, daß der Sicherheitsauftrag der Polizei den gesam
ten Bereich der Verbrechensbekämpfung umfasse, also die 
Verbrechensbekämpfung und die Strafverfolgung (43). 
Solche Auswei tungen müssen auf Rechtsbedenken stoßen, 
wenn sie nicht begrenzt werden (44). 

Die Trennung der vorbeugenden von der strafverfolgenden 
Tä tigkei t der Polizei ist unbedingt erforderlich, um 
Zuständigkeit, Datencharakter und Datenverkehr abzu
grenzen. Ausgangspunkt ist die Einsicht, daß die Be
gehung einer Straftat das Scheitern der Prävention 
anzeigt. Hier endet die Prävention, und was bis dahin 
Prävention war, wird zur Repression. Wo beides aus
nahmsweise zusammentrifft, weil brei t angelegte poli
zeiliche Maßnahmen laufen, muß gleichwohl nach dem 
Zweck der konkreten Maßnahme entschieden werden. Der 
Zweck gibt Aufschluß über die Ermächtigungsgrundlage 
und damit über die Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen und 
beantwortet übrigens auch die Frage des Rechtsweges 
(45). Die abstrakte Amtsbefugnis ist also nicht ent-
scheidend. Im etwaigen Zweifel entscheidet vielmehr das 
Schwergewicht der Tätigkeit. Es kommt auf den Teil des 
Vorgehens an, der dem Einschrei ten das Gepräge gibt 
(46). Nochmals: Sobald der Beamte zure~chende tat-
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sächliche Anhal tspunkte für eine Straftat sieht, ist 
der Zweck seines HandeIns selbstverständlich, weil 
pflichtgemäß, Ermittlungstätigkeit (§§ 160, 161, 163 
StPO). Dann hat der Polizeibeamte den präventiven 
Bereich verlassen und übt funktionelle Justiztätigkei t 
aus. Im Zweifel schlägt die weiterreichende repressive 
Tätigkeit durch. So hat das OVG Münster (a.a.O.) in der 
Anwendung der damaligen PDV 384.1 eine regelmäßig 
repressive Tätigkeit gesehen. 

Konzentration der Justizdaten 

Der be$tändigen Kl~rstellung im Rechtlichen muß im 
Tatsächlichen die Bezeichnung der erlangten Daten als 
Justizdaten entsprechen. Dies geschieht in der elek
tronischen Datei durch besondere Kennung. Das ist zu 
praktizieren nach Art der jetzt verwendeten polizeili
chen Kennungen der Länder, Ämter und Daten. Auch jetzt 
findet z.B. keine wei ter'e automatisierte Ausgabe von 
Folgedaten statt, wenn die Zielinformation auf Daten 
stößt, die nicht in verbundfähigen INPOL-Bereichen 
enthalten sind. 

Entgegenwirkende Umstände 

Die Justizdaten müssen für den Staatsanwal t verfügbar 
sein, denn er trägt die Verantwortung für die Straf
verfolgung im Ermittlungsverfahren, und er ist Herr der 
anfallenden Daten (47). Dem widersprechen einzelne 
Tätigkeiten des BKA als Zentralstelle in Anwendung des 
BKAG und BDSG, dem widersprechen Regeln aus den Da
teien- und KpS-Richtlinien, dem widerspricht in mehr
facher Hinsicht die Praxis. 

a) Die Kompetenzabgrenzung des BKA als Zen tralstelle 
nach § 2 BKAG ist nicht eindeutig, wenn auch von 
einer Grundverantwortung des BKA auszugehen ist 
und das BKA grundsätzlich datenverarbei tende 
Stelle sein soll und ist (48). Als demnach spei
chernde Stelle im Sinne von § 2 Abs. 3 Nr. 1 BDSG 
trifft das BKA Verfügunge.n über Daten und verar
beitet sie, soweit Repressivdaten betroffen sind, 
anstelle des Herrn der Daten, d.h. anstelle der 
Staatsanwaltschaft, und dies selbständig ohne oder 
bei nur beschränkter Beteiligung der Staatsanwalt
schaft. 
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b) Dem Charakter der Justizdaten und der Sachlei
tungsbefugnis des Staatsanwalts widersprechen 
auch Teile der KpS- und Dateienrichtlinien • In 
den Dateienrichtlinien (5.3; 5.6) wird dem 
Staatsanwalt nur grundsätzlich Auskunft aus den 
polizeilichen Daten in Aussicht gestellt. Außer
dem muß er die Rechtmäßigkeit seines Auskunfts
begehrens belegen, das BKA behält sich die Ent
scheidung vor. Ferner ist die Sachleitungsbefug
nis des Staatsanwalts vor Übermittlung von Daten 
vom BKA an andere Stellen ebensowenig abge
sichert wie bei Auskünften an den Betroffenen 
oder bei Aussonderung oder Löschung von Daten. 

c) Der Datenumfang , der sich aus Nr. 2.3 der KpS
Richtlinien ergibt (49), ist nicht mit der StPO 
(§ 163 Abs. 2 StPO) zu vereinbaren. Nach dieser 
Bestimmung hat die Polizei (unverzüglich) ihre 
Verhandlungen der Staatsanwaltschaft zu übersen
den. Dies ist ein typischer Ausdruck der Sach
und Datenherrschaft des Staatsanwal ts gemäß §§ 
152 GVG, 160, 161 StPO. 

Anstelle der Durchgangszuständigkeit der Poli
zei, . die sich aus § 163 Abs. 2 StPO ergibt, 
besteht aber in der Praxis und nach den KpS
Richtlinien eine Durchgangszuständigkeit der 
Justiz: Einerseits werden gemäß Nr. 2.3 "Doppel
akten 11 zu den Ermi ttlungsakten gebildet, ande
rerseits die darauf bezogenen Daten nach Nr. 7.5 
der Dateienrichlinien über lange Zei t gespei
chert, weil die Mitziehensklausel bei jedem von 
den Anlieferern gemeldeten neuen Speicherungs an
laß die Speicherungsfrist nochmals mitzieht. Zu 
den gespeicherten Daten gehören nach Nr. 5.6 
Dateienrichtlinien auch getilgte und tilgungs
reife Daten, die nach § 49 BZRG für die Ju
stiz, weil gelöscht oder zu tilgen, nicht. mehr 
verfügbar sind (50). 

§ 163 Abs. 2 StPO zwingt dazu, die repressiven 
Daten als Akten und in sinngemäßer Anwendung 
auch als gespeicherte Daten an die Staatsanwalt
schaft abzugeben (51). Was Ermi ttlungsmaterial 
war und nicht als unerheblich ausgeschieden 
wird, wird Bestandteil der Ermittlungsakten und 
entsprechendes gilt für Daten (52). § 163 Abs. 2 
StPO kann weder durch das BDSG außer Wirksam-
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keit gesetzt werden (§ 45 BDSG) noch durch das 
BKA-Gesetz, das nach seiner Regelungsmaterie 
eine Datenverkehrsordnung für den Polizeibereich 
ist, nach Beratungs- und Regelungsgegenstand 
aber kein Änderungsgesetz zu GVG und StPO (§§ 
152 GVG, 160,161,163 StPO) (53). 

d) Im Fahndungsbereich hat die in Teil 2.1.1.3 der 
PDV 384.1 fortgeschriebene Praxis dazu geführt, 
daß Haftbefehle, die die Staatsanwaltschaft den 
örtlichen Polizeidienststellen mit Voll
streckungsersuchen ohne Antrag auf Ausschreibung 
im INPOL-System (KP 21) übersandt hat, nach 
erfolglosem Vollstreckungsversuch von der Poli
zei in eigener Entschließung als nunmehr poli
zeiliche Ausschreibung in das INPOL-System, wenn 
auch beschränkt auf die Fahndungsregion des 
Landes und für eine beschränkte Laufzeit, einge
geben werden. Sowohl bei Haftbefehlen wie bei 
Voll~treckungshaftbefehlen muß es jedoch der 
Staatsanwaltschaft und allein ihrer Entscheidung 
im Rahmen. von Zweckmäßigkei t und Übermaßverbot 
vorbehalten bleiben, ob und wie gefahndet wird. 
Es ist daher mi t dem Gesetz nicht vereinbar, 
daß, wenn die Staatsanwaltschaft nach Erlaß 
eines Haftbefehls bewußt von einem Antrag auf 
Ausschreibung im INPOL-System absieht, die 
Polizei den Haftbefehl in das System eingibt. 
Umgekehrt ist es offenbar StPO-widrig, wenn dem 
ungehinderten Zugriff der Staatsanwaltschaften 
auf das Fahndungssystem Beschränkungen entgegen
gesetzt werden. 

Korrektur durch den Verbund 

Bei einem elektronischen Datenverbund Justiz - Poli
zei werden die Dateienrichtlinien an Bedeutung ver
lieren, weil die Übermi ttlung dann regelmäßig nicht 
von Entscheidungen, sondern von der Organisation des 
Systems abhängt, worüber es gemeinsame Konventionen 
geben wird (54). Alle Ordnungserwägungen müssen hier 
zu einer Regelung führen, die der typischen justi
tiellen Entstehung und Bestimmung von Daten im Ju
stizbereich Rechnung trägt, der gesetzlichen Sachlei
tungsverantwortung des Staatsanwalts entspricht sowie 
dem Willen des § 163 Abs. 2 StPO voll gerecht wird$ 
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Diese Bestimmung verlangt, daß anstelle einer Mate
rialkonzentration bei der Polizei in Form von zurück
gebliebenen Justizdaten diese Daten an den Herrn des 
Ermittlungsverfahrens, die Staatsanwaltschaft, gelan
gen. Dem muß durch Eingabe- und Abrufbefugnis in der 
Personen- und Sachfahndung sowie in der Haftdatei 
Rechnung getragen werden. Entsprechendes muß für 
bewertete Daten in KAN und PIOS gelten. 

Was wird durch die Konzentration der Justizdaten bei 
der Justiz erreicht? Es w·ird die Zweckbindung der 
Justizdaten und damit ein beherrschendes Prinzip des 
Datenschutzgedankens voll zur Wirkung gebracht. Dabei 
muß allerdings einer Fehldeutung vorgebeugt werden. 
Wenn Justizdaten und Justizakten gemäß § 163 Abs. 2 
StPO so deutlich für die Staatsanwaltschaft angefor
dert werden, so ist unverkennbar, daß die Polizei 
hinreichende Unterlagen zur Gefahrenabwehr und Verhü
tung von Straftaten, wenn nicht besitzen, so in 
Reichwei te haben muß. Offenbar ermöglicht es aber 
gerade der elektronische Informationsverbund Staats
anwaltschaft - Polizei, daß die Justizdaten - sprich 
Repressivdaten - hier für die Polizei zur Verfügung 
gehalten werden (55). 

Verfassungsre~htliche Gesic~!spun~t~ 

Im weiteren Sinne berührt ein Informationsverbund 
Staatsanwaltschaft - Polizei das Informationsgleich
gewicht , sei es speziell als Persönlichkei tsschutz, 
den die Datenschutzregelungen des BDSG im Auge haben, 
sei es als verfassungsmäßiger Datenschutz, der das 
Informationsgleichgewicht zwischen staatlichen Berei
chen betrifft. Zugrunde liegt allen Erwägungen die 
Erkenntnis, daß die Einschaltung der Elektronik 
geeignet ist, Grenzen aufzuheben, etwa Zuständigkei
ten durch elektronische Verknüpfungen zu ändern. Die 
Technik erleichtert es, Aufgabengebiete neu zu ver
teilen oder Aufgaben zu übernehmen, die nicht den 
ursprünglichen gesetzlichen entsprechen. Gefördert 
wird dies durch Anpassung des Rechts oder des Rechts
ganges an die EDV, was im Rückbezug zu einer Struk
turveränderung des Rechts führen kann. 

Der verfassungsmäßige Datenschutz als Ausdruck des 
Informationsgleichgewichts der staatlichen Stellen 
ist in einzelnen Bundesländern förmlich in Gestalt 
der ADV-Organisationsgesetze geregelt (56). 
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Nach der Rechtsprechung des BVerfG ist ein Verstoß 
gegen den Grundsatz der Teilung der Gewal ten in Be
tracht zu ziehen, '10 in den Kernbereich einer der 
Gewalten eingegriffen wird und dadurch' das zum 
Schutze des einzelnen bestehende Kräftegleichgewicht 
betroffen wird (57). Bei der Regelung des Informa
tionsgleichgewichts geht es vorrangig um die Ausba
lancierung zwischen Legislative und Exekutive durch 
Gewährung eines Auskunfts- oder Zugriffsrechts der 
Legislative. In die Erwägung, daß bei der Justiz eine 
verfassungsbedenkliche Datenmenge gespeichert werde, 
ist man insowei t noch nicht eingetreten. Dies wird 
verständlich im Hinblick auf den Verfassungsgrundsatz 
richterlicher Unabhängigkeit (Art. 97 GG). 

Bei einem ständigeri Informationsverbund Staatsanwalt
schaft Polizei erhalten solche Fragen Auftrieb, 
weil der Personenkreis , dem die Informationen elek
tronisch zugänglich werden, sich vergrößert. Von 
Sei ten des Datenschutzes wird als Grundsatz gefor
dert, daß jede Dauerverbindung der Entscheidung des 
Gesetzgebers vorbehalten werden müsse (58). Von 
anderen wird anerkannt, daß on-line-Anschlüsse nicht 
generell unzulässig sind (59). Das wird aber mit 
Einschränkungen versehen für Angaben über strafbare 
Handlungen oder für die Übermittlung aus dem Sicher
heitsbereich an andere Stellen. Es geht bei allem um 
die Eindämmung eines Datenflusses durch sachgerechte 
Teilung, Steuerung und Kontrolle. 

Nun ist es offenbar unzulässig, Sicherhei tsbehörden 
und Justiz gleichzustellen (60), da dies die ent
scheidende rechtliche Besonderheit verwischt. Die 
Besonderheit ist die vom Gesetzgeber bewirkte Verkop
pelung von Staatsanwaltschaft und Polizei in der 
repressiven Tätigkeit als funktioneller Justiztätig
keit. Es handelt sich nach den geschilderten Erwägun
gen des Gesetzgebers um ein Sonderverhäl tnis inner
halb der Gewaltenteilung, es läßt diese im Kern 
unberührt und ist vom Verfassungsgesetzgeber so 
übernommen worden. Der Verfassungsgesetzgeber hat 
diese gesetzliche Verkoppelung # die mi t nichts ver
glichen werden kann, akzeptiert (61). Der Personen
kreis, der für Justizdaten zuständig ist, vergrößert 
sich bei einem Datenverbund Staatsanwaltschaft 
Polizei nicht, sondern der Datenverbund führt die 
Informationen in die Hände der entscheidungskompeten
ten Stellee In diesem Verbund werden also gerade 
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keine Zweckbindungen unterlaufen. Der Zweckbindung 
entspricht die Abgrenzung der Justizdaten und in der 
Rückkoppelung möglicherweise eine deutlichere Abgren
zung der präventivpolizeilichen Daten im Polizeibe
reich. 

In~~mation~bund als Forderung 

Der Informationsverbund Staatsanwaltschaft - Polizei 
ermöglicht es, das justizförmige Ermittlungsverfahren 
real zu verbessern. Der Staatsanwaltschaft und Poli
zei diese modernen Ermi ttlungsmethoden vorzuenthal-. 
ten, wäre andererseits d~s Gegenteil von verfassungs
mäßiger Ordnung. Auf diesen Zusammenhang muß das G 
lO-Urteil des Bundesverfassungsgerichts (62) aufmerk
sam machen. Das Gericht hat unter Abwägung aller in 
Betracht kommenden Interessen des einzelnen wie der 
Gemeinschaft und der insoweit bestehenden verfas
sungsrechtlichen Schranken darauf erkannt, daß der 
Staat mi t der Aufgabe von Verfassungsrang auch die 
Mittel zu stellen habe. Und in mehr als einem Urteil 
hat das BVerfG auf die unerläßliche Gewährleistung 
einer effizienten Strafrechtspflege . als der Aufgabe 
des Rechtsstaats hingewiesen (63). 
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Anmerkungen: 

(1 ) Die technische. Seite, die Kommunikation, wird 
vorausgesetzt (z . B. Postnetz und elektronischer 
Postpaketdienst). 

(2) In den folgenden Jahren, also auch nach Inkraft
treten des BDSG am 01.01.1978 (§ 47 BDSG), drän
gen sie die Innenverwal tung nachdrücklich, den 
Anschluß der Staatsanwal tschaften an INPOL, sei 
es mit eigener Eingabe- und Abrufbefugnis, sei es 
nur als Abrufbefugnis im Bereich der Personen
und Sachfahndung, herzustellen. So die 49. Konfe
renz 1978, die 50. Konferenz 1979, die 51. Konfe
renz 1980 und die 53. Konferenz 1982. 

(3) Das zeigen u.a. die Ausführungen unter Nr. 13 und 
14 des 2. Berichts des BMI über Dateien im Be
reich des BKA vom ,.9. März 1978. Im Jahre 1 981 
erlä~t das BMI die KpS- und Dateien-Richtlinien, 
Erlasse vom 26. Februar 1981 - GMBl. 1981, 114 
ff., 119 ff. - mit rechtsbedenklichen Regelungs
anteilen. 

(4) Solche Dateien bleiben gleichwohl in dem konkre
ten Ermi ttlungsverfahren ein wichtiges Führungs
instrument in der Hand des Staatsanwalts. 

(5) BfD, 4. TB, Drucksache 9/1243 S. 25. 

(6 ) Die Gerichte und Behörden, denen unbeschränkte 
Auskunft aus dem Zentralregister zusteht (§ 39 
Abs. 1 BZRG), können mit der Registerbehörde 
Auskunftserteilung durch unmittelbare Fernabfrage 
vereinbaren (§ 10 II BZR VwV i.d.F. vom 19. 
Dezember 1979, Beilage BAnz. Nr. 20 vom 30. 
Januar 1980). 

(7) Vgl. zu den Punkten, die zur Einführung eines 
~olchen Systems aus tatsächlichen und rechtlichen 
Gründen drängen, wie etwa .der Strafklageverbrauch 
durch Kommunikationsmängel , Verf., EDV bei der 
Staatsanwaltschaft, DRiZ 1982, 253 ff. 

(8) Gesetzentwurf der Bundesregierung, Bundestags
drucksache 7/1027, S.14, 18, 22. 

(9) Simitis in Sirnitis/Dammann/Mallmann/Reh, BDSG, 3. 
Aufi., Einl~ Rn 49; Reh, a.a.O., § 3 Rn 5 rn.w.N. 
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(10) Riegel, Datenschutz bei den Sicherheitsbehörden, 
1980, S. 2, hält § 45 für die wichtigste Bestim
mung der Datenschutzgesetzbebung • In ihrer 
Bedeutung müssen aber § 1 und § 45 wetteifern. 

(11) Simitis, a.a.O., § 45 Rn 8. 

(12) Auernhammer, Kommentar zum BDSG, 1977, § 45 Rn 
2. 

(13) Man kann darüber streiten, ob die Beispielsfälle 
des § 45 unschwer auf 100 oder auf 1000 erhöht 
werden könnten, worauf Simitis a.a.O. § 45 Rn 22 
hinweist. 

(14) Antwort des Staatssekretärs Dr. Fröhlich vom 3. 
Dezember 1981 auf eine Anfrage des Deutschen 
Bundestages, Plenarprotokoll 9/70, S. 4102 = 
DRi Z 1982, 115: "Das gel tende Datenschutzrecht 
behindert die Verfolgung von Straftaten nicht. 
Die Vorschriften des BDSG gelten gemäß dessen § 
45 im Rahmen der Strafverfolgung nur, sowei t 
nicht die Strafprozeßordnung vorrangig ist ••• ". 
Die Ansicht, daß § 45 BDSG zu einer Einzelprü
fung' zwinge, die jeweils wieder die Kongruenzen 
der kollidierenden Bestimmungen festzustellen 
habe, so Sm i ti s, a • a . 0 ., § 45 Rn 15, 1 7 f. m . 
w. N., findet RückhaI t in der Aufzählung der §§ 
52 ff. StPO und des § 161 StPO in getrennten 
Ziffern des § 45 Satz 2. Eine solche Einzelprü
fung bei Anwendung der StPO würde ohnehin prak
tisch zu denselben Ergebnissen wie die Gesamt
übernahme führen. Die Einzelfallpr~fung wird dem 
Sonderstatus der StPO aber nicht gerecht, würde 
das Ermittlungsverfahren aus dem Zusammenhang 
reißen und Ermittlungen auf das stärkste behin
dern. Die Auseinandersetzung entspannt sich 
indessen weitgehend dadurch, daß in Gestalt von 
§ 161 StPO die Generalklausel für die gesamte 
Ermi ttlungstätigkei t der Staatsanwal tschaft vom 
BDSG ausgenommen ist. 

(15) So z.B. Riegel, Datenschutz bei den Sicherheits
behörden, S. 5. 

(16) Schomerus, Datenschutz oder Datenverkehrsord
nung? ZRP 1981, 291 ff., IIl. 

(17) Vgl. hierzu Kloepfer, Datenschutz als Grund
recht, 1980, S. 23. Die Eingriffstheorie ist 
eine Ausprägung des Grundsatzes der Verhältnis
mäßigkei t und ist· wie letzterer geeignet, bei 
Übersteigerung ein Gesetz· aus den Angeln zu 
heben; dazu Schäfer in Löwe/Rosenberg, StPO, 23. 
AufI., Einl. Rn 12 Kap. 6. 
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(18) Zum Persönlichkei tsrecht des Art. 2 I GG als 
status negativus vgl. Maunz/Dürig/Herzog/Scholz, 
GG, Art. 2 I Abschn. IV 1; zur Schließung der 
Wertschutzlücken, dieselben, Art. 2 I 33; zusam
menfassend auch Dammann, a.a.O., Rn 31 ff. Aus
gangspunkt müssen die in § 1 BDSG genannten 
schutzwürdigen Belange des Betroffenen bleiben. 
Der Begriff entspricht und entspringt dem Per
sönlichkeitsrecht (Wertung der Rechtsprechung 
mi t Nachweisen zum Freihei tsrecht, BVerfG B. v. 
3. Juni 1980, JZ 1980, 719, 720). 

(19) Dammann, a.a.O., § 10 Rn 31. - Es bedeutet eine 
der wesentlichsten Gesetzesveränderungen, wenn 
der BfD die Voraussetzung des Mißbrauchs als 
Tatbestandsmetkmal und Einstieg des Datenschutz
rechts streichen lassen möchte, 4. TB, Drucks. 
9/1243, S. 54. 

(20) Ordemann/Schomerus, BDSG, 2. Aufl., § 9 Anm. 
1.1,,' 

(21) Kloepfer, a.a.O., S. 25; Ordemann/Schomerus, 
a.a.O., § 3 Anm. 3; Wiese, Grundsatzfragen des 
Datenschutzrechts, DVBl. 1980, 861, 867, bildet 
das Beispiel der akzessorischen Natur einer 
Weitergabe von Mitteilungen aus dem Strafverfah
ren an das Disziplinargericht zur Berücksichti
gung im Disziplinarverfahren nach §§ 14, 17 BDO. 
Hierin sieht er neben dem Strafverfahren zutref
fenderweise keinen datenschutzrechtlich erheb
lichen weiteren Eingriff. 

(22) Die Aufgaben- und Befugniszuweisung ist ein Kind 
des Verwal tungsrechts, wobei die Betonung auf 
der Aufgabenzuweisung liegt. Knemeyer, Funk
tionen der Aufgabenzuweisungsnormen in Abgren
zung zu den Befugnisnormen, DÖV 1978, S. 11 ff. 
m.w.N., verweist darauf, daß zahlreiche Ein
griffsgesetze zwar Eingriffskataloge, aber keine 
entsprechende AufgabensteIlung enthalten und die 
Verwaltungsbehörden aus ihren Befugnissen auf 
ihre Aufgaben zurückschließen und dann wieder 
ihre Befugnisse anwenden. Es geht also um die 
Steuerung der Verwaltungstätigkeit durch die 
Auftragsnorm . Den Rückschluß von der Befugnis 
auf die Aufgabe findet man auch im Polizeirecht, 
wo Heise/Riegel, Musterentwurf eines einheitli
chen Polizeigesetzes, 2. Aufl. 1978, S. 27, Anm. 
2, letzter Absatz, die zumindest mißverständ
liche Auffassung vertreten, in jedem Falle 
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habe die Polizei die Aufgaben, die sich aus 
ihren Befugnissen ergäben. Die Unanwendbarkei t 
der Idee des Regelverbundes von Aufgaben- und 
Befugniszuweisung auf das Ermittlungsverfahren 
folgt aus dem Unterschied zwischen Opportuni
tätsprinzip und Legalitätsprinzip. die Auftrags
zuweisung ist typischerweise verknüpft mi t 
bestehender Ermessensfreiheit. Das Legalitäts
prinzip schließt die Ermessensfreiheit aus. Die 
Strafverfolgungsorgane handeln nicht nach Ermes
sen, sondern sind verpflichtet, einzuschreiten, 
und ihr Einschrei ten is t berei ts konkretisiert 
bezogen auf einen Tatbestand des StGB (§§ 152 
Abs. 2, 160, 161, 163 StPO): 

(23) Wer wie Riegel, Spezifisches Datenschutzrecht im 
Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, 
ÖVD 1981, 16 ff., auf die Wesentlichkeitstheorie 
verweist - BVerfGE 41, 251, 259 und 47, 46, 78 
-, muß ebenso die Schrankentheorie erwähnen, die 
Individualrechte im Gemeinschaftsinteresse ein
dämmen kann. Dazu etwa Maunz/Dürig/Herzog/ 
Scholz, GG Art. 4, Rn 75, 88 f., 111; Art. 5 
Abs. 3 Rn 50, 62; Art. 20, Rn 53 mit Art. 19 II 
Rn. 28. 

(24) Vogel, Verfahrensrecht und Terrorismus eine 
Bilanz, NJW 1978, 1218, 1225, der sich allgemein 
mi tEingriffsfragen befaßt, unterliegt im Aus
gangspunkt seiner Prüfung einem Versehen, wenn 
er in der StPO entgegen dem präventiv-polizeili
chen Bereich eine Generalklausel vermißt. § 161 
StPO: "Zu dem im vorstehenden Pc;iragraphen be
zeichneten Zweck (Ermittlungsverfahren) kann die 
Staatsanwaltschaft Ermittlungen jeder Art 
vornehmen oder vornehmen lassen ll

• Seine 
Folgerungen dürften dadurch beeinträchtigt sein. 

(25) Die Entscheidung darüber, ob das Gewicht des 
Anlasses die Maßnahme erforderlich macht, ob
liegt dem Staatsanwal t, R. Müller, Karlsruher 
Kommentar, § 161 Rn 34. Zur Rasterfahndung usw. 
ablehnend BfD, 3. TB, Drucks. 9/93, S. 50; 4. 
TB, Drucks. 9/1243, S. 52. 

(26) Dammann, a.a.O., § 9 Rn 18; Auernhammer, a.a.O., 
§ 9 Rn. 4. 

(27) Dammann, a.a.o., 3. Aufl., § 9 Rn 19. 
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(28) Der Regelungsgehal t "erforderlich" und der ver
fassungsrechtliche Grundsatz der Verhältnis
mäßigkeit entsprechen einander (Antwort der 
Bundesregierung v. 3. Dezember 1981, BT-Proto
koll 9/70, S. 4102 = DRiZ 1982, S. 115). 

(29) Die 10 Anforderungen 
Speicher-, Benutzer-, 
Eingabe-, Auftrags-, 
tionskontrolle. 

sind Zugangs-, Abgangs-, 
Zugriffs-, Übermittlungs-, 
Transport- und Organisa-

(.30) Gemeint ist, daß der Adressat im Bedarfsfalle 
nicht mehr einen rechtlichen Prüfungs vorgang des 
Datenbesitzers auslöst, sondern bereits eine 
technische und organisatorische Konstellation 
besteht (Abru'fprozedur), kraft deren der Emp
fänger Zugang zu den Daten hat, vgl. Dammann, 
a.a.O., § 2 Rn 94. 

(31) BfD" 4 .. TB, BT-Drucks. 9/1243, S. SEt; Dammann 
a.a.O. § 10 Rn 12. 

(32) In Preußen war das ursprünglich ausgewogene 
Verhältnis zwischen Polizeigerichtsbarkeit, 
Kriminalgerichtsbarkeit und Zivilgerichtsbarkeit 
verloren gegangen: Die Polizei, aus politischen 
Gründen verstärkt, hatte sich der verkümmernden 
Ermittlungsmöglichkeiten der Kriminalgerichte 
und ihres Ermittlungsapparates bemächtigt. Hatte 
sie, von der Wohlfahrtspolizei abgegrenzt, als 
Sicherheitspolizei, ausgerüstet mit der bekann
ten Generalklausel des § 10 11 17 Pr ALR, die 
nötigen Anstalten zur Erhaltung der öffentlichen 
Ruhe, Sicherhei t und Ordnung und zur Abwendung 
der dem Publikum oder einzelnen Mitgliedern 
desselben be vors tehenden Gef ahr zu treff en und 
stand ihr gemäß § 12 11 I 7 ALR bei jedem Vor
falle, wodurch die unter der besonderen Obsorge 
der Polizei stehende öffentliche Ruhe und Si
cherhei t gestört wurde, das Rech t des ersten 
Angriffs und der vorläufigen Untersuchung zu, so 
war daraus ein tatsächliches Bestimmungsrecht 
der Polizei über die Einschal tung selbst der 
Kriminalgerichtsbarkeit erwachsen. Vgl. Eb. 
SChmidt, Die Rechtsstellung der Staatsanwälte im 
Rahmen der rechtsprechenden Gewalt und ihre 
Einbeziehung in das Richtergesetz, 1957, 4 ff.; 
Schäfer in Löwe/Rosenberg, 23. AufI., GVG, § 152 
Rn 2; Görgen, Strafverfolgungs- und Sicherheits
auftrag der Polizei, ZRP 1976, 59 ff.; Maunz/Dü
rig/Herzog/Scholz, GG, Art. 20 VI 59. 
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(33) Hahn, Die gesamten Materialien zu dem Gerichts
verfassungsgesetz, Berlin 1879, Erste Abteilung, 
S. 152 ff. 

(34) Meyer-Goßner in Löwe/Rosenberg, 23. AufI., § 163 
Stpo Rn 9 m.N. 

(35) Zur Abgrenzung von Aufgabe, Kompetenz und Zustän
digkei t vgl. Wolff /Bachof , Verwaltungsrecht II, 
4. Auf 1 ., 1 976, § 72 I c. 

(36) Von Mangoldt/Klein, Art. 35 V 2 c; Maunz in 
Maunz/Dürig/Herzog/Scholz, GG, Art. 35 Rn 6, 10~ 
Drews/Wacke/Vogel/Martens, Gefahrenabwehr, Allge
meines Polizeirecht (Ordnungsrecht ) des Bundes, 
8. Auf I ., S. 51, Bd. I I . 

(37) BverwGE 47,255 = NJW 1975, 893 ff. Wenn Bull, 
Rechtsprobeleme der pplizeilichen Informations
sammlung, DVR 1982, Bd. 10, 1, 16, von einer 
Monopolisierung der Informationsverarbei tung bei 
der Justiz spricht, ist das offenbar unzutreffend 
und unverständlich, da er alsbald, a.a.O. S., 21, 
die Regel der Nr. 5.5 '1 Dateienrichtlinien im 
Hinblick auf die Sachleitungsbefugnis des Staats
anwalts als mögliche Provokation bezeichnet. Den 
Ansichten von Bull ist Schorei t, Problematische 
Informationssammlung durch die Polizei, DVR 1982, 
Heft 19, 39 ff.,entgegengetreten. 

(38) Heise/Riegel, Musterentwurf, 2. AufI., S. 44, § 8 
Abs. 2, Anm. 23 Abs. 3. 

(39) Riegel, Probleme der polizeilichen Beobachtung 
und Observation, JZ 1980, 224 Nr. 1: bei abstrak
ter Gefahr als Fall der sog. Gefahrenvorsorge . 
Anders Riegel, Datenschutz bei den Sicherheitsbe
hörden, S. 16 Abs. 2: streng im Rahmen der poli
zeilichen Generalklausel zur Abwehr einer konkre
ten Gefahr. 

(40} Hessel, Kommentar zum BKAG, 1979, § 2 Anm. 18. 

(41) Hessel, a. a .0, § 2 Anm. 5 Abs. 1 und 2. 

(42) Stümper, Datenschutz und Sicherheitsprobleme, 
Kriminalistik 1982, 234 ff. 

(43) Vgl. ablehnend Ulrich, Das Verhäl tnis Staatsan
waltschaft - Polizei, ZRP 1977, S. 158 ff. 
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(44) Wenn das Bundesverwal tungsgericht, BVerwGE 26, 
169, 171 präventi ve Tätigkei t in der ,!\ufbewah
rung von ed-~kten zur künftigen schnelleren 
Überführung des Straftäters sieht, we~l schnel
ler Erfolg weitere Straftaten verhindere, so 
trägt das nich t dazu bei, die Abgrenzung von 
Kompetenzen der Präventivpolizei zu klären. Es 
wird nicht angesetzt, daß mit deritt-aftat die 
Prävention gescheit~rt ist. Die fo~mulierung 
91Die Aufbewahrung erkennungsdienstÜ:~"ctier Unter
lagen dient hauptsächlich der repre~s~iven Ver
brechensbekämpfung • Sie is t keine Maßnahme auf 
dem Gebiet des Strafprozesses 11 ( a • a .0. S. 1 70 ) 
fördert die Unterscheidung zwischen repressiver 
und präventiv- polizeilicher Tätigkei t, ebenfalls 
nicht; hierzu'Foerster, Allgemeines Verwaltungs
recht für das Land SChleswig-Holstein, LVwG, S. 
1 78, Anm. 2 c. 

Eine wohl nicht angemessene Rolle im ijereich der 
Zust'ändigkei t spielen die sogenannten Mischbe
fugnisse. Vgl. etwa bei Heise/Riegel, Musterent
wurf, 2. Aufl. 1978, S. 27 Anm. 2; Riegel, 
Neueste Entwicklungstendenzen im Polizei- und 
Strafverfahrensrecht, ZRP 1978, 14 ff.; dersel
be, Polizeigesetz Nordrhein- Westfalen, 1980, 
Einl. 9; Bull, Rechtsprobleme der polizeilichen 
Informationssammlung und -verarbeitung, DVR 
1982, Heft 10, S. 1 ff. - Bei einer Razzia oder 
ed-Behandlung stellt sich die Frage, ob präven
tive oder repressive Maßnahme oder beide paral
lel stattfinden. Die Genannten wollen die Maß
nahmen verbunden sehen. Es liegen anderwei tige 
Äußerungen vor, die eine Trennung zu erschweren 
scheinen, z.B. Vogel, a.a.O., NJW 1978, 1225 f.: 
Überschneidungen und Regelungsbedarf ; Meyer
Goßner, LR, a.a.O., § 163 Rn 30: Mögliche Über
schneidungen, flüssige Grenzen im Einzelfall; 
Kleinknecht, StPO, 35. AufI., § 163 Rn 31: 
Kombinierte Maßnahmen; R. Müller in Karlsruher 
Kommentar, § 163, Rn 22,. 23: Maßnahmen neben
einander; OVG Münster, U.v. 13. September 1979, 
JZ 1979, 806: Verfolgung bereits begangener 
Straftaten und "auch gleichzei tig ein .. doppel
gleisiges TätigwerdenIl zur Gefahrenabwehr und 

'Verhütung von Straftaten. Ablehnend SChoreit, 
vgl. FN 37. 

(45) Zutreffend .Drews/Wacke/Vogel/Martens, Gefahren
abwehr, Allgemeines Polizeirecht (Ordnungsrecht) 
des Bundes, 8. AufI., Bd. II, S. 43, 45, 47. 



- 146 -

(46) OVG Münster, a.a.O., JZ 1979, 806. 

( 47) Riegel, Datenschutz bei den Sicherhei tsbehörden 
1980, S. 14 ff. 

( 48) Vgl. dazu Schorei t, Problematische Informations
sammlung durch die Polizei, DVR 1982, Heft 10, S. 
46 unter Hinweis auf das Dateienkonzept des BMI; 
Riegel, Datenschutz bei den Sieherheitsbehör~en, 
1980, S. 14. ' 

(49) 2.3 KpS-Richtlinien benennt für die polizeiliche 
Sammlung: Hinweis von Auskunftspersonen , Tatort
berichte, Fundberichte, Untersuchungsberichte, 
Gutachten, Durchsuchungsprotokolle , Beschlagnah
meprotokolle, Zwischen- und Schlußberichte, 
Aktenvermerke, Ermittlungs- und Auskunftsersu
ehen~ Erledigungsunterlagen, Ausschreibungsunter
lagen, Fahndungshinweise und -ergebnisse, Re
gisterauszüge, Straf- und Haftmitteilungen, 
Verfahrenseinstellungen und Verurteilungen, 
Freisprüche und ed-Unterlagen und weiteres. 

(50 ) Auch Bull geht davon aus, daß die Polizei 
insoweit nicht im Rechtsverkehr -·Unterlagen über 
schon getilgte oder zu tilgende Strafta·ten aus
wertet, a.a.O., DVR 1981 Heft 10, S. 30, Fußnote 
66. 

(51) Schoreit, Datenschutz und Informationsrecht im 
Bereich der Strafverfolgung unter Berücksichti
gung der Dateien des BKA, ZRP 1981, S. 73 ff. 

(52 ) Zu dem komplexen Thema am Beispiel der Spurenak
ten Meyer-Goßner, Die Behandlung kriminalpolizei.
lieher Spurenakten in Strafverfahren, NStZ 1982, 
353, 354; seine Zweifel, § 163 Abs. 2 StPO auf 
Daten anzuwenden - im Gegensatz zu der umfassen
den Forderung von R. Müller, KK, § 163 Rn 27-
führen zu einer von ihm selbst nicht gewünschten 
Aufspaltung des Ermittlungsmaterials. 

(53 ) Bull verkennt § 163 Abs. 2 StPO, wenn er meint, 
die Polizei arbeite erst ab Übergabe der Verhand
lungen an die Staatsanwaltschaft im Auftrage 
derselben, a.a.O., DVR 1982, Heft 10, S. 21 f. 
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(54) Unabhängig davon muß eine Rechtsform für. die 
Datenherrschaft der Staatsanwaltschaft auch im 
BDSG gefunden .werden. Ein äußerer Anlaß oder 
Abschnitt könnte nach § 163 Abs. 2 StPO der 
Zeitpunkt sein, in dem das Verfahren an die 
Staatsanwaltschaft abgegeben wird. Hiermit könnte 
in Verfahren, die bei der Polizei begonnen haben, 
der Charakter als speichernde Stelle (§ 2 Abs. 3 
Nr. 1 BDSG) von der Polizei auf die Staatsanwalt
schaft übergehen. Die Eigenschaft als speichernde 
Stelle geht aber bei einer Übermittlung von 
Daten nicht verloren. - Anderersei ts biete sich 
die Rechtsform des § 8 BDSG, die Auftragsverar
bei tung, an. In diesem Bereich gil t die Weisung 
an eine nachgeordnete Behörde, wenn man den 
Ermittlungsauftrag rechtlich als solchen ansehen 
will, als Auftrag im Sinne des Gesetzes. Kein 
Auftrag, sondern eine Übermittlung, liegt jedoch 
vor, wenn die durchführende Stelle (mit-) zu
ständig ist, Dammann, a.a.O., § 8 Rn 3, und es 
besteht Mitzuständigkeit der Polizei für die 
Ermittlungsaufgabe als funktionellem Organ der 
Justiz. Denkt man an Datenmi tbesi tz als Lösung, 
so entspricht dieser nicht der rechtlichen Kompe
tenz und Datenherrschaft der Staatsanwal tschaft . 
Die gemeinschaftliche Datenverarbei tung schließ
lich ist im BDSG bisher nicht vorgesehen. 

(55 ) Die parallele Prüfung hinsichtlich der zugrunde 
liegenden Akten führt zu dem gleichen Ergebnis. 
Prävention durch Anlegung polizeilicher Akten und 
Speicherung entsprechender Daten kann wirksam 
werden bei Delikten wie Terrorismus, Banden-, 
Waffen-, Rauschmittel-, und Falschgeldkriminali
tät, also in dem engeren Bereich der Schwer- und 
Bandenkriminali tät. Regelmäßig unwirksam sind 
solche Maßnahmen in dem großen Bereich der klei
nen und mittleren Kriminalität. 

(56) Z.B. in N-W durch Ges. v. 12. Februar 1974, GVNW, 
S. 66; vgl. ferner Gola, Die Datenschutzgesetze 
der Bundesländer - ein Überblick, MDR 1980, 181 
ff.; Ruckriegel/v.d. Groeben/Hunsche, Datenschutz 
und Datenverarbeitung in NW, 1979, Erl. § 1 Anm. 
4. 

( 5 7 ) B Ve r f GE 9, 2 6 8, 2 79; 34, 5 2, 5 9 • 

( 58) So etwa Riegel, Spezifisches Datenschutzrecht im 
Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, 
ÖVD 1 982, S. 1 6, 1 8 • 
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( 59 ) Damm ann, a. a .0., § 1 ° Rn 1 2 b. 

(60) So aber Riegel, Probleme der polizeilichen Beob
acht"ung und Observation, JZ 1980 S. 224 f.; 
ders., Spezfisches Datenschutzrecht, ÖVD 1981, S. 
16 f. 

( 61) Berücksichtigung verdient die Erwägung von Dam
mann, a.a.O., § 10 Rn 22, daß eine Datenüber
mittlung im Zweckverbund dort zulässig sein 
könne, wo eine einheitliche (Verwaltungs-) Aufga
be aus historischen oder besonderen rechtlichen 
Gründen auf mehrere Behörden oder Stellen ver
teilt ist, jedoch auf einer einheitlichen Daten
basis erfüll t werden muß, "gleichgerichtete 
Aufgabe ". 
Im Ansatz richtig daher auch Riegel, Datenschutz 
bei ordnungs- und schutzpolizeilichem Handeln, 
ÖVD 1980, S. 14, der - allerdings für den Einzel
fall - bestätigt, daß sich die Übermittlung nicht 
als eigenständiger Eingriff im rechtlichen Sinne 
darstell t, wo die gesetzliche Regelung zwar der 
ersuchenden Behörde des Recht zu einer solchen 
Maßnahme zugesteht, deren Durchführung aber einer 
anderen Behörde vorbehäl t, weil die ersuchende 
Behörde faktisch hierzu nicht in der Lage ist. 

(62) BVerfGE 30, 1, 18. 

(63) BVerfGE 33, 367 bis 51, 325. 
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Informationsverbund Ordnungsbehörden - Polizei 

Horst Julich 

Ich verkenne nicht, daß das Thema den Verbund mi t 
verschiedenen Zweigen der Ordnungsverwaltung, z.B. dem 
Meldewesen, umfaßt. Dennoch möchte ich die Thematik 
meines Referats eingrenzen: nämlich auf die Darstel
lung der Aufgaben des Kraftfahrt-Bundesamtes und die 
Nutzung seiner Informationsbestände - besonders über 
den Systemteil, der unter" der Bezeichnung ZEVIS (zen
trales Verkehrsinformationssystem) bekanntgeworden ist 
- für die polizeiliche Arbeit. Es kommt mir weniger 
darauf an, einen generellen theoretischen Überblick 
über denkbare Verbundlösungen zu geben; den Schwer
punkt sehe ich darin, einen konkreten, zumindest 
teilweise realisierten Informationsverbund zu be
schreiben. Die Nutzung der rnformationsbestände des 
Kraftfahrt-Bundesamtes für die polizeiliche Arbeit 
kann zudem gleichzei tig als Modell für einen Informa
tionsverbund innerhalb der Verkehrsverwaltung verstan
den werden, weil die zentralen Register Bestandteile 
eines Informationssystems mi t den regionalen Länder
behörden sind. 

nie Nutzung der Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes für 
die Polizei macht es indes erforderlich, wenigstens 
kurz die Aufgaben des Amtes zu skizzieren. Denn bei 
verschiedenen Anlässen ist mir bewußt geworden, daß 
vielfach unklar ist, ob der Systemteil ZEVIS der 
Aufgabenerfüllung des Kraftfahrt-Bundesamtes dient 
oder der Befriedigung der Informationswünsche der 
Polizei. Aus diesem Grunde möchte ich klarstellen, daß 
das Kraftfahrt-Bundesamt fachspezifische Aufgaben der 
Verkehrsverwal tung zu erfüllen hat. Die Führung des 
'zentralen Fahrzeugregisters' und des 'Verkehrszen
tralregisters' sind nach der historischen Entwicklung, 
der rechtssystematischen Einbindung und nach der 
Zielsetzung dieser Register eindeutig dem Verkehrs
recht verhaftet. Der Auskunftsdienst für die Polizei 
hat zwar einen eigenen Stellenwert gewonnen und stellt 
besondere Anforderungen an die Datenübermittlung 
gleichwohl gründet auch er auf den Funktionen des 
Amtes als Bundesbehörde für den Straßenverkehr. 

Diese Aussage bedarf für das Verkehrszentralregister 
keiner wei teren Erläuterung. Nach § 30 Abs. 1 StVG 
werden die registerpflichtigen Daten erfaßt, um für 
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die Beurteilung der Eignung eines Verkehrsteilnehmers 
zum Führen eines Fahrzeugs zur Verfügung zu stehen. 
Darüber hinaus enthiel t" die - so übel beleumundete -
'Richtlinie zur Behandlung von Mehrfachtätern nach § 
15b StVZO' nicht nur das sog. Punktsystem; sie ent
hiel t gleichzei tig die Grundlage für einen I Informa
tionsverbund' zwischen dem Kraftfahrt-Bundesamt und 
den regionalen FührerscheinsteIlen. Denn nichts ande
res bedeutete die Verpflichtung des Kraftfahrt-Bundes
amtes, die FührerscheinsteIlen über Verkehrsteilneh
mer, die mehrfach eingetragen sind, bei Erreichen 
eines bestimmten Punktestandes von Amts wegen zu 
unterrichten. Leider ist die Effizienz dieses Rück
kopplungsprozesses später daran gemessen worden, 
wieviele Fahrerlaubnisse auf diesem Wege entzogen 
worden sind. Demgegenüber verfolgt die Richtlinie den 
gegenteiligen Zweck; nämlich durch eine Stufenfolge 
von Maßnahmen eine Verhaltensänderung zu erreichen und 
dadurch gerade zu verhindern", daß es zu dem Entzug der 
Fahrerlaubni~ kommt. Erfreulicherweise sind Ansätze 
erkennbar, die die Bedeutung des Verkehrszentralre
gisters und der I Mehrfachtäterrichtlinien, als Instru
mente einer konstruktiven Verkehrssicherheitspolitik 
begreifen: nämlich als Grundlage für die Intensi vie
rung der Nachschulung, eine zielgruppenorientierte 
Verkehrserziehung und - in Verbindung mit entsprechen
den Evaluierungsprogrammen deren Wirksamkeitskon
trolle , gegebenenfalls auch als Motivator bei einer 
Fahrerlaubnis auf Probe für Anfänger. 

Das Informationsbedürfnis der Polizei richtet sich 
bei dem Verkehrszentralregister in besonderem Maße auf 
Daten, die die Gültigkeit der Fahrerlaubnis betreffen. 
Entsprechend dem Inhalt des Registers es fehlt 
bekanntlich eine zentrale Erfassung der erteilten 
Fahrerlaubnisse - müssen sich die Auskünfte auf die 
'negati ven 'Tatbestände beschränken, d. h. auf die 
Entziehung, die Sperre oder die Versagung einer Fahr
erlaubnis (die Daten über die Verhängung eines Fahr
verbots stünden zwar auch zur Verfügung, müßten mi t 
Rücksicht auf die kurzen Fristen aber wesentlich 
schneller aktualisiert werden). Die Polizei benötigt 
diese Daten zudem zeitnah, um Angaben eines Verkehrs
teilnehmers über seine Fahrerlaubnis oder - bei be
gründetem Verdacht - die Echthei t eines vorgezeigten 
Führerscheins am Einsatzort (selbst in der Nacht) 
überprüfen zu können - ich werde darauf eingehen, daß 
dieses Informationsbedürfnis künftig erfüllt werden 
kann. 
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Diese Darstellung möchte ich indes noch einen Augen
blick zurückstellen, .um die Funktionen des 'zentralen 
Fahrzeugregisters' ebenfalls kurz zu erläutern~ zumal 
diese Aufgaben weit weniger als die des Verkehrszen
tralregisters bekannt sind. Das Fahrzeugregister 
enthält Datenbestände über 

Fahrzeuge mit amtlichen Kennzeichen, geordnet 
nach Hersteller und Fahrgestellnummer~ 

Fahrzeuge mit amtlichen 
nach Schlüsselnummer der 
Kennzeichen, 

Kennzeichen, geordnet 
Zulassungsstelle und 

Fahrzeuge, die endgültig stillgelegt worden sind, 
und zwar bis zu fünf Jahren nach der Stillegung, 

Fahrzeuge mit Versicherungskennzeichen, 

technische Fahrzeugbeschreibungen und 

gesuchte Fahrzeuge, Kennzeichen und Fahrzeug
briefe. 

Die primäre, verkehrsrechtliche Aufgabe basiert auf 
der zentralen Erfassung der Fahrzeuge mi t amtlichem 
Kennzeichen, und zwar in der Gliederung nach Herstel
ler und Fahrgestellnummer, weil diese Daten die blei
benden Merkmale eines Fahrzeugs sind. Die Gliederung 
nach dem Kennzeichen war ursprünglich eine ~ekundäre6 
duplizierte Darstellung des Fahrzeugbestandes und 
seiner Veränderungen~ die statistischen Zwe~ken dien
te. nie Fahrgestelldatei - entstanden aus einer ma
nuellen Ablage der Mitteilungen der Zulassungsstellen 
- bildete (und bildet) die Grundlage der vorrangigen 
Aufgabe, nämlich der 'Eigentumssicherung' . ·Es mag mit 
allem Vorbehalt erlaubt sein, diese Funktion des 
zentralen Fahrzeugregisters mi t der eines Grundbuchs 
zu vergleichen, freilich mit der Einschränkun9, daß 
nicht der zivilrechtliche Eigentümer, sondern der 
Halter als Zulassungsträger eingetragen ist. nie 
zentrale Registrierung des Fahrzeugbestandes entfal
tet diese.eigentumssichere Funktion in Verbindung mit 
dem Fahrzeugbrief, weil nur derjenige gegenüber der 
Zulassungsstelle als berechtigt gilt, der den Brief in 
Händen hält. Seine Legi timationsfunktion erhäl t der 
Brief dadurch, daß eine Vielzahl von flankierenden 
Maßnahmen sicherstellt, daß zu jedem Fahrzeug jeweils 
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nur ein Brief existiert. Die Rechtsprechung hat 
ergänzend - den Grundsatz entwickelt, daß ein Gut
glaubenserwerb an einem Gebrauchtfahrzeug nur dann 
möglich ist, wenn der Veräuße.·rer den Brief vorweisen 
kann. Diese zivilrechtliche Reflexwirkung konnte 
freilich nur begrüneet werden, weil al~ zentrale 
Reg'istrierung der Fahr2:E:l!ge nach Fahrgestell- und 
Briefnummer in hohem Maße gewährleistet, daß der 
F'ahr2:eugbrief vor Falsifikaten geschützt bleibt. Der 
Aufgabenkomplex 'Eigentumssicherung ' wird - dies soll 
besonders hervorgehoben werden unterstützt durch 
einen Informationsverbund , der schon sei t Anfang der 
70 I-Jahre besteht: Ich meine die laufende Übermittlung 
und Aktualisierung der Daten des Sachfahndungsnach
weises über gestohlene Fahrzetge und Kennzeichen, der 
zwischen dem Bundeskriminalamt und dem Kraftfahrt
Bundesamt stattfindet, und zwar mi t dem Ziel, diese 
Daten ggf. um Hersteller bzw. Typangaben zu komplet
tieren und mit den laufenden Bestandsveränderungen 
abzugleichen,. 

Dieses Informationssystem ist von Anfang an - neben 
der Eigentumssicherung und der Erfüllung statistischer 
Belange auch für den Such- und Auskunftsdienst 
genutzt worden. Auch diese Aufgabe ist facettenreich -
hier sollen freilich die Auskünfte für die polizei
liche Arbeit im Vordergrund stehen. Neu ist diese 
Aufgabe jedoch nicht. Die Beantwortung polizeilicher 
Auskunftsersuchen hat es - unabhängig von dem Stand 
der technologischen Entwicklung - schon immer gegeben; 
sie gründet auf der Aufgabensteilung der Polizei und 
wird 'durch materielle und prozessuale Vorschriften 
legitimiert und verfassungskonform begrenzt. Damit 
möchte ich ausdrücklich der Horrorvision, die der 
Begriff ' Informationsverbund I manchmal auslöst, vor
beugen, zumal die Realisierung des Projektes ZEVIS 
nach dem derzeitigen Stand für 1984 geplant ist, 
einem Jahr, das bekanntlich literarisch belastet ist. 
Es wäre jedoch nach meiner Ansicht unvertretbar, die 
technologischen Möglichkeiten für einen wirksamen 
Informationsaustausch ungenutzt zu lassen. Denn die 
rasante Motorisierung und die damit verbundene Mobili
tät hat die polizeiliche Arbeit bei der Verkehrsüber
wachung und der Verbrechensbekämpfung vor Aufgaben 
gestell t, die das Informationsbedürfnis und das An
frage/Antwortenverhalten verändert haben. Diese Infor-
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mationsbedürfnisse hatte die Polizei schon frühzeitig 
formuliert. Die Anforderungen ließen sich jedoch 
effizient nur durch das Arbeitsmittel 'Datenverarbei
tung' lösen, und zwar durch eine real time-Anwendung. 
Diese Frage führte im Jahre 1976 auf einer Tagung der 
Kommission Planung in Malente zur Bildung einer ge
meinsamen Arbeitsgruppe, um ich zitiere aus dem 
Protokoll - 'unter Umständen in Form eines Pilotpro
jekts Erfahrungen zu sammeln, indem man die Halterda
ten für den Direktzugriff vorberei tet, ferner einen 
Verbund herstellt zur VZR~Datei und den Fahrerlaubnis
daten I. Die Arbei tsgruppe aus Vertretern' der Länder 
Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Berlin und des BKA 
hat im Herbst 1977 das Arbei tspapier 151 vorgelegt, 
das die wesentlichen Ziel vorgaben für die Realisierung 
eines Informationsverbundes zwischen der Polizei und 
dem Kraftfahrt-Bundesamt formulierte. 

Das Kraftfahrt-Bundesamt hatte zu diesem Zeitpunkt 
bereits eine Konzeption entwickelt, die die sequen
tielle Bearbeitung durch eine Datenbank ergänzen 
sollte, um das Leistungsangebot zu verbessern und die 
Maschinenauslastung zu intensivieren. Die eigentliche 
Innovation liegt deshalb nur in dem Teil des Gesamt
konzeptes, der unter der Bezeichnung ZEVIS bekanntge
worden ist und die technischen Bedingungen für einen 
Dialogverkehr bietet. Die Realisierung ist zunächst 
als Pilotanwendung genehmigt worden I weil zu diesem 
Zeitpunkt (1977/78) noch keine gesicherten Aussagen 
über die Realisierbarkeit einer Datenbank mit so 
großen Datenmengen, das Dialogverhalten bei einer 
Vielzahl von Anwendern und die Kosten der Gesamtreali
sierung gemacht werden konnten. Die Pilotanwendung 
konnte in den Folgejahren mi t dem Bundeskriminalamt 
und dem Landeskrimnalamt Baden-Württemberg realisiert 
werden und befindet sich seit Anfang 1981 in Betrieb. 
Den beteiligten Polizeidienststellen möchte ich für 
ihre Unterstützung an dieser Stelle ausdrücklich 
meinen Dank aussprechen. 

Der Systemteil ZEVIS ist wie bereits erwähnt 
letztlich nur eine Neustrukturierung vorhandener Daten 
in einer Datenbank mi t dem Ziel, u. a. eine zei tnahe 
Übermittlung zu ermöglichen. Diese Datenbank enthält 

Daten über Fahrzeuge mi t amtlichen Kennzeichen, 
die für den Auskunftsdienst - und für die interne 
Sachbearbei tung - relevant sind teinschließlich 
der Halternamen und der Anschrift, 
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die Daten- und HaI terangaben der Fahrzeuge mi t 
Versicherungskennzeichen, 

die Daten über gestohlene Fahrzeuge 
Sachnummer des INPOL-Systems und 

mit der 

Namen und bestimmte 
derjenigen Personen, 
gister erfaßt sind. 

Daten über die Fahrerlaubnis 
die im Verkehrszentralre-

Das Verkehrszentralregister wird im übrigen (s. Abbil
dung) weiterhin selbständig geführt. Nach der derzei
tigen Organisation werden die Personendaten und die 
Vorgangsnummer (Registeradresse ) in einer ISAM-Datei 
geführt, die bereits heute den externen Dialogverkehr 
ermöglicht. 

VZR Nebendateien Banddatei 

Registerbestand 

ZEVIS 

Namem-Datei Datenbank (PRISMA) 
VZR (lSAM) 

,- --
VZR Name, Anschrift Name Diebstahlsvermerk 

Name Geburtsdatum, Geburtsort Anschrift 

Geburtsdatum FE-Daten Fz.-Daten Fz. mit Vers.- Fz.-Daten 
Geburtsort ~nnzeichen ---
Tilgungsdatum FE-Klassen Fz.-Art Kennzeichen 

Art der Be- Hersteller Vers. Kennzeichen Fg.-Nummer 
Reg.-Nummer 

arbeitung Fg.-Nummer Fz.·Art Hersteller 
FE-Daten 

(Sperre,Ent- Fz.-Brief Hersteller Fz.-Art 
ziehung. Ver- Datum d. Fg.-Nummer Sachnummer 
sagung usw.) letzten And. Ende des Vers.- des INPOL-Syst. 

~ahr d.1.Zul. verhältnisses 

Farbe 

Z.B. - Datenträgeraustausch 

Cl 
- manuelle Eingabe 

- Fernschreiben 
Terminal Terminal 
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Die intendierteVollautomatisierung, also die Speiche
rung der Sachdaten, die heute noch in einer manuellen 
Kartei geführt werden, ist nicht realisiert. Dennoch 
gehört die ISAM-verwal tete Namensdatei des Verkehrs
zentralregisters zum Systemteil ZEVIS, wenn auch nur 
eindimensional, nämlich nach der phonetischen Adresse 
angefragt werden kann. ZEVIS bezeichnet damit die 
Datenarchitektur, die den Dialogverkehr technisch 
zuläßt, unabhängig davon, wie er betrieblich reali
siert und freigegeben ist. Es bestünde also berei ts 
heute die Möglichkei t, auch die Namensdatei für die 
polizeiliche Fernabfrage freIzugeben; ein solches 
Informationsbedürfnis ist jedoch nicht formuliert 
worden. Die Dialoganfrage wird deshalb vorerst nur von 
zwei Führerscheinsteilen, nämlich Berlin und München, 
über Postleitungen genutzt. 

Die unter PRISMA verwal tete Datenbank ist .nach dem 
derzeitigen Ausbaustand für die Pilotanwendung mit den 
Fahrzeugdaten der Länder Baden-Württemberg und Schles
wig-Holstein und des Kreises München Land, mi t etwa 
zwei Drittel des Gesamtbestandes der Fahrzeuge mit 
Versicherungskennzeichen, dem vollständigen Bestand 
der gestohlenen Fahrzeuge und Kennzeichen und dem 
vollständigen Bestand der Personen geladen, denen die 
Fahrerlaubnis versagt, gesperrt oder entzogen worden 
ist (nur dieser Bankbereich umfaßt immerhin ca. 
6500000 Sätze). Die Pilotanwendung arbeitet damit etwa 
mi t einem Viertel des für den Endausbau vorge~ehenen 
Datenvolumens, so daß die Erfahrungen 'und Erkennt
nisse, die während der Erprobung gewonnen wurden,' auf 
einer verläßlichen Grundlage beruhen. Der technische 
Verbund war ursprünglich für einen echten Rechner
Rechner-Verbund geplant. Durch die weitere Entwicklung 
wurde diese Konzeption überhol t; das Kraftfahrt-Bun
desamt stell t heute nur eine Terminal-Schni ttstelle 
zur Verfügung, eine Art ~Bankausgabeschalter', der 
über einen Netzknoten beim Landeskriminalamt Schles
wig-Holstein mit dem INPOL-Netz verbunden ist. 

Hauptpilotanwender innerhalb des Polizeibereiches sind 
das Landeskriminalamt Baden-Württemberg und die dort 
angeschlossenen Datenstationen - zur Zeit 82 Termi
nals. Wei tere berechtigte Terminals stehen beim Bun
deskriminalamt , beim Landeskriminalamt Schieswig-Hol
stein und - als Testzulage - beim Bayerischen Landes
kriminalamt. 
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Entsprechend der Definition der Anfragebedürfnisse der 
Polizei ist der Zugriff auf die Datenbank über folgen
de Suchaspekte möglich: . 

Geburtsdatum, Geburtsname (phonetische Adresse) 

amtliches Kennzeichen, 

Fahrgestellnummer, Hersteller 

Versicherungskennzeichen. 

Der Halterermittlung dient die Anfrageart *H. Bei 
dieser Anfrage mit dem amtlichen Kennzeichen, der 
Fahrgestellnummer oder dem Versicherungskennzeichen 
werden nur die HaI terdaten: Name, Vorname, Geburts
name, Geburtsdatum, Geburtsort und Anschrift ausgege
ben. 

Werden darüb.er hinaus Daten aus der Fahrzeugbeschrei
bung benötigt, so kann mit den gleichen Anfragekrite
rien die Anfrageart *K eingesetzt werden. In diesem 
Fall erwei tert sich die Auskunft um die Fahrzeugart , 
den Hersteller, den Typ, das amtliche Kennzeichen, die 
Fahrgestellnummer und die Farbe. Anhand dieser Daten 
kann im Zweifelsfall eine Identifizierung des Fahr
zeugs vorgenommen werden. 

Wei ter ist die Anfrage mi t dem unvollständigen Kenn
zeichen über die Anfrage *A' möglich. Es ist eine 
Unbekannte im Bereich der Erkennungsbuchstaben oder 
der Erkennungsnummer möglich. Als Auskunft erscheint 
eine Liste der in Frage kommenden Fahrzeuge. Dabei 
werden zu jedem Fahrzeug das amtliche Kennzeichen, der 
Hersteller, der Typ, die Fahrzeugart , das Jahr der 
ersten Zulassung und die Farbe genannt. Nach Prüfung 
dieser Angaben kann der Kreis der Fahrzeuge, zu denen 
mit Hilfe der Anfragearten *H oder *K der Halter 
ermittelt werden muß, weiter eingegrenzt werden. Auch 
bei zwei Unbekannten läßt sich die Anfrage - zerlegt 
in neue Einzelfragen - wegen des günstigen Antwort
zeitverhaltens noch sehr schnell bearbeiten. An einer 
Erwei terung dieser Anfrageart um zusätzliche Recher
chemöglichkeiten wird noch gearbeitet. 
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Eine weitere Anfrageart ist *F. Es wird in diesem Fail 
mit den Personendaten 'Geburtsname' und 'Geburtsdatum' 
in dem Datenbankbereich angefragt, der aus den Unter
lagen des VZR gespeist wird und eine Untermenge der 
ISAM-Datei ist. Die Auskunft enthält wie schon 
erwähnt - Angaben über die Gültigkeit der Fahrerlaub
nis, wobei Einzelhei ten dieser Anfrageart nicht ver
tieft werden sollen. 

Ich möchte nun - wenigstens in Umrissen - skizzieren, 
welche Erfahrungen der Piiotanwender, die Polizei des 
Landes Baden-Württemberg, mit dem System ZEVIS gemacht 
hat. Diese Erfahrungen sind für das Kraftfahrt-Bundes
amt deswegen von besonderem Gewicht, weil die Informa
tionsbedürfnisse der Polizei gewissermaßen die Maxi
malanforderungen darstellen, so daß davon ausgegangen 
werden kann, daß bei einer Erweiterung der Anfragebe
rechtigung auf Führerschein- und Zulassungsstellen 
sowie Bußgeldbehörden keine prinzipiellen Defizite 
eintreten werden. Das Amt hat deshalb mi t Zustimmung 
des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg im Mai 1982 
eine Umfrage über die Erfahrungen und die Leistungs
fähigkeit des Systems ZEVIS gemacht, deren wichtigste 
Ergebnisse wie folgt beschrieben werden können: 

- etwa 70% aller Anfragen werden im Zusammenhang mi t 
der Verfolgung von Verkehrsstraftaten, z.B. Unfall
flucht, und der Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten im 
Straßenverkehr gestellt. Schon dieser Anteil macht 
deutlich, daß der Informationsverbund Polizei und 
Kraftfahrt-Bundesamt eine sachliche Berechtigung in 
der gemeinsamen Aufgabe hat, für die Sicherhei t und 
Ordnung im Straßenverkehr tätig zu werden. Die weite
ren Anfragen entfielen auf Ermi ttlungen bei der Ver
folgung allg-emeiner Delikte; 

etwa 75% aller Anfragen wurden bisher über die 
Zulassungsstellen erledigt und nur ca. 20% der Anfra
gen schriftlich, fernschriftlich oder telefonisch an 
das Kraftfahrt-Bundesamt gestellt. Trotz des verhält
nismäßig hohen Aufwandes, den eine Anfrage bei den 
Zulassungsstellen bedingt, wurde dieses Verfahren 
offensichtlich einer Anfrage beim Kraftfahrt-Bundesamt 
- vor der Einführung der Dialoganfrage - vorgezogen. 
Die Langwierigkeit regionaler Anfrageverfahren hat nur 
in ca. 4,3 % die Polizei davon abgehalten, eine Anfra
ge überhaupt zu stellen. Damit- ist die Vermutung 
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widerlegt, die besonders aus Datenschutzkreisen ge
äUßert wird, daß erst die Direktabfragemöglichkeit ein 
Anfragebedürfnis weckt. - es ist vielmehr eindeutig 
erkennbar, daß das vorhandene Informationsbedürfnis 
sich ausschließlich an der technisch optimalen Verfah
rensart orientiert; 

- die Mehrheit der befragten Stellen hatte eine spür
bare oder große Erhöhung der Aufklä~ungsquote erkannt 
- das gil t besonders für die Aufklärung bei Unfall
flucht und Trunkenheit am Steuer - und schließlich 

~ haben nahezu alle Dienststellen in der Einführung 
der Dialoganfragemöglichkeit eine spürbare oder große 
Entlastung gesehen, weil die bisherigen Anfrageverfah
ren bei den regionalen Zulassungsstellen teilweise mit 
eigenen Fahrzeugen, besonders außerhalb der normalen 
Dienstzeiten, einen erheblichen Mehraufwand verursach
ten. In diesen Fällen wurde darauf hingewiesen, daß 
das Personal wie auch die Fahrzeuge nach Einführung 
einer schnelleren Anfragemöglichkeit für andere wich
tige Polizeiaufgaben zur Verfügung stünden. 

Bei der Frage nach Erweiterungswünschen wurde ein 
klares Votum für die Aufnahme wei terer Fahrzeugdaten 
aus anderen Bundesländern gegeben. Darüber hinaus 
wurde die Erweiterung der Anfrageart *A für einen 
Recherche-Arbeitsgang, also mit mehreren Unbekannten, 
und die Einführung der konzipierten Anfrageart *p für 
Anfragen mi t Personendaten nach den gehal tenen Fahr
zeugen genannt. Eine wei tere Forderung war die Ver
besse~ung der Aktualität. 

Das Kraftfahrt-Bundesamt geht davon aus, daß diese 
überwiegend posi ti ve Resonanz auf die Einführung der 
Dialoganfrage zwischenzeitlich noch gewachsen ist. 
Denn zum Zeitpunkt der Evaluierung gab es zwar bereits 
- wie schon seit Jahren - einen 24-Stunden-Betrieb im 
Rechenzentrum des Kraftfahrt-Bundesamtes, aber noch 
keinen Wochenendbetrieb. Ein wesentliches Ergebnis 
war, daß das Amt ab Mitte d. J. den Rechenbetrieb auch 
für das Wochenende permanent vorrätig hält, und zwar 
bedienungsfrei, weil sich herausgestellt hat, daß die 
Software hinreichend stabil ist. Die Akzeptanz dieser 
technologisch bedingten Wei terentwicklung des ich 
betone es noch einmal ausdrücklich an sich sehr 
alten Informationsverbundes der Polizei mit dem Kraft
fahrt-Bundesamt erhellt auch die Darstellung des 
Anfragevolumens seit einem Jahr (s. Tabelle). 



Monat/ 
J ah r 

09/81 

10/81 

11/81 

12/81 

01/82 

02/82 

03/82 

04/82 

05/82 

06/82 

07/82 

08/82 

09/82 
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Z E V I S - Anfragen 

nach Fahrzeugen mit nach FE nach VZR-Bestands-
Insgesamt amtl.Kennz. Vers.Kennz. D at en Daten 

48.381 44.290 716 3.375 

62.458 59.975 987 3.496 

54.711 49.009 84 899 4 .719 

49.116 43.944 463 821 4.305 

53.380 46.191 2 .61 7 784 3.788 

68.406 60.508 3.055 1 .215 3.628 

88.784 79.655 4.665 1 .262 3.200 

77.522 68.987 4.836 1 .108 2 .591 

76.306 67.838 4.522 1 .155 2 .791 

82.704 71.116 6 .565 1 .422 3.601 

81.301 70.771 7.143 1 .568 1 .814 

90.473 79.220 6 .898 2 .126 2.229 

103.135 86.688 7.695 2.798 6 .954 

Die Erprobung für die polizeilichen Auskünfte darf 
indes nicht darüber hinwegtäuschen, daß ZEVIS für den 
Dialogverkehr auch mi t anderen Anwendern , besonder s 
aus dem Verkehrsbereich, vorgesehen ist. Das gilt für 
die Führerscheinsteilen, die z.B. vor der Ausstellung 
von Ersatzführerscheinen unmittelbar beim Verkehrszen
tralregister anfragen können. Der Dialogverkehr ist 
wirtschaftlich ebenfalls sinnvoll für Zulassungsstel
len, um im Einzelfall Unstimmigkeiten durch eine 
Auskunft aus dem zentralen Fahrzeugregister unterbre
chungsfrei zu bearbeiten. Weitere Einsatzbereiche 
wären die Staatsanwaltschaften und Bußgeldbehörden, 
die bei dringenden Anlässen ein Informationsbedürfnis 
ebenso für die Daten des Verkehrszentralregisters wie 
auch für bestimmte Halterdaten haben können. 

Gleichzei tig möchte ich davor warnen, den Dialogver
kehr als die einzige Form künftiger Informationsüber
mittlung zu bewerten. Der Dialogverkehr ist nach 
meiner Einschätzung eine Form der Arbeitsablaufgestal
tung, deren Einsatz - wie bei allen organisatorischen 
Maßnahmen - den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und 
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Verhäl tnismäßigkei t unterworfen ist. Das Konzept der 
Datenverarbeitung des Kraftfahrt-Bundesamtes geht 
dementsprechend auch davon aus, daß die derzei tigen 
Anfrageformen erhalten bleiben - also nicht generell 
durch den Dialogverkehr ersetzt werden. Das gilt 
insbesondere für die zahlreichen Kennzeichenanfragen 
der 'Bußgeldbehörden, die keiner besonderen Dringlich
kei tunterliegen, und für Anfragen der Führerschein
steIlen , der Polizei und der Staatsanwal tschaften an 
das Verkehrszentralregister, bei denen ebenfalls 
regelmäßig keine besondere Eilbedürftigkeit gegeben 
sein wird. Das Kraftfahrt-Bundesamt wird daher auch 
künftig Anfragen bearbeiten, die mit Formularen, 
fernschriftlich oder über Magnetbänder, gestell t 
werden. Die 'Hinweise auf Fahndungs- und Ermittlungs
hilfen durch das Kraftfahrt-Bundesamt' veröffentlicht 
im BKBI Nr. 4054 vom Januar 1971 und der 'Bundesein
heitliche Anfrage- und Auskunftsdatensatz ' veröf
fentlicht im VkBl unter dem '10. August 1978 - behal ten 
auch unter Berücksichtigung der technologischen Wei
terentwicklung 001 tigkei t. Es soll deshalb auch ein 
Artikel der 'Hessischen Polizeirundschau' vom Oktober 
d.J. erwähnt werden, der unter der Überschrift 'Ver
kehrssünderkartei oder mehr?' erfreulicherweise einmal 
darauf hinweist, daß das Kraftfahrt-Bundesamt nicht 
nur aus diesem Register besteht und gleichzei tig auf 
die derzeitigen Anfragemöglichkeiten aufmerksam macht. 

Ein Informationsverbund der Polizei mit einer Behörde, 
die - wie eingehend dargestellt - verkehrsspezifische 
Aufgaben zu erfüllen hat, wirft naturgemäß auch 
Rechtsfragen auf. Ausgangspunkt muß sein, daß die 
Abgabe von Informationen an andere Dienststellen 
überhaupt zur Aufgabenerfüllung der speichernden 
Behörde gehört. Dies ist für das Verkehrszentralre
gister und die Datei der Fahrzeuge mit Versicherungs
kennzeichen als Teilmenge des zentralen Fahrzeugre
gisters unstreitig. Dagegen fehlt eine eindeutige 
Grundlage für Auskünfte aus dem zentralen Fahrzeugre
gister hinsichtlich der Daten über Fahrzeuge mit 
amtlichen Kennzeichen. 
Dies erscheint eigenartig, weil es doch in der Natur 
eines zentralen Registers liegt, Auskünfte zu geben. 
Tatsächlich ist diese Aufgabe auch sei tEinrichtung 
des Fahrzeugregisters erfüll t und als systemimmanent 
betrachtet worden. Der Beauftragte für den Datenschutz 
hat indes zu Recht darauf hingewiesen, daß eine norma
ti ve Ausgestal tung fehl t und sei ne Bedenken - zumin
dest für die Auskünfte an Dienststellen in der 
Erwartung zurückgestell t, daß eine entsprechende 
Regelung unverzüglich nachgehol t wird. Entsprechende 
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Vorlagen sind auch vorbereitet, wobei kein Zweifel an 
der Aufgabe als solcher besteht - eine gewisse Unklar
hei t ergibt sich allein für die rechtssystematische 
Einbindung , d.h. ob durch Novellierung des Gesetzes 
über das Kraftfahrt-Bundesamt, oder durch ein eigenes 
Gesetz über die Registrierung von Fahrzeugen, die auch 
die Zulassungsstellen einbeziehen würde. Die entschei
dende Dimension erfährt die Problematik eines Nach'P" 
richten verbundes freilich unter datenschutzrechtlichen 
Gesichtspunkten, und zwar konkret wegen der Zulässig
keitsvoraussetzungen bei der Übermittlung von Daten im 
Dialogverkehr, weil das 'Bereithalten zum Abruf' den 
Verhäl tnismäßigkei tsgrundsatz tangiert und der abge
benden Stelle die Prüfung der B,erechtigung und der 
Verwendung der Daten für die Aufgabenerfüllung der 
empfangenden Stelle erschwert, wenn nicht gar unmög
lich macht. Den Referaten zu dieser Thematik möchte 
ich nicht vorgreifen. Ich kann mir indes vorstellen, 
daß hier eine Abgrenzung nach Risikosphären , wie sie 
auch für andere Rechtsbereiche entwickelt worden ist, 
stattfinden kann.Danach trägt die speichernde ~nd 
abgebende Stelle die Verantwortung dafür, daß die 
Übermittlung im Dialogverkehr nur an die berechtigten 
Benutzer erfolgt. Mit dem Empfang der Daten müßte die 
Verantwortung auf die Dienststelle übergehen, die 
durch den Antrag auf die Erteilung einer Berechtigung 
inzidenter auch die Gewähr dafür übernommen hat, daß 
die über das berechtigte Terminal bezogenen Daten für 
den gesetzlich übertragenen Aufgabenvollzug verwendet 
werden. Dies würde bedeuten, daß die Berechtigung 
'dienststellen-gebunden' bleibt und die Vergabe der 
Berechtigung für den einzelnen Sachbearbei ter in der 
Verantwortung der jeweiligen Dienststelle' steht. Ich 
kann mir auch nicht vorstellen, wie. die polizeiliche 
Arbei t disponiert werden soll, wenn die Berechtigung 
jeweils personenbezogen gestaltet werden sollte 
nicht zuletzt würde dabei eine Datei der Sachbearbei
ter bei der abgebenden Dienstbehörde ents"tehen, ein 
Ergebnis, das sicherlich nicht dem Datenschutzgedanken 
entspricht. Au,ch der Anfragegrund kann nicht Gegen
stand der Prüfung und Protokollierung der abgebenden 
Behörde sein, und zwar umso weniger, als gerade die 
polizeiliche Arbeit durch Verfahrensvorschriften 
strengen Regelungen unterworfen ist. Es kann und muß 
nach meiner Einschätzung - auch unter Berücksichtigung 
des Verwal tungsaufwandes - davon ausgegangen werden, 
daß die Verantwortung für die Vergabe der Berechtigung 
an bestimmte Sachbearbei ter und der Grund einer An
frage bei der Stelle liegt, die die Daten für ihre 



Aufgabenerfüllung anfordert. Die Verantwortung der 
speichernden und abgebenden Dienststelle soll te sich 
darauf beschränken, den.Dialogverkehr durch die Verga
be der Berechtigung, die Verwaltung der Kennungen und 
die Protokollierung des Dialogverkehrs zu steuern und 
zu überwachen. 

Nach diesen Gesichtspunkten ist das derzeitige ZEVIS
Sicherheitskonzept aufgebaut (s. Abbildung): 

I - -
ZEVIS - SIcherheitskonzept 

1-1-1-1 
PROTOKOLLIERU~G 

I 1-1-1 I TERMINAL 

1-1-1 
BENUTZER-

I I I 
KENNUNG 

I • 
ANFRAGEARTEN 

I 
ZE ITUEBERWACHUNG 

~ 

ZEVIS 

'-------__ ZEVI, M J 
Dieses Konzept läßt eine indi viduelle Steuerung der 
Anfrageberechtigung zu. Es ist z. B. daran gedacht, 
zwischen den einzelnen Polizeidienststellen nach 
Aufgabengebieten zu unterscheiden. Diese differenzier
te Berechtigungskontrolle wird über Kennungen ge
steuert. Die Kennung muß für eine Datenstation und für 
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die entsprechenden Anfragearten berechtigen.. Dies ist 
die erste Schwelle für eine ZEVIS-Anfrage. Des weite
ren muß die Datenstation mi t ihrer Geräteadresse beim 
KBA bekannt und generiert sein. Beim Aufbau einer 
Dialogverbindung bis zu einer ZEVIS-Anfrage sind damit 
verschiedene Schritte der Identifizierung zu durchlau
fen. Alle Aktivitäten, auch wenn eine Anfrage noch gar 
nicht zustandegekommen ist, werden im ZEVIS-Sicher
heitskonzept protokolliert; dazu gehören auch die 
Fehl versuche mi t Anfragen von unberechtigten Termi
nals, mi t ungül tigen Benutzerkennungen oder mi t 
Anfragearten , für die keine Zulassung besteht. 
Schließlich werden selbstverständlich bei der Proto
kollierung die Anfrage mi t den 'Anfrageinformationen 
und die gegebenen Auskünfte festgehalten. Ich bin 
davon überzeugt, daß dieses Sicherheitskonzept den 
Anforderungen des Datenschutzes genügt und gleichzei
tig in einem vernünftigen Verhältnis zum Verwaltungs
aufwand steht. 

Ein kurzer Blick sei noch auf die Perspektiven fur den 
weiteren Ausbau des Systemteils ZEVIS gestattet, wobei 
die Nutzung für die polizeiliche Arbeit in der Dispo
si tion der einzelnen Länder liegt - das Kraftfahrt
Bundesamt kann lediglich die technologischen Bedin
gungen für den Nachrichtentransfer im Dialogverkehr 
anbieten: 

- ein wesentliches Ergebnis der ersten Rückkopplung 
mit den Pilotanwendern hatte ich bereits erwähnt: das 
Kraftfahrt-Bundesamt hat sei t Mi tte d.. J. den bedie
nungsfreien Betrieb am Wochenende eingeführt und damit 
die ununterbrochende Verfügbarkei t. der Datenbank 
geschaffen; 

- es ist weiterhin vorgesehen, den Fahrzeugbestand des 
Landes Bayern bis Ende d. J. in· die Datenbank zu 
übernehmen, so daß auch weitergehende überregionale 
Anfraqen sinnvoll werden und das Dialogverhalten unter 
stärkerer Belastung getestet werden kann.. Ergänzend 
werden - als Ergebnis einer separaten Arbei tsablauf
verbesserung - die Fahrzeuge mit Versicherungskennzei
chen ab März 1983 in der Datenbank geführt; 

daneben wird die Software komplettiert, um die 
Anfrageart *P, d .. h. die Anfrage nach Fahrzeugen mi t 
den Suchkriterien 'Name' und 'Geburtsdatum' , zur 
Verfügung stellen zu können, falls weiterhin ein 
entsprechendes Informationsbedürfnis besteht und keine 
Einwände des Datenschutzes zu Restriktionen führen. 
Denn diese Anfragen, zumeist mi t hoher Dringlichkei t 
gestellt, belasten derzeit den Rechenbetrieb des Amtes 
~rheblich ; 
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- der Ausbau der Pilotrealisierung wird dami t abge
schlossen sein. Die Gesamtrealisierung ist für 1984/85 
vorgesehen, falls die. erforderlichen Genehmigungen 
erteilt werden. 

- ein wesentlicher Aspekt ist in diesem Zusammenhang 
die Aktuali tät der Fahrzeugdaten. Das Amt untersucht 
gegenwärtig bereits die Möglichkeiten, durch Verände
rungen der internen Sachbearbei tung eine Beschleuni
gung zu erzielen. Die entscheidende Verbesserung wird 
von der weitergehenden Automatisierung der Zulassungs
stellen - gegenwärtig werden ca. 20% der Fahrzeugdaten 
auf Datenmeldesätzen übermittelt - erwartet, die eine 
zeitnahe Verarbeitung der Bestandsveränderungen bewir
ken wird. Dieses Anliegen hat erst kürzlich der Bun
desrechnungshof aufgegriffen; 

- schließlich möchte ich noch einmal darauf zurückkom
men, daß der Dialogverkehr nach wie vor nur eine Form 
des Auskunftsdienstes bleibt, und zwar für Vorgänge 
mit hoher Dringlichkeit. Die derzeitigen Übermitt
lungsarten bleiben erhal ten und werden bei Massenan
fragen auch künftig wirtschaftlicher sein. Die Sachbe
arbeiter des Kraftfahrt-Bundesamtes stehen im übrigen 
auch wei terhin bei Anfragen zur Verfügung, die einen 
besonderen Such auf trag mit ergänzenden technischen 
Daten erfordern, weil z.B. die Aussagen über den 
Hersteller und Typ eines Fahrzeugs ungenau sind. Ich 
möchte damit den Hinweis verbinden, daß die Datenver
arbei tung ein Arbei tsmi ttel bleibt, dessen Effizienz 
letztlich von der Akzeptanz der Sachbearbeiter getra
gen wird. Es soll te im Bewußtsein bleiben, daß ein 
Informationsverbund nicht nur aus Rechnern, Systemen 
und Terminals besteht - er bedeutet auch Kommunikation 
und Kooperation zwischen Menschen, die für die glei
chen Aufgaben arbeiten. 
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Die Datenverarbei tung der Polizei und die öffentliche 
Meinung 

Dagobert Lindlau 

Ich bin dankbar für diese Einladung. Nicht nur, weil 
sie mir Gelegenhei t gibt, Ihnen ein paar begründete 
Vermutungen anzubieten, sondern weil sie zeigt, daß es 
bei der Polizei noch Leute gibt, die Meinungen von 
außen ertragen können. Klinisch gesprochen läßt das 
Rückschlüsse auf einen begrenzten Leidensdruck zu und 
Hoffnung auf eine günstige Prognose. 

Einem Außenseiter werden Sie von vornherein einen 
Mangel an detaillierter Fachkenntnis zugestehen müssen. 
Ich werde mich meinerseits bemühen, diesen Mangel durch
Abstand auszugleichen und vor allem durch die Unabhän
gigkei t von einem Apparat, dem die meisten von Ihnen 
angehören. Nur in dieser einen Beziehung ist die Poli
zei ein ganz ähnliches Gebilde wie die Mafia, man 
erkennt die Dimension nur von außen und aus einer 
gewissen Entfernung. Dem Iniziierten bleibt sie verbor
gen. 

Die Frage, was denn die Öffentlichkeit von der polizei
lichen Datenverarbeitung hält, ist eine echte Pilatus
Frage. Das heißt nicht nur, daß sie schwer zu beantwor
ten ist. Bekanntlich hat der Law-and-Order-Polizist 
Pontius Pilatus die Wahrhei t und nichts als die Wahr
heit wissen wollen. Und beim Versuch, sie zu erfahren, 
ist er dem folgenreichsten Irrtum. der christlichen 
Geschichte verfalleno Sie selbst wissen am besten, daß 
Ihre Computer auch keine Wahrhei ten anzubieten haben. 
Bestenfalls ein paar richtige Informationen. 

Was sagt die öffentliche Meinung dazu? Sie schweigt, 
wenn auch geräuschvoll und affektgeladen. Sie flutscht 
einem durch die Finger, wenn man sie am Schwanz packen 
will. Sie ist ein Gespenst, von dem alle reden, das 
aber keiner gesehen hat. Sie ist ein Chamäleon und 
wechsel t die Farben, je nachdem was -sie zu fressen 
bekommt: Von Ihnen, von Politikern und von uns Journa
listen. 

Wir Journalisten gehen täglich mit diesem manchmal 
gutartigen, manchmal bösartigen, in jedem Fall aber 
unberechenbaren Tier um. Wir versuchen es zu ergründen, 
zu domestizieren und - auch das gebe ich zu - gelegent
lich einmal aufzuhetzen. 
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Daß wir, die Journalisten, öffentliche Meinung nicht 
nur spiegeln, sondern v.or allem machen, das behaupten 
eigentlich nur Poli tiker, die der eigenen Paranoia zum 
Opfer fallen. Glücklicherweise sind sogar von denen die 
meisten zu klug, um den Unsinn zu glauben, den sie da 
verzapfen. Zu genau wissen sie, daß an der öffentlichen 
Meinung Tausende von Faktoren mi twirken, die wir alle 
mi teinander nicht einmal ahnen, geschweige de.nn exakt 
beim Namen nennen können. Politiker erteilen uns dies
bezügliche Rügen vor allem deshalb, weil sie sich 
schrecklich darüber ärgern müssen, daß man die Manipu
lation der öffentlichen Meinung nicht ganz allein und 
ungestört ihnen überläßt. Wo sie doch ein Mandat haben, 
auf das sie sich bis zum Überdruß berufen. Wahrschein
lich haben sie wirklich ein Mandat, um zum Beispiel 
eine bessere Politik zu machen, als sie es tatsächlich 
in der Regel tun. Sie haben aber definitiv kein Mandat, 
Fernsehanstalten zu managen, Kliniken zu besetzen oder 
in polizeiliches Vorgehen hineinzureden. Zum Glück gibt 
es in dieser Gesellschaft noch ein paar wichtige Ange
legenhei ten, die nicht durch Partei I poli tisches Man
dat, sondern durch Sachkunde, durch Kompetenz erledigt 
werden. 

Ich habe einen Grund für diesen Seitenhieb. Das Bundes
kriminalamt ist eine Spielwiese für Poli tiker aller 
Couleur, die eines gemeinsam haben, nämlich noch weni
ger Sachkenntnis als wir Journalisten. Und die Daten
verarbei tung ist nun einmal hier von Horst Herold zu 
einer respektablen Größe ausgebaut worden. Anreiz für 
partel.poli tische Schaukämpfe. Wie soll man mi t einer 
großen Öffentlichkeit über die polizeiliche Datenverar
beitung sachlich reden, wenn die parteiideologische 
Polarisierung eines jeden Problems dies unmöglich 
macht. Solange in diesem Land die Frage danach, ob ein 
bestimmtes Atomkraftwerk sicher oder unsicher ist, 
allein dadurch beantwortet wird, ob der Antworter der 
linken SPD angehört oder der rechten CSU, solange dies 
nicht eine Frage der technisch-physikalischen Prüfung 
ist, solange müssen wir uns dami tabfinden, daß Sach
fragen nicht mehr diskutabel, wahrscheinlich nicht 
einmal mehr lösbar sind. 
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Auch die sogenannte öffentliche Meinung über die poli
zeiliche Datenverarbeitung wird zunächst und vor allem 
durch das ideologische Vorurteil des einzelnen Betrach
ters bestimmt.. Auf der einen Sei te gibt es Leute, die 
der Polizei alles und jedes zugestehen wollen, gleich 
welchen Preis die Gesellschaft zu zahlen hätteo Auf der 
anderen Seite gibt es Leute, die meinen f daß die Poli
zei überhaupt nichts darf, egal welche Konsequenzen das 
für die Innere Sicherheit hat9 Beide Seiten sind ideo
logisch geblendet. Ich glaube, wir können uns hier 
darauf einigen g daß blinde Irrationalisten am Stamm
tisch unterhaltsam sein mögen, in einer solchen Debatte 
aber nichts verloren haben. 

Wozu - so habe ich mich gefragt wollen Sie denn 
eigentlich die öffentliche Meinung über die polizei
liche Datenverarbei tung kennenlernen .. Wollen Sie etwa 
danach handeln? Muß da irgend jemand gewähl t werden?· 
Brauchen Sie ein Mandat von der breiten Masse? 

Die ernsten Fragen, die Sie hier behandeln werden, 
können nicht plebiszi tär entschieden werden. Sicher: 
Die öffentliche Meinung ist ein legitimer, ein dringend 
notwendiger und ein heilsamer Druck auf uns alle, sich 
zu erklären 6 die eigene Verantwortung und Kompetenz 
allgemein verständlich zu machen e Als Fachleute dürfen 
weder Sie als Polizisten noch wir als Journalisten bloß 
dem Volk auf das Maul schielen und dann glauben, wir 
hätten getan, wofür wir bezahlt werdeno 

Wenn ich es richtig durchschaue, dann versteckt sich 
hinter der Frage, die Sie mir stellen , .. i·n Wahrhei teine 
ganz andere. Die Frage nämlich: Wieviel Vertrauen 
genießt denn die Polizei in der Öffentlichkeit? Das ist 
sehr schlau und es entspricht der polizeilichen Tradi
tion, nach etwas ganz anderem zu fragen, als man 
eigentlich wissen will. Dabei geht es natürlich nicht 
um den netten Schupo an der Ecke g den Bullen, der 
Häuser räumen muß, den freundlichen Beamten, den wir zu 
Hilfe rufen.. Es geht um Ermi ttlungsvorgänge g die der 
Laie nicht kennt und die man ihm aus Gründen der 
eigenen Träghei t oder aus kriminal taktischen Gründen 
auch nicht im einzelnen erklären will. 

Alle unbekannten Vorgänge, die den' Bürger sehr persön
lich betreffen, lösen bei ihm großes Unbehagen aus. Das 
gilt nicht nur für die polizeiliche Datierung~ Das gilt 
zum Beispiel auch in der Chirurgie" Da, geschieh t mi t 
dem Patienten auch etwas q das ihm durch Narkose verbor
gen bleibt. Untersuchungen bestätigen, daß die irratio
nale Angst vor dem operativen Eignriff vor allem darauf 
zurückzuführen ist. 
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Alles, was uns angeht und was wir nicht genau durch
schauen, ist bedrohlich. Erlauben Sie mir ein Beispiel 
aus einem ganz anderen Bereich Ihrer Ermittlungsarbeit. 
Selbst für aufgeklärte Bürger ist die Möglichkei t der 
Telefonüberwachung ein ständiger Alptraum. Da hocken 
gesichtslose Beamte herum, die Orwell erfunden haben 
muß, und lauschen mit perverser Gier, um ihren akusti
schen Voyeurismus an intimen Dialogen zu befriedigen. 
Wer einmal - wie ich - diesen eher langweiligen Prozeß 
miterlebt hat, wer weiß, daß da ein Haufen angeödeter 
Beamter eine geradezu artistische Technik des Weghörens 
entwickel t hat, die nur dann unterbrochen wird, wenn 
endlich die eine spezielle Information im Kopfhörer 
ist, auf die man seit Tagen oder Wochen wartet, - wer 
weiß, mi t welcher Dickfelligkei t solche Beamte Intim
konversation ignorieren und sich sogar bei kriminolo
gisch relevanten Details, die nicht zum Abhörauftrag 
gehören, taub stellen, weil die Registrierung nur 
zusätzliche .Arbeit machen würde, - wer das alles weiß, 
für den hat eine solche Veranstaltung nichts sonderlich 
Bedrohliches mehr. 

Der psychologische Mechanismus bei der polizeilichen 
Datenverarbeitung ist derselbe. Die sammeln Wissen über 
mich. Und ich kenne die nicht einmal, die da so viel 
über mich wissen. Ich habe nicht die geringste Ahnung, 
was die mit ihrem Wissen machen. Man fühlt sich nackt 
und ausgeliefert. Das Maskenverhai ten, das zumindest 
eine Voraussetzung jedes höflichen, nachsichtigen, mit 
einem Wort kul ti vierten Umgangs mi teinander ist, wird 
vernichtet. Wie soll man fröhlich sein, wenn irgendwo 
ein Computer steht, der Dinge über einen weiß, die man 
selber am liebsten vergessen möchte. Welche Anmaßung: 
denn alles zu wissen, steht doch eigentlich nur einem 
zu und der ist gnädig, der verzeiht - und vor allem -
der verrechnet sich nicht unentwegt. Und er läßt sich 
weder falsch programmieren, noch mißbrauchen. 

Vergessen Sie nicht: Überall da, wo wir Normalbürger 
mit dem Computer zu tun haben, müssen wir feststellen, 
daß sein wesentliches Kennzeichen die Panne ist. Wir 
merken es an der Telefonrechnung und an den Fehlbu
chungen der Lufthansa . Vor ein paar Tagen war große 
Aufregung bei der Süddeutschen Zeitung. Die Ausgabe von 
Morgen steckte im Computer und der zeigte keinerlei 
Lust, sie für den Druck herauszugeben. Wenn es nach 
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meiner letzten Computerdiagnose ginge, dann wäre ich 
trotz meines zarten Alters von 22 Jahren - für so alt 
hält mich der elektronische Trottel nämlich - entweder 
sei t Jahren tot, halbverhungert und zu allem Überfluß 
auch noch impotent. Ausgerechnet beim Bundeskriminalamt 
soll dann ein solches Ding funktionieren. 

Das alles erklärt noch nicht die ganze Angst vor einer 
Datei, die ebenso unmenschlich wie pannenanfällig ist. 
Wir erschrecken auch, weil der polizeilichen Datenbank 
eine der humansten Eigenschaften fehlt, nämlich die 
Fähigkeit, ganz einfach etwas zu ~ergessen. Hier wächst 
kein Gras über Dinge. Von Nietzsche stammt - nicht ganz 
wörtlich - das folgende Zi tat: "Deine Erinnerung sagt 
dir, dies hast Du getan. Dein Stolz sagt Dir, dies 
kannst Du nicht getan haben. Dein Stolz wird über die 
Erinnerung siegen." Der polizeilichen Datenverarbeitung 
fehlt die theologische Tröstung der Absolution. 

Ich beschreibe hier nur ein Gefühl vieler Bürger und 
prüfe nicht nach, ob sie technisch recht haben. Das ist 
nämlich unerheblich. Öffentliche Meinung wird nun 
einmal mehr von Gefühlen bestimmt als von Tatsachen. 
Daß dies bisher nur von der Waschmittelreklame erkannt 
wurde und nicht von der Informationspoli tik der Poli
zei, macht die Sache nicht besser. 

Aber selbst wenn die Polizei in Bezug auf ihre Informa
tionspolitik über den eigenen Schatten springen könnte 
- und es ist ein langer Schatten, der bis ins neun
zehnte Jahrhundert reicht - dann könnten dadurch allein 
verfestigte Vorurteile noch nicht vernichtet werden. 

Wir Fernsehjournalisten wissen, daß die selektive 
Wahrnehmung der meis ten Zuschauer dazu führt, daß sie 
aus jeder Sendung nur das heraushören oder -sehen, was 
ihrem berei ts vorhandenen Vorurteil entspricht. Wenn 
die Sendung ihrer vorgefaßten Meinung entspricht, 
fühlen sie sich bestätigt, wenn sie ihrer Meinung 
widerspricht, fühlen sie sich in ihrem Vorurteil bestä
tigt, daß Fernsehleute Ignoranten und Manipulateure 
sind ~ Bestätigt fühlen sie sich in jedem Fallo Die 
Trennung von einem Vorurteil ist ein schmerzlicher 
Vorgang, den man vermeidet, solange es geht. 
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Was die Reaktion der Öffentlichkeit angeht, hatte ich 
eine paradigmatische Erfahrung im Zusammenhang mit der 
Rasterfahndung. Meine Nase sagte mir, daß sich im 
Zusammenhang mit dieser elektronischen Ermittlungstech
nik ein Gewi tter in den Medien zusammenbrauen würde. 
Deshalb sagte ich frühzei tig in einem ARD-Kommentar 
etwa folgendes: 

Die Polizei habe sei t eh und je, Merkmale von Tat und 
Tätern gesammel t und sich dann gefragt, auf wen die 
Merkmale passen könnten. Früher unter anderem durch 
Herumfragen beim Arbei tgeber oder bei den Nachbarn. 
Heute mi t Hilfe einer Datei. Also nichts Neues. Kein 
Grund zur Aufregung. - Mit Recht hielten die Bürger den 
Schutz ihrer privaten 'Sphäre für ein hohes Rechtsgut in 
einer freien Gesellschaft. Die Rasterfahndung verletze 
dieses Gut nicht. Die Polizei habe mit einem hochorga
nisierten Verbrechen fertig ~u werden, das systematisch 
die rechts~taatlichen Skrupel dieser Gesellschaft 
ausnütze. Verzicht auf Polizeiliche Datenverarbei tung 
räume der poli tischen und kriminellen Unterwel t einen 
Einfluß in diesem Staat ein, der den Rechtsstaat zu 
einer leeren Prätention mache. 

Der Kommentar lief darauf hinaus, daß es mir persönlich 
wesentlich lieber wäre, in ein elektronisches Raster zu 
geraten, als Männer mit Ledermänteln und konspirativ 
verzogenen Mundwinkeln bei meinem Nachbarn herumfragen 
zu sehen. Letzteres wäre auch nach dem Beweis meiner 
Unschuld nie mehr zu reparieren. Die elektronische 
Rasterfahndung entließe mich aber sang- und klanglos 
wieder in die Anonymität. 

Und nun die symptomatische Reaktion: 
Ein Kollege, der sonst nicht leichtfertig mit dem Wort 
ist, fragte am nächsten Tag in der Redaktionssi tzung, 
wieviel mir wohl das BKA für diesen Kommentar bezahlt 
hätte. Das verriet nicht nur eine bedauerliche Unkennt
nis des Vorgangs und meiner Person, vor allem aber eine 
traurige Ignoranz, was den pekuniären Habi tus des BKA 
angeht. 

Die Reaktionen der Zuschauer waren exakt zweigeteil t. 
Und das kommt sehr seI ten vor. Die einen beschimpften 
mich als Nazi. Die anderen gratulierten mir und hießen 
mich im extrem rechten Lager willkommen. Auf die Idee, 
daß ich durch meine wie auch immer begrenzte Einsicht 
in die Problematik zu einem Urteil gekommen sein 
könnte, war bei keinem Zuschauer spürbar. Nicht bei 
einem einzigen. 
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Dieselben psychologischen Mechanismen, die in der 
öffentlichen Meinung zur polizeilichen Datei sichtbar 
werden, gibt es natürlich auch in anderen Bereichen. 
Bei der Bekämfpung des Organisierten Verbrechens kommt 
es zu einem atemberaubenden Rollentausch. Ausgerechnet 
Leute, die sonst einer dezidierten Kapitalismus-Kritik 
zuneigen, wehren sich mit Händen und Füßen gegen eine 
Verschärfung des polizeilichen Instrumentariums, mit 
dem allein das Organisierte Verbrechen effektiv be
kämpft werden könnte. Sie erkennen das Organisierte 
Verbrechen nicht als Sumpfblüte einer brutalen Wettbe
werbsgesellschaft , weil ihre überwertige ideologische 
Antipathie der Polizei gilt. Dabei ahnen sie nicht 
einmal, daß sie sich auf diese Weise zum Handlanger 
einer gerade von ihnen immer wieder diffamierten Klas
senjustiz machen, die den kleinen Gauner fängt und den 
großen mangels Werkzeug laufen lassen muß. 

An der Fehleinschätzung polizeilicher Datenverarbeitung 
mögen Vorurteile und Unkenntnis beteiligt sein. An der 
weitverbreiteten Enttäuschung ist die polizeiliche 
Informationspolitik ganz allein schuld. Es ist ja 
wirklich nicht klar, ob die polizeilichen Dateien nicht 
ebensoviele Fragen aufwerfen wie sie Aufgaben erledi
gen. Wir erinnern uns noch sehr gut, mit welchem Über
schwang "Kommissar Computer" in der Presse begrüßt 
wurde. Das war Ihr Überschwang. Nicht der unsere. Die 
Enttäuschung mußte bitter werden. Das Verbrechen ist zu 
unser aller Staunen nicht ausgerottet. Es gibt sogar 
mehr davon, seit es polizeiliche Dateien gibt .. Wir sind 
quasi für nichts und wieder nichts zu Nummern geworden. 
Aber trösten Sie sich: Auf allen ,Gebieten gibt es 
Schwankungen zwischen jauchzender Hoffnung und herber 
Enttäuschung. 

In der Medizin waren Quecksilber und Antimon ein Jahr
hundert lang Wunderheilmittel, die alles konnten. 
Wahrscheinlich sind durch die Verordnung dieser Metalle 
mehr Leute umgebrach t worden als durch die Syphilis. 
Heute sind die beiden Elemente ein nicht sonderlich 
wichtiges Remedium unter Millionen anderen. Die Aku
punktur erlebt regelmäßig alle 150 Jahre eine Blüte und 
wird dann wieder vergessen. 

Man muß auch zur Polizeilichen Datenverarbei tung ein 
normales Verhäl tnis finden. Sie kann ein'e ganze Menge 
und eine ganze Menge kann sie nicht. Und wieder eine 
Menge sollte sie gar nicht können. 
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Gelassenheit ist geboten. Sie alle wissen doch viel 
besser als ich, was in.den USA geschah, als sich zum 
ersten Mal ein Mann anbot, wissenschaftlich nachzuwei
sen, daß eine bestimmte Kugel aus einem bestimmten Lauf 
gekommen sein muß. Die Justiz heulte auf. Das kontra
diktorische System der freien Rechtspflege war in 
Gefahr. Die Unabhängigkei t eines Richters soll te er
setzt werden durch das Gutachten von irgendeinem Nie
mand. Der Manipulation vor Gericht wäre durch solche 
Methoden fortan Tür und Tor geöffnet. 

Beim ersten Nachweis von Blutgruppenübereinstimmung war 
der Protest wenn möglich noch lauter. Was, wenn nicht 
dies, war ein Eindringen des Staates ins Allerpersön
lichste, eine Praxis,· die allen Prinzipien einer libe
ralen Gesellschaft ins Gesicht schlug. Bekannte Argu
mente. 

Wenn Sie von mir erwartet haben, wie man an der öffent
lichen Meinung über die polizeiliche Datenverarbeitung 
etwas ändern kann, ohne die eigene Einstellung gegen
über der öffentlichen Meinung zu ändern, dann muß ich 
Sie enttäuschen. Der wesentliche Bestandteil eines 
solchen Rezepts wäre nämlich die insti tutionalisierte 
Lüge. Davon haben wir aber schon bis an die Grenze des 
Erträglichen genug, bei den Parteien, bei den Interes
sengruppen und last not least auch bei der Polizei. 

Die Arbei t der Polizei verlangt sparsamen Umgang mi t 
Informationen, um dem kriminellen Gegner keine Vorteile 
zu bieten und um die im weitesten Sinne Betroffenen in 
ihrer privaten Sphäre zu schützen. Vielleicht sogar, um 
keine Nachahmung zu provozieren. Alles honorige unq 
stichhaI tige Gründe. Nach dreißig Jahren Berufserfah
rung bin ich aber davon überzeugt, daß mehr als die 
Hälfte aller Informationen von der Polizei nur deshalb 
zurückgehal ten werden, weil die Öffentlichkeit daran 
gehindert werden muß, ihre Arbeit kritisch zu beurtei
len. Ständige Vorteilnahme durch GeheimhaI tung können 
sich außer der Polizei in dieser Gesellschaft nur noch 
Ärzte und Anwälte verschaffen. 

Solange man als Journalis t auf Pressekonferenzen der 
Polizei eigentlich nur noch geht, um zu erfahren, wie 
es ganz sicher nicht gewesen ist, - solange die Polizei 
ihre Fehler, ihre Schlamperei und sogar niedrige Beweg
gründe einzelner hinter einer fadenscheinigen Geheim-
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haltung verbirgt, solange einige Polizisten ihr defek
tes Selbstwertgefühl nur dadurch reparieren können, daß 
sie sich als Geheimnisträger aufspielen, so lange 
darf man den meisten Journalisten mi t der Bi tte um 
Aufklärungshilfe nicht kommen. 

Vergessen Sie bi tte nicht, daß es einen Berufsstand 
gibt, der noch .mehr angelogen wird als die Polizei, 
und das sind wir Journalisten. Wenn schon einige von 
Ihnen die öffentliche Meinung als Nutte betrachten und 
uns Journalisten als ihre Zuhäl ter, dann soll ten Sie 
Ihre taktische Einsicht wenigstens dazu zwingen, mi t 
uns eine praktikable Kooperations·basis zu finden. Mi t 
Kriminellen schaffen Sie das ja auch. So hört man 
jedenfalls. 

Woran liegt denn die Berührungsangst, die selbst Leute 
wie ich - nicht im Bundeskriminalamt , aber sehr oft 
sonst - mit· der Polizei haben. Das Chor der Polizisten 
hat ganz unbewußt den Chorgeist seiner kriminellen 
Gegenspieler übernommen. Man "ist ein Freund der Polizei 
als Journalis t nur dann, wenn man jede noch so ver
heerende Panne als Erfolg feiert und auch die dümmsten 
Erklärungen ohne Nachfrage schluckt. Häl t man journali
stische Dis tanz, läßt man sich nich t durch Informa
tiönsentzug erpressen, dann ist man ein Feind der 
Polizei und wird verfolgt bis ins siebte Glied. Poli
zeipräsidenten und Päpsten muß man glauben, alles 
andere ist Häresie. Legen Sie doch bitte endlich diese 
peinliche Wehleidigkeit gegenüber Kritik ab. 

Wir Journalisten anderersei ts müssen begreifen, 'daß 
nicht jeder Mißerfolg der Polizei ein Grund ist, den 
Notstand auszurufen. Als Patty Hearst in den Vereinig
ten Staaten 591 Tage lang nicht gefaßt werden konnte, 
hat das nichts über die Kompetenz oder Inkompetenz des 
FBI ausgesagt. Es hat aber eine ganze Menge über die 
Freiheit in diesem Land verdeutlicht. Zumindest ein 
Kennzeichen einer freien Gesellschaft ist nun einmal, 
daß der Bürger die meiste Zei t unbeobachtet bleibt. 
Machen Sie endlich klar, daß auch die elektronische 
Datenverarbei tung der Polizei daran nichts ändert und 
nichts ändern will. 
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Polizei und Datenschutz 

Herbert Tolksdorf 

"Polizei und Da,tenschutz ". ist ein Thema, das zwischen 
den Extremen "Datenschutz ist Tatenschutz " - so eine 
Berufsvertretung der Polizei - und "Datenschutz' ist 
Grundrechtsverwirklichung" - so Datenschutzkontrollin
stanzen immer wieder engagiert, kontrovers, ja 
unsachlich bis zu gegensei tigen Verunglimpfungen 
diskutiert wird. Dabei liegen das Schwergewicht und 
die Gunst der veröffentlichten Meinung eindeutig auf 
Datenschutzseite. Ein wesentlicher Grund, zumindest 
Anlaß dafür sind die von den Datenschutzbeauftragten 
des Bundes und der Länder den Parlamenten jährlich zu 
erstattenden Berichte und die sich darum rankende 
öffentliche Diskussion nach Wertung in den Medien. 
Vielleicht sind deren Motive nicht uneigennützig, weil 
sie, solange die Sicherheitsorgange im Mittelpunkt des 
Interesses stehen, selbst nicht einer kritischen 
Betrachtung unterworfen werden! Die Organe der öffent
lichen Sicherhei t befinden sich dabei immer in der 
Defensivrolle. Das erschwert ihre Situation, zumal sie 
nur selten und dann sehr verhalten Unterstützung 
erf ahren. Es ist nicht populär, sich für Belange der 
öffentlichen Sicherheit zu engagieren. 

Ich will deshalb hier die Gelegenheit wahrnehmen, für 
die Polizei den Versuch einer Standortbestimmung zu 
wagen; einen solchen halte ich schon deshalb geboten, 
um den in der Öffentlichkeit entstandenen Eindruck von 
unzulässiger, ja gar rechtswidriger Tätigkeit der 
Polizei zu korrigieren, oder wenigstens zu relativie
ren. Dabei beziehe ich mich insbesondere auf die 
Feststellung des Bundesbeauftragten für den Daten
schutz in seinem 4. Tätigkeitsbericht mit der Aussage, 
er habe schwerwiegende Verstöße gegen das Datenschutz
recht festgestellt. Das ist übrigens so nicht richtig, 
wenn man unter einem Verstoß ein bewußtes, gewoll tes 
Zuwiderhandeln versteht. In den beanstandeten Fällen 
entsprachen teils alte, übernommene Bestände noch nicht 
den neuen Regelungen und teils waren Fälle von Er
kenntnisübermittlungen streitig. 

Für die Polizei ist dies eine neue Situation. Sie war 
bisher hinsichtlich der Beurteilung der Rechtmäßigkeit 
ihres strafverfolgungs- bzw. verwal tungsmäßigen Han
delns auf die Justiz fixiert und findet sich nun mi t 
anderen offiziellen und auch inoffiziellen Stellen 



- 176 -

konfrontiert, die sich dazu berufen fühlen, zweifels
freie Würdigungen abgeben zu müssen, die m. E. teils 
über ihre Kompetenz und auch über Fragen des Daten
schutzes hinausgehen. Diese dann mit dem Anspruch 
absoluter rechtlicher oder wissenschaftlicher Autori
tät verbrei teten und von einem dafür besonders auf
nahmebereiten Teil der Öffentlichkeit aufgenommenen 
Argumente werden umgesetzt roi t der Folge allgemeiner 
Verunsicherung, nicht nur der Polizei. Ich möchte 
klarstellen, daß ich keine Konfrontation zwischen 
Polizei und Datenschutz heraufbeschwören oder ver
schärfen will. Wer eine polemische Abrechnung erwar
tet, den werde ich enttäuschen. Es kommt mir im Gegen
teil sehr darauf an, deutlich zu machen, daß ich im 
Interesse der Sache einem von Vernunft getragenen, der 
jeweiligen Aufgabe und Verantwortung verpflichteten 
sinnvollen Nebeneinander das Wort reden möchte. Dazu 
gehört nach meiner Auffassung vor allem, daß die 
andersartige Aufgabe und Int'eressenlage des Gegenübers 
respektiert, wird. Allerdings darf dabei nicht immer 
mit noch nicht faßbaren, ja noch streitigen Rechtsent
wicklungen operiert werden. Wir haben m. E. in dieser 
Richtung genug Vorleistungen erbracht. Unabhängig 
davon haI te ich ein angemessenes Spannungsverhäl tnis 
zwischen Polizei und Datenschutz für ganz normal. 
Anormal ist m. E. nur ein Zuviel, wie übrigens auch 
ein Zuwenig. In beiden Fällen stimmt etwas nicht. 

Zur Frage der Notwendigkei t und Erforderlichkei t des 
Einsatzes der Datenverarbei tung bei der Polizei ist 
schon viel nachgedacht und gesagt worden. Alle Überle
gungen zu dieser Frage - von welcher Seite auch immer 
sie ansetzen - müssen die Menge der im Rahmen polizei
licher Aufgabenerfüllung anfallenden Informationen 
berücksichtigen. Eine sinnvolle und effektive Sammlung 
bzw. Auswertung dieser notwendigen Informationen mi t 
konventionellen Mi tteln ist bei jährlich mehr als 4 
Millionen Straftaten mit ca. 1,5 Millionen Straftätern 
nicht zu bewältigen. In besonderem Maße betrifft dies 
die mit gesetzlich zugewiesenen Sammlungs- und Auswer
tungskompetenzen ausgestatteten 'polizeilichen Zentral
stelIen - die Landeskriminalämter und das Bundeskrimi
nalamt. Die Frage des Verzichts auf EDV als bei ober
flächlicher, Betrachtung rig'oroseste Form des Daten
schutzes stellt sich somit nicht. Der Datenschutz als 
Ausfluß des Zeitgeistes - und dies durchaus positiv 
betrachtet - wäre auch ohne DV gekommen, vielleicht 
anders oder etwas später. Bei der Polizei mußte sich 
aber das Datenschutzbewußtsein in so konkreter, de
taillierter Form erst ausprägen. Bis zu diesem Zei t
punkt war die Polizei nicht verpflichtet, jede Samm
lung zu begründen, zu beschreiben, sie offenzulegen 
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und sogar personenbezogene Auskünfte zu geben~ Eine so 
weitgehende Regelung kann man anordnen, das augen
blickliche Verständnis dafür aber kaum, das muß wach
sen. Vielleicht hat das Problem auch aus anderer Sicht 
seine Ursache mit darin, daß der Datenschutz das 
später geborene Kind ist. Trotz .der stürmischen Reali
sierung polizeilicher Projekte wären sicher Regelungen 
bedacht und berücksichtigt worden, die eine bessere 
Basis für weitergehende Datenschutzgedanken darge
stellt hätten; denken wi~ nur an Wiede~vorlagefri~ten 
oder an maschinelle Löschungsfunktionen. Die Tatsache, 
daß vielfach aus der drückenden Situation heraus - ich 
denke an das Projekt PIOS für d~e Terrorismusbekämp
fung Informationsbestände aus Karteien oder auch 
bereits aus Dateien global ohne große aufwendige 
Aussonderungsmaßnahmen über- und ·dann fortgeführt 
worden sind, hat dann zu Beanstandungen Anlaß gegeben, 
ohne daß es eben Verstöße gibt. 

Aber welche Alternative gab es damals? Zu Bereini
gungsaktionen, d.h. nicht nur im Syst~m löschen, 
sondern vorgeschaltet Akten ziehen, durchsehen und 
aktualisieren, blieb keine Zei t . Beides gleichzei tig 
ging einfach nicht, 'sollten nicht die dringenden 
Aufgaben grob vernachlässigt werden. Schließlich war 
der Staat in Gefahr. Umsomehr kommt es darauf an., die 
großen' Anstrengungen der Polizei hervorzuheben, . denen 
sie sich in den letzten Jahren unterzogen hat, um den 
für sie gel tenden allgemeinen oder bereichsspezifi
schen Datenschutzregelungen bei ihrer Informationsver
arbeitung auch retrograd Rechnung zu tragen. Diese 
Aspekte der zum Thema "Polizei und Datenschutz" not
wendigen Gesamtschau kommen in der' öffentlichen Dis
kussion leider oft viel zu kurz. Ebenso trifft das zu 
für die Tatsache, daß die Polizei gewisse Formen des 
Datenschutzes schon immer praktiziert, indem sie z.B. 
die ihr zur Verfügung stehenden Informationen grund
sätzlich nur innerpolizeilich nutzt. 

Die Polizei hortet auch keine Informationen, sie 
sammelt sie zur Erfüllung der ihr gesetzlich übertra
genen Aufgaben, der Gewährleistung der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung durch die Verfolgung von Straf
taten und Abwehr von Gefahren unter Beachtung der 
unbestri ttenen Individualrechte auch von Störe rn im 
wei testen Sinne, allerdings ohne daß sie Pri vilegien 
genießen. Verlautbarungen, daß in dem Kriminalakten
nachweis mi ttels eines Datenverarbei tungs- und Fern-
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übermi ttlungssystems die Namen aller mi t der Polizei 
in Berührung gekommenen Bürger, also der Verdächtigen, 
Anzeigenden, Zeugen ode,r Opfer oder gar die gesamte 
Bevölkerung erfaßt worden sind - oder werden sollten -
sind unzutreffend. 

Das Aufgabenfeld der Polizei ist dabei wie kaum ein 
anderer öffentlicher Bereich durch Gesetze und Rechts
vorschriften reglementiert, die noch durch inner
dienstliche Vorschriften ergänzt werden. In den KpS
und den korrespondierenden Dateienrichtlinien sowie 
den danach zu erstellenden Errichtungs- bzw. Feststel
lungsanordnungen für Dateien sind exakt die Personen
kreise bezeichnet, deren Personalien in der jeweiligen 
Datei gespeichert werden dürfen. Bei Kenntnis und 
Anerkennung dieser Tatsache besteht ein legitimer 
Anspruch der Polizei darauf, ihr Handeln grundsätzlich 
als' rechtmäßig anzusehen und es nicht ständig mit 
Mißtrauensvermutungen oder 'gar mi t Mißbrauchsbehaup
tungen in Frage zu stellen. 

Erlauben Sie mir, Fragen des polizeilichen Daten
schutzes zunächst unter d'em Aspekt zu erörtern, daß 
der Datenverarbei tung in gewissem Sinne Datenschutz 
bereits immanent ist. Das zeigt sich zunächst an einem 
Vergleich der Aktualität von on-line-Informations
systemen, wie wir sie in INPOL vor uns haben, mit der 
des konventionellen Nachrichtenaustauschs. Konkret 
bedeutet dies z.B. für die Personenfahndung, daß vor 
Einsatz der Datenverarbeitung Fahndungsersuchen im 
Deutschen Fahndungsbuch bekanntlich bis zu 4 Wochen 
und 'in den Personenfahndungskarteien mehrere Tage 
aufgrund der redaktionellen Arbei ten zur Aktualisie
rung veraltet waren. In der Personenfahndungsdatei 
dagegen führt die Rücknahme eines Fahndungsersuchens 
augenblicklich zur Inaktualisierung, und eine unzuläs
sige Beeinträchtigung der schutzwürdigen Belange des 
Betroffenen ist insoweit nicht mehr möglich. Aktuali
tät bedeutet also praktizierter Datenschutz. 

Am Beispiel des Personenfahndungssystems lassen sich 
jedoch auch noch wei tere Maßnahmen praktischen poli
zeilichen Datenschutzes verdeutlichen. Ich meine damit 
die Zugriffsschutz- und Auskunftsbeschränkungsrege
lungen , wie sie sich auch in anderen Anwendungen von 
INPOL finden. Ich verweise damit auf PIOS, ein System, 
das schon mehrfach öffentlicher Kritik ausgesetzt war. 
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Die Zugriffsschutzregelungen waren von An.fang an 
Bestandteil von PIOS, also längst polizeiliche Praxis, 
bevor es ein BDSG gab. Dort sind sogar jeweils spe
zielle Dateien eingerichtet für die Bekämpfung des 
Terrorismus, der Staatsgefährdung, des Landesverrats 
und der Rauschgiftkriminalität. Zugriffsschutz bedeu
tet, daß - streng an den Grundsätzen der Erforderlich
keit und der Verhältnismäßigkeit otientiert - jedem -
zumindest im Direktzugriff - nur die Daten zugänglich 
sind, die er zu seiner Aufgabenerfüllung benötigt. In 
Ausformung der entsprechenden Bestimmungen in den 
Datenschutzgesetzen von Bund und Ländern enthalten die 
bereits genannten Vorschriften bzw. Richtlinien hierzu 
konkrete Regelungen. So ist· das B~ndeskriminalamt z.B. 
verpflichtet, für jede einzelne von ihm geführte Datei 
den Kreis der darauf zugri'ffsberechtigten Dienststel
len exakt festzulegen. Die Einhaltung dieser Vorgaben 
wird durch programmtechnische Routinen gewährleistet, 
die sich der Manipulation durch eine anfragende Stelle 
entziehen. So wird der datenschutzrechtlich bedeutsame 
Grundsatz "Jedem nur soviel Daten wie nötig" mit Leben 
erfüllt. 

Besonders deutlich und augenfällig wird dies an dem 
gerade im Aufbau befindlichen, Forderungen des Daten
schutzes berücksichtigenden Kriminalaktennachweis 
(KAN), der sich als ein bundeswei tabfragbares Aus
kunftssystem nur den mit der Bearbeitung kriminalpoli
zeilicher Ermittlungsvorgänge befaßten Dienststellen 
erschließt und auch diesen nur Aufschluß über. das 
Vorhandensein von Kriminalakten einer Person und nicht 
über deren Inhal t gibt. Grenzdienststellen , Zoll und 
Bahnpolizei allesamt zugriffsberechtigt für das 
Fahndungssystem - sind von der Nutzung ausgeschlossen, 
weil ihre AufgabensteIlung eine derartige Zugriffsmög
lichkeit nicht bedingt. Zweifel muß man aber anmelden, 
ob die Regionalisierung, ja Separierung polizeilicher 
Datenbestände neben fraglichen kriminalpolizeilichen 
Aspekten dem Datenschutz im behaupteten Maße Rechnung 
trägt. Ein z.B. irgendwo erstmals aufgetretener Straf
täter - ein unbeschriebenes Blatt - kann mehr oder 
weniger in den 1 0 anderen Bundesländern straffällig 
geworden sein, ohne daß die ermittelnden Polizei
dienststellen von den jeweils an anderer Stelle vor
handenen Kriminalakten erfahren müssen. Die Regionali-
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sierung vermindert dabei nahezu die Feststellung der 
im KAN-Konzept als Erfassungskriterium vorgesehenen 
"erneuten Straffälligkei t des Beschuldigten oder 
Tatverdächtigen außerhalb seines Wohn- oder Aufent
haI tsbereichs". Die in vielen Fällen dadurch geradezu 
herausgeforderte ungeziel te konventionelle FS-Anfrage 
nach Erkenntnissen würde vermieden, wenn über einen 
Nachweis gleich die auskunftsfähigen Dienststellen 
bezeichnet würden. Eine unnötig weite Streuung von 
Anfragen - verbunden mi t einer zumindest kurzen Dar
stellung des zugrundeliegenden Sachverhaltes - ,dürfte 
für den Betroffenen belastender sein. Aber noch ein 
weiterer Punkt läßt Zweifel an der datenschutzrechtli
chen Schlüssigkei t des KAN einersei ts, wie auch an 
seiner kriminalistis6hen Effektivität andererseits 
aufkommen. Es ist das Problem einer einheitlichen 
Aktenaussonderung. Die isolierte, inselartige Ausson
derung nur aufgrund eigener'Aktenlage ist im Ergebnis 
sowohl für qen Betroffenen als auch für die Arbeit der 
Polizei wenig befriedigend. Es ist zu hoffen, daß in 
die für die ~ndgültige Verabschiedung des KAN-Konzepts 
durch die IMK beschlossene Prüfung der Effekti vi tät 
und Wirksamkeit datenschutzrechtliche und polizeiliche 
Interessen kritisch einbezogen werden. 

Für den Erkennungsdienst fordert der Datenschutz eine 
an den KAN-Kriterien orientierte Regelung, d.h. in der 

,Praxis die Auflösung der zentralen daktyloskopischen 
Sammlung beim BKA und deren Be~chränkung auf KAN-rele
vante Personen sowie Errichtung entsprechender Länder
sammltingen. Keine Stelle könnte dann verbindlich 
Auskunft geben, ob über eine Person berei ts ED-Mate
rial vorliegt mit der Folge, daß von dem Betroffenen -
wenn nicht in der berei ts länderbezogenen Sammlung 
einliegend - erneut Fingerabdrücke und Bilder gefer
tigt werden müßten. Ein Spurenvergleich, mit dem Ziel 
Täter zu ermitteln, würde nahezu verhindert. 

Der bei einer Identifizierungsmaßnahme erforderliche 
Aufwand wäre erheblich (Telebild oder Versand mögli
cherweise an 11 Sammlungen, 11 mal klassifizieren und 
recherchieren). Dies geht zei tlich in vielen Fällen 
sicher zu Lasten der Betroffenen, wie auch Maßnahmen 
im Rahmen wiederhol ter Personenfeststellungsverfahren 
einschließlich Lichtbildvorlage und Befragung von 
Auskunftspersonen . So wird Datenschutz auf den Kopf 
gestellt. Dazu gehört m. E. auch die Forderung, daß -
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natürlich unter den gesetzlichen Voraussetzungen 
Fingerabdrücke genommen werden können, jedoch der 

Grund auf dem Fingerabdruckbogen nicht vermerkt werden 
soll. Die Logik vermag ich nicht zu erkennen. 

In diesem Zusammenhang sollte auch nochmals die insbe
sondere vom Datenschutz aufgeworfene Frage angespro
chen werden, ob gemäß §§ 1 und 2 BKA-Gesetz davon 
auszugehen ist, daß andere als KAN-Daten dem BKA nicht 
zu übermitteln sind, mit Ausnahme der gesetzlich 
ausdrücklich vorgesehenen Haftdaten des § 4 BKA-Ge
setz. Dieser Auffassung ist aus der Absicht des Ge
setzes heraus zu widersprechen. Die .Zielrichtung des 
KAN ist eine andere als die des KPMD. Mit dem KAN ist 
bezweckt, den polizeilichen Sachbearbeiter auf das 
Vorhandensein vom Kriminalakten aufmerksam zu machen. 
Der kriminalpolizeiliche Meldedienst hingegen regel t 
einen ganz anderen Sachverhalt, nämlich alle Nachrich
ten und Unterlagen für die Verbrechensbekämpfung zu 
sammeln und auszuwerten. Während der KAN die Auskunft 
über bestehende Erkenntnisse ermöglicht, sollen durch 
die Auswertung im Rahmen des KPMD auskunftsfähige 
Erkenntnisse erst gewonnen werden. Auskunft und Aus
wertung sind also zwei völlig verschiedene Bereiche, 
die deshalb auch differenzierter datenschutzrechtli
cher Würdigung bedürfen. 

Kurz sollte auf die Datenerhebung eingegangen werden. 
Diese Vorstufe der Speicherung unterliegt z. Z. noch 
nicht den Datenschutzgesetzen, sie soll auf Bestreben 
der Datenschutzbeauftragen jedoch in den Datenschutz 
einbezogen werden. Gegen ein solches Vorhaben müssen 
aus polizeilicher Sicht Bedenken angemeldet werden. Die 
Polizei lebt von Informationen der Bürger; vielen muß 
in diesem Zusammenhang sogar Vertraulichkeit zuge
sichert werden, um Gefährdungen, Nachteile oder Ent
tarnungen zu verhindern. Der Novellierungsvorschlag 
würde einen schwerwiegenden Eingriff in die polizeili
che Informationsgewinnung bedeuten. Die Folgen sind 
jedem Fachmann einsichtig. Wenn dennoch die Datenerhe
bung allgemein datenschutzrechtlich relevant werden 
soll, bedarf es einer absoluten Ausnahmeregelung für 
die Sicherhei tsbehörden. Im übrigen sind Anlä.sse und 
Formen der polizeilichen Datenerhebung durch gesetz
liche Vorschriften schon so weitgehend reglementiert, 
daß damit dem Schutzbedürfnis der Betroffenen in 
vollem Umfang Genüge getan wird. 



Ständig Gegenstand datenschutzrechtlicher Überlegun-" 
gen und Ausgangspunkt von Forderungen nach Einschrän
kungen hinsichtlich der Quanti tät und Quali tät ist 
die Übermittlung von Daten. Polizeiliche Informatio
nen dienen der Verbrechensbekämpfung; zu diesem Zweck 
müssen sie aus verschiedenen Anlässen innerhalb der 
Polizei - in Ausnahmefällen auch an außerpolizeili
che Stellen übermittelt werden. "ÜbermittelnIl 
bedeutet gemäß Legaldefini tion das Bekanntgeben 
gespeicherter oder durch Datenverarbeitung unmittel
bar gewonnener Daten an Dritte durch Weitergabe oder 
Einsichtnahme bzw. Abruf. "Dri tter ll ist dabei jede 
andere als die speichernde Stelle. Diesen Begriffsbe
stimmungen liegt nach heute allgemein anerkannter 
Auffassung der organisatorische Behördenbegriff 
zugrunde. Somit sind "also z.B .. das BKA und die Lan
deskriminalämter Dritte zueinander. Datenübermittlun
gen zwischen diesen Stellen i.S. von § 2 BDSG unter
liegen daher dem Gesetz und "damit auch der Kontroll
befugnis du~ch den Bundesbeauftragten für den Daten
schutz. Ein anderer Denkansatz, der von der gleichar
tigen AufgabensteIlung der Polizeien von Bund und 
Ländern ausging und daraus die Folgerung glaubte 
ablei ten zu können, die Polizei sei als Einhei t zu 
sehen, die nicht Dritter zu sich selbst sein könne, 
hat sich nicht durchgesetzt. Das Ergebnis ist kurios 
und unbefriedigend. Während der Kriminalbeamte z. B .. 
in Nordrhein-Westfalen über nahezu jeden dritten der 
Bevölkerung der Bundesrepublik Auskunft erhält, weil 
die speichernde Stelle diesen Bereich umfaßt, erhält 
der saarländische Kollege nur über jeden sechzigsten 
Infor'mationen. Für ihn sind alle anderen Dri tte. 
Nun gehen die Vorstellungen des BfD - wie mehrfach 
verlautbart - offenbar wei ter in Richtung auf ein 
deliktbezogenes Splitten. Das mag, juristiSCh ge
sehen, Sinn haben, ausgehend von "einschlägig vorbe
straft II! Kriminalistisch erscheint dies absurd, es 
sei denn, alle Täter verpflichten sich, deliktstreu 
zu sein. 

Für die Polizei sind die tibermittlungsregelungen des 
§ 10 BDSG in den Dateien- und KpS-Richtlinien konkre
tisiert worden. Dabei spielt die on-line-tibermittlung 
- auch in der Datenschutzdiskussion - eine herausra
gende Rolle, da konkrete Einzelf allprüfungen dabei 
nicht vorgenommen werden. Es wird von der generellen 
Abfrageberechtigung einer Dienststelle ausgegangen 
und auf die Zulässigkeit und Erforderlichkeit der 
Einzelanfrage geschlossen. Um unzulässige Anfragen zu 
erschweren bzw. zu verhindern, ist sicherzustellen, 
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daß Datenendge.r.äte nur von den jeweils berechtigten 
Bedienern benutzt werden können; sie müssen sich beim 
Rechner legitimieren, worauf dieser ihnen die auf sie 
zugeschnittene Auskunft zur Verfügung stellt. 

Im Bereich der on-line-Übermi ttlung im Bundeskrimi
nalamt werden Anfragen und Auskünfte nicht protokol
liert. In der Anlage zu § 6 BDSG ist in diesem Zusam
menhang lediglich vorgeschrieben, daß "überprüft und 
festgestellt werden kann, an welche Stellen personen
bezogene Daten durch 'selbsttätige Einrichtungen 
übermittelt werden können". Diesem Anspruch kann 
jederzeit durch Einsicht in"die Unterlagen und durch 
Kontrolle genügt werden. Das Bundeskriminalamt 
nicht alle LKÄ - hat von einer Protokollierung insge
samt Abstand genommen, weil dadurch eine Vielzahl für 
die Aufgabenerfüllung nicht erforderlicher Daten 
gespeichert würde und darüber hinaus der Aufwand 
außer Verhäl tnis stünde. Auch der Bundesbeauftragte 
für den Datenschutz ist von seiner zunächst erhobenen 
Forderung nach Protokollierung abgerückt. Gleichwohl 
gibt es dabei unter dem Aspekt Datenschutz eine genau 
gegenteilige Auffassung. Man mag daran sehen, daß in 
gleicher Zielsetzung manche Maßnahmen auch unter 
Datenschützern ganz unterschiedlich gesehen werden. 
Der Verzicht auf Protokollierung ist m. E. aber eine 
aktive Datenschutzmaßnahme , weil so die Speicherung 
der Personalien von Personen, die kaum von polizeili
cher Relevanz sind, - man denke nur an die Vielzahl 
der negativen Fahndungsabfragen gar nicht erst 
stattfindet. Dami t will ich nicht sagen, daß eine 
protokollierte Personalie gleichsam als elektronische 
Anhalterneldung nicht auch einmal ihr~n kriminalisti
schen Nutzen haben kann. Es ließen sich Beispiele 
anführen, wo durch Auswertung von Protokollbändern 
Informationen direkt erlangt oder gewonnen werden 
konnten. 

Bei konventioneller Übermittlung des Ergebnisses 
einer Anfrage prüft die auskunfterteilende Stelle, ob 
die Daten zur rechtmäßigen Erfüllung der Aufgabe 
benötigt werden. Neben dem Anlaß der Anfrage muß bei 
bestimmten Stellen der zugrundeliegende Sachverhal t 
angegeben werdenQ Umfang und Empfänger einer Auskunft 
werden in jedem Fall aktenkundig gemacht. Der Vorgang 
ist so jederzeit nachvollziehbar und nachprüfbar. Bei 
telefonisch übermittelten Auskunftsersuchen prakti
ziert die Polizei wegen mehrfach stattgefundener 
Versuche von Betroffenen oder anderen unbefugten 
Dritten, die zu einer Person vorhandenen Erkenntnisse 
zu erlangen,. besondere Sicherheitsvorkehrungen. In 
den Fällen, in denen sich die Gesprächspartner nicht 
kennen, erfolgt Rückruf unter der Fernsprechnummer 
der anrufenden Dienststelle und nicht unter der vom 
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Anrufenden mitgeteilten Rückrufnummer. Vorgänge, wie· 
sie vor mehreren Jahren im Zusammenhang mit dem Fall 
PLASA in der Öffent~ichkeit lebhaftes Interesse 
gefunden haben, sind praktisch nicht wiederholbar. 

Aber die Polizei ist ja nicht nur eine Erkenntnisse 
übermittelnde, sondern auch eine auf Informationszu
fluß von außen angewiesene Institution. Und auf 
diesem Feld hat es durch eine übertriebene Auslegung 
und Handhabung des Datenschutzes bei der polizeili
chen Arbeit die meisten Schwierigkeiten gegeben. 
Bisher störungsfreie Informationsstränge zwischen 
Polizei und anderen Behörden - z. B. Arbei tsämtern, 
Meldebehörden und Ausländerämtern - werden zunehmend 
undurchlässiger. Selbst Fluggesellschaften und Taxi
unternehmen verweigern Auskünfte. Mit dem Zauberwort 
"Datenschutz" werden berechtigte Auskunftsersuchen 
der Polizei abgelehnt. Datenschutz als Superrechts
gut • Dieser Eindruck muß sich dem in polizeilicher 
Knochenarbe~t an der Basis ermittelnden Kollegen 
aufdrängen. Das wirkt demoti vierend . Dies ist nicht 
graue Theorie oder Schwarzmalerei, sondern ließe sich 
an unzähligen Einzelbeispielen belegen. 

Was soll damit gesagt werden? Nicht die gesetzlichen 
Datenschutzbestimmungen und auch nicht immer die 
Forderungen der Datenschutzbeauftragten behindern die 
polizeiliche Arbei t, sondern das in der Öffentlich
kei t erzeugte Klima des Mißtrauens gegen die Tätig
keit der Sicherheitsbehörden. Dies stellt das Problem 
für unsere Aufgabenerfüllung dar. Dabei wird in allen 
Fälle'n nichts wei ter verlangt als legale, gegen kei
nerlei gesetzliche Vorschriften verstoßende Informa
tionsübermittlung im Rahmen der Aufgabenerfüllung. 
Die Verweigerung der Informationen verhindert oftmals 
die Aufklärung bereits begangener oder die Verhütung 
vielleicht bevorstehender Straftaten. In manchen 
Fällen lassen sich die Informationen mit viel Aufwand 
durch zeitraubende Maßnahmen anders ermitteln. Durch 
Bindung der Kräfte werden aber weniger Straftaten 
geklärt und darüber hinaus mehr begangen. Den Mehr
aufwand auffangende Personalverstärkungen gibt es 
nicht, er geht zu Lasten der Sicherheit der gesetzes
treuen Bürger. 
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Nicht anders ist die Problematik bei Anforderung von 
Dateibeständen für Abgleiche, z • B. in der Personen
fahndung~ obwohl es sich nur um die Daten handelt, zu 
denen die Polizei z.B. nach den Meldegesetzen Zugang 
hat, und von denen sie ohnehin nur die zur Kenntnis 
nimmt, die gesuchte Personen betreffen. Wie nachhaltig 
negativ die Reaktion einer unzureichend und falsch 
informierten Öffentlichkeit sich auf die polizeiliche 
Tätigkei t auswirken kann, stell te sich insbesondere 
im. Laufe der Diskussion um die sogenannte Rasterfahn
dung sehr deutlich heraus. Alle· im Zusammenhang mi t 
der Durchführung einer Rasterfahndung bedeutsamen 
Vorgänge, die Lagebeurteilung, Festlegung der Ver
dachtskriterien für die Auswahl.des Vergleichsdatenbe
standes , das technische Verfahren des Dat~nabgleichs 
und die kriminalistische Behandlung der Trefferfälle 
werden dokumentiert und stehen für Nachprüfungen zur 
Verfügung. Dami t wird nach unserer Auffassung daten
schutzrechtlichen Anforderungen optimal' Rechnung 
getragen. Wohlgemerkt nach unserer Auffassung, denn 
nach anderer Meinung ist das "nur ein erfreulicher 
Schritt in die richtige Richtung". 

Ohne nochmals darauf näher einzugehen, hat die Tat
sache, daß im Rahmen der systematisierten Fahndung 
z.B. auch Daten von Energieversorgungsunternehmen 
herangezogen wurden, z. T. heft·ige Reaktionen hervorge
rufen. Dazu wäre es mi t Sicherhei t nicht gekommen, 
wenn seriös recherchiert und dann berichtet worden 
wäre. In diesem Zusammenhang muß die Frage er laubt 
sein, ob es tatsächlich datenschutzrelevant ist, daß 
jemand Strom bezieht und diesen bar bezahlt, insbeson
dere unter de~ Aspekt, daß die Polizei dies nicht bei 
allen Strombeziehern, sondern nur bei denjenigen 
interessiert, bei denen auch andere im Sinne der 
Maßnahme relevante Kriterien erfüllt sind. Außerdem 
lagen sogar vom GBA beantragte und vom Ermi ttlungs
richter des BGH erlassene Beschlagnahmebeschlüsse vor. 
Soll die Polizei diese vor Vollstreckung tatsächlich 
erst durch eine wei tere Instanz prüfen lassen? Die 
Forderung des Datenschutzbeauftragten, Fahndungen 
dieser Art nicht durchzuführen, solange keine Spezial
norm dafür geschaffen ist, kann sei tens der Polizei 
ebenfalls keine Beachtung finden. Auch der daten
schutzrechtliche Aspekt der Weiterbehandlung sogenann
ter Zufallsfunde darf, polizeilich gesehen, kein Pro
blem sein. Wenn z. B. eine Person erkannt wird, gegen 
die Haftbefehl besteht, dann muß die Polizei zugrei
fen. Oder soll sie etwa erklären: Sehen Sie zu, daß 
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Sie wei terkommen; wir ergreifen hier und heute nur 
Maßnahmen gegen solche . Personen, gegen die sich die 
Fahndung direkt richtet. Soll etwa das Legalitätsprin
zip für die Polizei aufgebrochen werden? 

Im Zusammenhang mi t Datenübermi ttlung soll der Voll
ständigkeit wegen und um die Meinung der Polizei 
hierzu ganz unmißverständlich zu verdeutlichen, noch 
auf den Datenaustausch auch on-line zwischen 
Polizei und anderen Behörden I hier insbesondere mi t 
dem Ausländerzentralregister, dem Kraftfahrt-Bundesamt 
und dem Bundeszentralregister eingegangen werden. 

Die Notwendigkeit des Zugriffs auf die genannten 
Bereiche dürfte unter dem Aspekt der Erforderlichkeit 
für die polizeiliche' Aufgabenerfüllung kaum in Frage 
zu stellen sein. Der Datenschutz widerspricht den 
polizeilichen Forderungen mi t dem formalen Argument, 
ein on-line-Anschluß bedeut'e das ZurverfügungsteIlen 
der gesamten Datei. Dies sei zur Aufgabenerfüllung der 
Polizei nicht erforderlich. Es würden immer nur die 
Daten der Personen benötigt, die gerade polizeilich 
relevant seien. Das ist richtig. Die Polizei fragt 
aber selbstverständlich nur nach Personen, mi t denen 
sie sich im Rahmen ihrer Aufgabenerledigung befaßt. 
Das Argument des Datenschutzes, die Polizei erhal te 
durch Einsicht in die verschiedensten Dateien ein 
umfassendes Persönlichkeitsbild eines Beschuldigten, 
das alle Lebensbereiche einschließe, ist Theorie, es 
ist unzutreffend. 

Nicht' als das befürchtet große Problem hat sich bisher 
die Handhabung der gesetzlichen Regelung erwiesen, 
Auskunft an den Betroffenen zu erteilen und von der 
Befreiung zur Auskunftserteilung gern. § 13 Abs. 2 BDSG 
keinen grundsätzlichen Gebrauch zu machen. Die erwar
tete Flut von Anfragen besorgter Bürger ist ausgeblie
ben, wenn man von propagandistisch gesteuerten Aktio
nen mit vorgefertigten Texten und in Einzelfällen mit 
gewisser Hartnäckigkeit absieht." Das Interesse am 
"polizeilichen Kontoauszug", wie einmal formuliert 
wurde, ist relativ gering. Eigentlich müßten Gesetzge
ber und insbesondere Datenschutzbeauftragte sehr 
enttäuscht. sein. Das BKA hat - und ähnlich ist die 
Situation in den Ländern - seit 1980 wie folgt Anfra
gen erhalten und erledigt: 
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Zeitraum gesamt Negativ- Auskunfts- Auskunfts-
auskunft erteilung verweigerung 

1980 414 245 113 56 

1 981 267 182 61 24 

1982 122 78 28 16 

803 505 202 96 

(6:3%) (25%) (12% ) 

Fälle, in denen durch falsche Legitimation der Versuch 
unternommen wurde, Auskünfte über andere - Dritte - zu 
erlangen, wurden nicht bekannt. Zur Handhabung gibt es 
dazu bekanntlich die von der AG Kripo beschlossene 
einheitliche Regelung der Übermittlung mittels ein
facher Zustellungsurkunde. 

Wie sich die Si tuation gestal ten wird, wenn andere -
Nichtverdächtigte - entsprechend den Dateienrichtli
nien nach einem Jahr Speicherung von uns aus benach
richtigt werden müssen, ist noch nicht abzusehen. Wir 
wissen um die Problematik, die Interessenkollision , 
wenn in bestimmten Bereichen - wie der Terrorismus -
oder Rauschgiftbekämpfung - zunächst auch über solche 
Personen Informationen gespeichert werden müssen,um 
sie zu verifizieren oder falsifizieren. In solchen 
Fällen werden wir sehr genau abwägen müssen, um nicht 
durch punktuelles Offenlegen weitergehende Schlüsse 
auf Maßnahmen zu ermöglichen. 

Die Betrachtung der Problematik von Datenübermittlun
gen wäre unvollkommen, wenn sie den internationalen 
Bereich nicht einschlösse. Auch dieses Feldes haben 
sich die Datenschutzbeauftragten intensiv angenommen. 
Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz etwa steht 
auf dem Standpunkt, INTERPOL sei ein rechtlich nicht 
faßbares Gebilde und damit juristisch nicht existent. 
Er bemängelt insbesondere den freizügigen Informa
tionsfluß im Rahmen der internationalen Verbrechensbe
kämpfung , die Mi tteilung von Informationen, wenn sie 
andere als das gerade in Frage stehende Delikt betref
fen, die Tatsache, daß die Aufbewahrungszeit der 
Informationen beim Empfänger vom Absender nicht mehr 
zu kontrollieren ist, das Fehlen eines Kontrollorgans 
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und, daß Betroffene keine Auskunft erhalten. Seine von 
uns unterstützte Ini tiati ve traf beim Generalsekreta
riat bereits auf Überlegungen zum datenschutzge~echten 
Nachrichtenaustausch innerhalb der IKPO. Es ist vorge
sehen, die Modali täten der Informationsübermi ttlung, 
der Aufbewahrung von Unterlagen, der Auskunft an den 
Betroffenen und der Kontrolle durch eine unabhängige, 
möglichst externe Instanz in einer Konvention für die 
Mitgliedstaaten der IKPO verbindlich festzulegen. 
Entsprechende Grundsätze sind von der 51. Generalver
sammlung der IKPO beschlossen worden. Die Arbeiten 
daran sollen bis zur nächsten General versammlung 
erledigt sein. Das Bundeskriminalamt hat die Arbeiten 
und die Richtlinien maßgeblich mi tgestal tet; aller
dings sind wir dort einer unter vielen und unsere 
Meinung ist nicht allgemeingültig. 

Obwohl wir also Regelungen begrüßen, besteht dennoch 
bei uns generell eine ander'e Sichtweise des Problems 
als bei den, Datenschutzbeauftragten, nämlich, daß der 
gesamte personenbezogene Nachrichtenaustausch zwischen 
den Mitgliedern der IKPO derzeit nicht dem Regelungs
bereich des BDSG unterl~egt. 

Eine datenschutzrechtlich relevante Übermittlung 
könnte vorliegen, wenn in Dateien gespeicherte oder 
durch Datenverarbeitung unmittelbar gewonnene Daten an 
Dritte weitergegeben oder zur Einsichtnahme namentlich 
zum Abruf berei tgehal ten wurden, so § 2 Abs. 2 Nr. 2 
BDSG. Tatsächlich werden jedoch konventionell, d.h. 
auf dem Fernmelde- oder Postweg, Informationen ausge
tauscht, die in den Akten des Bundeskriminalamtes oder 
sonstiger Polizeibehörden enthalten sind. Diese können 
nicht durch automatisierte Verfahren umgeordnet oder 
ausgewertet oder gewonnen werden und unterliegen damit 
nicht dem Dateibegriff. Eine Zuständigkeit des BfD 
könnte aufleben, wenn ein internationales Datenverar
bei tungssystem der IKPO Reali tät werden soll te. Das 
ist noch ferne Zukunft. 

Wenn bisher nur von Datenspeicherung und Übermittlung 
die Rede war, muß ich, um den Kreis zu schließen, auch 
noch kurz auf den Komplex der Löschung von Daten und 
die Bereinigung bzw. Vernichtung von Unterlagen ein
gehen. Es ist geboten, Daten zu löschen bzw. zu ver
nichten, die nicht - nicht mehr - erforderlich sind. 
Daß die Polizei dies im Rahmen der für sie geltenden 
Richtlinien oder Dienstanweisungen tut, ist selbstver
ständlich. Zeitweise waren und sind allein im BKA bis 
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zu 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit nichts 
anderem als Aussonderungsprüfungen befaßt. Parallel 
dazu wird eine solche Prüfung von allen Sachbearbei
tern im Rahmen aktueller Vorgangsbearbeitung verlangt. 
Sieht man daneben noch die gleichartigen Anstrengungen 
der Länder, darf dem so quantifizierbaren personellen 
und materiellen Aufwand die Anerkennung nicht versagt 
werden, insbesondere in Anbetracht des Umfanges der 
übrigen polizeilichen Aufgaben, die nicht ab-, sondern 
zugenommen haben. Die Polizei will nicht "den letzten 
rostigen Nagel" über einen unvertretbaren Zeitraum 
aufbewahren, sondern tri tt für eine kriminalistisch 
sinnvolle, verantwortungsbewußte Aktenbereinigung ein. 
Der Beurteilungsrahmen für die in diesem Zusammenhang 
immer erforderliche Prognose darf allerdings nicht zu 
eng angesetzt werden, damit später nicht mehr schließ
bare Erkenntnis- oder Fahndungslücken entstehen. 

Erlauben Sie mir zum Schluß noch einige grundsätzliche 
Gedanken. Datenschutz, wie auch polizeiliche "Arbei t , 
werden nicht auf der "grünen Wiese" betrieben, sondern 
in unserer Gesellschaft. Das bedeutet, auch Daten
schutz muß sich m. E. wie polizeiliche Arbei t in 
unser gesellschaftliches Leben einfügen. Der Daten
schutz sieht offenbar den einzelnen aber nicht so sehr 
in seiner Gemeinschaftsbezogenheit, sondern betont 
seine Stellung" als schutzbedürftiges Indi viduum. Das 
bedeutet aus der Sicht des Datenschutzes offenbar 
"Datenschutz um jeden Preis"; zumindest erscheint dies 
oft so. Das ist die eine Seite der Medaille. 

Anderersei ts allerdings haben auch wir sicher unbe
wußt, ungewollt zu Fehlinterpretationen., Unbehagen und 
Reaktionen beigetragen, und zwar weniger durch Nutzung 
der Datenverarbeitung als allein durch unbedachte, 
mißverständliche, ja Gefahr suggerierende Wortschöp
fungen oder Schweigen. Bei "automatische" oder "ratio
nalisierte Verdachtgewinnung " kann sich z.B. der 
Gedanke aufdrängen, der Mensch werde der Maschine 
unterworfen, deren Funktionen zudem nicht nachvoll
ziehbar und undurchschaubar sind. Vielleicht glaubt 
mancher Bürger im Rüttelsieb der Rasterfahndung hängen 
zu bleiben~ So sollten und müssen wir Verständnis für 
kritische Betrachtung unseres Tuns aufbringen. Wer 
einen Kampf - wie die Polizei am unmi ttelbarsten 
führt, läuft Gefahr, das rechte Augenmaß zu verlieren. 
Tatsächlich wird - allerdings nicht nur bei der Poli
zei immer der erfolgreicher sein, der über die 
besseren Informationen verfügt 1 wo immer er sie her 
hat. Information ist eben Macht, sie soll te durchaus 
kontrolliert, die polizeiliche Arbeit dadurch aber 
nicht stranguliert werden. 
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Die Gesellschaft wird die polizeilichen und daten
schutzrechtlichen positionen bestimmen müssen, d.h. 
die Poli tiker sind aufgerufen, dies in Abwägung der 
Rechtsgüter "Sicherheit und Ordnung" und "Datenschutz" 
zu tun. 



- 191-

Datenschutz und Polizei 

Spiros Simitis 

1. Zwei Vorbemerkungen 

1.1 Über Datenschutz und Polizei ist oft und intensiv 
diskutiert worden.. Umso mehr verwundert die wohl 
immer noch verbreitete Vorliebe für radikale 
Vereinfachungen CI Die Formel "Sicherhei t geht vor 
Datenschutz" ist nur eines von mehreren Beispielen 
dafür. Der Vorteil liegt ~uf der Hand: Klare 
Rangfolgen ersparen mißliebig~ Konflikte. Der 
Nachteil läßt sich freilich genausowenig über
sehen. Wo Argumente not tun 1 werden feste Posi
tionen, und zwar in einer Form bezogen, die letzt-· 
lieh eine gemeinsame Reflexion verhindert. Simple 
Antithesen können eben zumeist unschwer umgekehrt 
werden, vom Datenschutz läßt sich genauso empha
tisch behaupten, er ginge der Sicherheit vor. Die 
Folge ist leicht auszumachen.· In einem Fall sehen 
sich vor allem die Datenschutzbeauftragten alsbald 
verdächtigt, das Sicherhei tssystem mi t ihren 
Erwartungen zu destabilisieren, im anderen dagegen 
fühlen sich die Polizeibehörden vom Vorwurf ge
troffen, gleichsam am Rande der Legalität zu 
operieren, weil sie gebannt auf den Erfolg ihrer 
Tätigkei t starrten und deshalb eine der wichtig
sten rechtlichen Rahmenbedingungen zu wenig be
rücksichtigt. 

Nicht weniger bedenklich sind freilich ·Argumenta
tionen, die , genaugenommen, nicht mehr enthalten, 
als den Hinweis auf die Notwendigkei t, die "Funk-· 
tionsfähigkeit" des Staates oder überhaupt de~ 
"Bestand" staatlicher Ordnung sicherzustellen" 
Zugegeben, mit Hilfe der "Funktionsfähigkeit" läßt 
sich trefflich streiten. Wer wird schließlich 
schon zugeben,für einen lifunktionsunfähigen" Staat 
zu sein oder gar in Abrede stellen, daß es auch 
und gerade Aufgabe der Rechtsordnung ist, die 
Voraussetzungen für die Erfüllung staatlicher 
Funktionen zu schaffen und abzusichern. Nur: Zur 
Debatte kann und darf nicht eine abstrakte "Funk
ti.onsfähigkeit 19 stehen, sondern immer nur die 
eines bestimmtes Staates, genauer, .des vom Grund-
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gesetz näher definierten. Dann aber gilt es vor 
allem anderen zu fragen, wie sich dessen konsti
tuti ve Elemente zum Datenschutz verhai ten. 
Solange diese Frage nicht klar gestellt und 
ebenso deutlich beantwortet worden ist, sind 
weitere Aussagen überflüssig, ja gefährlich. 

Kurzum, plakati ve Anti thesen und scheinbar in
haltsschwere Formeln verschaffen zwar unter Um
ständen rhetorische Vorteile, allerdings auf 
Kosten einer rationalen Diskussion. Mir scheint 
es deshalb an der Zeit, auf beides endgültig zu 
verzichten. 

1.2 Belastend wirkt sich auch das vom Gesetzgeber 
gewählte Regelungskonzept des Datenschutzes aus. 
Anders als etwa in den Vereinigten Staaten hat 
sich der Gesetzgeber in der Bundesrepublik dafür 
entschieden, die Datenschutzprobleme in einem 
einzigen Gesetz anzusprechen und dort generelle, 
an die Adresse aller speichernden Stellen ge
richtete Verhaltens anforderungen zu formulieren. 
Das BDSG begnügt sich deshalb mit einer Grobein
teilung , die lediglich den lIöffentlichen 11 vom 
IInicht- öffentlichenIl Bereich abhebt. Vergeblich 
sucht man daher nach Regeln, die den spezifi
schen Tätigkeitsbedingungen der einzelnen Teile 
der öffentlichen Verwaltung Rechnung tragen. Die 
Konsequenz: Der Versuch, präzise Folgerungen für 
die eigene Aktivität zu ziehen, gerät immer 
schwieriger. Wer etwa, um beim Beispiel der 
Polizei zu bleiben, nach den Auswirkungen des 
Datenschutzes fragt, muß seine Überlegungen auf 
dem i-!intergrund der konkreten Aufgabensteilung 
der Polizei und der damit zusammenhängenden 
Erwartungen formulieren. Mit den Generalklauseln 
des BDSG kann er, so gesehen, wenig anfangen, 
sie erfüllen ihn im Gegenteil mit Mißtrauen, 
weil sie Unsicherheit und Interpretationskontro
versen fördern. 

Wie schwer die Nachteile wiegen, die dieses 
Regelungskonzept mit sich bringt, zeigt sich 
nicht zuletzt an der Novellierungsdiskussion. 
Die Erhebung bleibt, allem äußeren Anschein 
zuwider, ausgespart. Den Ausschlag dafür haben 
wohl in erster Linie die von den Sicherheitsbe
hörde vorgetragenen, durchaus verständlichen 
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Bedenken gegen eine allgemeine Regelung gegeben. 
Die Kehrseite ist freilich ein inhaltsleerer 
Kompromiß. Einmal mehr erweist sich: Das BDSG 
zwingt mit seiner Regelungstechnik zu abstrakten 
Auseinandersetzungen und versperrt dami t wei t
gehend selbst den Weg zu einer fundierten in
haltlichen Argumentation und Diskussion. Beides 
setzt die Bereitschaft voraus, die Abstraktions
ebene des BDSG zu verlassen, um sich an konkre
ten Konflikten und den durch sie gestellten 
Problemen zu orientieren. Nur dann kann über die 
Voraussetzungen der Speicherung, die Grenzen der 
Übermittlung, die Löschungsbedingungen oder 
mögliche Auskunftsschranken glaubwürdig und 
überzeugend diskutiert werden. 

Immerhin, die Anzeichen einer Korrektur des ur
sprünglichen Regelungskonzepts verdichten sich. 
Die Geschichte des Datenschutzes in der Bundes
republik ist die Geschichte seiner zunehmenden 
Konkretisierung mit Hilfe bereichsspezifischer 
Regelungen. Der Sicherheitsbereich ist zweifels
ohne eines der wichtigsten Beispiele dafür. Es 
genügt, an die KpS- oder die Dateienrichtlinien 
zu erinnern. Auf die Einzelheiten kommt es hier 
nicht wei ter an. Wichtig ist vielmehr nur die 
Feststellung, daß mit den Richtlinien gleichsam 
eine Umkehr einsetzt. Die spezifische polizei
liche Situation steckt das Argumentationsfeld 
ab, die Kenntnis der für sie charakteristischen 
Konflikte geht in die Diskussion der Daten
schutzanforderungen ein und bestimmt ihren Gang. 

Der Verzicht auf Pauschalregelungen und simpli
stische Antithesen und die dezidierte Hinwendung 
zu bereichsspezifischen Regelungen macht es 
freilich nicht leichter, die Frage nach den je 
spezifischen Auswirkungen des Datenschutzes zu 
beantworten. Im Gegenteil, der Datenschutz 
erweist sich als ein komplizierter und mühevol
ler Lernprozeß, in dem es zunächst vor allem 
darauf ankommt, Problembereiche exakt zu um
schreiben, um dann punktuelle, strikt problem
orientierte Lösungen auszuarbeiten. 
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2 0 Vorweg freilich, so viel zur Erinnerung: 
Ähnlich wie in allen Bereichen der öffentlichen 
Verwaltung hat auch der Informationsbedarf der 
Polizei signifikant zugenommen. Schon mi t Rück
sicht auf die sich permanent ändernden Erschei
nungsformen der Kriminali tät. Je mehr beispiels
weise Rauschgiftdelikte an Bedeutung gewinnen, 
desto .notwendjger sind Daten, die Aufschluß über die 
Entstehung und den Hergang von Straftaten in 
diesem einen besonderen Bereich geben könnten. 
Zudem: Fas t jeder Versuch, die Fahndungsmethoden 
neuen Kriminalitätsformen und gewandelten Umwelt
bedingungen anzupassen, wirkt sich auf den Infor
mationsbedarf der Poli.zei aus. Konkret: Der für 
die Strafverfolgung unerläßliche Individualisie
rungsprozeß ist dort ungleich datenintensiver, wo 
Arbei ts - und Wohnbedingungen von vornherein auf 
Anonymi tät angelegt sind, sich also ihrer ganzen 
Struktur nach der Entstehung eines festen, Außen
stehenden jederzeit erkennbaren individuellen 
Bezugsrahmens widersetzen. Die Polizei kann unter 
diesen Umständen Straftaten letztlich nur auf dem 
Umweg über eine Vielzahl von Informationen aufklä
ren, die es erlauben, allmählich mehr und mehr 
Gewißhei t über den Täter zu gewinnen. Nicht zu 
unterschätzen sind schließlich die Konsequenzen 
der Bemühungen, das soziale Umfeld einzubeziehen, 
um Tat und Täter besser zu verstehen. Einmal mehr 
verändern sich die Informationserwartungen be
trächtlich. Ganz gleich etwa wie die Überlegungen 
zu den kriminogenen Faktoren und den möglicherwei
se damit verbundenen kriminellen Karrieren im 
einzelnen ausfallen, das Informationsspektrum 
verbreitert sich. Zu den individuellen Daten kommt 
eine ganze Reihe umfeldbezogener Angaben, die den 
Schlüssel zum Verständnis konkreter Verhaltenswei
sen ebenso bilden sollen wie die Grundlage für 
Verhaltensprognosen. 

Je mehr freilich die Inform.ationserwartungen der 
Polizei zunehmen, desto deutlicher akzentuiert 
sich das Interesse an den Informationsmöglichkei
ten, die sich aus den in den übrigen Bereichen der 
öffentlichen Verwal tung vorhandenen personenbezo
genen Daten ergeben. Niemals zuvor vermochte die 
öffentliche Verwal tung in der Tat ein so genaues 
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Bild des einzelnen zu vermitteln. Kaum verwunder
lich: Wo staatliche Leistungen die Entwicklung des 
einzelnen begleiten und damit sein Lebenslauf mehr 
und mehr programmiert wird/maximiert sich zugleich 
das Interesse an Informationen zu seiner Person. 
Die personenbezogenen Daten sind selbstverständ
liche Voraussetzung einer ebenso personenbezogenen 
staat~ichen Aktivität. Anders ausgedrückt: Der 
Leistungsempfänger ist der in eine Vielzahl sorg
fäl tig registrierter und verarbei teter Leistungs
faktoren aufgeschlüsselte einzelne. 

Vordergründig bringen diese Daten nur dem Teil der 
öffentlichen Verwal tung einen Informationsgewinn , 
der sie mi t Rücksicht auf die eigenen Aufgaben 
erhebt und verarbei tet. In Wirklichkei t stellen 
aber die einmal gespeicherten Angaben eine Infor
mationsreserve dar, die potentiell der gesamten 
öffentlichen Verwal tung zugute kommen kann. Den 
Weg dazu öffnet die automatische Datenverarbei
tung. Mit ihrer Hilfe kann nicht nur eine letzt
lich unbegrenzte Zahl von Daten verarbei tet wer
den. Zum ersten Mal besteht vielmehr die Chance, 
die Informationsmöglichkeiten, die der vorhandene 
Bestand an Daten bietet, voll zu nutzen. Die 
Funktion der einzelnen Behörde mag also nach wie 
vor die Erhebung der Daten bestimmen, ihre Verwer
tung ist dagegen tendenziell multifunktional. 
Nicht von ungefähr war deshalb die Diskussion über 
das Meiderecht von der Vorstellung beherrscht, die 
Datenbanken der Einwohnermeldeämter in eine Art 
Datendepot für die öffentliche Verwaltung umzuge
stal ten. Ebensowenig überrascht es, daß der 
Wunsch, einen Schlüssel berei tzustellen, der den 
Zugang zu nahezu allen von der öffentlichen Ver
wal tung verarbei teten Angaben ermöglichen würde, 
mit eines der wichtigsten Argumente für die Ein
führung eines Personenkennzeichens war. Kurzum, 
der erhöhte Informationsbedarf führt zwangsläufig 
zu einer anderen Technik und Organisation der 
Datenverarbei tung und schafft dami t zugleich die 
Voraussetzungen für eine generelle Verwendbarkeit 
der Daten. Unter diesen Umständen ist es ver
ständlich und konsequent, wenn die Tendenz, diese 
Verwendbarkei t für die jeweils eigene Arbei t zu 
aktualisieren, immer deutlichere Formen annimmt. 
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Wohl am bezeichnendsten dafür sind die Versuche, 
on-line-Anschlüsse. zu etablieren. Der Direktan
schluß macht administrative Umwege überflüssig und 
ermöglicht es, bestimmte, etwa unter Fahndungsas
pekten wichtige Daten unmittelbar und jederzeit zu 
bekommen. Ob es also um die Kfz-Zulassungsstellen 
oder die Meldebehörden geht, um die beiden be
kanntesten Beispiele zu nennen, spielt weiter 
keine Rolle, das Ziel bleibt gleich: Der Datenbe
stand einer dri tten Stelle soll für polizeiliche 
Zwecke genutzt werden. Eines darf man dabei frei
lich nicht übersehen: Solche Erwartungen sind 
keineswegs polizeispezifisch. Besonders dann, wenn 
langfristig angelegte, auf die Prävention bestimm
ter Entwicklungen bedachte Maßnahmen formuliert 
werden sollen, erscheint es zunächst selbstver
ständlich, auf sämtliche relevanten Informationen 
zurückzugreifen, und zwar ohne Rücksicht darauf, 
wo sie. sich gerade befinden. Sozial- und Gesund
heitspolitik bieten, weit über die Bundesrepublik 
hinaus, bezeichnende Beispiele dafür. 

3. Mi t dem Datenschutz reagiert der Gesetzgeber auf 
die quanti tativen und quali tativen Veränderungen 
der Informationsverarbeitung. Die Datenschutzge
setze sind, mi t anderen Worten, aus der Einsicht 
in die Gefahren entstanden, die der zunehmende 
Informationsbedarf und die modifizierten Informa
tionstechniken mit sich bringen. Genaugenommen 
greift der Gesetzgeber damit Überlegungen auf, die 
schon in der vierzehn Monate vor dem ersten Daten
schutzgesetz, dem hessischen, ergangenen Entschei
dung des Bundesverfassungsgerichts zum Mikrozensus 
anklingen. Seither steht fest: Das Grundgesetz 
verträgt sich nicht mi tInformationserwartungen , 
die von einem grundsätzlich unbegrenzten Zugang zu 
personenbezogenen Daten ausgehen. Wo er hingenom
men wird, sind Manipulierbarkei t und Kommunika
tionsunfähigkeit die Folge. Beides zu verhindern, 
ist Aufgabe des Datenschutzes. Er steuert die 
Informationsverarbeitung, um die Steuerbarkeit des 
einzelnen, seine restlose Programmierung also, zu 
verhindern. Weder die Intention der Datenschutzge
setze noch die Gesetzesvorschriften lassen sich 
daher mit einer Interpretation vereinbaren, die im 
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Datenschutz nur ein Mittel sieht, eine "mißbräuch
liehe" Verarbeitung personenbezogener Daten zu 
bekämpfen. Zugegeben: Der Gesetzestext trägt das 
Seine zu einer solchen Auslegung bei. 

Bundes- und Landesdatenschutzgesetze leiten in der 
Tat ihre Regelung mi t der Feststellung ein, der 
Datenschutz solle dem Mißbrauch bei der Datenver
arbeitung entgegenwirken. Anders formulierte noch 
das erste Hessische Datenschutzgesetz. Seine 
Eingangsnormen brachten deutlich den Wunsch zum 
Ausdruck, auf die Informationsverteilung mit Hilfe 
geziel ter Verarbei tungsregeln Einfluß zu nehmen. 
Hinter dem unterschiedlichen Wortlaut verbirgt 
sich freilich keine inhaltliche Divergenz. Bundes
und Landesdatenschutzgesetze verfolgen vielmehr 
genau das vom Hessischen Gesetzgeber schon festge
legte Ziel. Ganz in diesem Sinn untersagt das BDSG 
jede Verarbeitung personenbezogener Daten, solange 
es an einer einschlägigen Rechtsgrundlage oder an 
der Einwilligung des Betroffenen fehl t. Aus dem 
gleichen Grund enthal ten alle Datenschutzgesetze 
detaillierte Vorschriften zu den einzelnen Verar
beitungsphasen, die den Umfang der Datenverarbei
tung ebenso einschränken wie die Verbreitung 
personenbezogener Angaben. Nichts anderes be
zwecken schließlich die in den Gesetzen festge
schriebenen organisatorisch-technischen Verarbei
tungsvoraussetzungen. Kurzum, die Datenschutzge
setze sind durchweg darauf bedacht, die Informa
tionsverteilung um einer konsequenten Gefahrenab
wehr willen zu regeln. In dem Maße aber, in dem es 
ihnen gelingt, dieses Ziel zu erreichen, verhin
dern sie zugleich jede mißbräuchliche, weil gegen 
die festgelegten Verteilungsgrundsätze verstoßende 
Verarbeitung. 

Die Datenschutzgesetze versuchen, bei allen Unter
schieden in den Details, ihre Steuerungsfunktion 
mit Hilfe von sechs Grundsätzen zu erfüllen: 
- Die Verarbeitung personenbezogener Daten muß 

unter allen Umständen subsidiär sein o Solange es 
also möglich ist, die jeweils wahrzunehmende 
Aufgabe anders zu erfüllen, muß von einem Rück
griff auf personenbezogene Angaben abgesehen 
werden. 
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- Wo sich die Verarbei tung nicht vermeiden läßt, 
muß sie immer mit einer klar definierten, jeder
zeit nachvollziehbaren Aufgabe zusammenhängen 
und auf das konkret erforderliche Maß beschränkt 
bleiben. Jede Verarbeitung ist, mit anderen 
Worten, besonders zu rechtfertigen. Die Legiti
mation kann aber allein durch die Verknüpfung 
mi t einer bestimmten Aufgabe erbracht werden. 
Dami t is t einersei ts die Transparenz, anderer
seits aber auch die Kontrollierbarkeit der 
Verarbeitung gesichert. Daraus erklären sich 
beispielsweise die langen Auseinandersetzungen 
um das Melderechtsrahmengesetz. Solange wie die 
Aufgabe der Meldebehörden, genaugenommen, ledig
lich darin bestand, Sammelstelle der von der 
öffentlichen Verwaltung benötigten Informationen 
zu sein, war es inakzeptabel. Den Anforderungen 
des Datenschutzes entsprach es erst, als der 
Gesetzgeber den Identi tätsnachweis in den Vor
dergrund stellte und von dort aus die Registrie
rung rechtfertigte (§ 1). Die eindeutig einge
schränkte Aufgabe hat eine ebenso klar begrenzte 
Verarbeitung zur Folge. Konsequenterweise knüpft 
das Bayerische Datenschutzgesetz (Art. 16 f~) 
die Zulässigkei t der Verarbei tung ausdrücklich 
an eine gesetzliche Aufgabenzuweisung. Der 
Gesetzgeber soll damit gezwungen werden, die 
Tätigkei t der öffentlichen Verwal tung auch und 
gerade im Hinblick auf die Verarbei tung perso
nenbezogener Daten zu überdenken. Die geforderte 
gesetzliche Regelung bietet die Chance zur 
Korrektur allzu vager Aufgabendefini tionen und 
verspricht damit mehr Schutz vor oft für Außen
stehende kaum wahrnehmbaren Aufgabenmodifika
tionen, die das Maß und die Intensität der 
Verarbeitung beträchtlich erhöhen. 

- Die strikte Aufgabenorientierung beinhaltet 
zugleich eine Zweckbindung der Verarbeitung. 
Personenbezogene Daten, die für bestimmte Aufga
ben erhoben und verarbei tet werden, sind kein 
beliebig nutzbares Informationsmaterial. Sie 
bleiben vielmehr ein grundsätzlich nur be
schränkt verwendbares Informationsinstrument. 
Die Organisationseinhei t ist unter diesen Um
ständen kein tauglicher Maßstab für den Zugang 
zu den Daten. Auch wenn also eine Verwal tungs-
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einheit für eine Vielzahl ebenso unterschiedli
cher wie komplexer Aufgabenbe-rerche-------zu-ständig 
ist, ändert sich nichts an der Verpflichtung ~ 
die vom Datenschutz aufgerichteten Informations
schranken auch und gerade innerhalb ihres eige
nen Bereiches zu beachten. An die Stelle eines 
rein formalen Behördenbegriffs tritt damit eine 
strikt funktionale Betrachtung. Wiederum bietet 
das Melderechtsrahmengesetz (§ 18 Abs. 6) ein 
Beispiel dafür. Der Gesetzgeber spaltet die 
Kommune bewußt in klar voneinander getrennte 
Aufgabenbereiche und unterbind~t dami t geziel t 
alle Versuche, Daten, über die das Einwohnermel
deregister verfügt, als Teil einer jedenfalls 
intern jederzeit zugänglichen kommunalen Daten
bank anzusehen. 

- Der Datenschutz kann und will die Übermi ttlung 
personenbezogener Daten nicht ausschließen, 
stell t aber Anforderungen, die eine Einschrän
kung der Übermi ttlungsrisiken zum Ziel haben. 
Dazu zähl t zunächst und vor allem eine genaue 
Überprüfung der jeweils verarbeiteten Angaben 
auf ihre Übermittlungsfähigkeit. Der Gesetzgeber 
hat es zwar ausdrücklich und zu Recht abgelehnt, 
den Datenschutz je nach der Art der verarbeite
ten Daten zu variieren oder überhaupt erst 
vorzuschreiben. Freie Daten gibt es deshalb 
ebensowenig wie sich die gesetzlichen Bestim-

I •• 
mungen auf Vorkehrungen zur VerarbeJ.tung "sensJ.-
tiver" Daten beschränken. Entscheidend ist nicht 
eine wie immer durchgeführte abstrakte Klassifi
kation der personenbezogenen Angaben, sondern 
allein der Verarbeitungskontext. Wo aber auf den 
Kontext sorgfältig geachtet wird, macht sich 
alsbald die Notwendigkeit weitreichender, ja 
unter Umständen vollständiger Übermittlungssper
ren bemerkbar. Ganz in diesem Sinn hat das 
Bundesverfassungsgericht den Zugriff auf die 
Drogenberatungsstellen vorhandenen Daten ver
wehrt. Die therapeutische Funktion der Drogen
beratungsstellen verbietet in der Tat jede 
Proliferation der ihnen überlassenen Angaben, 
zwingt also zu einer Abschottung gegenüber allen 
anderen Behörden, so wichtig, ja unverzichtbar 
die Information aus deren Perspektive erschei
nen mag. Das Sozialgesetzbuch geht diesen Weg in 
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seinem zehnten Buch (§§ 67 ff.) konsequent 
wei ter. Die dort. formulierten Übermi ttlungs
schranken räumen endgültig mit der Vorstellung 
auf, die öffentliche Verwaltung könne und 
dürfe die in ihrem Bereich vorhandenen Daten 
grundsätzlich für alle ihr obliegenden Aufga
ben verarbeiten. Je breiter vielmehr die 
Palette staatlicher Aufgaben gerät, desto mehr 
nehmen die Informationssperren zu. Der Verar
beitungskontext signalisiert die Verwendungs
grenzen. 

- Die Zulässigkeit der Übermittlung begründet 
noch keine Verwendungsfreihei t. Im Gegenteil, 
die jeweils weitergegebenen Angaben dürfen 
grundsätzlich nur zu dem Zweck verarbeitet 
werden, zu dem sie übermi ttel t worden sind. 
Konsequenter Datensch~tz beinhaltet insofern 
immer und zugleich ein Zweckentfremdungsver
bot. Die Informationsbarrieren entfallen also 
nicht mit zunehmender Entfernung von der 
ursprünglichen speichernden Stelle. Der Verar
beitungsprozeß bleibt vielmehr an Orientie
rungspunkte gebunden, die seine Überschaubar
kei t und Kontrollierbarkei t sichern. Die 
Zweckbindung engt den Verarbeitungsspielraum 
ein und setzt einer technisch durchaus mögli
chen Variation der Verarbeitungsziele von 
vornherein Grenzen. 

- Aufgabenbindung und Zweckentfremdungsverbot 
widersetzen sich jedem Versuch, einen wie auch 
immer gearteten Schlüssel zu entwickeln, der 
den Zugriff auf sämtliche der öffentlichen 
Verwaltung zur Verfügung stehende personenbe
zogene Daten sichert. Deshalb begnügt sich das 
Personalausweisgesetz nicht damit, die für die 
Ausweisfunktion notwendigen Aufgaben ab
schließend aufzuzählen, sondern beugt zugleich 
einer Verwendung der Seriennummer für die 
Erschließung von Dateien vor. Der Personalaus
weis mag sich technisch vorzüglich als Schlüs
sel zu den staatlichen Datenbanken eignen, 
jeder Schritt in diese Richtung ist aber 
zugleich ein Schri tt in die Illegali tät. Der 
Gesetzgeber duldet nur einen Ausweis, der die 
Chancen der Verarbeitungstechnik eben nicht 
nutzt und damit eine multifunktionale Verwen
dung bewußt ausschließt. Das Personalausweis
gesetz greift mit seinen Bestimmungen den 
gemeinsamen Beschluß des Rechts- und des Innen-
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ausschusses des Bundestages auf. Dort war 
bereits auf die mit der Einführung eines 
allgemeinen Personenkennzeichens verbundenen 
Gef ahren hingewiesen worden. Sie wiederholen 
sich immer dann, wenn das gleiche Ziel, der 
Zugang zu grundsätzlich allen über den einzel
nen gespeicherten Daten, auf anderem Weg 
erreicht 'werden kann. Ein wirksamer Daten
schutz ist nur so lange möglich, wie eine 
Parzeliierung der . Information bewußt in Kauf 
genommen und rechtlich abgesichert wird. 

4. Mi t diesen Grundsätzen sind zugleich die Prob
lemzonen angedeutet. In der Auseinandersetzung 
mi t den sich aus jedem dieser Grundsätze er
gebenden Anforderungen werden Widerstände und 
Schwierigkeiten deutlich und gewinnt der Daten
schutz eine konkrete, auf die jeweiligen Teile 
der öffentlichen Verwal tung bezogene Bedeutung. 
Nur auf dem Hintergrund der einzelnen Grundsätze 
lassen sich deshalb auch die Fragestellungen 
beschreiben und verstehen, die Verlauf und Stand 
der Diskussion über die Auswirkungen des Daten
schutzes auf die polizeiliche Tätigkeit markie
ren. 

4.1 Ganz gleich nun, um welchen Verarbeitungsaspekt 
es im einzelnen geht, ein Stichwort kehrt stän
dig wieder: Die "Verrechtlichung" der polizeili
chen Informationsverarbei tung. Gemeint ist die 
Notwendigkeit, die Verarbeitung personenbezoge
ner Daten im polizeilichen Bereich mit Hilfe 
besonderer, an den spezifischen Aspekten der 
polizeilichen Tätigkeit orientierter Rechtsvor
schriften genau zu regeln. Wer freilich in der 
"Verrechtlichung" eine schlicht selbstverständ
liche g für alle Teile der öffentlichen Verwal
tung gleichermaßen gel tende und deshalb keiner 
weiteren Diskussion bedürftige Konsequenz des 
Datenschutzes erblickt, sieht sich alsbald 
heftigem Widerspruch ausgesetzt. Für die einen 
ist die "Verrechtlichung" in Wirklichkei t nur 
ein unverhohlener Versuch, eine rechtlich be
denkliche polizeiliche Praxis nachträglich zu 
legalisieren. Die anderen haI ten sie nicht nur 
deshalb für inakzeptabel, weil sie, wie man 
meint, einen, wenn auch kaschierten Vorwurf der 
Illegalität an die Adresse der Polizei beinhal
tet, sondern auch und vor allem, weil sie in ihr 
das trojanische Pferd einer schier unerträgli
chen Bürokratisierung der polizeilichen Arbei t 
sehen .. 
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Zunächst: Der Datenschutz schafft für die Poli
zei wie für die gesamte übrige öffentliche 
Verwal tung eine völlig neue Ausgangssi tuation. 
Ganz gleich wie die Verarbeitung personenbezoge
ner Daten bisher erfolgte, sie muß fortan den 
sich aus dem Datenschutz ergebenden Anforderun
gen angepaßt werden. Weder das BDSG noch irgend 
eines der Landesdatenschutzgesetze läßt auch nur 
den geringsten Zweifel aufkommen: Die Verarbei
tung bleibt solange unzulässig, wie es an ein
wandfreien, den konkreten Verarbeitungsprozeß 
rechtfertigenden rechtlichen Grundlagen fehlt. 
Eine Alternative zur "Verrechtlichung" gibt es 
unter diesen Umständen nicht. Bislang benutzte 
Verarbeitungsformen'müssen daher nach den neuen, 
am Datenschutz ausgerichteten Verarbei tungsmaß
stäben beurteil t werden.' Von einer nachträgli
chen Legalisierung kann, so gesehen, keine Rede 
sein. Ebensowenig aber von einem Vorwurf. Der 
Gesetzgeber ahndet nicht bislang Praktiziertes, 
er stellt lediglich die Weichen für alle zukünf
tige Verarbeitung personenbezogener Daten. 
Vorwürfe lassen sich infolgedessen nur dort 
erheben, wo den veränderten, dem Datenschutz 
Rechnung tragenden Bedingungen nicht entsprochen 
wird. Auch der Bürokratisierungseinwand über
zeugt nicht. Zur Debatte steht keineswegs eine 
zweifelhafte oder gar überflüssige Normenproduk
tion, sondern einzig und allein jenes Mindestmaß 
an ,Vorschriften, dessen es unbedingt bedarf, um 
den Verarbeitungsspielraum, nicht zuletzt im 
Interesse der Polizeibehörden, klar festzulegen, 
die für ihre Tätigkei t also notwendige Rechts
grundlage zu schaffen. 

Der kri tische Punkt liegt in Wirklichkei t an
derswo. Der Forderung nach einer "Verrechtli
chung" der polizeilichen Informationsverarbei
tung läßt sich, jedenfalls nicht ohne weiteres, 
entnehmen, wie sie realisiert werden soll, 
inwieweit mithin untergesetzliche Vorschriften 
schon ausreichen oder eine erschöpfende gesetz
liche Regelung vonnöten ist. Hier herrscht in 
der Tat nach wie vor Unklarhei t. Der bisherige 
Diskussionsverlauf, aber auch vor allem die mit 
dem Datenschutz gewonnenen Erfahrungen geben 
immerhin so viel zu erkennen: Die "Verrechtli
chung" muß notwendigerweise zu einem wesentli
chen Teil "Vergesetzlichung" sein. Schon des-
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halb, weil die Verarbeitung personenbezogener 
Daten durch die öffentliche Verwal tung, beson
ders im Rahmen der polizeilichen Tätigkeit, 
Eingriffe in die Grundrechte de~ Betroffenen mit 
sich bringt. Ganz gleich deshalb, um welche 
Verarbeitungsphase es im einzelnen geht, die 
Verarbei tung bedarf stets der gesetzlichen 
Grundlage. Niemand anders als der Gesetzgeber 
vermag infolgedessen den Polizeibehörden die 
Verarbeitungsbefugnis zu erteilen. 

Dennoch: Eine gesetzliche Regelung kann, und 
auch dies zeigt die Erfahrung, letztlich nicht 
mehr als Grunddaten polizeilicher Informations
verarbeitung normieren. Es ist nicht nur müßig, 
sondern gefährlich, vom Gesetzgeber zu erwarten, 
etwa auf alle Details jeder einzelnen Datei 
einzugehen. Gesetzlich festzulegen sind unter 
allen Umständen das Verarbei tungsziel, der 
Verarbeitungsumfang und die Verknüpfungsmöglich
keiten. Alle weiteren Aspekte lassen sich dage
gen nur mi t Hilfe von Verwal tungsvorschriften 
regeln. Erst das Zusammenspiel gesetzlicher und 
administrativer Vorkehrungen vermag einerseits 
den vom Datenschutz geforderten festen Verarbei
tungsrahmenzu schaffen und andererseits eine 
Verarbeitungsregelung zu garantieren, in die 
polizeiliche Erfahrungen und die damit zusammen
hängenden Informationsanforderungen, in Kenntnis 
der Konsequenzen des Datenschutzes, konstant 
eingehen. Die Balance zwischen dem notwendigen 
Eingriff des Gesetzgebers und seiner ebenso 
erforderlichen Zurückhaltung ist freilich schwer 
zu haI ten. Wo sie mißlingt, werden Datenschutz 
und polizeiliche Arbeit gleichermaßen diskredi
tiert. Ein Mehr an gesetzlicher Regelung, als 
der Datenschutz wirklich braucht, erschwert in 
der Tat die polizeiliche Arbei t in einer nicht 
mehr zu rechtfertigenden Weise. Umgekehrt ge
fährdet eine Regelung, die auf gesetzlich abge
sicherte Anforderungen zugunsten von Verwal
tungsvorschriften verzichtet, nachhaltig den 
Datenschutz. Mißt man nun daran den gegenwärti
gen Zustand, dann läßt er sich als eine ebenso 
vorsichtige wie langsame Annäherung an die 
Balance zwischen gesetzlichen und Verwal tungs
vorschriften beschreiben. Die Richtlinien für 
die kriminalpolizei lichen Sammlungen oder für 
die beim Bundeskriminalamt geführten Dateien 
sind ebenso untrügliche Signale dafür wie die an 
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die Adresse der Sicherhei tsbehörden im Melde
rechtsrahmengesetz und im zehnten Buch des 
Sozialgesetzbuchs formulierten Bestimmungen. 
Anders ausgedrückt: Der Weg ist eingeschlagen, 
das Ziel noch nicht erreicht. 

4.2 Präziser: Konsequenter Datenschutz verlangt, 
soweit es um eine gesetzliche Regelung geht, auf 
jeden Fall ein Doppel tes. Der Gesetzgeber muß 
über die bloße Aufgabenbeschreibung hinaus die 
Verarbeitungsbefugnis festlegen. An einer ge
setzlichen Aufgabendefinition fehlt es nun ohne 
Zweifel nicht. Beide, gleichsam klassische 
Funktionen polizeilicher Tätigkeit werden vom 
Gesetzgeber ausdrücklich angesprochen, die 
präventive in den Polizeigesetzen der Länder, 
die repressive in der Strafprozeßordnung. 
Sicher, ein Nachteil fällt sofort auf, die 
gesetzlic~e Regelung gründet sich auf General
klauseln . Die Quali tät einer Aufgabenbeschrei
bung mißt sich aber unter Datenschutzgesichts
punkten an der Präzision der Angaben zu der 
jeweiligen Funktion. Nur dann kann es wirklich 
gelingen, den Verarbeitungsumfang und das Verar
beitungsziel verläßlich abzuschätzen. Jeder Ver
such, dies zu erreichen, droh t dort zu schei
tern' wo das Gesetz nicht mehr enthält, als etwa 
den Hinweis auf die Verpflichtung, Gefahren für 
die öffentliche Sicherheit und Ordnung abzuweh
ren. So nahe jedoch die Kri tik an den General
klauseIn liegt, so wenig hilft sie letztlich 
weiter. Nicht von ungefähr finden sich General
klauseln nicht nur in den geltenden gesetzlichen 
Regelungen, sondern kehren auch in allen Vor
schlägen zur Reform des Polizeirechts wieder. 
Man kann gewiß darüber strei ten, ob es noch 
angebracht ist, Sicherheit und Ordnung zu erwäh
nen. Doch selbst wenn man sich mi t der öffent
lichen Sicherhei t begnügt I ändert sich an der 
für den Datenschutz allein relevanten Perspek
tive nichts. Nach wie vor gibt eine Generalklau
sel den Ton an. Nur zu verständlich. Die Gefah
renabwehr kann eben immer nur mi t Hilfe einer 
Generalklausel umschrieben werden. Punktuelle 
Konkretisierungen sind bestenfalls Interpreta
tionswegweiser; sie eignen sich also nicht dazu, 
die Generalklausel zu ersetzen, wenn der pOli
zeilichen Tätigkeit nicht ein jederzeit überhol
bares und dami t letztlich zufälliges Gefahren
bild zugrundegelegt werden soll. 
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Um so sorgfäl tiger gil t es freilich den Anwen
dungsbereich der Generalklausel zu betrachten. 
Schon im Hinblick auf die mögliche Ausgrenzung 
einzelner Aufgaben, die dann, für sich betrachtet, 
praz1ser gefaßt werden könnten. Unter diesem 
Aspekt verdienen gerade die Bemühungen, die Ord
nungsverwaltung von allen übrigen polizeilichen 
Aufgaben zu trennen, besondere Beachtung. Bei der 
Ordnungsverwaltung lassen sich in der Tat die 
jeweils in Betracht kommenden Funktionen genau 
festlegen und so zugleich die Verarbeitung perso
nenbezogener Daten eingrenzen. Einmal mehr gilt es 
an das Melderecht zu erinnern. Für den Datenschutz 
war und ist die Absonderung der Meldebehörden, 
verbunden mit der gesetzlichen Festlegung der 
ihnen zugewiesenen, spezifischen Aufgaben eine 
essentielle Voraussetzung einer begrenzten, über
schaubaren und kontrollierbaren Verarbeitung. 
Ähnlich kann, ja muß bei allen anderen Teilen der 
Ordnungsverwaltung verfahren werden. Wiederum 
kommt es also darauf an, den Verarbei tungsprozeß 
mit der einzelnen zur Debatte stehenden Aufgabe zu 
verbinden, ein strikt aufgabenorientiertes Infor
mationssystem also zu konstruieren, dessen Verwen
dungsmöglichkeiten feststehen müssen und das, wie 
bei den Meldebehörden, anderen Behörden nur unter 
bestimmten gesetzlich festgelegten Voraussetzungen 
zugänglich sein darf. Der Datenschutz widersetzt 
sich insofern allen Versuchen einer wohlfahrts
staatlichen Definition der Polizeiaufgaben. Die 
Risiken der Informationsverarbei tung lassen sich 
nur verringern, wenn jede Chance wahrgenomm~n 

wird, zwischen den einzelnen Aufgaben zu differen
zieren und gezielt auf sie zu reagieren. 

Selbst dort aber, wo, wie im eigentlichen Polizei
bereich, der Gesetzgeber auf Generalklauseln 
angewiesen ist, bietet die Aufgabenbeschreibung 
durchaus Ansatzpunkte, die es erlauben, den Rahmen 
der Informationsverarbei tung abzustecken. So mag 
kein Zweifel an der Verpflichtung der Polizei 
bestehen, Gefahren für die öffentliche Sicherheit 
abzuwehren, ebensowenig ist aber zu bestrei ten, 
daß polizeiliche Gefahrenabwehr eine konkrete 
Gefahr voraussetzt. Genau diese Bedingung bekommt 
dann eine ganz besondere Bedeutung, wenn sich die 
Polizei im Rahmen ihrer präventi ven Aufgabe dem 
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Staatsschutz zuwendet. Der Gesetzgeber hat hier 
alles getan, um Fehlinterpretationen zu vermeiden. 
Die generelle Beobachtung verfassungsfeindlicher 
Bestrebungen ist ausschließlich Sache des Verfas
sungsschutzes (§ 3 VerfSchutzG), mithin einer von 
der Polizei deutlich getrennten Behörde, die 
bewußt nicht mit polizeilichen Befugnissen ausge
stattet wurde. Konsequenterweise müssen deshalb 
auch Polizei und Verfassungsschutz mi t eigenen, 
klar voneinander abgesonderten Informationssy
stemen arbeiten. 

Diese vom Gesetzgeber deutlich gezogene und im 
Informationsbereich nachhaltig bestätigte Grenze 
riskiert dann überschri tten zu werden, wenn die 
Staatsschutzabteilungen der Polizei Daten im 
Vorfeld von Straftaten verarbei ten. Allzu leicht 
geht die durch die Aufgabe der Polizei gebotene 
Verbindung, zwischen der Informationsverarbeitung 
und einer konkreten Gefahr verloren. Sowei t etwa 
die Polizei ohne einen spezifischen Anlaß Kandida
turen für eine bestimmte poli tische Gruppierung, 
Parteimitgliedschaften u.ä. registriert, verarbei
tet sie Angaben, die, wenn überhaupt, in dem 
jeweils zulässigen Umfang einzig und allein durch 
den Verfassungsschutz aufgenommen und verwertet 
werden dürfen. Der Gesetzgeber duldet keine Ver
doppelung der Verarbeitung, er statuiert eine 
ausschließliche Kompetenz, die unter allen Umstän
den gewahrt werden muß. Die Staatsschutzabteilun
gen . sind kein zweiter Verfassungsschutz. Die 
konkrete Gefahr ist deshalb bei aller Verpflich
tung zur präventiven Tätigkeit eine verbindliche, 
strikt zu beachtende Schranke der Informationsver
arbeitung. Dementsprechend stellen Übermittlungen 
der Polizei an den Verfassungsschutz und umgekehrt 
Übermittlungen des Verfassungsschutzes an die 
Polizei keine behördeninternen Übermittlungen dar, 
sondern die Weitergabe personenbezogener Daten an 
eine andere Behörde, die in je.dem Einzelfall an 
den Zulässigkei tsvoraussetzungen der Datenschutz
gesetze und der bereichsspezifischen Regelungen zu 
messen sind. 
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4.3 Freilich: Je deutlicher sich zeigt, wie wenig bei 
der Aufgabenbeschreibung auf Generalklauseln 
verzichtet werden kann, desto mehr verschiebt sich 
unter Datenschutzgesichtspunkten der Regelungs
schwerpunkt auf die Befugnisnormen . Ihnen kommt 
dann ein besonderes Gewicht zu, wenn, wie etwa bei 
den Polizeibehörden , Aufgaben nur in einer sehr 
allgemein gehaltenen Form angegeben werden können. 
Die Befugnisnormen kompensieren, so gesehen, die 
mangelnde Präzision der Aufgabenbeschreibung. In 
dem Maße, in dem es mi t Hilfe der Befugnisnormen 
gelingt, die Verarbeitungsvoraussetzungen mög
lichst genau festzulegen, werden auch die mit den 
bei der Aufgabenbeschreibung benutzten General
klauseln verbundenen Risiken ausgeglichen. Wohl 
keine andere Frage ist gegenwärtig allerdings so 
kontrovers wie die nach den Befugnisnormen. Gewiß, 
die Akzente werden in einer zuweilen sehr unter
schiedlichen Weise gesetzt. Während für die einen 
der präventive Bereich gleichsam das Musterbei
spiel für fehlende Befugnisnormen ist I erscheint 
den anderen die Situation im repressiven Bereich 
mindestens ebenso bedenklich, wenn nicht noch 
regelungsbedürftiger. 

Ganz gleich aber wie man sich dazu stellt, eines 
läßt sich der Diskussion inzwischen mit Sicherheit 
entnehmen: Weder die Grundnormen der Polizeige
setze noch Bestimmungen wie die §§ 161 und 163 
StPO genügen letztlich den Anforderungen einer 
Befugnisnorm. Man mag ihnen, wie sich vor allem am 
Beispiel der StPO zeigt! im Einzelfall den einen 
oder anderen Anhaltspunkt für konkrete Befugnisse 
bei der Informationsverarbeitung entnehmen können. 
Gewonnen ist aber dami t nicht viel mehr als eine 
kurzfristige Überbrückung der durch den Mangel an 
einer klaren, die einzelnen Verarbei tungsaspekte 
aufgreifenden gesetzlichen Befugnisreg~lung verur
sachten Schwierigkeiten. 

Die Datenschutzgesetze bieten keinen Ausweg. Sie 
enthalten zwar durchweg Vorschriften, die aus
drücklich auf die einzelnen Verarbeitungsphasen 
eingehen und geziel te Anforderungen formulieren. 
Schaut man aber genau hin, dann stellt man alsbald 
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fest, daß der Gesetzgeber nicht mehr tut, als 
bestimmte, generelle. Verarbeitungsgrundsätze 
festzulegen. Konkret: Sowohl das BDSG als auch 
die Landesdatenschutzgesetze knüpfen beispiels
weise die Zulässigkeit der Speicherung personen
bezogener Daten an die Erforderlichkeit der 
jeweils zur Debatte stehenden Angaben für die im 
einzelnen wahrzunehmende Aufgabe. Mehr als der 
für die Verarbeitung rechtlich verbindliche 
Rahmen ist damit nicht angegeben. Was "Erforder
lichkei t", mi t anderen Worten, genau bedeutet, 

,kann nicht den Datenschutzgesetzen, sondern 
allein einer sich direkt auf die polizeiliche 
Tätigkeit beziehenden Befugnisnorm entnommen 
werden. 

Kurzum, der Gesetzgeber hat keine Wahl. Er muß 
die Konsequenzen aus der Prämisse ziehen, die er 
selbst gesetzt hat. Die Entscheidung für den 
Datenschutz ist zwangsläufig zugleich eine 
Entscheidung für die Informationsverarbeitung 
regelnde Befugnisnormen. Nur so lassen sich 
weitere, den Datenschutz gefährdende und die 
Polizeibehörden verunsichernde Kontroversen 
vermeiden. Und nur auf diesem Weg kann eine 
Regelung gefunden werden, die auch und gerade 
bei der Informationsverarbei tung deutlich zwi
schen präventiven und repre~siven Funktionen mit 
all den dami t für die Verarbei tung verbundenen 
Konsequenzen unterscheidet, also beim Verarbei
tun~sverlauf die gleichsam orig1nare polizei
liche Tätigkeit im Rahmen der Gefahrenabwehr von 
der Aktivität als Hilfsorgan der Staatsanwalt
schaft abgrenzt. Wer dabei Regelungsadressat 
ist, die Polizei oder die Staatsanwal tschaft, 
spielt für die Notwendigkeit, die Verarbeitungs
bedingungen festzulegen, weiter keine Rolle. 
Präzise Verarbeitungsregeln bleiben in jedem 
Fall notwendig. 
Sicher, gesetzliche Regelungen, die, wie die 
Datenschutzgesetze, ebenso neue wie weitreichen
de Verhaltensanforderungen formulieren, zwingen 
dazu, eine Übergangszei t in Kauf zu nehmen, um 
die Anwendungsprobleme genau erkennen und auf 
sie gezielt reagieren zu können. Doch die Schon
zei t ist abgelaufen. Dies um so mehr als Rege
lungen vorliegen, die sich durchaus als Grund
lage für die notwendigen Befugnisnormen anbie
ten. Die Richtlinien für die kriminalpolizeili
chen Sammlungen sind das wohl wichtigste Bei
spiel dafür. Sie zeigen, wie in Kenntnis sowohl 
der Anforderungen des Datenschutzes als auch der 
Besonderheiten polizeilicher Tätigkeit über-
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zeugende und praktikable Lösungen gefunden 
werden können. Mi t Hilfe der KpS ist es etwa 
gelungen, den Konflikt um die Auskunftsver
pflichtung gegenüber dem Betroffenen aus der 
diskussionsvernebelten Abstraktion des BDSG 
herauszunehmen und weitgehend zu entschärfen. 
Die polizeil~che Praxis zeigt, wie sehr die vom 
Datenschutz im Interesse des Betroffenen gefor
derte Transparenz der Verarbeitung auch im 
polizeilichen Bereich gesichert werden kann. 
Nach wie vor gibt es freilich eine Reihe offener 
Fragen. Auch dafür ein Beispiel. Das Bundeszen
tralregistergesetz knüpft an' die Verpflichtung, 
Eintragungen über Verurteilungen zu tilgen (§§ 
43 ff.), ein Verwertungsverbot (§ 49), eine 
unter Datenschutzgesichtspunkten überaus wichti
ge Konsequenz. Gerade wenn, wie von den Daten
schutzgesetzen gefordert, Kontext und Zweck den 
Verlauf und die Bedingungen der Verarbeitung 
bestimmen, zähl teine zei tliche Befristung der 
Verwendung personenbezogener Daten zu den ebenso 
selbstverständlichen wie elementaren Voraus
setzungen des Datenschutzes. Spätestens an den 
Löschungsbestimmungen des BDSG erweist sich: 
Konsequenter Datenschutz vel!langt ein kontrol
liertes Vergessen. Nicht die zei tlose Informa
tion, sondern die in Kenntnis der Verarbeitungs
ziele und ihrer konkreten Bedeutung zeitlich 
begrenzte Verarbei tung ist deshalb der Grund
satz, von dem jede speichernde Stelle inner
und außerhalb des öffentlichen Bereichs ausgehen 
muß. So gesehen beinhaI tet § 49 BZRG eine den 
Datenschutzanforderungen voll entsprechende 
Zielvorgabe • Die Erfahrung zeigt freilich: Das 
Verwertungsverbot wirkt nur partiell. Für die 
Polizeibehörden jedenfalls gilt: Sie verarbeiten 
Informationen über Straftaten nach anderen als 
den im BZRG festgehaltenen Grundsätzen. Man kann 
nun in der Tat lange darüber streiten, ob die in 
§ 49 BZRG verwendete F'ormulierung von der "im 
Rechtsverkehr" untersagten Verwertung, etwa die 
Wei tergabe von Informationen über getilgte 
Verurteilungen und die damit verbundenen Straf
taten innerhalb der Polizei sowie an andere 
Behörden ausschließt oder nicht. Fest steht in 
jedem Fall soviel: Jede restriktive Interpreta
tion untergräbt das Ziel des BZRG, die Resozia
lisierung, und begünstigt die Errichtung von ihm 
gerade nicht gewollter Parallelregister. Aus dem 
"kontrollierten Vergessen" kann so leicht eine 
"manipulierte Vergeßlichkeit" werden. 



- '210 -

Strafverhütung und Strafverfolgung mögen im Hin
blick auf die polizeiliche Tätigkeit für andere 
und längere Fristen sprechen, als sie das BZRG 
vorsieht. Die Konsequenz kann aber dann nur 
sein, die Gründe offenzulegen und das BZRG 
entsprechend zu korrigieren. Die KpS versuchen, 
der Kritik an der bisherigen Verarbeitungspraxis 
Rechnung zu tragen. Sie sehen Übermittlungs
schranken vor, die sich ausdrücklich an § 49 
BZRG orientieren. Bedenken sind dennoch ange
bracht. Schon deshalb, weil unklar bleibt, wie 
es um die Geltung der anderen im BZRG enthalte
nen Schutzvorschriften steht. Zudem konnte 
gerade dieser Teil der KpS bislang nicht reali
siert werden. Der . Ausgang des Verfahrens ist 
eben der Polizei in sehr vielen Fällen unbe
kannt. Sie ist infolgedessen gar nicht in der 
Lage, sich anhand der eigenen Unterlagen Gewiß
heit über. die Fristen zu verschaffen. Ferner 
fehl t es noch immer an einem praktikablen Weg, 
der es ermöglichen könnte, die BZRG-Fristen bei 
allen Auskünften zu beachten. Und schließlich: 
Dem Datenschutz entspricht allein eine unmißver
ständliche Trennung zwischen polizeiinternem 
Gebrauch der Information und einer Übermittlung 
an Dritte. An einer solchen klaren Grenzziehung 
mangelt es aber. 

4.4 Bleibt eine letzte, nicht minder signifikante 
Problemzone: Die Auswirkungen der durch den 
Datenschutz bewirkten Abschottung der Verarbei
tung personenbezogener Daten. Sie verändert ohne 
Zweifel die Zugriffsmöglichkei ten der Polizei. 
Der Gesetzgeber hat allerdings den Konflikt 
durchaus gesehen. Das zehnte Buch des Sozialge
setzbuches, um nur das wahrscheinlich wichtigste 
Beispiel zu nennen, schließt eben nicht jeden 
Zugang von vornherein aus, sondern akzeptiert 
Ausnahmen. Sie sind sorgfäl tig abgestuft, und 
zwar sowohl durch die Restriktion der übermi t
telbaren Angaben als auch durch unterschiedliche 
Übermittlungsbedingungen (§§ 68, 72, 73). 

Der Kompromiß verdeutlicht zugleich: Für alle 
Behörden, also auch für die Polizei, gibt es nur 
den einen im Gesetz festgelegten Zugang zu den 
Sozialdaten. Spätestens an den §§ 67 ff. SGB~X 

zeigt sich deshalb, wie wenig sich die traditio
nellen Vorstellungen über die Amtshilfe in ein 
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Regelungssystem der Informationsverarbeitung 
einfügen lassen, das sich an der Zweckbindung 
orientiert und sich deshalb für eine sorgfältige 
Abschottung ausspricht. Konsequenterweise ist 
daher auch in anderen Bereichen gefordert wor
den, die herkömmlichen Grundsätze der Amtshilfe 
durch eine die Anforderungen des Datenschutzes 
berücksichtigende Informationshilfe zu ersetzen. 

Wie wei t nun die Folgen der gesetzlichen Zu
gangsregelung reichen, erweist sich dann etwa, 
wenn Sozialbehörden Informationen an Gewerbeäm
ter übermi tteln, für die sich auch die Polizei 
interessiert. Die Daten haben zwar den Sozialbe
reich verlassen. Sie sind aber deshalb nicht 
freigegeben. Die Übermi ttlung ist vielmehr im 
Hinblick auf die Informationserwartungen einer 
bestimmten Behörde erfolgt. Die Zulässigkeit der 
Weitergabe ist also in Kenntnis dieser Erwartun
gen geprüft und bejaht worden. Daraus folgt 
freilich zugleich die Verpflichtung, die Angaben 
anderen Behörden nicht zu überlassen. Entschei
dend ist mit anderen Worten nicht, ob der Infor
mationswunsch durch die je spezifische Aufgabe 
gedeckt wird, den Ausschlag gibt vielmehr allein 
der Informationsweg . Das Sozialgesetzbuch ver
sperrt den indirekten Zugang und verlangt eine 
direkte Anfrage bei den Sozialbehörden. Dort muß 
die Relevanz der Daten für die konkrete Aufgabe 
gel tendgemacht werden und dort sind auch die 
gesetzlich vorgeschriebenen Übermittlungsvoraus
setzungen zu prüfen. 

Die Verwirklichungschancen einer strikt funktio
nal orientierten, auf Abschottung bedachten 
Verarbeitungsregelung schwinden freilich, sobald 
sich Direktanschlüsse durchzusetzen beginnen. 
Die klare, zweckgebundene Zuordnung des Datenbe
standes weicht einer eindeutig multifunktionalen 
Verwendung. Darauf gründen sich die Vorbehal te 
gegen die von den Polizeibehörden angestrebten 
und partiell realisierten on-line-Verbi~dungen 
zu den Dateien der Kraftfahrzeugzulassungsstel
len oder der Meldebehörden. Sicher, der Direkt
anschluß stößt, jedenfalls teilweise, auch auf 
Einwände, die sich auf das geltende Recht 
stützen. Die Straßenverkehrszulassungsordnung (§ 
26 Abs. 5) läßt nun einmal nur einen auf der.. 
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Einzelfall begrenzten Zugriff zu, eine Ein
schränkung, die mit dem Direktanschluß jeden 
Sinn verlieren würde. Weit mehr fällt jedoch 
letztlich die tiefgreifende strukturelle Verän
derung der Informationsverarbeitung ins Gewicht. 
Sie stell t genau die Grundsätze in Frage, die, 
wie etwa eine deutliche funktionale Trennung, 
den Kern eines wirksamen Datenschutzes aus
machen. Direktanschlüsse sind trotzdem nicht 
ausgeschlossen. Gerade am Beispiel der Kraft
fahrzeugzulassungsstellen läßt sich demonstrie
ren, daß es durchaus überzeugende Gründe dafür 
geben kann. On-line-Verbindungen müssen aller-

. dings die Ausnahme bleiben und bedürfen stets 
einer besonderen Rechtfertigung. Ihre Zulassung 
ist zudem von spezifischen, gesetzlich abzu
sichernden Vorkehrurigen abhängig zu machen, die 
eine vergleichbare Einschränkung und Kontrolle 
wie bei der Einzelfallübermi ttlung sicherstel
len. Ganz mi t Recht zähl t 'deshalb die on-line
Regelung z~ den wohl wichtigsten Aspekten einer 
Novellierung äer Datenschutzgesetze. 

5. Kurzum, die Aufgaben sind keineswegs gering und 
alles andere als einfach. Sie lassen sich aber 
nicht verschieben und erst recht nicht verdrän
gen. Der Datenschutz signalisiert eben nicht nur 
eine von vielen rechtlichen Anforderungen. Die 
Legalität administrativen Handelns mißt sich 
vielmehr in einer rechtsstaatlichen Demokratie 
auch und vor allem an der Informationsverarbei
tung • Die Folge sind unstrei tig komplexe Rege
lungen. Die Komplexi tät gehört jedoch zu den 
Kosten des Rechtsstaates. Ihre Entrichtung 
sichert nicht nur die Legalität administrativer 
Tätigkeit, sie ist zugleich ein nicht zu unter
schätzender Legitimationsgewinn für die öffent
liche Verwaltung. 



_ 213_ 

und Technisch-wissenschaftliche Datenverarbeitung 
~----~----~~~~----------------- -~------Forschung im BKA 

(Einführungsreferat zur Gruppendiskussion) 

Ernst Bunge 

Die materielle Spur, der gegenständliche Tatortbefund 
und seine Auswertung gewinnen in jüngerer Zei t mehr 
und mehr an Bedeutung. Zunehmende Einsichten in die 
Fragwürdigkeit von subjektiven 'Zeugenaussagen und 
Geständnissen fördern diese Entwicklung ebenso wie 
die Liberalisierung des Strafprozesses, dessen Ausge
stal tung sich an der Vorstellung von unantastbaren 
Grundrechten des Individuums, auch des fehlsamen und 
kriminellen, zu orientieren bemüht. Mit dieser wach
'senden Prävalenz des Sachbeweises korrespondieren 
Techniken, wie sie im Kriminal technischen Insti tut 

'des Bundeskriminalamtes angewandt und weiterent
wickelt werden. Die Elektronik bietet hier entschei
dende Hilfen. Bereits heute bilden Prozeßrechner die 
notwendige Ergänzung moderner Untersuchungsmethoden, 
bei denen - in Erweiterung des herkömmlichen Instru
mentariums - etwa das Rasterelektronenmikroskop, das 
Massenspektrometer und das Infrarot-Fourier-Spektro
meter eingesetzt werden. Die mit solchen Großgeräten 
nunmehr der Verbrechensaufklärung dienstbar gemachten 
neuen Techniken führen bei wei tgehender Reduzierung 
der für die Untersuchungen benötigten Einsatzmengen 
zu einem Maximum an analytischer Information. nie 
rationelle Erfassung und Auswertung der dabei in 
Sekundenschnelle anfallenden Daten können nur mit 
Hilfe der EDV gewährleistet werden. Elektronische 
Prozeßrechner ermöglichen die Datenerfassung im Echt
zeitbetrieb, die Datenreduktion und den zuverlässigen 
Vergleich mit bereits vorhandenen Datenbeständen. Sie 
ersparen im kriminal technischen Labor z. B. dem Che
miker die langwierige Auswertung von Meßdaten und 
bereiten die Ergebnisse seiner Untersuchungen zu 
übersichtlichen Protokollen auf. 
Diese neuen Techniken sind zunächst in der Industrie 
und in den Hochschulinsti tuten entwickel t und einge-, 
führt worden, ehe sie für Zwecke der Kriminaltechnik 
eingesetzt wurden. Hier erweitern sie den Aktionsra
dius des kriminal technischen Gutachters und leisten 
einen wesentlichen Bei trag zur Steigerung der Effi
zienz des Ermittlungsverfahrens. Dabei liegt die 
Bedeutung eb~nso in der zweifelsfreien Überführung 
des Täters wie im sicheren Ausschluß Unschuldiger aus 
dem Kreis der Verdächtigen. 
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Um neue Techniken und Verfahrensweisen auf ihre Mög
lichkeiten für eine Intensivierung der Verbrechensauf
klärung zu untersuchen und gegebenenfalls mi t dieser 
Zieliichtung spezifisch weiterzuentwickeln, hat das 
Bundeskriminalamt im Rahmen seines Kriminalistischen 
Instituts eine technisch-naturwissenschaftliche For
schungseinhei t "Technische Forschung KI 2" aufgebaut. 
Aufgabe dieser Einhei t ist es, im Zusammenwirken mi t 
den kriminalpolizei lichen Fachabteilungen des BKA und 
mit den Polizeien der Bundesländer den Bedarf an neuen 
technischen Verfahren zu ermitteln, daraus die Problem
stellungen für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zu 
erarbeiten und entsprechende Schwerpunktprogramme zu 
realisieren. 

Ein elektronisches Entwicklungslabor sowie ein Prozeß
rechenzentrum für wissenschaftlich-technische Datenver
arbeitung stehen einem Team' von 36 Wissenschaftlern und 
Ingenieuren,zur Verfügung, die - unter dem Oberbegriff 
11 Angewand te Mus tererkennung 11 - neue Methoden der rech
nergestützten Verarbei tung von Meßdaten, Texten, Bil
dern und Stimmen für die kriminalpolizeiliche Praxis 
erarbeiten. Das wissenschaftlich-technische Rechenzen
trum, dessen Aufbau im Zusammenhang mi t einigen For
schungsprojekten wirkungsvoll vom Bundesminister für 
Forschung und Technologie unterstützt wurde, stellt mit 
seinen fünf großen Prozeßrechnersystemen und mit seinen 
Zusatzgeräten zur Digi talisierung und Wiedergabe von 
Daten, Bildern, Signalen sowie mit seinen Programm
systemen international die größte Anlage dieser Art im 
Polizeibereich dar. 

Ein anschauliches Beispiel für Aufgabensteilung und 
Arbeitsweise ist das Forschungsprojekt "Forensische 
TonbandauswertungjStimmenvergleich". Es geht dabei, um 
die rechnergestützte Auswertung von Tonbandaufnahmen, 
wie sie z. B. in Fällen von erpresserischem Menschen
raub, bei Geiselnahmen oder bei Drohanrufen sich erge
ben. Solche Tonbänder mi t den Stimmen der Täter bzw. 
Tatverdächtigen enthalten Informationen u.a. zu folgen
den Fragen: 

Wer ist der Sprecher? 

Welche Schlüsse lassen sich aus Hintergrundge
räuschen ziehen? 

Handelt es si.ch um ein Orts- oder ein Fernge
spräch? 
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Welche Ermi ttlungsansätze können aus dem Dialekt 
des Sprechers und seinen Sprachbesonderheiten 
abgeleitet werden? 

Wenn etwa die Täter selbst ein Tonband mi t ihren 
Forderungen usw. übermi ttel ten: Mi t welchem Ton
bandgerät wurden die Aufnahmen gefertigt? Und: 
Wurden die Tonbänder (z. B. mi t der Stimme eines 
Entführten) manipuliert? 

Die Beantwortung dieser Fragen wird erschwert durch 
Besonderhei ten der jeweiligen Gesprächssi tuation, bei 
Telefongesprächen durch Verzerrungen des Sprachsignals, 
durch den Einfluß von Stress und Emotionen auf Anrufer 
und Angerufenen, durch Stimmen-Verstellung usw. Im 
Rahmen des Forschungsprojektes des Bundeskriminalamtes 
wurde nun ein Prozeßrechnersystem aufgebaut, mit dessen 
Hilfe Sprache digitalisiert, segmentiert, analysiert 
und auf vielfäl tige Wiese vermessen werden kann. Zu
gleich kann das System zur akustischen Verbesserung von 
Sprachaufnahmen eingesetzt werden, deren Verständlich
keit durch überlagerte Störungen beeinträchtigt ist. Es 
geschieht dies durch den Einsatz komplexer digi taler 
Filterverfahren. 

Mit Hilfe der Methoden, die im Rahmen dieses For
schungsprojektes interdisziplinär von Nachrichtentech
nikern , Phonetikern und Informatikern erarbei tet wur
den, konnten bereits in vielen Fällen von Schwerkrimi
nalität den mit der Aufklärung beauftragten Kriminalbe
amten nützliche Ermittlungshinweise gegeben werden. 
Gerichte erkannten die Eignung der Verfahrensweise für 
die Beweisführung an. Die Forschungsarbeiten werden 
weitergeführt, um die Schwankungsbereiche der Sprecher
merkmale systematisch zu untersuchen. Zu diesem Zweck 
muß mi t erheblichem Arbei tsaufwand eine große Anzahl 
von 11 Sprach-Proben 11 gesammel t und ausgewertet werden I 

um zu einer statistischen Absicherung von Einzelhypo
thesen zu gelangen. Die Weiterentwicklung des Projektes 
erfolgt beim BKA in Verbindung mi t Forschungseinrich
tungen des amerikanischen Federal Bureau of Investiga
tion (FBI) und der britischen Polizei. 

Ebenso wie die Sprache enthäl t auch die Handschrift 
Informationen über ihren Urheber. Gelingt es, diese 
Informationen zu entschlüsseln, können sie im Falle 
eines Verbrechens zu dessen Aufklärung sowie auch zur 
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Verhinderung der Fortsetzung oder Wiederholung der 
Straftat beitragen. Bei.handschriftlichen Vorlagen, die 
in Verbindung mit einem V~rbrechen eine Rolle spielen, 
ist u. a. von Bedeutung, wer den Text geschrieben hat, 
ob mehrere Schriftstücke von der gleichen Person ge
schrieben wurden usw. Um die Beantwortung solcher 
Fragen nach objektiv meßbaren Kri terien vornehmen und 
um zugleich das Massenproblem der vielen tausend Unter
suchungsaufträge bewältigen zu können, die dem BKA 
zugeleitet werden, wurde mit Förderung des Bundesmini
sters für Forschung und Technologie ein entsprechendes 
Forschungsprojekt durchgeführt. Zur Untersuchung einer 
Schriftprobe wird diese von einer Fernsehkamera abge
tastet, und es werden die Helligkei tswerte digi tali
siert und in Form von Zahlenwerten in den Rechner 
eingegeben. Diese Zahlen - pro Schrift ergeben sich 
etwa 250 000 Werte - werden nach· einem hierfür ent
wickelten Programm vom Rechner analysiert, der schrei
berspezifisc;he Merkmale ermi ttel t. Für jeden in Frage 
kommenden Schreiber werden diese Merkmale gespeichert. 
Bei einer neuen Schriftprobe dienen diese Merkmale 
dazu, den Rechner die Frage beantworten zu lassen, ob 
ihm berei ts Schriften (und dami t Schreiber) "bekannt" 
sind, die schreibspezifische Merkmale mi t größtmögli
cher Ähnlichkeit aufweisen. Unter den Laborbedingungen 
des Forschungsprojektes konnten erstaunlich hohe "Er
kennungssicherheiten" erzielt werden. 

In der inzwischen eingelei teten Entwicklungsphase des 
Projektes werden die bisher erziel ten Ergebnisse als 
Grundlage für ein Handschriftenanalyse- und -recher
chiersystem benutzt, das dem kriminalpolizei lichen 
Handschriftensachverständigen die Vorauswahl in größe
ren Vergleichsbeständen erleichtern soll. Mit anderen 
Worten: Nach Eingang einer Schriftprobe, die daraufhin 
zu untersuchen ist, ob vom Urheber bereits andere 
Schriften vorliegen, soll der Rechner dem Sachverstän
digen berei ts eine Auswahl solcher Schriften nachwei
sen, die mi t der neuen Probe eine größtmögliche Ähn
lichkeit haben. Damit würde der derzeit noch sehr 
zeitaufwendige Suchvorgang erheblich beschleunigt. 
Zugleich soll das System die Möglichkeit der objektiven 
Vermessung von Tat- und Vergleichsschrift eröffnen. 

Ebenfalls den Bereich der Handschriftenuntersuchung 
betrifft ein weiteres Forschungsprojekt, bei dem Grund
lagenuntersuchungen zur Schrifterzeugung durchgeführt 
werden. Zu diesem. Zweck werden die im Verlauf des 
Schreibvorganges auftretenden Erscheinungen wie 
Schreibdruck, -geschwindigkeit und -beschleunigung 
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gemessen, die in ihrer Gesamtheit das Schreibverhalten 
eines Menschen bestimmen. Ein Ausmessen dieses Schreib
verhaI tens und das Vers tändnis der einzelnen Vorgänge 
sind insbesondere dann wichtig, wenn <Schriftfälschungen 
als solche erkannt werden sollen. Zusätzlich zur Gewin
nung solcher Grundlagenerkenntnisse über Mechanik und 
Motorik des Schreibvorgangs wird im Rahmen des For
schungsprojektes versucht, durch Einsatz eines speziell 
für diese Zwecke entwickelten Laser-Scanning-Mikroskops 
von der Eindrucktiefe z.B. <eines Schreibstiftes in das 
Papier auf den Schreibdruckverlauf während des gesamten 
Schreibvorgangs zu schließen, um so ein zusätzliches 
Verfahren zur Erkennung von Schriftfälschungen zu 
erhalten. Gleichsam als Nebenprodukt werden bei diesen 
Untersuchungen Erkenntnisse gewonnen, die zur Entwick
lung eines Systems der Zugangskontrolle dienen sollen, 
bei dem sich ein "Befugter", dem der Zugang zu gestat
ten ist, durch seine Handschrift ausweist. 

Bei der kriminalpolizeilichen Auswertung insbesondere 
von sogenannten "Bekennerschreiben" nach terroristi
schen Anschlägen, bei Briefen mit erpresserischem 
Inhalt usw. ergeben sich Probleme der inhaltlichen und 
sprachstilistischen Analyse, um z.B. die Authentizität 
der Schreiben erkennen und sonstige Rückschlüsse auf 
die Urheber ziehen zu können. Im Rahmen des beim BKA 
durchgeführten Projektes "Linguistische Textanalyse" 
wird untersucht, ob für die Lösung dieser Probleme das 
Verfahren der rechnergestützten Textverarbeitung heran
gezogen werden kann. Zur Durchführung dieser Aufgabe 
ist ein Programmsystem entwickel t worden, mi t dessen 
Hilfe Texte in ihre stilistischen und inhaltlichen 
"Bausteine" zerlegt werden können. Das Prinzip des 
Vergleichens zweier Texte beruht dann auf dem Grund
satz f daß sie als umso ähnlicher angesehen werden, je 
mehr Wörter es gibt, deren Stämme in beiden Texten 
vorkommen, die jedoch im allgemeinen Sprachgebrauch 
seI ten sind, und daß der insowei t festgestell te Grad 
der Ähnlichkeit Rückschlüsse auf die Wahrscheinlichkeit 
gleicher Autorenschaft zuläßt. Die Merkmale, anhand 
derer die stilistische Ähnlichkeit ermittelt werden 
soll, werden - nach derzeitigem Stand des Projektes 
teils automatisch ausgewählt, teils vom Gutachter über 
ein Bildschirmgerät dem Rechner mitgeteilt, wobei eine 
eigens hierfür entwickelte Benutzersprache angewandt 
wird. Solche sprachlichen Besonderheiten können aber 
auch in computerverständlicher Formulierung verwendet 
werden, um in einer Text-Datenbank berei ts vorhandene 
Texte auffinden zu können. 
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Das polizeiliche Informationssystem INPOL speichert und 
verarbeitet u.a. für Zw~cke der Personen- und Sachfahn
dung Texte und Ziffern. Wünschenswert wäre es nun aber 
auch, über dieses System den abfrageberechtigten Poli
zeidien ststellen den raschen Zugriff zu bildhaften 
Informationen zu ermöglichen. Lichtbilder gesuchter 
Straftäter, Fotos mit gestohlenen Gegenständen, Abbil
dungen von Tatwerkzeugen, Tatortfotos: Diese und andere 
Abbildungen enthalten Informationen, die für die poli
zeiliche Tätigkeit von erheblicher Bedeutung sein 
können. Es ist daher die Aufgabe eines beim BKA mi t 
Unterstützung des Bundesministers für Forschung und 
Technologie betriebenen Pilotprojektes, die Probleme 
eines "Bilddatenbank- und Informationssystems 11 zu 
bestimmen und Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln. Dabei 
kommen modernste Verfahren der digitalen Bildverarbei
tung, der Mustererkennung und der Datenbank-Technologie 
zur Anwendung. 

In diesem Zusammenhang werden zunächst geeignete Bild
abtast-Systeme untersucht, die einer Digitalisierung 
der bildlichen Darstellung dienen, d.h. mit deren Hilfe 
sich die geometrischen und die tonwertmäßigen Elemente 
der Abbildungen registrieren lassen. In einem zwei ten 
Arbeitsschritt geht es darum, die digitalisierten 
Bilder mi t Hilfe entsprechender Codierverfahren so zu 
speichern, daß im Rechner möglichst wenig Speicherplatz 
in Anspruch genommen wird. Dies ist erforderlich, weil 
Computerspeicher für die Speicherung digitalisierter 
Bilder derzei t erhebliche Kosten verursachen. Bei der 
daher· anzustrebenden "Datenkompression" sollen Bilder 
einerseits durch möglichst wenig Datenwerte dargestellt 
werden, ohne daß andererseits bei einer Wiedersichtbar
machung ein Informationsverlust entri tt, der dem 
menschlichen Auge ein Wiedererkennen oder einen Ver
gleich verwehrt. Für Fachleute ist die Feststellung 
bemerkenswert, daß bisher Reduktionsfaktoren bis maxi
mal 1:10 bei der Digitalisierung von Personenlichtbil
dern erreicht werden konnten. Die Untersuchungen be
ziehen neueste Bildspeichermethoden mi tein, die be
reits angeboten werden oder sich noch in industrieller 
Entwicklung befinden (z.B. das Verfahren der optischen 
Bildplatte, das hochauflösende Mikrofiche-Retrieval
System) . 
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Voraussetzung des Funktionierens einer Bilddatenbank 
ist die Möglichkeit raschen Auffindens von nicht prä
zise beschreibbaren Bildern. Auch für die Lösung 
dieses Problems werden im BKA Verfahren ent\\ickel t, 
die auf Mustererkennungstechniken beruhen. Als Bei
spiel hierfür kann die Erarbeitung einer "Suchformel" 
dienen, die ein Porträtfoto durch eine Reihe geome
trischer Daten sowie durch verbal benannte Aussehens
merkmale beschreibt. Und schließlich müssen die in 
einer Bilddatenbank enthaitenen Bilder wiedergegeben, 
also wieder sichtbar gemacht werden. Auch hierfür 
werden im BKA unterschiedliche 'rechniken überprüft 
und miteinander verglichen. 

Ziel des Pilotprojektes ist es, sämtliche Komponenten 
eines Bilddatenbank-Systems - von der Digitalisierung 
über die Codierung, das Speichern und das Wiederauf
finden bis hin zur Wiedergabe - in einem Demonstra
tionsmodell zusammenzufassen, um mit möglichst gerin
gem Risiko die langfristige Entwicklung eines solchen 

. Systems durchführen zu können. 

Im übrigen legt der größer gewordene Datenanfall im 
kriminal technischen Bereich, der allerdings nicht nur 
auf den Einsatz computergestützter Verfahren zurück
zuführen ist, eine dokumentarische AUfbereitung nahe. 
Hiermi t werden Vocglichkei ten zur statistischen Aus
wertung geschaffen, welche zur ot~€ktivierung der 
Indizienbewertung beitragen sollen. Weiterhin wird 
damit auch eine bessere Verfügbarkeit des Datenmate
rials erreicht. In diesem Zusammenhang ist auch die 
vor einigen Jahren begonnene computergestützte Doku
mentation ausgewählter kriminal technischer Literatur 
zu sehen. 

Es liegt auf der Hand, daß die zunehmende Bedeutung 
kriminal technischer Untersuchungen und die Anwendung 
rechnergestützter Vergleichsmethoden nicht nur das 
kriminalpolizeiliche Ermittlungsverfahren, sondern 
letztlich auch den Inhal t des Strafprozesses beein
flußt. Durch Erkenntnisgewinnung auf der Grundlage 
naturwissenschaftlicher Denkabläufe und Faktenbewer
tung, die nachprüfbar und wiederholbar sind, wird 
eine Objekti vierung des Strafprozesses möglich, wie 
sie seit Überwindung des Schuld"nachweises" durch 
Geständniserpressung im peinlichen Hals- und Ge
richtsverfahren angestrebt wurde, aber erst in unse
ren Tagen erreichbar wird. 
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Die Veränderung der Arbeitswelt des polizeilichen 
Sachbearbeiters 

(Einführungsreferat zur Gruppendiskussion) 

Hans-Georg Stuff 

1. Einleitung 

Kriminalpolizeiliche Tätigkeit - sowohl unte~ präven
ti ven als auch unter repressi ven Aspekten - setzte 
seit je das Sammeln, Auswerten und Anwenden von 
Informationen, also von Daten, voraus. Zur Bewäl ti
gung ihrer Aufgaben hat sich die Kriminalpolizei 
und auch das schon seit jeher - eigene Informations
sammlungen aufgebaut: 

Sammlungen, die dem Stande der jeweiligen Büro
organisationspraxis entsprachen: in Form von 
gebundenen Registern bis hin zur Karteikarte in 
ihren vielschichtige~ Gestaltungsformen. 

Sammlungen, deren Aufbau und dezentrale Führung 
geprägt waren von der Initiative des jeweils 
zuständigen Sachbearbeiters. Der Sachbearbeiter 
gestaltete sich sein Arbeitshilfsmittel den 
Bedürfnissen der Zeit entsprechend. 

In fast allen Bereichen der öffentlichen Verwal tung 
hat der rasante Wandel der Wirtschafts- und Sozial
strukturen in den 60er Jahren zu einschneidenden 
Veränderungen in der täglichen Arbeit geführt. 

Den Bereich polizeilicher Tätigkei ten berührte vor 
allem die Entwicklung zur Wohlstandsgesellschaft mit 
dem veränderten sozialen Verhältnis zum Eigentum 
einerseits und die sich rasant entwickelnde Mobilität 
der Bevölkerung anderersei ts. Die Polizei sah sich 
vor die Aufgabe gestellt, mit einer ständig steigen
den Zahl von Straftaten - insbesondere Eigentumsde
likten - und mi t einer permanent steigenden Anzahl 
reisender und internationaler Straftäter fertig zu 
werden. 

Sie mußte erkennen, daß konventionelle Methoden der 
Informationssammlung, -aufbereitung und -auswertung 
den täglichen Bedürfnissen nicht mehr gerecht wurde~ 
und es ist nur folgerichtig, daß sich die Polizei die 
aufgrund der fortschrei tenden Entwicklung der elek
tronischen Datenverarbeitung gegebenen Möglichkeiten, 
umfangreiche ,Informationen zu speichern, zu selektie
ren und in kürzester' Frist berei tzustellen, zunutze 
machte. Seit etwa 1970 haben Großrechner bisher 
konventionell geführte Sammlungen abgelöst. 
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Aufgabe dieses Arbeitskreises soll es nun sein zu 
untersuchen, welche Veränderungen der Arbei tswel t des 
polizeilichen Sachbearbeiters durch den Einsatz des 
Mediums EDV bewirkt wurden, wobei es mir notwendig 
erscheint, etwa die folgenden vier Aspekte einer nähe
ren Betrachtung zu unterziehen: 

* Welche organisatorischen 
bewirkt? 

Veränderungen wurden 

* Was hat sich im taktischen Vorgehen der Polizei 
geändert? 

* Welche Veränderungen in der Berufsausbildung sind 
festzustellen, und letztlich 

* welche rechtlichen Auswirkungen sind zu beob
achten? 

2. Die Ein~elaspekte 

2.1 Veränderungen im organisatorischen Bereich 

Datenverarbei tung ist nicht nur die Übernahme einer 
Kartei auf ein anderes Medium, sondern sie ist einmal 
die Zusammenfassung vieler gleichartiger aber dezentral 
verteil ter Einzelkarteien , zum anderen aber auch die 
Integration der inhaltlich verschiedensten Karteiarten 
zu einem einheitlichen Datensatz, wie er etwa heute als 
INPOL-Konzept vor uns liegt: 

die Zusammenfassung von 

Suchkarteien zu den Kriminalakten, 

Fahndungskarteien, 

Haftkarteien, 

ED-Karteien. 

Diese Zentralisation der Information nicht nur im 
Verhältnis Bund/Länder, sondern auch auf Länderebene -
hat naturgemäß die Einrichtung neuer Organisations
einhei ten bewirkt, Zentralstellen , deren Aufgaben wie 
folgt beschrieben werden können: 

Entwicklung von Informationssystemen, 

Betrieb von Rechenzentren, 

Verarbeitung von Informationen. 
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Und es entstehen ZentralstelIen - Datenstationen - für 
den Änderungs- und Auskunftsdienst bei den Behörden und 
Dienststellen der Polizei, die im allgemeinen rund um 
die Uhr ihren Dienst versehen. 

Wir müssen aber auch erkennen, daß mit der Einführung 
von PIOS und SPUDOK - wie auch der FDR - der Trend zum 
Terminal in Sachbearbeiterhand geht. Nach Telefon, 
Fernschreiber und Funkgerät wird das Datensichtgerät 
Kommunikationsmittel im polizeilichen Alltag und ist in 
die Arbeitsabläufe zu integrieren. 

2.2 Neue polizeiliche Berufsbilder 

Der verbrei tete Einsatz der automatisierten Datenver
arbeitung fordert den Spezialisten: 

* DV-Organisatoren, 

* Programmierer, 

* Operatoren, 

* Terminalbediener 

wirken zusammen bei der Entwicklung und im tägli
chen Betrieb von Informationssystemen. 

* Organisatoren, die in fast allen Ländern auf der 
Basis eines fundierten polizeilichen Wissens zu 
Datenverarbeitern fortgebildet wurden, 

* Programmierer und Operatoren in den polizeilichen 
Rechenzentren, die die Uniform au.szogen, um prak
tisch einen neuen Beruf zu erlernen und 

* Terminalbediener als Mittler quasi zwischen Daten
verarbeitungsanlage und dem informationssuchenden 
Polizeibeamten. 

Diese Palette von Berufsfeldern reicht für den Betrieb 
der derzeitig betriebenen Informationssysteme aus. Der 
polizeiliche Sachbearbeiter selbst bleibt von den 
besonderen Anforderungen der Datenverarbeitung weit
gehend verschont er formuliert seine Anträge in 
konventioneller Weise und erhält die erbetene Auskunft 
von seiner Datenstation. 

Schon die Probeläufe der Straftaten-/Straftäterdatei, 
viel mehr aber noch der Einsatz von Dokumentations
systemen wie PIOS oder SPUDOK, zwangen zum Überdenken 
des Berufsbild,es des Terminalbedieners . Hier war der 
Datentypist überfordert. 
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Für die sachgerechte Erfüllung der Aufgaben mußten 
erfahrene Kriminalbeamte herangebildet werden mit 

* meldedienstlicher Erfahrung, d.h. Analytiker mit 
dem taktischen, techn~schen und dienstkundlichen 
Wissen des Kriminalisten; Auswerter, die die 
Auswertungsstrategien des Meldedienstes beherr
schen, die Fingerspitzengefühl für Tatzusammen
hänge und Tat-/Täterbeziehungen mitbringen. 
Mitarbeiter schließlich, die abstrahieren und 
logisch kombinieren können, die fremde Logik 
überwinden und in andere Formen zu kanalisieren 
vermögen, 

* vertieftem Verständnis für programmtechnische 
Abläufe komplizierter Speicherungs- und Recher
cheverf ahren , . 

* sicherem Gefühl für die notwendige Vereinheitli
chung des Sprachgebrauchs, 

Mitarbeiter letztlich, deren Arbeitsplatz das Daten
sichtgerät ist, dessen Bedienung beherrscht werden 
muß. Insgesamt fordern wir hier Qualifikationen, die 
beileibe nicht von allen Polizeibeamten - auch nicht 
Kriminalbeamten - erbracht werden. 

2.3 Veränderungen im taktischen Vorgehen der Polizei 

2.3.1 

Unbestritten darf heute festgestellt werden, daß nach 
Einfüh~ung des INPOL-Verbundes eine Fahndungsaktuali
tät erreicht wurde, die kaum noch verbesserungsfähig 
ist. Wir haben aber auch durch die erleichterte Form 
des Zugriffs auf Fahndungsdaten die Fahndungsdichte 
erheblich erhöht. Der straff organisierte Abgleich 
von personenbezogenen Daten in Strafanzeigen und 
Berichten pp. mit Fahndungs- und KAN-Daten bietet dem 
Sachbearbeiter schnelle Entscheidungshilfen. 

Wir beobachten ein steigendes Interesse am Einsatz 
von SPUDOK-Systemen bei großen Ermittlungsverfahren. 
Die Möglichkei ten des Rasterabgleichs von Datenbe
ständen schaffen Ermi ttlungsansätze, die konventio
nell nicht zu erlangen waren. Das gilt auch für den 
Erkenntnisgewinn aus dem beim BKA geführten neuen 
Daktyloskopieverfahren. 

2.3.2 

Wir müssen aber auch erkennen, daß die Datenverarbei
tung nicht nur leistet, sondern auch fordert: 
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* Nur schnelle und genaue Anlieferung von Daten 
sichert hohe Aktualität und schützt vor Fehlin
formation. 

* Der sinnvolle und optimale Einsatz von Recher
chesystemen zwingt zu einer Vereinheitlichung 
des Sprachgebrauchs und zur Verwendung von 
umständlich zu handhabenden Katalogen. 

* Das Formularwesen hat sich erheblich ausgewei
tet. 

2.3.3 

Wie der Stabsgliederung in der PDV 100 zu entnehmen 
ist, ist die Datenverarbeitung aus der Arbeit großer 
Stäbe nicht mehr wegzudenken. Es ist aber auch schon 
deutlich geworden, daß Sonderkommissionen der Krimi
nalpolizei neben den taktischen und technischen 
Beamten den Datenverarbeiter in ihr Team holen. 

2.4 Veränderungen in der rechtlichen Situation 

2.4.1 

Informationssammlungen der Polizei standen früher 
außerhalb jeder Diskussion - sie galten als schlich
tes Verwaltungshandeln. Dem sog. Mikrozensus-Beschluß 
des Bundesverfassungsgerichts blieb es vorbehal ten, 
diesen Sammlungen eine neue Rechtsquali tät zu ver
leihen, nachdem festgestellt wurde, daß die Sammlung 
und Registrierung von personenbezogenen Informationen 
den Bürger in der freien Entfal tung seiner Persön
lichkei t einenge und das Sammeln von Informationen 
Eingriffscharakter haben kann. Dami t entstanden für 
die Polizei zwei Problemkreise: 

2.4.1.1 

Die Rechtmäßigkeit polizeilicher Informationsverar
bei tung schlechthin wurde in Zweifel gezogen. Wenn 
das Sammeln von Informationen die grundsätzlich 
geschützten Persönlichkeitsrechte antastet und 
Eingriffscharakter bekommen hat, fehlen der Polizei 
tatsächlich die speziellen Rechtsgrundlagen. Mit den 
Generalklauseln des § 163 StPO und der Polizeigesetze 
lassen sich diese Eingriffe nicht rechtfertigen 
eine spezialgesetzliche Regelung ist bestenfalls für 
den Bereich der erkennungsdienstlichen Maßnahmen gern. 
§ 81 b StPO und vergleichbarer polizeirechtlicher 
Normen vorhanden, wie auch für die Weiterleitung von 
Informationen an das BKA gern. § 2 BKAG. 
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Die fehlende Ini tiative des Gesetzgebers wurde er
setzt durch die Fülle von Dienstvorschriften zur 
Regelung von Teilaspekten polizeilicher Datenverar
bei tung: Dateirichtlini.en, Richtlinien für die Füh
rung Kriminalpolizeilicher personenbezogener Samm
lungen (KpS), Kriminalaktennachweis, PDV 384.1 und 
384.2, ED-Richtlinien, PIOS-Richtlinien usw. Das 
Gebiet der Vorschriften über die polizeiliche Infor
mationsverarbeitung ist nicht mehr recht überschaubar 
und nur noch von Spezialisten sachgerecht zu hand
haben. 

2.4.1.2 

Die Schwi~rigkeiten, im Rahmen von Ermittlungen alle. 
notwendigen Informatione~ zu erlangen, haben sich 
potenziert. Seit dem· 01.01.81 ist mit Inkrafttreten 
des § 3lSozialgesetzbuch I und des Kap. 2 SGB X z.B. 
aus dem Bereich der Sozialleistungsträger praktisch 
keine Information mehr zu erlangen. 

Restriktiv verhalten sich aber auch andere außerpoli
zeiliche Behörden und Pri va te . Die Polizei wird so 
gezwungen, selbst für simpelste Informationen wie 
Anschriften von Zeugen und Beschuldigten aufwendige 
Anträge zu stellen, um richterliche Beschlüsse zu 
erwirken. Hier sind nunmehr die Gesetzgeber in Bund 
und Ländern aufgerufen, die Initiative zu ergreifen. 

3. Ausblick 

Die Datenverarbeitung scheint weitgehend in die 
Arbe~tsabläufe des polizeilichen Alltags integriert. 
Eine Vielzahl von Anforderungen für spezielle Ein
sätze macht deutlich, daß weitere Einsatzmöglichkei
ten von den Praktikern gesehen werden. 

Für mich wird eine Diskrepanz zwischen taktischer 
Forderung und technischer Möglichkeit einerseits und 
rechtlichem Zugeständnis d.h. Datenschutz- und 
Haushaltsrecht - deutlich. 

Ganz sicher ist die Datenverarbeitung nicht das 
Allheilmi ttel bei der Verbrechensbekämpfung auch 
konventionelle Hilfsmi ttel können rationell und 
optimal sein -, sie ist aber eine wesentliche Hilfe 
bei der Bewältigung polizeilicher Aufgaben. 

Unsere Politiker müssen sich die Frage stellen, 
wieviel Kriminalit~t wir ertragen wollen oder welche 
Bekämpfungsintensi tät der Polizei poli tisch d.h. 
rechtlich - zugestanden werden soll. 

Die technischen Möglichkei ten der Datenverarbei tung 
sind nicht erschöpft. 
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ADV-Probleme in der Aus- und Fortbildung 

(Einführungsreferat zur Gruppendiskussion) 

Thomas Gnad 

Es ist zunächst einmal Aufgabe der Ausbildung, zu 
erklären, wie ein Computer funktioniert. Soll die ADV 
von den Mitarbeitern angenommen werden, darf sie nicht 
das "unbekannte Wesen" bleipen, das in Erstaunen 
versetzende Leistungen vollbringt. Es ist deshalb 
erforderlich, diese Informationsiucke mit der für den 
jeweiligen Mi tarbei ter erforderlichen Wissensvermi tt
lung zu schließen. Darauf aufbauend werden die ADV-An
wendungen in Bund und ,Land ausbildungsbedarfsorien
tiert dargestellt. 

Das Erfordernis der sukzessiven Neuorientierung der 
Polizei, das Umstellen der Personen- und Sachfahndung, 
der Vorgangs- und Kriminalaktenverwaltung, der krimi
nalpolizeilichen Statistik, der ,Daktyloskopie und 
einiger Teilbereiche des kriminalpolizeilichen ,Melde
dienstes von manueller auf ADV-Erfassung muß allen 
Mitarbeitern verdeutlicht werden. 

Es ist hierbei dringend geboten, neben der Wissens
vermittlung über das Funktionieren der ADV (Terminals, 
Drucker usw.) d~e psychologische Sei te bei den Be
diensteten ganz besonders zu beachten. Hier ist die 
Scheu vor der neuen Informationstechnologie zu nehmen. 
Die Unsicherheit der Sachbearbeiter muß abgebaut 
werden; sie sind ständig zur Annahme' der ADV zu 
motivieren. Es muß immer wieder aufgezeigt werden, daß 
die polizeilichen Informationssysteme Arbeitshilfen 
darstellen, die dem einzelnen nützen, die keinen 
Prestige- und Kompetenzverlust verursachen, die aber 
den Arbeitsplatz verschiedener Mitarbeiter zum Vorteil 
verändern. 

Durch diese Aus- und Fortildungsmaßnah'men dürfte 
Frustration nicht entstehen, denn es wird 

die ADV als modernes Arbeits- und Organi
sationsmittel dargestellt, 

der technologische Fortschritt, der zwar 
Arbei tsplätze und bisherige Arbei tsmethoden 
verändert, der aber viel Routine erledigt, 
als unabänderlich dargestellt, 



228 -

die Bereitschaft zur Annahme der ADV bei dem 
Sachbearbeiter gefördert, 

das Selbstvertrauen zur ADV-Anwendung 
gestärkt. 

Der "Anwender" soll dahingehend motiviert werden, die 
ADV als unverzichtbares Arbeitsmittel der Zukunft 
anzuerkennen und zu sehen, daß sie zu seinem Vorteil 
nur dann wertvolle Arbeit leisten kann, wenn er zuvor 
als Sachbearbeiter, Datenstationsbediener, Analytiker 
usw. ordentlich gearbeitet hat. 

Nur durch die Aus- und Fortbildung ist es möglich, die 
,ADV immer mehr an den Arbeitsplatz einer immer größe
ren Anzahl von Mi tarbei tern zu bringen und zu er
reichen, daß diese sich mit ihrer Aufgabe, mit ihrem 
Beruf auch unter den veränderten Bedingungen iden
tifizieren. Die ADV-Anwendung muß in die tägliche 
Arbeit integriert werden, sie muß Routineanwendung 
sein. Standardanfragen müßte jeder Polizeibeamte 
beherrschen. 

Es muß allgemein bekannt sein, welche Anfragemöglich
keiten und Anfrageerfordernisse beim Ersteinschreiten 
oder im Laufe von Fahndungen und Ermi ttlungen, aber 
auch zur optimalen Wahrnehmung von Führungsaufgaben 
und auf dem Gebiet der Forschung und Lehre, vorhanden 
sind. Es ist jedoch trotz ständiger Hinweise durch die 
Aus- und Fortbildung und durch Dienst- und Fachauf -
sicht immer wieder festzustellen, daß einmal Anfragen 
nicht umfassend genug erfolgen und daß zum anderen die 
Bereitschaft zur Datenaktualisierung nicht optimal 
ist. 

Bei Leh~veranstaltungen wird das Erfordernis aner
kannt, jedoch in praxi unzureichend umgesetzt. Die 
Datenaktualisierung wird als Belastung angesehen und 
meist mit Arbeitsüberlastung begründet. 

Bei der Schutzpolizei fehl t häufig die Kenntnis über 
die kriminalpolizeiliche Sachbearbeitung und über den 
Kriminalpolizeilichen Melde- und Fahndungsdienst. Aber 
auch bei der Kriminalpolizei wird der Meldedienst 
allzuoft nur als Belastung angesehen. 

Ein besonderer Problemkreis im Bereich der ADV-An
wendung ist der Datenschutz. Die in Polizeikreisen und 
im Bereich der veröffentlichten Meinung erfolgten 
Diskussionen führten mehr zu einer Verunsicherung als 
zu einer KlarsteIlung über die Frage, in welchen 
Fällen wem welche Auskünfte gegeben werden dürfen und 
wann dies nicht geschehen -darf. Es ist auch hier 
Aufgabe der Aus- und Fortbildung, ihren Bei trag zum 
aktuellen Stand des Datenschutzrechts zu leisten. 
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Es ist hier klarzustellen, daß das zur Gewährleistung 
der öffentlichen Sicherheit und Ordnung erforderliche 
Informationsbedürfnis der Polizei mit dem individuel
len Persönlichkei tsrecht der Staatsbürger, die mög
lichst unbeeinträchtigt leben möchten, konkurriert und 
deshalb hie und da eingeschränkt werden muß. 

Ein wei teres Problem ist die Frage, ob für Ausbil
dungszwecke von Datenstationen der Polizeischulen aus 
Anfragen an das polizeiliche Informationssystem 
gehal ten werden dürfen oder ob sog. Übungsprogramme 
erstellt werden müssen. 

Hinsichtlich der Schulung auf dem Gebiet der ADV-An
wendung fehlt bei den Polizeischulen <oft der ständige 
Bezug im Fachunterricht; bei den Lehrkräften ist nicht 
genügend "ADV-Bewußtsein" vorhanden. 

Die Aus- und Fortbildung der Polizei richtet sich 
länderspezifisch nach der jeweils praktizierten 
Datenerfassung: 
Entweder erfolgt die Datenerfassung durch den polizei
lichen Sachbearbei ter, der als erster alle für die 
Datenverarbei tung erforderlichen Informationen erhäl t 
= Sachbearbeiterprinzip, oder eine angemessene Anzahl 
von Beamten analysiert und erstell t alle anfallenden 
Daten = Analytikerprinzip. Beide Verfahren haben Vor
und Nachteile, besonders hinsichtlich der Aktualität, 
der Fehlerquote und der Wirtschaftlichkeit. 

Die Aus- und Fortbildung der Anwender stell t bei dem 
Sachbearbeiterprinzip aufgrund der großen Zahl der 
Auszubildenden ein Problem dar. Hier werden z.B. 
Grundkurse zur Erstinformation mit Leistungskontrollen 
durchgeführt, in denen Theorie und Praxis mit An
wendungsbeispielen und Gerätebedienungskenntnisse 
vermittelt werden. Die Verwaltungsfachhochschulen 
erteilen in den verschiedenen Studienabschni tten 
Unterricht über ADV-Themen und Datenschutz, außerdem 
wird z.T. während der Praktika mit der ADV gearbeitet. 

Neben dieser Grundausbildung sind Instruktoren (in 
Hessen Koordinatoren ), die als Multiplikatoren im 
Fortbildungsbereich eingesetzt werden und die alle 
ADV-Neuerungen und ADV-Probleme an die Anwender 
herantragen, notwendige Wegbereiter für die Anwen
dungserweiterungen und Problemlösungen. Sie sind es 
auch, die Fragen aus der Praxis an die ADV-Fachab
teilung herantragen und so ihren Bei trag zur wei t
gehend reibungslosen ADV-Anwendung leisten. 
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Bei speziellen ADV-Verfahren (Daktyloskopie, PIOS, 
Recherchierprogramme) werden wenige Bedienstete sehr. 
intensiv ausgebildet. 

Für die fortlaufende Information sind ferner Anwen
derhandbücher , schriftliche Mi tteilungen mi t Anwen
dungsbeispielen, periodische Rundschreiben, Broschü
ren und Merkblätter in Postkartengröße wertvolle, die 
Ausbildung unterstützende Medien. 

Mit das größte Problem polizeilicher Arbeit und 
Ausbildung ist die Massenkriminalität und hier im 
besonderen die Kriminali tät "rund um das Fahrzeug". 
Diese mi t enormen Informationsmengen verbundene 
Kriminalität ist mit dem Kriminalpolizeilichen Melde
dienst nicht optimal zu bekämpfen. Zum einen fehl t 
bei diesen Delikten' 1n der Regel eine wichtige Vor
aussetzung für einen effizienten Meldedienst, der für 
jeden Tatortbeamten erkennbare modus operandi. Dieses 
täter- und tatbezogene perseverante Handeln ist kaum 
mehr festzu$tellen und wenn, nicht täter-, sondern 
nur noch objektspezifisch. Zum anderen mangelt es an 
einer bundesweiten nichtnumerischen Sachfahndung, die 
evtl. über die Sicherstellung von Diebesgut einen 
Beitrag zur Straftatenaufklärung leisten könnte. Eine 
adv-unterstützte nichtnumerische Sachfahndung besteht 
nur in Bayern, Hessen, Niedersachsen und Schleswig
Holstein. 

Im Bereich der nichtnumerischen Sachf ahndung soll te 
der desolate Zustand des Kriminalpolizeilichen Melde
dienstes durch Installation einer bundeseinheitlichen 
Sachlahndung nach eindeutig beschreib- und unter
scheidbaren Gegenständen mittels ADV erfolgen. Es muß 
hierbei insbesondere durch Schulungsmaßnahmen dafür 
gesorgt werden, daß der Rechner kein Müllplatz für 
nicht wieder auffindbare Gegenstände wird. Vor Ein
gabe von Fahndungsdaten ist die Frage nach dem Nutzen 
zu stellen; es ist zu prüfen, ob man selbst mit dem 
Ausdruck einer entsprechenden Datenmenge etwas an
fangen kann. Eine Überfrachtung der Datei mi t nicht 
unterscheidbaren Daten muß unterbleiben. Gerade hier 
hat die Aus- und Fortbildung einen wichtigen Informa
tionsbeitrag zu leisten. 
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Ausbildungs- und Informationsprobleme - aus der Sicht 
der Anwendung 

(Einführungsreferat zur Gruppendiskussion) 

Hans-Georg Kaesehagen 

Die auf das Thema hinführende Fragestellung wird 
deutlich, wenn man sich einen bestimmten Unterschied 
unter den Anwendungen auf dem Gebiet der Datenverar
beitung vor Augen führt. Es gibt Anwendungen wie z.B. 
Statistiken, Einwohnerdatenbanken, Anwendungen zur 
Bearbeitung von Verkehrsordnungswidrigkeiten, die dem 
Benutzer statt des konvention~llen Hilfsmittels, 
meist der Kartei, ein elektronische~ Hilfsmi ttel in 
die Hand geben und im übrigen den seither stattfin
denden Arbeitsablauf kaum berühren. Es sind dies 
Anwendungen, die von den Benutzern im Prinzip keine 
~nderung gewohnter Tätigkeiten verlangen; außerdem 
sind die Vorteile der Automation ohne weiteres klar. 
Die pädagogische Hinführung auf die Anwendung kann 
sich - vereinfacht gesagt - auf die Information über 
die Technik und die Benutzung beschränken. Besondere 
Ausbildungs- und Informationsprobleme sind insowei t 
nach meinem DafürhaI ten nicht zu erörtern. 

Anders verhält es sich mit Anwendungen, die der 
Polizei Einsatzinformationen vermitteln, wie Fahn
dungshilfen aus INPOL oder Informationen zur Unter
stützung der Führungstätigkei t in Einsatzzentralen • 
Hier gil t, daß der Beamte im Funkstreifenwagen und 
der Beamte am Lei ttisch der Führungs- und Lagezen
trale (FLZ) nicht gezwungen sind, sich der elektro
nischen Hiifen in einem weitgehend festliegenden 
Umfang zu bedienen. Es ist vielmehr ihrer Initiative, 
ihrer Phantasie und ihrem Engagement überlassen, ob 
und inwiewei t sie sich in den zahlreichen Einsatz
fällen des Al'l tags dieser Hilfen bedienen, bzw. ihre 
Wahrnehmungen dem System mitteilen oder in einen 
Dialog mit diesen treten. 

Der von mir formulierte Unterschied soll verdeut
lichen, daß Anwendungen, die erst infolge Zuspruchs 
der Benutzer, nach der Akzeptanz der Beamten Nutzen 
bringen, pädagogisch und, hinsichtlich der Menschen
führung aufwendig sind. Über ein solches in der 
Information und Ausbildung der Benutzer auf allen 
Ebenen der Hierarchie aufwendiges Pro jekt will ich 
als Beispielsfall kurz berichten. 
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Es handelt sich um eine Computerunterstützungmit der 
Abkürzung ELIAS in unserer Führungs - und Lagezen-" 
trale. Die Anwendung umfaßt erstens das bekannte 
FunkrneIdesystem , zwei tens einen Anwendungsbereich 
Ereigniserf assung und -bearbei tung einschließlich 
eines sogenannten Reportgenerators, das ist die 
Zusammenführung von Informationen aus den erfaßten 
Ereignissen, drittens den Durchgriff auf Fremdanwen
dungen wie INPOL und das Einwohnerdatensystem des 
Landes (externes Infosystem), viertens einen lokalen 
Informationspool (internes Infosystem), dessen Ge
staltung uns weitgehend freigestellt ist, schließlich 
Statistik, Auswertung und Dokumentation. Das Ganze 
ist dem bekannten CEBI aus Nordrhein-Westfalen nicht 
unähnlich, aber wegen des Durchgriffs auf andere 
Anwendungen wie EWOIS und INPOL weniger aufwendig, im 
internen Infosystem für den Benutzer freier. 

Als Hardware ist vorhanden eine Zentraleinhei t IBM 
8140 mi t der üblichen Kont"iguration für 3 Bedien
plätze in d~r Führungs- und Lagezentrale; nämlich je 
zwei Farbbildschirmen, einem Doppel-Zusatzleitplatz 
für größere Lagen, sowie einem Administratorenlei t
platz, der ebenfalls ein Aktiv- und Passivgerät hat. 
Außerhalb der Führungs- und Lagezentrale verfügen wir 
über je einen Einzellei tplatz für den Unf alldienst , 
den Verkehrsüberwachungsdienst und die Kriminalwache, 
jeweils mit eingeschränkter Funktion. 

Die Software wird von dem Landesrechenzentrum Rhein
land-Pfalz geliefert. Die Administration, insbeson
dere die Dateneingabe und Datenpflege, wird durch 
eigen"e Kräfte des Polizeipräsidiums Mainz bewirkt, 
die vom Landesrechenzentrum ausgebildet worden sind. 

Der Stand der Realisierung ist folgender: Die Maschi
nenseite einschließlich Datenstationen sowie Bedien
plätze sind in unserer FLZ sei t Mai 1982 vorhanden 
und sei t August 1982 im effekti ven Betrieb; aller
dings befindet sich die Anwendung in den einzelnen 
Bereichen noch in schrittweisem Aufbau. Es laufen 
aber alle fünf Anwendungsb~reiche~ 

. Die Problemstellung für unsere Führungskräfte lautet: 
Wie bringen wir unsere Beamten dahin, die zahlrei
chen, ihrer Disposition unterliegenden Möglichkeiten 
der Anwendung zu nqtzen, so daß die nicht unerhebli
chen Kosten der Realisierung rentierlich werden im 
Sinne verbesserter polizeilicher Erfolgschancen. Dies 
gilt um so mehr, als Mainz - eine Großstadt mit knapp 
200.000 Einwohnern - generell gesehen nicht im oberen 
Bereich der effektiven Nützlichkeit einer solchen 
Anwendung liegen kann. Wenn das also nicht nur ein 
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Prestige- und Vorzeigeobjekt sein soll, dann ist es 
erforderlich, unter Beteiligung aller Führungskräfte , 
des Bedienpersonals in der Führungs- und Lagezentrale, 
insbesondere aber auch der Beamten vor Ort, das Ganze 
mit viel Leben zu erfüllen. 

Dem Beamten muß also klargemacht werden, welche Mög
lichkeiten die Anwendung eröffnet und welchen konkreten 
Nutzen bei hohem Benutzer-Komfort ihm diese Möglichkei
ten im all täglichen Geschäft z. B. für die Aufgabe der 
Verbrechensbekämpfung bieten, allerdings auch, was von 
ihm verlangt wird. Dies bedeutet, daß wir auf allen 
Ebenen von Sund K informierte und motivierte Beamte 
haben müssen, die von der Anwendung überhaupt Gebrauch 
machen und insbesondere Ereignisse und Erkenntnisse 
ihrer Wahrnehmung in das System geben oder der Füh
rungs- und Leitzentrale melden sowie auch dort gebote
ne Informationsmöglichkeiten abrufen. 

Zu erwähnen ist, daß die Ausgangssi tuation für die 
Bewäl tigung der Informations- und Ausbildungsprobleme 
bei der neuen Anwendung für uns nicht ungünstig ist. 
Sei t Mi tte der 70er Jahre verfügen wir nämlich über 
Datenverarbeitungsanwendungen in unserer FLZ; und zwar 
kann das rheinland-pfälzische Einwohnermeldesystem 
EWOIS aus der Einsatzzentrale seither abgefragt werden, 
ebenso INPOL in dem fragmentarischen Umfang der paral
lelen Führung durch das Landesrechenzentrum. Es ist 
davon auszugehen, daß durch den jahrelangen Gebrauch im 
Alltagsbetrieb insbesondere den Funkstreifenbesatzungen 
die Nützlichkei t der elektronischen Datenverarbei tung 
allgemein geläufig ist. Der Beamte hat erlebt, daß 
Informationen der erwähnten Systeme über Funk prompt 
und bequem verfügbar sind. Anderersei ts habe ich fol
gende Sorge: Das Pro jek t ELIAS, das wir als Pilotpro
jekt für das Land erproben, birgt die Gefahr in sich, 
daß die Führungskräfte moderne Technik als Wert an sich 
betrachten und den Umgang mit der Anwendung nicht 
primär unter dem Verhältnis Kosten/Nutzen sehen. 

Der Anwendungsbereich Funkmeldesystem kann z. B. eine 
Entlastung des Funkverkehrskreises um etwa 40 % des 
Routinebetriebes bringen; man muß aber wissen, daß bei 
der Polizei in der Größenordnung von Mainz die Zeit der 
Überlastung des Funkverkehrskreises , also des Nutzens 
des FMS als Entlastung, vielleicht 2 - 3 von 168 Stunden 
in der Woche beträgt. Der Nutzen des Systems bei abhör
gefährdeten Einsätzen ist dagegen stets vorhanden, wenn 
solche Einsätze stattfinden. 
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Die Aufgabe der Führung unter diesen Bedingungen muß 
sein, zusätzliche Anreize für Intitiative, Originali-. 
tät und Ideenreichtum zur Ausschöpfung der gebotenen 
Möglichkeiten zu geben •. 

Im einzelnen sehe ich folgende Informations- und 
Ausbildungsprobleme, die für eine Realisierung unse
rer Anwendung grundlegend sind: 

Heranführen der Führungskräfte von Sund K an 
eine streng am Nutzen für die Erfüllung polizei
licher Aufgaben orientierte Betrachtungsweise 
als Maßstab der Anwendung; das bedeutet: eine 
möglichst intensive Nutzung anzustreben. 

Auswahl und Ausbildung von dazu geeigneten 
Polizeibeamten zu Systemadministratoren, d.h. 
Besetzung der StabsteIle SB 24 der bundesweiten 
Führungsstabgliederung. Aufgabe dieser Kräfte 
ist es, in Zusammenarbei t mi t dem Projektbear
beiter des Landesrechenzentrums die Anwendung in 
der Be~örde zu betreuen, das heißt insbesondere 
die Dateneingabe selbst vorzunehmen, die Daten 
zu pflegen und bei den Kinderkrankheiten der 
ersten Realisierungsphase ständig als Bindeglied 
zum Landesrechenzentrum zu fungieren. 

Schrittweise intensive Einweisung der Beamten am 
Lei ttisch in ihren völlig neugestal teten Lei t
platz, Notwendigkei t einer Nullserie (eines 
Probelaufes) vor Inbetriebnahme. Ständiger 
Kontakt des Systemadministrators mit diesen 
Beamten. 

Training der Vorgesetzten der Einsatzsachbear
beiter, also des Leiters der Führungs- und 
Lag,ezentrale im Zusammenhang mi t dem erforder
lichen Testlauf. 

Training der Polizeiführer vom Dienst, der 
Dienstgruppenleiter, Wachhabenden durch Vermitt
lung des Inhalts des Benutzerhandbuches und 
Einweisung in die neue Technik der FLZ möglichst 
noch während des Testlaufes. 

" . 
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Das Training der. Beamten vor Ort bedient sich 
ebenfalls des Benutzerhandbuches sowie eines 
Videofilms über das FunkrneIdesystem , hergestell t 
vom Landespolizeipräsidium in Stuttgart. Es be
dient sich weiter der Möglichkeit, die Beamten des 
Außendienstes - auch die Beamten der Kriminalpoli
zei - informatorisch in der Führungs- und Lagezen
trale einzuweisen. Bei der Information und Schu
lung der Beamten kann glücklicherweise auf die, 
wenn auch lückenhafte Praxis mit Datenverarbeitung 
in der Führungs- und Lagezentrale aus den letzten 
Jahren zurückgegriffen werden. Wir können dabei 
stufenweise vorgehen, da wir die Anwendung auch 
stufenweise innerhalb der einzelnen von mir be
schriebenen Anwendungsbereiche realisieren. Dies· 
erscheint uns wichtig, weil die "Akzeptanz nur in 
einem Dialog, in einem Prozeß der theoretischen 
Erörterungen und des praktischen Ausprobierens, 

. der sich über eine gewisse Zeit erstreckt, bewirkt 
werden kann. Dabei muß insbesondere verdeutlicht 
werden, daß das Projekt keine gegen die Beamten 
gerichtete Kontrollfunktion hat, daß es vielmehr 
ein Führungsinstrument ist, das die Effektivität 
der Polizei steigern soll. Vielleicht berührt die 
Anwendung den Stolz insbesondere unserer Funk
streifenbeamten, allein auf sich gestellt mit den 
Problemen des täglichen Dienstes fertig werden zu 
können. Gewiß kann man ihnen aber auch klarmachen, 
daß das Führungs- und Auskunftssystem ihnen recht
zeitig wirksame Hilfen in diesen ständig wechseln
den Situationen immer wieder geben kann. Wenn dies 
gelingt, ist nach meinem Dafürhalten die Anwendung 
mit dem nötigen Leben erfüllt. 

Als Folgerung am Schluß möchte ich herausstellen, daß 
die GrundhaI tung des Außendienstbeamten zur Datenver
arbeitung wichtig ist. Deswegen darf eine Anwendung 

>nicht primär als Prestige- oder Vorzeigeobjekt hinge
steIl t werden. Bei allen Beteiligten soll te vielmehr 
als Grundrnaßstab die konkrete Nützlichkeit in den 
Vordergrund gestell t werden. Die angesichts der immer 
noch wachsenden Kriminalität notwendige Steigerung der 
Effizienz der Polizei ist ein ständiges Führungspro
blem , das der Computer nicht automatisch lösen kann, 
aber deutlich werden läßt. Führung indessen beginnt bei 
notfalls ständig wiederhol ter Information und Ausbil
dung. 
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P 0 d i ums g e s prä c h 

Innere Sicherheit und Datenverarbeitung 

Teilnehmer: Paul Laufs 
Herbert Neu 
Axel Wernitz 
Heinrich Boge 

Gesprächsleitung: Edwin Kube 

E. Kube 

Kuno Bux 
Hans Peter Bull 
Heinrich Weyer 

Die Polizei hat Vorstellungen über wünschbare Handlungs
spielräume • Sie verfügt über Konzepte und stell t Überle
gungen an, wie technisch Machbares im Interesse der Ver-
brechensbekämpfung weiterentwickelt wird, wie es in 
Dienststellen optimal eingesetzt und genutzt wird. Dies 
gilt nicht zuletzt für die elektronische Datenverarbei
tung. 

Technisch Machbares im Polizeibereich ist begrenzt und 
eingebunden in politische Grundsatzentscheidungen, die 
ihrersei ts an den verfassungsrechtlichen Vorgaben des 
Grundgesetzes ausgerichtet sind. Da Freiheit und Ordnung 
(im Sinne des inneren. Rechtsfriedens) verfassungsrecht-
lich gleichrangige Werte sind, ist die Entscheidung für 
das Überwiegen des einen oder des anderen Aspekts eine im
manent politische Entscheidung. 

Es ist deshalb nicht nur sinnvoll - sondern notwenige Vor
aussetzung für eine sachgerechte und kompetent- geführte 
Diskusssion, daß Poli tiker unser Gespräch wesentlich rni t
gestalten. Ich begrüße als Vertreter der Politik die Her
ren Bundestagsabgeordneten Dr. Laufs und· Dr. Werni tz. 
Herr Dr. Werni tz ist bekanntlich Vorsi tzender , Herr Dr. 
Laufs Mitglied des Innenausschusses des Deutschen Bundes
tages. Ebenso herzlich willkommen heißen darf ich Herrn 
Neu, ehemaligen stellvertretenden F.D.P. - Fraktionsvor
sitzenden im Landtag Nordrhein-Westfalen. Ihm gebührt Dank 
auch deshalb, weil er sehr kurzfristig anstelle des ver
hinderten MdB Dr. Burkhard Hirsch zu uns gekommen ist. 

Ein ausgewogener und in der Begrenzung eindeutiger Daten
schutz kann zusätzliche innere Sicherheit schaffen, zumin
dest im Sinne eines umfassenderen Sicherhei tsgefühls der 
Bevölkerung. Datenschutz ist Grundrechtsverwirklichung, 
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Verbrechensbekämpfung ist dies aber nicht weniger. Zwi
schen Polizei und Datenschutz wird es - und muß es viel-
leicht - Bewertungskonflikte geben, wenn es um Ausmaß und 
Struktur der polizeilichen Datenverarbeitung geht. Auch 
die Polizei sieht ihre Funktion im Bereich des Datenschut
zes. Allerdings werden irisowei t ihre Auffassungen nicht 
seI ten vom insti tutionalisie·rten Datenschutz als höchst· 
unzureichend angesehen. 

Als sachkundige Vertreter des Datenschutzes begrüße ich 
Herrn Prof. Bull, Bundesbeauftragter für den Datenschutz, 
sowie Herrn Dr. Weyer, Landesbeauftragter für den Daten
schutz Nordrhein-Westfalen. Die polizeilichen Belange bei 
der Podiumsdiskussion nehmen Herr Bux, Präsident des Lan
d~skr iminalamtes Baden-Württemberg sowie der Hausherr des 
Amtes, Prä'sident Dr. Boge wahr. 

Ich bi tte zunächst die Teilnehmer am Podiumsgespräch zum 
Thema "Innere Sicherheit und Datenverarbeitung" jeweils 
ein kurzes Statement als Basis für die wei tere Diskus
sion abzugeben. Im Anschluß 'an die Diskussion auf dem Po
dium ist da~ Plenum eingeladen, sich an der Aussprache zu 
beteiligen, um die unterschiedlichsten Sichtweisen und 
Bewertungen in das Gespräch einfließen zu lassen. 

H. Boge 

Erklärtes Ziel dieser Arbeitstagung war es, den derzeiti
gen Entwicklungsstand der Datenverarbei tung in der POli
zei in aller Offenheit darzustellen und aus unterschiedli
chen positionen zu bewerten und darüber hinaus ansatzwei
se die Möglichkei ten und Grenzen der Wei terentwicklung 
aufzuzeigen. 

In den bisher igen Referaten und Diskussionen ist das er
folgt, und wie zu erwarten war, wurden in der durchweg 
sachbezogenen Diskussion auch konträre Standpunkte, deut-
lich. . 

Über Art und Umfang polizeilicher Datenverarbei tung be
stehen, was aufgrund der unterschiedlichen Interessenlage 
der einzelnen Redner selbstverständlich ist, verschiedene 
Ansichten. Was aber ganz deutlich wurde, ist, daß niemand, 
der sich zu Wort gemeldet hat, davon ausgeht, daß der po
lizeiliche Bei trag zur Gewährleistung der Inneren Sicher
hei t ohne Hilfe der Datenverarbei tung erbracht werden 
kann. 

Aufbauend auf diesem Grundkonsens muß um eine Lösung ge
rungen werden, die es der Polizei in rechtsstaatlich ein
wandfreier Weise ermöglicht, effiziente Verbrechensbekämp
fung zu betreiben. Grundvoraussetzung dafür ist, daß ihr 
die erforderlichen Daten schnell und umfassend zur Verfü
gung stehen. 
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Für erforderlich halte ich dabei die Daten sowohl aus der 
repressiven Arbeit der Polizei als auch aus dem präventi-
ven Bereich. 
Ich halte es für unverträglich für die polizeiliche Aufga
benerfüllung, wenn die Justizseite generell fordert, delik
tisch einheitliche Sachverhalte in präventive und repres
sive Daten zu teilen, um sie sodann unterschiedlichen Kom
petenzen und Zugriffen zu unterwerfen. Prävention und Re
pression sind unmittelbar miteinander verbundene, untrenn
bare Bereiche polizeilicher Tätigkeit. 

Die heutige Spezialisierung der öffentlichen Verwaltung 
hat dazu geführt, daß zur polizeilichen Aufgabenerfüllung 
zwingend erforderliche Daten auch bei einer Vielzahl von 
Behörden der Ordnungsverwaltung, z.B. beim Kraftfahrt-Bun
desamt, beim Ausländerzentralregister, bei den Einwohner
meldeämtern, aber auch beim Bundeszentralregister im Ju
stizbereich selbst, geführt werden. Es wäre dem Bürger ge
genüber unverantwortlich, mi t der Datenfernübertragung 
heute zur Verfügung stehende Mittel der schnellen und si-, 
cheren Informationsübermi ttlung nicht zu nutzen. Wenn im 
Rahmen der Verkehrspolizei oder der Grenzpolizei die Zu
griffsberechtigung auf bestimmte Datenbestände etwa des 
Kraftfahrt-Bundesamtes oder des Ausländerzentralregisters, 
anerkannt und notwendig ist, kann das Verfahren, das dem 
Interesse - auch des etwa von Überprüfungen Betroffenen 
- am besten dient, nämlich, der "on-line"-Zugr iff, nicht 
ausgeschlossen werden. 

Zum Umfang der benötigten Daten ist festzustellen, daß die 
Po'lizei selbst am wenigsten an "blindwütigem" Sammeln in
teressiert ist, Quantität wird nicht automatisch Qualität. 
Datenschutz findet am intensivsten im Bereich der Polizei 
durch diese selbst statt. Auch die externe Kontrolle ist 
im Rechtsstaat selbstverständlich, sie darf aber nicht 
derart sein, daß eine rechtmäßige Aufgabenerfüllung unmög
lich gemacht wird. Die Vermutung der Rechtmäßigkei t darf 
nicht durch eine Vermutung der Unrechtmäßigkei t ersetzt 
werden. 

Die angesichts zunehmender Kriminalität ständig schwieri
ger werdende Aufgabe, zur Gewährleistung der Inneren Si
cherheit beizutragen, verlangt, daß die Anwendung der Da
tenverarbeitung weiter in Breite und Tiefe ausgebaut wird. 
Ziel ist die Verbesserung der Unterstützung beim Tätigwer
den möglichst weit vor Ort, in der mittelbaren Einsatz
und Ermittlungsunterstützung , in der Kriminaltechnik und 
Forschung. Die ständige Überprüfung, Optimierung und der 
Ausbau vorhandener Systeme werden die Unterstützung der 
Sachbearbei ter, etwa durch noch bessere Möglichkei ten der 
Verknüpfung bei der Recherche, aber auch der Führung der 
Polizei durch bessere Analyse der Erscheinungsformen der 
Kr iminali tät und, der Methoden ihrer Bekämpfung, ermögl i
ehen. 
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Nicht zuletzt gehört dazu der Ausbau der Informationsbe
ziehungen über die nationalen Grenzen hinweg. Der Zusam
menarbeit mit Interpol dürfen nicht unter Gesichtspunkten 
eines engen nationalen Datenschutzes Fesseln angelegt wer
den, die nur der Ausbrei tung des internationalen Verbre
chens zugute kommen würden." 

Auch aus der Sicht der Polizei geht es jedoch nicht allein 
um die weitere Optimierung ihrer Funktionsfähigkeit. Wich
tig, ja vorrangig, ist die vom Grundgesetz legi timierte 
Optimierung, die ihre Grenzen vor allem auch im Respekt 
vor der Freihei t des Bürgers findet. Dies ist vor allem 
eine Frage an die Poli tik. Nicht alles, was machbar ist 
und die polizeiliche Arbei t erleichtern würde, wird von 
mir und uns Polizeibeamten als erstrebenswert angesehen. 

P. Laufs 

Im pOlitischen Bereich trifft man viele Menschen, die sich 
vom enormen Fortschritt der" Informations- und Kommunika
tionstechniken bedroht und sich der modernen Datenverar
bei tung ausgeliefert fühlen. Man begegnet auch zunehmend 
einer Grundstimmung, die vom Verlangen nach neuen Freiräu
men und Autonomie gegenüber der immer perfekter werdenden 
Einbindung in das Geflecht staatlich reglementierter so
zialer Abhängigkeiten geprägt ist. Die Selbstbestimmung 
über Informationsbeziehungen soll sich dabei keineswegs 
auf die aktive Gestaltung der Kommunikationsumwelt be
schränken, sondern vor allem auch die Abwehrrechte umfas
sen, die verhindern können, zum Objekt der Datenverarbei
tung durch Dritte zu werden. Insbesondere könne - so wird 
gesagt - jeder staatliche Akt der Erhebung und Verarbei
tung persönlicher Daten ein Eingriff in die Grundrechte 
des einzelnen darstellen und dürfe nur unter engen Voraus
setzungen zulässig sein. Besonders leidenschaftlich wird 
über die polizeiliche Datenverarbei tung bei der Gefahren
abwehr und der Strafverfolgung im Bereich der Inneren Si
cherheit diSkutiert. Es sind politische Bestrebungen er
kennbar, jede Vorfeldtätigkei t auszutrocknen sowie die 
Handlungsräume bei der Verfahrenseinleitung und das Ermes
sen bei der Auswahl von Beweismi tteln äUßerst restriktiv 
zu gestalten. Wer aber die Realitäten nüchtern prüft, 
kommt um die Feststellung nicht herum, daß in unserem Land 
die Vision vom gläsernen, im zugriff des Computers total 
manipulierten Menschen auch nicht im entferntesten Wirk
lichkeit zu werden droht. Es gibt überhaupt keine Hinweise 
darauf, daß die Gefahr des "großen Bruders" des Orwell
schen Jahres 1984 im Verzug wäre. Wirklicher Mißbrauch bei 
der Verarbei tung personenbezogener Daten und daraus ent
stehender Schaden sind bisher nicht bekannt geworden. Dies 
muß so auch in Zukunft bleiben. Über die Notwendigkei t 
sorgfältiger Planung von Informationssystemen, der Daten
hygiene und des vorbeugenden Datenschutzes zur sicheren, 
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die Persönlichkei tsrechte des Bürgers wahrenden Beherr
schung der neuen Techniken gibt es deshalb im Grundsatz 
keinen politischen Streit. Es kann auf der anderen Seite 
jedoch kein Zweifel darüber bestehen, daß durch ängstli
chen Verzicht auf die Nutzung moderner Datenverarbei tung 
sowie durch eine einseitig offensive Anwendung des Daten
schutzrechts die Funktionsfähigkeit der Sicherheitsbehör
den beeinträchtigt und damit die Freiheit der Bürger, die 
Sicherhei t des Staates und der Rechtsfrieden gefährdet 
werden können. Der Konflikt entzündet sich am richtigen 
Verständnis von Zuständigkei ten, von rechtmäßiger Erfül
lung erforderlicher Aufgaben, von Amtshilfe und anderen 
unbestimmten Rechtsbegriffen~ Die Abwägung zwischen dem 
Allgemeinwohl des Staates und seiner Bürger und den per
sönlichen Interessen des einzelnen ist eine schwier ige 
Aufgabe. Die Behörden haben diese Abwägung auf Grund von 
Verfassung und Gesetz vorzunehmen. Es .wäre unerträglich, 
wenn durch einen ständigen öffentlichen Strei t über den 
Datenschutz im Sicherhei tsbereich der falsche Eindruck 
entstünde, als würden die Behörden diesen Ausgleich ten
denziell stets zuungunsten der Individualinteressen ent
scheiden. Datenschutz hilft Freiheit sichern und dient dem 
Persönlichkeitsschutz. Der Sicherheitsbereich darf selbst
verständlich kein Bereich frei von Datenschutz sein - im 
Gegenteil. Aber der Datenschutz darf . niemals zum Vehikel 
werden, um die Erfüllung verfassungsmäßiger und gesetzli
cher Aufgaben bei der Verbrechensbekämpfung und -vorbeu
gung von Polizei, Verfassungsschutz und Nachrichtendien
sten zu behindern. Er kann auch nicht allein und vorran
gig über die wei tere Nutzung elektronischer Informations
und Kommunikationstechniken im polizeilichen Bereich ent
scheiden. Die Leistungsfähigkeit und Einsatzvielfalt der 
polizeilichen Datenverarbei tung haben noch lange nicht 
ihre Grenzen erreicht. Denken wir etwa an intelligente 
Auskunftssysteme mi t integr ierter Verarbei tung von Daten, 
Texten, Bildern und Sprache, an rechnergestützte Stimm
und Handschr iftenerkennung oder an vermaschte Netze. Es 
ist selbstverständlich, daß diese neuen Techniken, soweit 
sie ausgereift und sinnvoll anwendbar sind, auch genutzt 
werden. Alle Über legungen, welche zusä t zl ichen Anwendun
gen noch auf den Computer genommen werden könnten, muß man 
aber - schon wegen der Kosten - stets mit der Frage ver
binden: Was sollte man dem zwar langsamen aber mit seinen 
Kombinationsmöglichkeiten völlig unerreichbaren menschli
chen Gehirn überlassen? 

A. Wernitz 

Ich begrüße es, daß eine solche Tagung konkret und gezielt 
den Versuch unternimmt auszuloten, wie es um Datenschutz 
und Innere Sicherheit bestellt ist. Ich habe, mit vielen 
Freunden gemeinsam, sei t Jahren gefordert, daß nicht nur 
punktuell und gelegentlich sondern permanent ein Dialog 
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zwischen den Vertretern der Inneren Sicherheit und dem Da
tenschutz zustandekommt. Dies ist eine Aufgabe, die sich 
im Grunde genommen Tag für Tag stell ti diese Ein.sicht 
sollten wir von einer solchen Tagung für die künftige Ar
beit jeder in seinem Bereich mitnehmen. 

Der Kollege Laufs hat eben zu Recht das Problem der Gefahr' 
des gläsernen Menschen in die Diskussion eingeführt und 
sie verneint. Wirksamer Datenschutz ist auch im Bereich 
der Inneren Sicherhei tunverzichtbar. Auch wenn man das 
aktuelle konkrete Risiko des sogenannten gläsernen Men
schen verneint, ist es dennoch notwendig, sich poli tisch 
dazu zu bekennen, daß es nicht dazu kommen darf, daß ir
gendwo alle über den einzelnen Bürger gespeicherten Daten 
zl:! einem umfassenden Persönlichkei tsbild zusammengeschal
tet werden können und so gleichsam eben doch eines Tages 
der sogenannte gläserne Mensch produziert wird. Hier gilt 
es, sehr genau zu unterscheiden zwischen der gegenwärtigen 
Lage, von der viele Insider mit guten Gründen sicher sagen 
können, daß keine aktuelle Gefahr besteht und der Notwen
digkei t, die Sorgen und Ängste der Menschen in unserem 
Staat, und nicht nur in der Bundesrepublik , in diesem 
Punkt ernstzunehmen. Man muß offen darüber reden und, so
weit dies irgend geht, die Dinge offenlegen, damit hier 
Ängste, Vermutungen, Verdächte, Sorgen etc. abgebaut wer
den können. Dies darf eben nicht nur verbal geschehen, 
sondern muß sich auch überzeugend durch Handeln im Alltag 
im konkreten Einzelfall darstellen. 

An der Diskussion zum Thema "Innere Sicherheit und Daten
schutz" stört mich seit Jahren, und zwar bis in diese Ta
gung hinein, der törichte pauschale Strei t oder die Kon
troverse über die Frage des Stellenwertes der einen Voka
bel, nämlich der Sicherheit auf der einen Seite und des 
Datenschutzes auf der anderen Seite. Nichts ist unfrucht
barer und nichts ist vielleicht typischer deutsch, als 
dieser Prinzipien- und Papierstreit: Die Innere Sicherheit 
darf nicht vor dem Datenschutz stehen bzw. umgekehrt. Ich 
halte nichts von solchen Thesen wie der: Sicherheit gehe 
vor Datenschutz. Das ist genauso falsch, wie wenn andere 
sagen, Datenschutz müsse in jedem Fall über der Inneren 
Sicherheit stehen. Von diesem Schlagabtausch müssen wir 
wegkommen, denn er dient weder dem einen noch dem anderen 
Bereich. Wir sollten vielmehr klar und eindeutig erkennen, 
daß es in beiden Fällen darum geht, Bürgerrechte, Persön
lichkei ts- und Freihei tsrechte, also Grundrechte zu si
chern. Es ist im Einzelfall ein Zielkonflikt, und hier muß 
immer wieder austariert werden. Man muß Kompromisse 
schließen. Es gilt, konkrete Lösungen im Einzelfall zu 
finden, und deshalb muß man von diesen pauschalen Thesen 
abkommen. 
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Es ist und bleibt notwendig, daß sich die Sicherhei tsbe
hörden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben moderner techni
scher Hilfsmittel und damit auch der elektronischen Daten
verarbeitung bedienen können. Ich bin in diesem Punkt im
mer sehr offensiv für Ihren ehemaligen Präsidenten Herrn 
Herold eingetreten und ich habe nie Verständnis dafür ge
habt, wenn manchmal mit Ironie gesagt wurde, er sei in die 
EDV "verliebt" und dies sei eine Spielerei. Ich bin über
zeugt, daß wir heute nicht in der Lage wären, eine effek
tive Kriminalitätsbekämpfung und damit die Innere Sicher
heit in unserem Land hinlänglich zu garantieren, wenn die 
EDV nicht auch im Bereich der Inneren Sicherhei t einge
führt worden wäre. Ich meine·, dies muß bei einer solchen 
Gelegenhei t auch gesagt werden. Das Bundesdatenschutzge
setz läßt dies - allerdings unter bestimmten Voraussetzun-
gen - auch ausdrücklich zu. Das Ja zur EDV beinhaltet aber 
zugleich das Ja zu den notwendigen Datenschutzmaßnahmen. 
Hierzu haben wir ja das Bundesdatenschutzgesetz geschaf
fen - mit all seinen Unvollkommenheiten. Ich will sie hier 
nicht einzeln aufzählen - es fängt bei den unbestimmten· 
Rechtsbegr iffen an. Aber es war für uns immer klar, daß 
der Weg Schritt für Schritt zu bereichsspezifischen Lö
sungen führen muß - und diesen Weg sind wir auch gegan
gen. 

Ich habe mi t Interesse zur Kenntnis genommen, was Herr 
Spranger zu Beginn dieser Tagung gesagt hat. Was in den 
Zeilen steht, ist, leger formuliert, okay. Aber ich muß 
auch die Praxis der letzten Jahre mit einbeziehen und da
bei auch zwischen die Zeilen gehen. Bei den Tätigkeitsbe
richten des Datenschutzbeauftragten im Innenausschuß ha
ben wir, was die Grundsätze angeht, schon oft sehr wei t
gehend Einigkeit und Einmütigkeit erzielt. Der Teufel 
steckt dann aber im Detail und da beginnt dann die Nagel
probe. Ich habe in den letzten Jahren erlebt, daß es bei 
manchen, die ihre Grundsätze abstrakt bej ahen - auch was 
das Ja zum Datenschutz angeht - im Einzelfall dann oft 
anders aussieht. Als wir uns seinerzeit im BDSG zur exter
nen Kontrolle auch im öffentlichen Bereich bekannt haben, 
wurde auch die These vertreten, der öffentliche Bereich 
sei an die Gesetzmäßigkeit gebunden und die Kontrolle er
übrige sich daher8 Dies scheint mir so nicht haltbar. Mei
ne Bitte an alle geht dahin, daß wir bei aller Kr i tik am 
Verhalten der anderen Seite jeder in- seinem Bereich - dies 
ist ein Appell aus der Legislative heraus - lernen müssen, 
auf diesem Gebiet bei den Zielkonflikten , die wir ohne 
Zweifel haben, fair und manchmal vielleicht auch zurück
haI tend, aber dennoch offen und hart in der Sachaussage 
mi teinander umgehen müssen. Hier sind wir alle mi teinan
der noch in der Phase des Lernens. Dies bedingt einerseits 
eine offene klare Sprache, aber auch da und dort Vorsicht 
in der Ausdrucksweise: denn sonst könnte unter Umständen 
in der Tat Schaden entstehen. Er entsteht aber nicht schon 
dadurch, daß man bestehende Defizi te offenlegt. Ich will 
keine Mauschelei haben. Wenn der Datenschutzbeauftragte 
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den Eindruck hat, daß nach seiner Beurteilung der Sachver
halte im allgemeinen und im konkreten Einzelfall Defizite 
bestehen, daß mißbräuchlich mit Daten umgegangen wurde -
nicht nur im Sicherhei tsbereich, aber auch dort - dann 
will ich eine klare Aussage haben, was er zu bemängeln 
hat. Und wenn nach seiner' Beurteilung die Rechtsgrundla
gen nicht hinreichend tragfähig sind, dann will ich als' 
Mitglied der Legislative wissen, wo aus seiner Sicht sol
che Defizite bestehen und mehr Rechtssicherheit, d.h. Ab
sicherung vom Grund her, geboten erscheint. Hier ist auch 
die bisherige Opposi tion im Bundestag nicht immer konse
quent gewesen. Bei einer Debatte anläßlich der Diskussion 
des letzten Tätigkei tsberichts im Ausschuß wurde gesagt, 
man solle diese Fragen nicht vor der Öffentlichkei t aus
t~agen, sondern intern halten. Einige Wochen später hat-
ten wir dann die kleine Anfrage der Union auf dem Markt, 
wo diese Punkte alle als Drucksac.he aufgelistet wurden. 
Das kann man sicher so machen, und vielleicht müssen wir 
das auch bei anderen Gelegenhei ten einmal ausdiskutieren. 
Ich bin hier durchaus für Transparenz - man kann nur nicht 
beides gleichzei tig fordern.' Ich bin auch überzeugt, daß 
eine offene Debatte über Pro und Contra, über Defizite, 
aber auch über die Mängel, die bereits abgestellt wurden, 
letzten Endes beiden Sei ten hilft. Sie kommt der Inneren 
Sicherhei t und dem Datenschutz zugute, und der Bürger ist 
überzeugt, daß allgemein und im Einzelfall dieser schwie
rige Prozeß des Austarierens und Abwägens von Innerer Si
cherheit und Datenschutz tatsächlich stattfindet. 

Ich möchte deshalb an die Vertreter der Inneren S icher
heit, an Herrn Boge und an den Bundesbeauftragten für Da
tenschutz die Bitte und den Appell richten, es nicht bei 
gelegentlichen Begegnungen wie der heutigen zu belassen, 
sondern in gewissen regelmäßigen Abständen auch immer wie
der einmal in Klausur in Vier-Augen-Gespräche zu gehen. 
Dies wäre für beide Seiten und für uns alle eminent hilf
reich. Ich sage dies als Mitglied der Legislative, als An
regung und als Appell. 

H. Neu 

Ich bin aus zwei Gründen ein wenig gehandicapt. Zum ersten 
habe ich Landespolitik gemacht und mich mit dem Bundesda-
tenschutzgesetz nur als Beispiel für unser eigenes Gesetz 
befaßt und nicht in seinem Alltag in entsprechenden Aus
schüssen mitgewirkt. Zum zweiten bin ich nicht mehr Parla
mentarier und habe mich somit seit 3 Jahren nicht mehr mit 
dem Datenschutz befaßt. Auch an der Diskussion über den 
ersten Datenschutzbericht unseres Datenschutzbeauftrag
ten habe ich nicht. mehr als Parlamentarier teilgenommen. 
Daher möchte ich mich in meinen Ausführungen an das hal
ten, was ich hier bisher gehört habe und auch an das, was 
ich früher bei der Diskussion über das Datenschutzgesetz 
im Plenum gesagt habe. 
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Die Ausgewogenheit zwischen Ordnung und Freiheit im Grund
gesetz hat bei den Gesetzgebern häufig Gewissenskonflikte 
ausgelöst; sie mußte auch beim Datenschutzgesetz zum Ge
wissenskonflikt führen. Hierbei wurde sehr schnell deut
lich, daß Technik kein Wert in sich ist, sondern daß man 
sich ernsthaft fragen muß, was neue Techniken dem Menschen 
an Beglückung oder auch an Bedrückung bringen können. Bei 
der Diskussion über das Datenschutzgesetz von Nordrhein-. 
Westfalen haben sich zwei Dinge herausgestellt. Einmal 
wird durch die Technik der Computer die Gewalt der Daten
sammlung zwar bedrückend, aber im Grunde genommen wird die 
menschliche Unzulänglichkeit bei der Verwaltung dieser Da
ten verringert. Denn wer 5 Millionen Daten mit bestimmten 
Angaben über Einzelpersonen in einem Computer verwaltet, 
ist von der betroffenen Einzelperson viel wei ter entfernt 
als der, der eine Handakte oder eine'Handdatei führt, z.B. 
in einer kleinen Gemeinde oder einem anderen überschauba
ren Bereich. Dies kann viel schlimmer sein, als wenn diese 
Daten in einem Großcomputer verschwinden. Die Gefahr von 
Unkorrekthei ten im Umgang mi t intimen Daten wird für den 
einzelnen wesentlich geringer. In der Diskussion ist meist 
untergegangen, daß so zwei sehr unterschiedliche Momente 
des Unbehagens und der Bedrückthei t entstehen können bei 
der Frage nach der alten Handdatei und dem Computer. Daher 
haben wir in der Diskussion um die Lösung dieser Fragen 
in Nordrhein-Westfalen auch den Zugriff des Datenschutz
beauftragten für die Handdateien sichergestellt, was nicht 
in allen Ländern der Fall ist. 

Ein besonderes Problem scheint mir die Sammlung von Prä
ventivdaten für die präventive Krirninalitätsbekämpfung 
aufzuwerfen. Es handelt sich zumeist um Vermutungsdaten 
oder Schlußfolgerungsdaten, und der Rückgriff auf solche 
Daten wird dann erfolgen, wenn man den Umkreis bestimmter 
Täter beobachten will oder beobachten muß. Hier ist natür
lich der Computer selbst gar kein Schuldiger, sondern 
vor dem Eingang in den Computer muß im Grunde genommen die 
Zuverlässigkeit des korrekten Beamten stehen, die Neutra
lität .des Denkens und die Sach- und Zielbezogenheit. Hier 
beginnt bereits das Risiko, wenn man zur präventiven Kri
minalitätsbekämpfung Daten einspeichert und nicht erst 
beim Abfragen. Ich will damit nicht sagen, daß man die
se Daten nicht braucht. Ich möchte nur auf die Schwierig
keiten hinweisen, die in der Vermutungs- und in der Erfah
rungsebene liegen. 

Als Beispiel möchte ich folgenden Fall anführen: Eine Kol
legin, Landtagsabgeordnete aus Nordrhein-Westfalen, kommt 
mi t ihrem jungen, langhaar igen und bärtigen Mann aus dem 
Urlaub zurück. An der Grenze wird ihr Wagen an die Seite 
gestellt und auseinandergenommen. Als die Prozedur beendet 
war, hat die Kollegin ihren Landtagsausweisgezogen und 
gefragt, warum npn gerade ihr Wagen untersucht worden sei. 
Darauf sagte man ihr: Entschuldigen Sie bitte, aber Ihr 
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Mann ist nach unserer Erfahrung ein so typischer Fall ei
nes Verdächtigen für Rauschg ifthandel oder Mi tnahme von 
Hasch oder ähnliche Dinge, daß wir das einfach tun mußten. 
Etwa zur gleichen Zeit flogen die jungen Terroristen als 
Manager getarnt mit Hubschrauber über Deutschland. Sie se
hen hieran, daß Erfahrungsschätze nur kurzlebig sind und 
daß der Beamte in der durchaus berechtigten Sorge, hier 
könne er einen solchen Mann vor sich haben, mit dem völlig 
falschen Erfahrungsschatz gearbei tet hat. Die Beweglich
kei t dieses Beamten war sicher begrenzt. Denn wenn echte 
Transporteure von verbotenen Materialien in die Bundesre
publik bereits wissen, daß sie keinen alten verrosteten 
Wagen, keinen al ten VW, keine langen Haare, keinen Bart 
haben dürfen, dann bleibt der Erfahrungsschatz noch eine 
W~ile hängen und geht am tatsächlichen Täter vorbei. Des
halb muß man beim Sammeln von präventiven Daten noch viel 
stärker auf die Korrektheit, die Beweglichkeit und die Ur
teilsfähigkeit des Eingebenden achten als bei. der repres
siven Kriminalitätsbekämpfung, bei der man es ja mit Fak
ten und nicht mit Vermutungen zu tun hat. Die Fehlerquel
len liegen mehr bei der Einspeicherung als in der späte
ren Nutzung. Hier ist es besonders wichtig, daß mi t der 
größten Sorgfal t vorgegangen wird. Ich zweifle nicht da
ran, daß alle, die Daten speichern, wie Banken und Wirt
schaftsunternehmen, Einwohnermeldeämter und Gesundheits
ämter, Forschung und Wissenschaft und auch die Polizei den 
Willen haben, korrekt zu handeln. Dennoch bleibt die Not
wendigkeit bestehen, wenn es sich um Erfahrungssätze und 
Vermutungen handelt, beim Speichern von Daten in der prä
ventiven Kriminali tätsbekämpfung mi t besonders großer 
Sorgfalt an die Dinge heranzugehen. 

Ich darf abschließend noch die Einstellung meiner Fraktion 
im Landtag Nordrhein-Westfalen vorlesen, wie sie seiner
zeit in der Diskussion des neuen Datenschutzgesetzes fomu
liert wurde: "Gewiß dürfen und sollen wir nicht zulassen, 
daß etwa ein Straftäter oder Verfassungsfeind sich über 
das Auskunftsrecht zum Datenschutz Gewißhei t über· den 
Stand der Fahndung nach ihm und der Beobachtung verschaf
fen kann. Dies würde Verfassungsschutz, Kriminalpolizei, 
Steuerfahndung zu Unwirksamkei t und Ohnmacht verurteilen. 
Aber deswegen haben wir noch nicht die Legitimation, die
se empfindlichen und notwendigerweise geheimen Bereiche 
auch der Kontrolle durch den Datenschutzbeauftragten zu 
entziehen. Nach unserer Konstruktion hat daher jeder Be
troffene, der die Sammlung falscher oder nicht beweisba
rer Daten in diesem Bereich oder ihre mißbräuchliche Wei
tergabe befürchtet, auch hier das Recht, den Datenschutz
beauftragten des Landes anzurufen. Dieser muß dann die 
Einhaltung des Datenschutzgesetzes, selbstverständlich un
ter Beachtung der (3eheimhal tungsvorschr iften, nach außen 
kontrollieren." Mit dieser Konstruktion ist uns eine vor
bildliche Bewäl tigung dieses Zielkonflikts zwischen Ge
heimhaltungsbedürftigkeit und dem Schutz der Person gegen
über falsch gespeicherten Daten gelungen. Hier ist in dem 
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Zielkonflikt zwischen Ordnung und Freiheit die Vertrauens
person des Datenschutzbeauftragten eingeschaltet worden 
und es wäre interessant, den Datenschutzbeauftragten des 
Landes Nordrhein-Westfalen gleich einmal zu der Frage zu 
hören, wie sich die Zusammenarbeit zwischen ihm und de.r 
Polizei gestaltet hat und wie dieser Passus sich auf seine 
Arbeit auswirkt, daß er Daten überprüfen kann bei der Po
lizei, ohne dem Antragsteller konkrete Auskunft zu geben, 
und wie die Polizei auf solche für sie doch recht empfind
lichen Nachfragen reagiert. Mir scheint, daß hier die Zu
sammenarbeit ganz besonders wichtig ist und der Abbau oder 
das Nichtentstehen von Mißtrauen entscheidend sein muß 
für eine gedeihliche Nutzung' von Daten, die in einem sol
chen Ausmaß, wie es auch in dieser Tagung bekanntgegeben 
wurde, gesammelt werden. - Ich stelle immer wieder mit Er
staunen fest, daß bei der Handakte ,. bei der "Handdatei .. 
das Mißtrauen gar nicht erst entstande~ ist, obwohl da im 
intimen Bereich des Bearbei ters und eines ihm bekannten 
Bürgers viel schlimmere Dinge geschehen konnten und auch 
sicher passiert sind durch Unkorrekthei t und Indiskretio-' 
nen, als dies beim großen Computer in der Regel der Fall 
sein wird. 

H. P. Bull 

Ich war leider nicht in der Lage, diese Tagung von Anfang 
an zu besuchen, aber ich habe viele Presseberichte, einige 
Zusammenfassungen und das Referat von Herrn Dr. Boge gele
sen und mir von meinen hier anwesenden Mitarbeitern weite
res berichten lassen. Es wird Sie vielleicht überraschen: 
Den meisten ÄUßerungen, die auf dieser Tagung zum Verhält
nis von Datenschutz und polizeilicher Datenverarbeitung 
getan wurden, stimme ich ausdrücklich zu. Ich möchte ins
besondere unterstreichen, was Herr Dr •. Boge gesagt hat: 
"Die elektronische Datenverarbeitung muß sich stets ihrer 
tatsächlichen und rechtlichen Grenzen bewußt bleiben, um 
sowohl innerhalb der Polizei als auch in der Bevölkerung 
als wertvolles und unerläßliches Hilfsmi ttel der Verbre
chensbekämpfung akzeptiert zu werden. Bei der Einrichtung 
und beim Betrieb polizeilicher Informationssysteme muß der 
Grundsatz 'Qualität vor Quantität' eingehalten werden .... 
Selbst die komplexeste Datei kann nur verkürzte Informa
tionen enthalten ••• Es ist davor zu warnen, •.• polizei
liche Maßnahmen und Entscheidungen ••. allein auf Auskünf
te aus einern DV-Systern zu stUtzen". So hat Herr Boge for
muliert, und so ähnlich habe ich schon in zahlreichen 
sehr iftlichen und mündlichen Äußerungen formuliert, zu
letzt in mehreren Vorträgen im Ausland, wo man sich zune
hmend für das deutsche Datenschutzrecht und die Praxis der 
Datenschutzkontrolle interessiert. 
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Ich sehe es auch wie Herr Boge, daß "die Posi tionen von 
Polizei und Datenschutz gar nicht so weit voneinander ent
fernt sind, wie es manchmal scheinen könnte" - z.B. be
steht gar kein Strei t darüber, daß die meisten daten
schutzrechtlichen Beanstandungen, die ich gegenüber den 
S icherhe i tsbehörden ausges'prochen habe, begründet s ind ~ 
die Behebung der Mängel ist mit erheblichem Aufwand einge-' 
leitet und weit vorangebracht worden. 

Auch was Herr Parlamentarischer Staatssekretär Spranger 
zu Beginn dieser Tagung ausgeführt hat, findet überwiegend 
meine zustimmung. Ich bin insbesondere froh darüber, daß 
er sich gegen zu große Erwartungen an die Technik gewandt 
hat. In der Tat: Es bedarf, wie ich schon seit langem im
mer wieder gesagt habe, der "Spürnase" des erfahrenen Kri
minaliste~ nach wie vor und vielleicht mehr denn je. Gegen 
"Übertreibungen" beim Datenschutz haben sich alle Daten
schutzbeauftragten gewandt~ soweit sie dennoch vorgekommen 
sind, z.B. weil manche Behörden das Melderecht falsch an
gewendet oder den Datenschutz als Vorwand für ganz andere 
Ziele benutzt haben, haben wir unsere Hilfe angeboten und 
vielfach Hin.weise für eine richtige, sinnvolle Anwendung 
des Datenschutzrechts gegeben. Ich erinnere auch daran, 
daß wir uns immer gegen die Feststellung gewehrt haben, 
die Bundesrepublik sei ein "Überwachungsstaat", und daß 
wir in konkreten Problemkomplexen wie dem der Rasterfahn
dung eine differenzierte, letztlich auch von der Polizei 
als begründet anerkannte Meinung vertreten haben. 

Interessanter freilich als das, was die Vertreter von Po
lizei und Innenministerium auf dieser Tagung erklärt ha
ben, scheint es mir festzustellen, was sie nicht gesagt 
haben und was zwischen den Zeilen anklang. So hat sich 
Herr Spranger leider überhaupt nicht mi t den konkreten 
Problemen bestimmter Datenverarbeitungsvorgänge bei den 
Sicherhei tsbehörden befaßt, die meine Mi tarbei ter bei 
ihren Kontrollbesuchen festgestellt haben und die ich ge
genüber dem Bundesminister des Innern angesprochen habe. 
Im Innenausschuß des Bundestages konnte ich dazu - zum 
Teil in vertraulicher Sitzung - detaillierte Einzelanga
ben machen, und es haben mehrere mehrstündige Beratungen 
stattgefunden. An die Öffentlichkeit dringen aus solchen 
Sitzungen freilich immer vorwiegend pauschale und formale 
Aussagen, wie die, es habe "eine Kontroverse um den Daten
schutz" gegeben. 

Wenn Herr Spranger erklärt, Datenschutz habe "keinen abso
luten Vorrang vor den Erfordernissen der öffentlichen Si
cherheit", so ist das natürlich, wörtlich genommen, völlig 
zutreffend. Nur frage ich mich, warum Herr Spranger das 
so betont, obwohl er doch weiß, daß ein solcher Vorrang 
nirgends geschrieben steht und von niemandem verlangt 
wird. Er riskiert mit so akzentuierten ÄUßerungen, daß er 
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dahin mißverstanden wird, als habe der gesetzlich begrün
dete Datenschutz regelmäßig zurückzutreten, wenn die Si
cherhei tsbehörden der Ansicht sind, eine Datenschutzvor
schrift behindere sie unangemessen bei ihrer Arbeit. Dies 
wäre für mich und meine Kollegen nicht hinnehmbar: Es 
steht der Verwaltung nicht zu, zwischen den Erfordernis
sen ihrer eigenen Aufgabenerfüllung und der Anwendung ge
setzlicher Vorschriften abzuwägen und sich etwa gegen die 
Anwendung gel tenden Rechts auszusprechen. Nur da, wo der 
Gesetzgeber diese Abwägung nicht vorgenommen, sondern sie 
(z.B. durch Schaffung von Ermessensvorschriften) der Ver
waltung überlassen hat, kann sich die Frage stellen, ob 
"der Datenschutz" hinter "der Sicherhei t" zurücktreten 
muß. 

Wenn wir weitere Fortschritte im Date~schutz erzielen wol
len, ist es unbedingt notwendig, die l<onkreten Probleme 
konkret zu besprechen. Ich nenne - wegen der Zei tbegren
zung nur als Stichworte - einige Punkte, über die mit dem 
Ziel gemeinsamer Lösungen zu beraten ist: 

- Registrierung "anderer Personen" als Beschuldigter und 
Verdächtiger (Nr. 4.2.11 Dateienrichtlinien), 

Spuren-Dokumentationsdateien und ihre Nutzung in anderen 
als den ursprünglichen zusammenhängen, 

- Auskünfte an andere Stellen ohne Kenntnis des aktuellen 
Standes verzeichneter Ermittlungsverfahren, 

- on-line-Anschlüsse, z .B. ~ersonen-Anfrage beim Kraft
fahrt-Bunde~amt (Gefahr eInes Ersatz-Bundesmelderegi
sters), polizeilicher Zugriff auf das Ausländerzentral
register und das Bundeszentralregister, 

- Gefahr des Unterlaufens der Kriterien zentraler Speiche
rung im Kriminalaktennachweis durch Rückgriff auf andere 
Dateien, insbesondere Daktyloskopie, 

- beabsichtigte Dateien im Bereich Staatsschutz. 

Um der Öffentlichkei t ein möglichst differenziertes Bild 
zu vermitteln, nenne ich auch die erzielten Fortschritte 
und die Ansätze zu einer posi tiven Wei terentwicklung, 
z.B. : 

- Auskünfte an die Betroffenen nach KpS-Richtlinien; 
hier wurde übrigens auch der Beweis geliefert, daß mehr 
Transparenz die polizeiliche Arbeit nicht schädigt; 

- Errichtungsanordnungen zu verschiedenen Dateien 
(trotz verbleibender Probleme ein Fortschritt); 

- in einigen Bereichen inzwischen differenzierte Überprü
fungs- bzw. Löschungsfristen~ 
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- erhebliche Anstrengungen bei der Bereinigung von Altbe
ständen. 

Gerade weil ich es - entgegen dem, was manche verbrei ten 
- für unbedingt erforderlich halte, die fachlichen Beur
teilungen der handelnden Beamten in die rechtlichen Über
legungen einzubringen, bedauere ich es, daß viele sich' 
nur oder vornehmlich mit der angeblich unangemessenen Form 
der datenschutzrechtlichen Bemerkungen befassen. Auch Herr 
Dr. Boge hat dies am Dienstag wieder getan. Ich bestreite, 
unfair berichtet zu haben. Im Gegenteil habe ich mich 
manchmal gefragt, ob nicht deutlichere Worte nötig gewesen 
wären, wo ich es bei Andeutungen und Hinweisen belassen 
habe. Vereinzel t bekam ich sogar zu hören, ich sei ange
sichts der Fakten - wie ich sie z.B. im Innenausschuß des 
Bundestages ausbreiten konnte - in meiner Kritik noch sehr 
zurückhaltend gewesen. Aber davon abgesehen, beunruhigt 
mich ein Aspekt in der Äußerung von Herrn Dr. Boge sehr. 
Ich habe seinem Manuskript entnommen, daß er es offenbar 
auch für unangemessen hält, ,wenn bei der datenschutzrecht
lichen Beurteilung "juristis~he Techniken" verwendet wer
den. Ich muß ihn fragen: welche anderen als juristische 
Techniken sollen wir Datenschutzbeauftragten denn verwen
den? Wir haben Verwal tungsvorgänge am Maßstab des Rechts 
zu messen; sollen wir dies' mit "politischen" Argumentatio
nen tun? Das wäre für mich ein grundlegend falsches Amts
verständnis. Wir würden dami t den festen Grund unter den 
Füßen verlieren und uns den jeweils aktuellen Opportuni
tätserwägungen ausliefern. 

Selbstverständlich kann ich nur meine Rechtsansicht ver
treten - die wirkliche, nicht' nur "vorgeschobene", wie 
Herr Dr. Boge unterstellt. Sie werden doch nicht ernsthaft 
erwart'en, daß ich immer gleich hinzufüge, die Gegenmeinung 
habe aber auch viel für sich. Handelt so eine Opposition 
im Parlament, ein Anwalt vor Gericht, ein Unternehmer in 
einer geschäftlichen Verhandlung, ein Staatsanwalt beim 
Abfassen einer Anklageschrift? 

Ich bin nach wie vor bereit, mich belehren zu lassen, wenn 
meine Ansichten auf schwachen Füßen stehen sollten - aber 
ich werde es nicht hinnehmen, wenn jemand ohne konkrete 
Argumente versucht, rechtliche Überlegungen zum Schutz von 
Individualrechten zu disqualifizieren. 
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H. Weyer 

Es ist unbestri tten, daß zur Erfüllung der Aufgaben der 
Sicherheitsbehörden die Verarbeitung personenbezogener Da
ten, auch in automatisierten Verfahren, notwendig ist. 
Ebenso dürfte aber unbestritten sein, daß auch in diesem 
Bereich aus der Datenverarbei tung Gefahren für die Frei
hei tssphäre des einzelnen erwachsen können. Der Daten
schutz, der diesen Gefahren begegnen soll, ist Grund
rechtsschutz • Durch ihn sollen grundrechtlich geschützte 
positionen des Bürgers gewährleistet werden. 

Ich bin mir bewußt, daß Datenschutz und Aufgabenerfüllung 
der Sicherhei tsbehörden oft in einem Spannungsverhäl tnis 
zueinander stehen. Hier wie auch in anderen Bereichen ste
hen sich verschiedene Rechtsgüter gegenüber, die gegene.i
nander abgewogen werden müssen. Diese, Abwägung ist zu
nächst einmal Aufgabe des Gesetzgebers. Dieser hat zu be
stimmen, inwiewei t dem einen und inwiewei t dem anderen 
Rechtsgut Vorrang einzuräumen ist. Dies ist in den Daten
schutzgesetzen sowie in bereichsspezifischen Rechtsvor
schriften wie etwa dem Steuergeheimnis oder dem Sozialge
heimnis geschehen, die Vorrang vor den Datenschutzgeset
zen haben. 

Die Schaffung bereichsspezifischer Datenschutzregelungen 
im Sicherheitsbereich ist eine schwierige Aufgabe. Sie 
verlangt eine sorgfältige Abwägung zwischen den Sicher
hei tsbelangen der Allgemeinhei t und den Datenschutzbelan
gen der Bürger. Sowei t und solange der Gesetzgeber sich 
noch nicht in der Lage sieht, eine solche Abwägung be
reichsspezifisch vorzunehmen, müssen die allgemeinen Rege
lungen der Datenschutzgesetze jedenfalls durch bereichs
spezifische Verwaltungsvorschriften konkretisiert werden. 
Der Erlaß der bundeseinheitlichen KpS~Richtlinien sowie 
der Dateienrichtlinien ist daher grundsätzlich zu begrü
ßen, wenngleich diese Regelungen noch nicht allen Anforde
rungen des Datenschutzes Rechnung tragen. Zu begrüßen ist 
insbesondere, daß die KpS-Richtlinien nicht zwischen Da
teien und Akten unterscheiden, sondern für den Umgang mit 
personenbezogenen Daten ohne Rücksicht auf die Art der Da
tenverarbeitung die gleichen Maßstäbe festlegen. Es gilt, 
die neuen Richtlinien jetzt zunächst einmal in der Praxis 
zu erproben. 

Aus der Vielzahl der Datenschutzfragen, die sich in meinem 
Zuständigkei tsbereich ergeben haben, möchte ich hier nur 
zwei herausgreifen. 

Nach dem Datenschutzgesetz sind die Polizeibehörden nicht 
verpflichtet, einem Bürger auf Antrag Auskunft über die 
zu seiner Person etwa gespeicherten Daten zu geben. Die
se Regelung ist. von der Polizei in der ersten zeit viel
fach als Auskunftsverbot mißverstanden worden. Tatsächlich 
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bedeutet sie jedoch nur, daß die Polizei nach pflichtgemä
ßem Ermessen zu entscheiden hat, ob sie dem Auskunftsersu
chen eines Betroffenen entsprechen will. 

Ich habe seit Beginn meiner Tätigkeit bezweifelt, ob die 
frühere Praxis der Polizei", die Auskunft an den Betroffe
nen regelmäßig zu verweigern, in allen Fällen geboten war 
und ob sie in dem wohlverstandenen Interesse der Polizei 
lag. Durch die Erteilung der beantragten Auskunft wird 
vielen Menschen unbegründete Angst genommen und zum Abbau 
von Mißtrauen gegen die Arbei t der Polizei beigetragen, 
was letztlich auch ihrer Arbeit zugute kommt. 

Es ist daher zu begrüßen, daß die Innenminister in den 
KpS-Richtlinien für die Ausübung des Ermessens bei der 
Auskunfter"teilung eine Regelung getroffen haben, die so
wohl den Datenschutzbelangen der Betroffenen als auch der 
Aufgabenerfüllung der' Polizei Rechnung trägt. Danach wird 
Auskunft erteilt, ob und gegebenenfalls welche Unterlagen 
vorhanden sind, es sei denn, daß die Belange des Bürgers 
hinter dem öffentlichen Interesse an der Nichtherausgabe 
der jeweilig~n Daten zurücktreten müssen. 

Ich begrüße ausdrücklich, daß sich in meinem zuständig
keitsbereich eine datenschutzfreundliche Auskunftspraxis 
der Polizei eingespiel t hat, wobei auf die Unterstützung 
durch den Innenminister besonders hinzuweisen ist. Zu Be
ginn meiner Tätigkei t war in zahlreichen Fällen die Ein
schaltung des Landesbeauftragten für den Datenschutz not
wendig, um die Polizeibehörden zur Auskunfterteilung zu 
veranlassen; nur in wenigen Fällen erwies sich die Aus
kunftsverweigerung als gerechtfertigt. In letzter Zeit ist 
die Zahl der Eingaben wegen Ablehnung der Auskunftertei
lung stark zurückgegangen. 

Nach dem Datenschutzgesetz hat ein Betroffener Anspru<?h 
auf Sperrung oder Löschung der zu seiner Person gespel
cherten Daten, wenn ihre Kenntnis zur rechtmäßigen Aufga
benerfüllung nicht mehr erforderlich ist. Für den Bereich 
der Kriminalpolizeilichen personenbezogenen Sammlungen ist 
diese Generalklausel in den KpS-Richtlinien konkretisiert 
worden. 

Die in den KpS-Richtlinien vorgesehenen Regellöschungsfri
sten beruhen auf einer verallgemeinernden Interessenabwä
gung. In Fällen von geringer Bedeutung ist eine Abkürzung 
der Regelfrist vorgesehen. Möglich ist aber auch eine Ver
längerung, wenn Wiederholungsgefahr besteht oder andere 
schwerwiegende Gründe dieses gebieten. Darüber hinaus wird 
in den Richtlinien festgelegt, unter welchen Voraussetzun
gen im Rahmen laufe~der Sachbearbeitung auf jeden Fall zu 
löschen ist. So etwa dann, wenn die Ermittlungen oder eine 
der Polizei bekannte Entscheidung der Staatsanwal tschaft 
oder eines Gerichtes ergeben, daß der Betroffene die ihm 
vorgeworfene Tat nicht begang.en hat oder kein begründeter 
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Tatverdacht mehr besteht. Dies setzt allerdings voraus, 
daß die Justiz die Polizei stets in dem erforderlichen Um
fang über den Ausgang von Straf- und Ermi ttlungsverfahren 
unterrichtet. 

Soweit ich bei Löschungsanträgen eingeschaltet war, konn
te in der Mehrzahl der Fälle eine Löschung erreicht wer
den. In den Fällen, in denen datenschutzrechtlich nicht. 
zu beanstanden war, daß sich Polizeibehörden dazu noch 
nicht in der Lage sahen, ist mir von den betreffenden Po
lizeibehörden eine erneute Prüfung der vorzei tigen Lö
schung nach angemessener Frist zugesagt worden. Insowei t 
bestehen in meinem Zuständigkeitsbereich keine grundsätz
lichen Konflikte zwischen Polizei und Datenschutz. 

Schwierigkeiten bereitet allerdings die Regelaussonderung, 
insbesondere die Bereinigung der Al tbe!?tände. Eine gene
relle Bereinigung bei allen Polizeibehörden hat noch nicht 
stattgefunden. Sie ist nach Auffassung der Polizeibehörden 
wegen des Umfangs der zu überprüfenden Bestände mi t dem· 
vorhandenen Personal kurzfristig nicht möglich, ohne die 
Erfüllung der Aufgaben zu gefährden. Ich habe allerdings 
Zweifel, ob diese Aussage immer zutrifft. Dabei sollte 
auch berücksichtigt werden, daß die Aussonderung eine Be~ 
freiung von unnötigem Ballast bedeutet· und damit in vielen 
Fällen die Arbeitsbedingungen der Behörden verbessert. 

Spätestens bei der Relevanzprüfung für die Einstellung in 
den KAN muß auch geprüft werden, ob eine Kriminalakte 
nach den KpS-Richtlinien auszusondern ist. Darüber hinaus 
müssen, soweit noch nicht geschehen, für die automatisier
ten Informationssysteme Laufzeitüberwachungen entwickelt 
werden. In Nordrhein-Westfalen ist mit der Realisierung 
im nächsten Jahr zu rechnen. 

Das eingangs erwähnte Spannungsverhäl tnis zwischen Aufga
benerfüllung und Datenschutz bringt es mit sich, daß Ver
waltung und Datenschutzbeauftragte den einander gegenüber
stehenden Rechtsgütern unterschiedliches Gewicht· beimes
sen. Beide haben jedoch die vom Gesetzgeber getroffenen 
Entscheidungen zu respektieren. Sofern das geltende Recht 
zu unbefriedigenden Ergebnissen führen sollte, muß der Ge
setzgeber erneut entscheiden.. Bis dahin ist das derzei t 
geltende Recht für alle Beteiligten bindend. 

Zu der Bemerkung von Dr. Boge, die Verwendung juristischer 
Techniken diene nicht der Versachlichung der Diskussion: 
Die unabhäng igen und. nur dem Gesetz unterworfenen Daten
schutzbeauftragten haben das Gesetz nach ihrer Rechtsüber
zeugung auszulegen. Dabei bedienen wir uns der Auslegungs
methoden, die von der Rechtsprechung entwickelt oder aner
kannt worden si.nd. Wenn wir dabei Wertvorstellungen 
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einfließen lassen, so sind es diejenigen,die das Bundes
verfassungsgericht zu den Grundrechten auf Schutz der Men
schenwürde und freie Entfaltung der Persönlichkei t sowie 
zu dem auf dem Rechtsstaatsprinzip beruhenden Verhältnis
mäßigkei tsgrundsatz formuliert hat. Ich meine allerdings, 
daß diese Wertvorstellungen für uns alle verbindlich sein 
sollten. 

K. Bux 

Die Datenschutzgesetze des Bundes und der Länder sind 
jetzt ungefähr vier Jahre in Kraft, die KpS-Richtlinien 
als Konkretisierung dieses Gesetzes für den Polizeibe
reich im Lande Baden-Württemberg I 1/2 Jahre, in anderen 
Ländern etwa zwei Jahre. Wenn man berücksichtigt, welche 
Emotionen, welche poli tischen Disku,ssionen und welche un
terschiedlichen Standpunkte zwischen dem Datenschutz und 
dem Sicherhei tsbedürfnis bei Entstehung der Gesetze und 
der Richtlinien vertreten worden sind, sollte man ruhig 
schon jetzt eine Bilanz ziehen. Ich sehe meine Rolle hier 
auf dem Podium darin, aus der Sicht des Praktikers zu die
sen Problemen Stellung zu nehmen. 

Ich habe mich mit Kriminalisten in den unterschiedlichsten 
Funktionen unterhalten und sie nach Vor- und Nachteilen 
befragt. Als Ergebnis ist festzustellen, daß die Polizei 
dieser Bundesrepublik insgesamt den Datenschutz angenommen 
hat und in weiten Bereichen von der Notwendigkeit des Da
tenschutzes überzeugt ist. Die Polizei hat erkannt, daß 
durch den Datenschutz auch Sicherheitsinteressen verwirk
licht werden. Als vorteilhaft' wurde empfunden, daß wir 
tatsächlich von viel Makulatur befrei t wurden; ohne den 
Druck' der Öffentlichkei t und ohne den Druck der Daten
schutzbeauftragten hätten wir uns nicht mi t so viel Mühe 
und so rasch daran gemacht, unsere Archive zu durchfor
sten. Wir glauben auch, daß es sachgerecht war, die Er
mittlungsergebnisse nicht mehr ungezielt an die verschie
denen Behörden und Dienststellen zu steuern. Während. frü
her häufig Fernschreiben mi t personenbezogenen Daten "an 
alle" gerichtet worden sind, ist die Polizei heute vor
sichtiger und sensibler geworden. Wir begrüßen auch, daß 
als Ergebnis der öffentlichen Diskussion die Möglichkei t 
Dritter, Daten von der Polizei zu erhalten, weiter einge
schränkt worden ist. Schließlich haben wir in Baden-Würt
temberg mi t Unterstützung der Landesbeauftragten für den 
Datenschutz es erreicht, daß die Justiz verpflichtet ist, 
in vollem Umfang die Polizei über den Ausgang des Verfah
rens zu unterrichten durch Übersendung der Einstellungs
verfügungen und Urteile mit voller Begründung, was uns 
sachgerechtere Entsqheidungen über die Aufbewahrung von 
Daten und Akten ermöglicht. 
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Zu dem Problem des Datenschutzes im Bereich der Polizei 
sind aber auch sehr kri tische Anmerkungen gemacht worden. 
Übereinstimmend wurde vermerkt, daß die tägliche Arbei t 
der Polizei durch eine Über interpretation des Datenschutz
gedankens in der Öffentlichkei t erschwert worden ist. So 
wurden z.B. Polizeibeamte, die nach einem Unfall ins Kran
kenhaus gingen, um die Personalien des Unfallopfers zu er
fahren, abgewiesen mi t dem Hinweis auf den Datenschutz.
Kriminalbeamte, die im Krankenhaus die Personalien einer 
Krankenschwester feststellen wollten, weil diese eine Pa
tientin betreut hat, während ihr ein wertvoller Ring ge
stohlen worden ist, erhielten keine Auskunft unter Beru
fung auf den Datenschutz. Eine Kriminalbeamtin, die in ei
ner Schule nach Anschriften von Mitschülern eines vermiß
ten Mädchens fragte, erhielt keine Auskunft, weil der 
Schulleiter datenschutzrechtliche Bedenk~n dagegen hatte. 

Ich könnte diese Beispiele beliebig forsetzen.. Alle Aus
künfte waren rechtlich gesehen zulässig: ihre Ablehnung
deutet auf eine erhebliche Verunsicherung der Öffentlich
kei t hin. Diese Unsicherhei t ist unseres Erachtens durch 
die erregte Diskussion in der Öffentlichkeit über den Da
tenschutz entstanden, wobei die Datenschutzbeauftragten 
des Bundes und der Länder hier z. T. durch zumindest miß
verständliche Formulierungen in ihren Datenschutzberich
ten beigetragen haben. Gerade die in diesen Berichten häu
fig zum Ausdruck gebrachte Behauptung eines rechtswidrigen 
Verhaltens der Polizei im Hinblick auf die Beachtung der 
Datenschutzbestimmungen hat Behördenleiter und Funktionäre 
verunsichert. Auch sie möchten natürlich nicht an den 
Pranger gestellt werden und entscheiden sich im Zweifels
falle, und solche gibt es im Datenschutzrecht verhältnis
mäßig viele, gegen eine Auskunft. 
Wir von der Polizei sind einhellig der ~uffassung, daß es 
gelingen muß, auch in der Öffentlichkeit die Dinge wieder 
in das rechte Lot zu bringen, damit die Verunsicherung und 
damit die Erschwerung der täglichen Polizeiarbeit einiger
maßen abgebaut wird.. Das kann aus unserer sicht nur da
durch geschehen, daß diese Probleme weniger mit Schlagzei
len in der Öffentlichkeit diskutiert, sondern Sachprobleme 
mehr im Detail erörtert werden. 

Kri tische Anmerkungen werden auch von polizeilichen Prak
tikern zu den von den Datenschützern hier so lobend er
wähnten KpS-Richtlinien gemacht. Diese Richtlinien enthal
ten zwei Regelungsbereiche, die nach wie vor als problema
tisch anzusehen sind. Es handelt sich dabei um die Ausson
derungsbestimmungen und die Regelaussonderungsfristen. 
Nach den Datenschutzgesetzen ist dem Betroffenen grund
sätzlich Auskunft zu erteilen, welche Daten über ihn ge
speichert sind. Diese bindende Verpflichtung gilt jedoch 
ausdrücklich nicht für die Polizei. Insoweit ist vielmehr 

. nach pflichtgemä~em Ermessen zu entscheiden, ob im Einzel
fall Auskunft erteil t wird. Die KpS-Richtlinien bestimmen 
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in Ausfüllung dieses Ermessensspielraumes, daß dem Betrof
fenen Auskunft über gespeicherte Daten erteilt wird, es 
sei denn, daß die Belange des Bürgers hinter dem öffent
lichen Interesse an dem. Unterbleiben der Auskunft zurück
treten müssen. Diese Regelung ermöglicht nach den polizei
lichen Erfahrungen eine Ausforschung der Polizei durch den' 
meistens anwaltschaftlieh beratenen Straftäter. 
Zwar kann die Auskunft verweigert werden, wenn der Ausfor
schungszweck offenbar wird. Es brauchen dem Betroffenen 
dann keine Einzelerkenntnisse mitgeteilt zu werden. Der 
Betroffene kann allerdings oft gerade aus der Verweigerung 
der Auskunft schließen, daß bei der Polizei des Landes Er
kenntnisse über ihn vorhanden sein müssen und sich darauf 
einstellen. In vielen Fällen ist das Ausforschungsziel je
doch nichi völlig sicher zu erkennen. Da dann kein Ableh
nungsgrund vorliegt, wird Auskunft. erteilt und damit die 
angestrebte Ausforschung verwirklicht. Dies ist nicht nur 
der Fall, wenn dem Anfragenden die über ihn bei der Poli
zei vorliegenden Erkenntnisse mitgeteilt werden. Schwer
wiegender sind die Fälle, in denen der Straftäter .durch 
eine Negativ?luskunft erfährt, daß die Polizei keine Er
kenntnisse über ihn hat, wodurch er in seinem kriminellen 
Wirken bestärkt werden kann. Auch eine Pflicht, Auskunft
ersuchen zu begründen, würde an dieser Situation nichts 
ändern, da nur vorgeschobene Begründungen nicht widerlegt 
werden könnten. 

Bei der Entscheidung, ob die Polizei zur Auskunft ver
pflichtet werden soll, ist abzuwägen zwischen dem legalen 
Informationsinteresse des Bürgers und dem Sicherhei tsin
teresse des Staates, das durch die Eröffnung von Ausfor
schungsmöglichkeiten über das polizeiliche Wissen durch 
den Straftäter sowohl im präventiven als auch im repressi
ven Bereich erheblich gemindert wird. Ich glaube, daß das 
Informationsbedürfnis des Bundesbürgers auf Übermittlung 
der über ihn gespeicherten polizeilichen Erkenntnisse viel 
geringer ist als das schlechthin angenommen wird. Vor der 
Eröffnung der Diskussion über den Datenschutz ging beim 
Landeskriminalamt Baden-Württemberg nicht eine Anfrage auf 
eine entsprechende Auskunft ein. Nachdem die Disskussion 
in der Öffentlichkeit erfolgt ist und wiederholt der Bun
desbürger aufgefordert wurde, bei.der Polizei doch ent
sprechende Nachfrage zu halten, sind ungefähr 800 solcher 
Anfragen eingegangen. Davon haben wir in ca. 220 Fällen 
die Auskunft wegen einer vermuteten Ausforschung verwei
gert. Die verbleibende Anzahl der Auskunftersuchen, die 
nebenbei nach abebben der öffentlichen Diskussion im Sin
ken begriffen ist, rechtfertigt m.E. das Bedürfnis auf Ver
pflichtung zur Auskunftserteilung dann nicht, wenn berück
sichtigt wird, daß .gerade Straftäter aus dem Bereich der 
organisierten Kr iminali tät und des Rauschg ifthandels sich 
diese Auskunftsverpflichtung zunutze machen. Im Ergebnis 
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wird gerade im Bereich dieser Kriminalitätsart die präven
tive Wirkung gegen diese Straftäter durch die Ausforsch
barmachung und damit durch die Berechenbarkeit einer mög
lichen polizeilichen Reaktion erheblich minimiert. Wir ha
ben Anzeichen dafür, 'daß diese Ausforschung unter Zuhilfe
nahme bestimmter Anwaltsbüros bereits systematisch betrie
ben wird. Ich bin daher der Auffassung, daß sehr genau 
überlegt werden sollte, ob diese Art der Auskunftsver
pflichtung der Polizei an den Betroffenen, die in den 
KpS-Richtlinien normiert ist, aufrechterhalten werden 
sollte oder ob man es nicht ~infach bei dem ausdrücklichen 
Gebot des Gesetzgebers, wonach die Polizei zur Auskunfts
erteilung nicht verpflichtet ist, bewenden lassen sollte. 

Der zweite Regelungsbereich der KpS-Richtlinien betrifft 
die Regelaussonderungsfristen. Die KpS~Richtlinien sehen 
eine regelmäßige Löschungsfrist von 10 Jahren bei Erwach
senen und von fünf Jahren bei Jugendlichen vor. Vor In
krafttreten der KpS-Richtlinien betrug die Löschungsfrist 
25 Jahre. Wenn ich die Entstehungsgeschichte der KpS
Richtlinien richtig sehe, dann sind die Entscheidungsgre
mien zu diesen Fristen gekommen ohne dafür eine echte ana
lytische Basis zu haben. Nach meinen Informationen wird 
im Vollzug der KpS-Richtlinien und der dami t verbundenen 
Vernichtung der Kriminalakten von vielen Kriminalisten die 
Befürchtung geäußert, daß durch die Vernichtung der Akten 
nach relativ kurzen Fristen wichtiges polizeiliches Infor
mationsmaterial verlorengeht. Wir in Baden-Württemberg 
sind einmal diesem Verdacht nachgegangen. Im Rahmen einer 
programmierten Vernichtungsaktion über unser PAD-Verfah
ren haben wir im Bereich der Polizeidirektion Esslingen 
mit unserem System 1000 Wiederholungstäter ausdrucken las
sen. Bei der Überprüfung dieser Ausdrucke stellten wir 
fest, daß in 109 Fällen die erfaßten jl:1gendlichen Straf
täter erst nach Ablauf von fünf Jahren wieder polizeilich 
in Erscheinung getreten waren. Hätten früher die KpS
Richtlinien in der jetzigen Form bestanden, wären in die
sen 109 Fällen also die Akten bereits vernichtet gewesen, 
bevor eine Wiederholungstat der Polizei bekannt' geworden 
ist. 

Das Ergebnis dieser Überprüfung ist sicher nicht reprä
sentativ. Es könnte uns jedoch veranlassen darüber nach
zudenken, ob die Fünf jahresfrist bei jugendlichen Straf
tätern tatsächlich sachgerecht ist. 

Eine weitere Überlegung führt zu demselben Ergebnis: 
Seit dem Jahre 1973 erfassen wir in einern automatisierten 
Verfahren sämtliche Strafanzeigen im sogenannten PAD
System.. Nach Inkrafttreten der KpS-Richtlinien haben wir, 
durch ein entsprechendes Programm, sämtliche erfaßten 
Strafanzeigen, die fünf bzw. zehn Jahre zurücklagen und 
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bei denen in der Zwischenzeit kein wei terer Anzeigenvor
gang vermerkt wurde, ausgedruckt und dem kriminalpolizei
lichen Sachbearbei ter zur Prüfung der Frage, ob entspre
chend den KpS-Richtlinien die Akten zu vernichten sind 
oder eine Verlängerung ,anzuordnen war, zugelei tet. Diese 
Prüfung wurde in 58.000 Fällen eingeleitet. In 51.000 Fäl
len wurde die Vernichtung der Akten angeordnet, in 7000' 
Fällen wurde die Aufbewahrungsfrist der Akten verlängert. 
Die Herbeiführung dieser Entscheidung über eine mögliche 
Verlängerung der Aufbewahrungsfrist stellt einen ganz er
heblichen Arbei tsaufwand dar, muß doch in jedem Fall in 
sämtlichen Systemen und Karteien und Dateien geprüft wer
den, ob in der Zwischenzeit Erkenntnisse angefallen sind, 
die eine Verlängerung der Aufbewahrung rechtfertigen. Die 
T~tsache, daß in 7000 Fällen eine Verlängerung der Aufbe
wahrung angeordnet werden mußte, obwohl die entsprechende 
Person für die Dauer der regelmäßigen Aufbewahrungsfrist 
in Baden-Württemberg riicht mehr strafrechtlich in Erschei
nung getreten ist, begründet m.E. ebenfalls die Vermutung, 
daß die Fristen zu kurz angesetzt sind. Bei einer Verlän
gerung der Aufbewahrungsfri~t wilrde einmal das wichtige 
polizeiliche, Informationsmaterial länger zur Verfilgung 
stehen und so die Position der Polizei bei der Verbre
chensbekämpfung verbessern. Auch wäre der immense Arbeits
aufwand, der mit der Vernichtung der Kriminalakten inner
halb der gesetzten Frist verbunden ist, dann erheblich zu 
reduzieren, wenn längere Fristen zur Verfügung stünden, 
weil dami t auch die Vermutung '. daß der betreffende Straf
täter nicht mehr kriminell in Erscheinung tritt, erhär
tet werden könnte, was eine Reduzierung des Arbeitsaufwan
des bei der Öberprüfung rechtfertigen könnte. 
Ich meine, die Ansatzpunkte in Esslingen und eine Würdi
gung der zuvor genannten Zahlen soll ten filr uns Anlaß 
sein, 'einmal in eine analytische Prüfung einzutreten, ob 
die durch die KpS-Richtlinien vorgegebenen Fristen sich 
als richtig erwiesen haben, oder ob wir uns nicht wertvol
len Informationsmaterials begeben, das die Möglichkeit zur 
Bekämpfung einer sich in Quali tät und Quanti tät steigern
den Kriminalität verbessert. 

Schließlich wurde ich von den Praktikern noch auf einen 
vierten Problemkreis hingewiesen. Er betrifft die Abgren
zung der Kontrollbefugnis des Landesbeauftragten filr den 
Datenschutz gegenüber der Polizei. Lassen Sie mich dieses 
Problem an dem Beispiel des bundesweit einzuführenden Kri
minalaktennachweises (KAN) deutlich machen. Man wird in 
der Zukunft unterscheiden zwischen einem zentralen und ei
nem dezentralen KAN. Das bedeutet, daß der zentrale, beim 
Bundeskriminalamt zu führende Kriminalaktennachweis nur 
unter bestimmten Voraussetzungen oder mit bestimmten 
Straftaten beschickt. werden darf: bei Verbrechen oder Ver
gehen, die in § 100a StPO aufgeführt sind und ferner bei 
Straftaten, die gewohnheitsmäßig, gewerbsmäßig, ilberört
lich u.a.m., begangen worden sind. Es wird also in Zukunft 
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der polizeiliche Sachbearbeiter entscheiden müssen, ob ein 
Straftäter gewohnheitsmäßig, gewerbsmäßig usw. gehandelt 
hat. Diese Entscheidung ist sehr schwierig. Bei einer ex
tensiven Kontrolle durch den Datenschutzbeauftragten müßte 
diese Sachentscheidung gegebenenfalls im Einzelfall belegt 
werden, was bei der Vielzahl der Straftaten einen immensen 
Arbeitsaufwand erwarten läßt. Ich bin der Meinung, daß man 
über die verschiedenen Probleme der Praxis mit den Daten
schutzbeauftragten des Bundes und der Länder reden sollte •. 
Dabei sollten Einzelprobleme getrennt diskutiert und die 
Bedürfnisse des Datenschutzes jeweils gegeneinander abge
wogen werden. Vielleicht würde man auf diese Weise da und 
dort zu gerechtfertigten Korrekturen im Interesse der Si
cherheit dieser Bundesrepublik kommen. 
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H. Boge 

Ich habe eineinhalb Jahre lang versucht, das Thema Daten
schutz auf den Boden der Wirklichkeit herunterzuholen. Sie 
haben sich vielleicht gewundert und manchmal auch gefragt, 
warum des Amt sich nicht zu diesen Fragen äußert. Dies ist. 
~anz bewußt geschehen aus der Befürchtung heraus, in der 
Öffentlichkeit könne es falsch aufgefaßt werden, wenn 
dieses Thema immer wieder neu aufgelegt wird. Ich bin aber 
enttäuscht worden, weil mein Gegenüber nicht mi tgezogen 
hat - ob bewußt oder unbewußt, lasse ich offen. Sicher ist 
der Datenschutzber icht eine Sache, die öffentlich behan
delt werden muß. Aber dann bekomme ich gelegentlich Zei
tungsausschnitte - beispielsweise von seiten einer Gewerk
schaft - mit der Überschrift "Verfassungsschutz und Poli-
zei speichern Daten rechtswidr ig". Dami t sind alle Be
mühungen vergeblich. Natürlich kann auch der Referent 
falsch zitiert oder ausgelegt worden sein, aber dies hat 
in der Öffentlichkeit dazu geführt, daß man uns sehr kri
tisch gegenübersteht. 

Herr Bull hat von den Schwier igkei ten in der Zusammenar
beit mit Behörden oder behördenähnlichen Einrichtungen ge
sprochen. Es ergeben sich aber auch Probleme im eigenen 
Bereich. Wenn ich Überlegungen über ein bestimmtes Konzept 
anstelle, kommt es vor, daß Mitarbeiter mir sagen: das ist 
müßig, das müssen wir gleich aufgeben, da tritt sofort 
der Datenschutzbeauftragte auf den Plan. Ob dies im Ein
zelfall eine Behauptung ist oder einer tatsächlichen Über
zeugung entstammt, kann ich hier offenlassen. Jedenfalls 
ist dies die Stimmungslage • Draußen bei den Bürgern ist 
offensichtlich der Eindruck entstanden - ob bewußt ge
steuert oder als Ergebnis der Diskussion -, die Polizei 
speichere in Sammelwut permanent Daten. Hiermi t kann man 
sich auseinandersetzen. Wenn der Eindruck entsteht, wir 
würden permanent mi t den Daten Mißbrauch betreiben, dann 
wird unser Verhältnis zur Öffentlichkeit ganz wesentlich 
belastet - und wir sind darauf angewiesen, ein gutes Ver
hältnis zur Öffentlichkeit zu haben. 

Ich möchte noch eine Bemerkung zur Frage des Dialogs und 
der Interpretation anfügen. Bei meinen Besprechungen mi t 
Vertretern des Datenschutzes über· Fragen der Rechtsinter
pretation habe" ich es noch nie erlebt, daß mein Gegenüber 
gesagt hat: in diesem Punkt haben Sie recht. Vielmehr 
wird immer gesagt: das ist falsch, das ist unzulässig. 
Im Einzelfall liegt dem wohl auch eine eigene Interpreta
tion zugrunde, denn ich glaube nicht, daß ein Datenschutz
beauftragter einen solchen Absolutheitsanspruch erheben 
kann, daß er allein die Weisheit besitze. Wie Sie wissen, 
kann man in der Rechtsmaterie über manches strei ten und 
wir haben ja gehört, daß es sich um eine Rechtsmaterie 
handelt. Und dann kommt - und Herr Bull hat mich ja gebe
ten, konkret zu werden - der Hinweis: Ich bitte Sie, dies 
zu bereinigen, ich bi tte Sie, die Beamten entsprechend 
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einzuweisen; wenn dies nicht geschieht, muß ich das Thema 
in den nächsten Datenschutzbericht aufnehmen. Das ist Nö
tigung. Wenn ich dann sage, daß wir berei ts dabei sind, 
daß wir uns die größte Mühe geben und 30, 50, bis zu 100 
Bedienstete des Amtes eingesetzt sind, um zu bereinigen, 
um diese Unebenheiten auszugleichen, da wir ja wissen, daß 
wir verschmutzte Bestände haben, dann höre ich: Das ist 
nicht meine Angelegenheit, machen Sie das mit Ihrem Mini- . 
ster ium klar. So ist die Si tuation, und das belastet na
türlich das Verhältnis im Grundsätzlichen, und das schlägt 
tief durch. Ich war· angenehm überrascht, als Herr Weyer 
sagte, er habe keine Konfliktfelder mit der Polizei. Viel
leicht in bestimmten Bereichen, aber nicht im Grundlegen
den. Entweder ist es auf Bundesebene nicht so, wie man es 
erwarten darf, oder dort ist etwas nicht in Ordnung. 

H. P. Bull 

Ich hatte die Absicht, auf Herrn Bux einzugehen, weil mir 
sein Beitrag in ganz besonderer und auffälliger Weise wert 
schien, hervorgehoben zu werden als nüchtern, sachlich, 
konkret - genau der Ansatz, auf dem man die Diskussion 
nach meiner Vorstellung und nicht erst sei t heute führen 
sollte. Ich will jetzt nicht auf die einzelnen Punkte ein
gehen. Zu manchen Sachaussagen von Herrn Bux kann man si
cher auch eine andere Meinung vertreten. Ich werde mich 
hiermit jetzt nicht näher befassen, da Sie alle offenbar 
erwarten, daß ich auf die Äußerungen von Herrn Boge stär
ker eingehe, wenn dies auch gegen meine Absicht ist und 
gegen das Konzept, das eigentlich mi t dieser Tagung ver
folgt wird, nämlich über Sachprobleme zu reden. Ich habe 
~uch keinen Anlaß, hier meine Verhaltensweise in den letz
ten 5 Jahren oder seit Herrn Boges Amtsantritt zu recht
fertigen. Ich bestreite, daß ich kompromißunwillig gewesen 
sei. Es ist nicht richtig, und andere wissen das auch, daß 
ich nicht zum Gespräch bereit gewesen wäre. Im Gegenteil, 
ich habe versucht, dieses Gespräch gerade mi t Herrn Boge 
zu führen. Leider ist es in der Form, die icq mir ge
wünscht hätte, nämlich über das Vorverständnis , über die 
Mißverständnisse und auch über die Stimmungslage zu spre
chen, nicht zustandegekommen. Mir scheint es auch nicht 
möglich, in diesem Saal vor den Augen und Ohren der Inter
essierten über die Stimmung und die Bewußtseins- und See
lenlage des einen wie des anderen zu reden. Dies müßte in 
einem anderen Raum und zu anderer zeit geschehen. 

Ich möchte nur meine Enttäuschung darüber ausdrücken, daß 
immer noch nicht verstanden wird, welche Aufgabe wir wahr
zunehmen haben und daß es hier um rechtliche, um verfas
sungsrechtliche und verwaltungsrechtliche Fragen geht, und 
daß immer noch nicht begriffen wird, daß der Gebrauch des 
Begriffs "rechtswidrig" für uns Juristen unverzichtbar 
ist. Wenn gesagt wird, wir sollten solche Begriffe in der 
Öffentlichkei t besser nicht verwenden, dann kann ich nur 



- 262 -

erwidern, es hieße ja wohl den Teufel mi t Beelzebub a!ls
treiben, wenn man ein vermutetes Mißverständnis in der Öf
fentlichkeit mit einer bewußt falschen Ausdrucksweise, ei
nem Abgehen von dem kla'ren juristischen Begriff bekämpfen 
wollte. Statt über die unrichtige Bewertung korrekter For
mulierungen zu streiten oder zu spekulieren, sollten alle' 
Beteiligten alle mögliche Mühe darauf verwenden, das je
weils Gemeinte zu erläutern und gerade denen zu erläutern, 
die es falsch verstehen könnten. Ich tue dies. Wenn ein 
Zeitungsaufsatz, ein Interview oder ein Artikel über unse
re Tätigkeit überschrieben ist mit den Worten "Verfas
sungsschutz und Polizei speichern Daten rechtswidrig", 
dann ist das doch richtig, denn es gibt ja solche Fälle. 
Wir haben ,hierfür intern in vielfältiger Weise die Belege 
gebracht und dann schließlich - in sehr abgemilderter Form 
- in den Tätigkeitsbe~ichten. Dies kann uns keiner verweh
ren, und es ist ja wohl, wie auch Ihr Lachen bewiesen hat, 
eine etwas eigenartige Vorstellung, hier den strafrechtli
chen Begriff der Nötigung "einzuführen. Wenn wir etwas 
nicht hart und ohne Rücksicht beanstanden, sondern zur 
Diskussion bereit sind und Ihre Meinung dazu hören wollen, 
dann setzen wir uns ja dami t auseinander und wollen wis
sen, ob das, was wir in einem Entwurf verfaßt haben, so 
richtig ist. Wir verhalten uns in vielen Zusammenhängen 
so, daß wir Entwürfe den angesprochenen Stellen zur Ver
fügung stellen und hinzufügen: Wenn Sie darauf nicht ein
gehen können, wenn Sie das nicht von sich aus schon berei
nigen wollen, dann müssen wir das dem Bundestag berichten. 
Es ist unsere gesetzliche Pflicht, zu berichten, wir haben 
gar keine Wahl. Herr Wernitz hat soeben zu Recht betont, 
daß er als Abgeordneter entscheidenden Wert darauf legt, 
umfassend informiert zu werden. Von Sammelwut und derglei
chen mehr habe ich nie gesprochen, und wenn der Eindruck 
entsteht, daß die Polizei ständig Mißbrauch betreibe, dann 
rechnen Sie das bi tte nicht uns zu. Jeder, der zu lesen 
versteht, kann meine mündlichen oder schr iftlichen ÄUße
rungen, wie sie in der Presse oder sonstwo wiedergegeben 
sind, nachlesen. Dort werden Sie derartige Äußerungen 
nicht finden. Herr Herold hat mir seinerzei t freundliche 
Briefe geschrieben, als ich mich gegen eine in der Tages
presse vertretene Meinung gewandt habe, die Bundesrepublik 
sei ein Überwachungsstaat und hinter jedem stünde bereits 
ein Polizist. Ich habe seinerzei t einem Menschen gegen
über, der in manchen Dingen mit mir übereinstimmt und mit 
dem ich viele Meinungen teile, öffentlich eine sehr deut
liche Erklärung zugunsten der Polizei abgeben. Das wird 
gerne vergessen, wenn bei Gelegenhei ten wie der heutigen 
über die traurige Lage der Polizei nachgedacht wird. 

Ich kann auch nicht umhin, Ihnen zu sagen - wohl wissend, 
daß ich hier keinen Beifall bekommen werde -, daß dies von 
sei ten der Polizei eine Wehleidigkei t ist, die ihr gar 
nicht gut ansteht, die einer selbstbewußten, rechtsstaat
lich denkenden Polizei nicht ·gut tut. Sie werden "auch das 
Vertrauen in der Öffentlichkeit nicht verbessern, wenn Sie 
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immer wieder sagen, die bösen Datenschutzbeauftragten kri
tisierten zu viel. In der Öffentlichkei t wird man daraus 
den Schluß ziehen, daß Sie auf die eigentlichen Probleme 
nicht eingehen, daß Sie ausweichen wollen. Ich selbst sage 
das ja gar nicht, aber so wird es verstanden werden. Es 
trifft auch nicht zu, daß die Anlässe für öffentliche Dis
kussionen immer von uns geliefert werden. Erinnern Sie, 
sich doch bitte daran, wer im Laufe dieses Jahres - von 
der Veröffentlichung des Tätigkei tsberichtes abgesehen -
die Diskussion um den Datenschutz bei den Sicherhei tsbe
hörden wieder besonders angeheizt hat, und zwar in einer 
Weise, die vielleicht wiederum den Sicherhei tsbehörden in 
der Öffentlichkeit Minuspunkte eingebracht hat: es war der 
Herr Generalbundesanwalt. 

H. Weyer 

Ich möchte Herrn Boge insoweit widersprechen, als ich' 
nicht gesagt habe, ich hätte keine Konflikte mit der Poli
zei im Lande Nordrhein-Westfalen. Ich habe vielmehr ge
sagt, daß in den Bereichen der Auskunfterteilung und der 
individuellen Löschung keine grundsätzlichen Konflikte be
stehen. Zugleich habe ich erklärt, daß ich den Stand der 
Regelaussonderung und der Bereinigung der Al tbestände 
nicht für zufriedenstellend und noch nicht für im Einklang 
mit den geltenden Vorschriften stehend halte. Es gibt auch 
noch andere Meinungsverschiedenhei ten. Die Vertreter des 
Innenministeriums Nordrhein-Westfalen wissen dies. Ich 
kann in dieser kurzen Diskussion auf diese Felder nicht 
in allen Einzelheiten eingehen. 

Zur Frage des Absolutheitsanspruches der Datenschutzbeauf
tragten: Ich glaube, daß kein Datenschutzbeauftragter ei
nen solchen Anspruch geltend macht. Er ist jedoch von Ge
setzes wegen dazu verpflichtet, seine Rechtsüberzeugung 
zum Ausdruck zu bringen .. Natürlich kann ein Datenschutz
beauftragter sich auch irren. Ebenso kann eine oberste 
Landesbehörde , die in der Auslegung des Geset'zes die 
letztlich für die Polizei verbindlichen Weisungen erteilt 
oder beim Bund die zuständige oberste Bundesbehörde sich 
irren. Verbindlich können nur die Gerichte über die Ausle
gung einer Datenschutzvorschrift entscheiden. Die aller
dings hören dann beide Seiten - sowohl die Datenschutzbe
auftragten als auch die Exekutive. Ich habe den Eindruck, 
daß das, was die Datenschutzbeauftragten bisher zum Aus
druck gebracht haben, in der Mehrzahl der Fälle die Billi
gung der Gerichte gefunden hat, wenn es im Einzelfall ein
mal zu einem Streit gekommen ist. Wir stützen uns in unse
rer Motivation eben im wesentlichen auf die Rechtsprechung 
insbesondere des Bundesverfassungsgerichts zu bestimmten 
Grundrechten und zum Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. 
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Ich möchte noch kurz auf die Ausführungen von Herrn Bux 
eingehen. Hier sehe ich einen Meinungsunterschied in der 
Frage der Auskunfterteilung und in der Frage der Lö
schung. Ich kann nicht, akzeptieren, daß die Verweigerung 
der Auskunft über die Datenspeicherung ein legi times In
strument der Abschreckung von Kriminellen ist. Dies findet' 
m.E. im geltenden Recht keine Grundlage. Ebensowenig kann 
ich akzeptieren, daß das Interesse der Bürger, Auskunft 
zu erhalten, deswegen als minimal eingestuft wird, weil 
im Lande Baden-Württemberg nur 800 Personen von diesem 
Recht Gebrauch gemacht haben. Die Möglichkei t, dieses 
Recht in Anspruch zu nehmen, gibt aber weiteren Hunder
ten oder Tausenden von Bürgern die Sicherheit und das Ge
fühl, daß. bei der Polizei alles in Ordnung ist und die 
Rechtmäßigkeit notfalls auch kontrolliert werden kann. 
Deshalb muß m.E. die Auskunfterteilung weiterhin so gere
gelt werden oder geregelt bleiben, wie die KpS-Richtlinien 
dies vorsehen. Ich kann hier auch keinen Gegensatz zu den 
Vorschriften der Landesdatenschutzgesetze über die Aus
kunfterteilung erkennen. Diese besagen nur, daß Auskunft 
nach pflicht,gemäßem Ermessen zu erteilen ist, und die 
oberste Bundes- oder Landesbehörde hat zweifellos das 
Recht, dieses pflichtgemä~e Ermessen näher zu begrenzen. 
Von dieser Möglichkeit hat sie Gebrauch gemacht. 

Nun zur Frage der Löschung: Herr Bux hält die Fristen für 
zu kurz. Ich möchte nur darauf aufmerksam machen, daß in 
der Rechtsprechung eine gegenteilige Tendenz zu erkennen 
ist. In einem Urteil des Hessischen Verwaltungsgerichts
hofs vom 13. September 1982 heißt es, daß möglicherweise 
die 10-Jahres-Fr ist zu lang bemessen ist. Wir haben nun 
die 10-Jahres-Frist und wir sollten die nächsten 5 Jahre 
einmal ausprobieren, wie sie sich bewährt. Auf keinen Fall 
kann ich den Gesichtspunkt der Arbei tsaufwendigkei t aner
kennen, wenn es um die Frage der Löschung geht. Sie können 
nicht sagen, weil es zu arbeitsaufwendig ist, die vorgänge 
zu überprüfen, deshalb müssen die 88% der Bürger, bei de
nen Sie gelöscht haben, auf diese Löschung verzichten und 
es hinnehmen, daß ihre Daten 25 Jahre bei der Polizei ge
speichert werden. Ich weise in diesem Zusammenhang darauf 
hin, daß das Bundesverwal tungsger icht berei ts 1967, also 
lange bevor es den Begriff Datenschutz gab, anerkannt hat, 
daß die persönliche Sphäre des Betroffenen - ich zi tiere 
jetzt wörtlich - schon allein wegen des Bewußtseins stark 
berührt werden kann, von der Kriminalpolizei als möglicher 
Rechtsbrecher betrachtet zu werden. Seinerzeit ging es um 
die Aufbewahrung erkennungsdienstlicher Unterlagen. Man 
kann es bereits als gefestigte Rechtsprechung der Verwal
tungsgerichte sehen, daß hier berechtigte Interessen der 
Bürger an der Nichtaufbewahrung vorliegen; deshalb kann 
man den Arbei tsaufwand nicht als entscheidendes Gegenar
gument in die Debatte einführen. 
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P. Laufs 

Ich möchte zunächst das aufgreifen, was Herr Bull über die 
klaren juristischen Begriffe gesagt hat. Selbstverständ
lich müssen Verwaltungshandlungen sich am geltenden Recht 
messen lassen. Nun gibt es im Rahmen des Datenschutzrechts 
eine Fülle neuer unbestimmter Rechtsbegriffe wie z.B. be
rechtigtes oder überwiegend berechtigtes Interesse, 
schutzwürdige Belange, rechtmäßige Erfüllung der in der 
Zuständigkeit liegenden Aufgaben einer öffentlichen Stelle 
usw. All diese Begriffe sind auslegungsbedürftig, wobei 
uns die Rechtsprechung bisher sehr wenig geholfen hat, da 
dort nur eine geringe Zahl von Konflikten ausgetragen wor
den ist. Daß es bei der Auslegung der Begriffe durch die 
Betroffenen zu großen Differenzen kommt, kann niemanden 
überraschen. Herr Bux hat hier sehr anschaulich von Über
reaktionen und Überinterpretationen gesprochen und es ist 
in der Tat zu 'bedauern, daß in vielen Fällen aus einem 
überzogenen, falschen Datenschutzverständnis heraus recht
lich zulässige und sachlich erforderliche Amtshilfe nicht 
geleistet worden ist. So sind polizeiliche Ermittlungsver
fahren z.B. im Zusammenhang mit illegalem Waffenhandel, 
Diebstahl, Brandstiftung und anderen Delikten behindert 
worden, weil Meldeämter Auskünfte verweigert haben. Jlerr 
Bux hat vom zeit- und Sachaufwand gesprochen, der zur Klä
rung dieser Situation erforderlich ist. Wer dies beklagt 
und hier Abhilfe schaffen möchte, dem sollte man nicht 
unterstellen, daß er den Datenschutz hier zurücktreten 
lassen wolle. 

Die unbestimmten Rechtsbegriffe bedürfen der Auslegung und 
es stellt sich die Frage, ob wir der Notwendigkei t ent
sprechen können, alle DV-Vorgänge in diesem Bereich norma
tiv zu regeln, ob wir überhaupt die Sachkenntnis haben, 
dies allgemein zu tun. Es wäre schlimm, wenn durch Richt
linien, die aus einer politischen Stimmungslage heraus er
lassen worden sind, tatsächlich, wie Herr Bux an einem 
Beispiel ausführte, 11% ermi ttlungsrelevante Wiederho
lungstatbestände verlorengingen. Ich weiß nicht, ob es 
tatsächlich so ist. Bei der Interpretation der neuen, da
tenschutzrechtlichen Begriffe gibt es Konflikte, die wir 
nicht wegdiskutieren können. Der Bundesbeauftragte für den 
Datenschutz ist der Meinung, daß man Erlaubnistatbestände 
in bestimmten Bereichen eng auslegen soll. Man kann sie 
unvernünftig eng auslegen, man kann sie natürlich auch un
vernünftig weit auslegen. 

Nehmen Sie nur die Frage der on-line-Anschlüsse zwischen 
den Behörden. Ich bin nicht der Meinung, daß man dies in 
jedem einzelnen Fall des Auskunftsverfahrens normativ re
geln muß und regeln sollte. Nehmen Sie Fragen der Amtshil
fe zwischen den verschiedenen Sicherhei tsbereichen - dar
über haben wir ja auch im Innenausschuß sehr ausgiebig 
diskutiert. Denken Sie auch an die Frage der Zulässigkeit 
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von Verdachtsspeicherungen im Rahmen der Datei PIOS/Terro
r ismus. Hier kann man die Ans icht vertreten - und, dies 
scheint auch die herrschende Auffassung zu sein -, daß man 
die Voraussetzung für die Zulässigkei t dieser Speicherun
gen nicht zu eng fassen sollte, denn sonst bestünde die 
Gefahr, daß die Datei ihren Zweck, das Terror ismussyndrom' 
einzukreisen, nicht mehr erfüllen könnte. Ich gebe dem 
Bundesbeauftragten recht, wenn er verlangt, solche Daten 
sollten im Falle einer Weitergabe ihrer speziellen Zweck
bestimmung gemäß behandelt werden. Hier sind wir uns ei
nig. Schwierig wird es dann im Detail. Hier sind Ermes
sensentscheidungen zu treffen, und man sollte alle Betei
ligten auffordern, sich mi t Emotionen zurückzuhalten. Man 
sollte nicht bei einer Entscheidung, die einem zu weit er
scheint, gleich von Rechtsverstößen sprechen, oder gar da
von, daß man den Datenschutz nicht mehr ernst nehmen wol
le. Soweit mein Appell'. 

A. Wernitz 

Auch der Verlauf der heutigen Diskussion läßt die Anregung 
sinnvoll und vernünftig erscheinen, daß alle Beteiligten, 
und speziell auch die Vertreter des Datenschutzes und der 
Sicherhei tsbehörden zwar nlcht täglich, aber doch gele
gentlich und kontinuierlich Dialoge unter vier Augen füh
ren sollten. Das würde der Inneren Sicherheit und auch dem 
Datenschutz ohne Zweifel zugute kommen. Daß dieser Dialog 
hin und wieder in einem so großen Kreis stattfinden muß, 
das liegt auf der Hand. Meine herzliche Bitte an die Ge
nannten geht dahin, daß sie sobald als möglich diesen Dia
log fortsetzen oder aufnehmen. Dies würde zu einem Gewinn 
auf der Ebene des Bundes und sicher auch der Länder füh
ren. 

Formeln wie "Überinterpretation" oder "überzogener Daten
schutz" muß ich ablehnen, weil sie diffus und im Grunde 
auch gefährlich und problematisch sind. Da wird etwas hin
eingelegt, was in der Substanz bei genauerer Prüfung nicht 
haltbar ist. Wir sollten miteinander überlegen, wie wir 
es erreichen können, daß das, was in der Substanz gesagt 
werden muß, so ausgedrückt werden kann, daß es in der Öf
fentlichkeit differenziert ankommt und verstanden wird und 
nicht als Schlaginstrument für oder gegen irgendetwas miß
braucht werden kann. Dies· ist eine praktische Frage und 
manchmal auch eine Frage des Miteinanderumgehens von allen 
Seiten. Als wir im Innenausschuß über den vierten Tätig
kei tsber icht des Bundesbeauftragten in drei Sitzungen 
mehrstündig beraten haben, haben wir die Seiten 21 und 22, 
wo es um die wesentlichen Problembereiche der Beanstandung 
ging, position für position anhand konkreter Fälle durch
gearbeitet. Da waren wir uns im Ausschuß insgesamt, auch 
was die einzelnen Fälle angeht, weitgehend in der Beurtei
lung einig. Es scheint mir wichtig anzumerken, daß diese 
Arbeit dann, wenn es um konkrete einzelne Fakten, um die 
Arbei tsebene der beiden Bereiche geht und nicht so sehr 
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ums Prestige, wo man demonstrativ positionen beziehen muß, 
manchmal leichter ist. Das müßte auch in die Spitzengre-
mien durchschlagen. 

Auch die Medien könnten hier gute Mi thilfe leisten durch 
eine differenziertere Darstellung. Wir müssen auch wegkom
men von sogenannten Skandalveröffentlichungen, denn die 
schaden sowohl dem Datenschutz als auch der Polizei und 
dem gesamten Bereich der Inneren Sicherheit. Das setzt je
doch ein hohes Maß an verantwortlichem Handeln voraus 
- nicht nur bei den Vertrete~n der Medien, sondern vor al
lem auch bei denen, die hier und dort bestimmte Dinge mit 
gewissen, nicht immer besten Absichten lancieren, um es 
einmal so auszudrücken. 

Nun zu der von Herrn Bux angeschni ttenen Frage der Lö
schungsfristen. Ich habe mit Interesse gehört, daß nach 
seiner Meinung die Fristen bei den KpS-Richtlinien zu 
knapp bemessen seien. Er hat dies insbesondere in Bezug 
auf die 5-Jahres-Frist präzisiert. Wenn ich es richtig 
sehe und in Erinnerung habe, dann ist der Weg in Richtung 
auf die KpS-Richtlinien doch wohl so verlaufen, daß das, 
was auf der poli tischen Ebene von der IMK verabschiedet 
wurde, in den vorausgehenden Phasen von den Praktikern 
we i tgehend mi tbes timmt wurde. Das he ißt, daß man diese 
Frage eigentlich an die eigene Adresse zurückgeben müßte. 
Denn dies ist nicht vom Himmel gefallen, sondern von der 
Basis, wenn ich es so verkürzt formulieren darf, nach oben 
gegeben worden. Vielleicht kann man es auch von daher er
neut aufrollen und in Frage stellen. Ich nehme dies jeden
falls mit Interesse zur Kenntnis. 

Ich möchte aber auch ganz klar feststellen, daß wir mit 
dem Bundesdatenschutzgesetz und mit der Einführung der ex
ternen Kontrolle dem Bundesbeauftragten für den Daten
schutz eine bestimmte Pflicht zu berichten 'gesetzlich auf
erlegt haben. Wir wünschen und benötigen diese Informatio
nen von ihm, und er würde gegen den Auftrag des Gesetzes 
handeln, wenn er diese Dinge nicht darstellen würde. Das 
sollte auch nicht übersehen werden. Im übrigen stimme ich 
der Bemerkung von Herrn Boge zu, daß nicht alles, was 
machbar ist aus der Sicht der Polizei und der Sicherheits
behörden, auch wünschenswert ist. Ich gehe aber noch wei
ter: Nicht alles, was technisch möglich ist, dürfen wir 
auch tun. 
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H. Neu 

Ich möchte auf zwei Punkte eingehen. Herr Boge hat' sich 
darüber beklagt, daß in der Presse vieles - sei es lan
ciert oder nur offen ausgesprochen in bestimmten Berich
ten - erschiene, was der Polizei schaden könne. Nun hat 
Herr Boge offensichtlich übersehen, daß der pressesprecher' 
des Bundeskriminalamtes die Formulierung "wer hier juri
stische Argumentationstechniken vorschiebt, erhebt einen 
Verbindlichkeitsanspruch" und die Formulierung "die Ver
wendung juristischer Techniken bei der Argumentation dient 
in diesem Fall ••• " gebraucht hat. So schwierig ist es 
miteinander zu reden, selbst wenn die eigene Pressestelle 
eingeschaltet ist und nicht böswillige Journalisten. 

Im übrigen ist nun einmal "Hund beißt Mann" eine Nachricht 
und "Mann beißt Hund'~ keine. Dem Journalisten steht oft 
wenig Raum für einen Artikel zur Verfügung, wenn er ihn 
auf die erste Seite bringen will, während er auf der drit
ten Sei te ausführlicher ber'ichten kann. Die Entscheidung, 
auf die dritte Seite zu gehen, kann für einen Journalisten 
auch eine Prestige-Frage sein, und darum ist manchmal die 
kürzere Meldung, die dann mi t "Hund beißt Mann" über
schrieben ist, auf der ersten Seite für ihn bedeutend in
teressanter und wichtiger als eine ausführliche detail
lierte Darlegung des Problems auf Seite 3. 

Wir sollten keine Empfindlichkeiten entwickeln, die aus 
Veröffentlichungen in den Medien herrühren und die eigent
lich nicht durch den Bericht selbst oder die Diskussion 
unter den Fachleuten entstanden sind. Es wäre daher auch 
möglich, nüchterner zu diskutieren. Sie sollten sich auch 
nicht, über die juristische Ausdeutung des polizeilichen 
HandeIns durch den Datenschutzbeauftragten aufregen. Wenn 
es hier an Sachbezogenheit und Realitätssinn mangelt, dann 
ist dies nicht dem Datenschutzbeauftragten anzulasten, 
sondern es liegt im Recht begründet. Das Recht aber hat 
der Gesetzgeber gemacht und Sie müßten sich dann an'meine 
beiden Kollegen wenden, die weiterhin mit der Herstellung 
von Recht beschäftigt sind. Wenn die Rechtsbegriffe zu un
bestimmt sind, dann würde ich jetzt nicht versuchen, sie 
zu ändern, sondern ich würde das den Gerichten überlassen. 
Wer glaubt, daß ein unbestimmter' Rechtsbegriff für ihn 
nicht handhabbar ist, der sollte sich an das Gericht wen
den. Wenn er nun befürchten muß, daß dann der unbestimmte 
Rechtsbegriff noch enger auszulegen ist, als dies im Au
genblick aus der Sicht des Datenschutzbeauftragten der 
Fall ist, dann verzichtet er womöglich darauf. Die Politik 
sollte erst eingreifen, wenn in Einzelfällen nachgewiesen 
wird, daß die unbestimmten Rechtsbegriffe nicht handhabbar 
sind. 
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Bei der Terrorismusbekämpfung halte ich die Verdachtsspei
cherung im SystemPIOS . für notwendig. Sie gehört zu den 
sehr sorgfältig zu handhabenden präventiven Maßnahmen. Es 
muß aber sichergestellt sein, daß z.B. bei einer Bewer
bung für eine Stelle' im öffentlichen Dienst solche Ver
dachtsmomente nicht Grundlage für eine NichteinsteIlung 
sein können. Das ist zwar auch für mich ein unbefriedigen
des Ergebnis, aber man sollte sich nicht auf den Verdacht 
der Nichtstaatstreue , sondern nur auf die Tatsache der 
Nichtstaatstreue stützen. Auch die vielen Prozesse, die 
von Bewerbern bis durch 6 Instanzen gewonnen wurden, deu
ten darauf hin, daß wir den nicht beweisbaren Verdacht 
nicht zur Möglichkeit der Ablehnung. machen sollten .. Die 
Forderung, die PIOS-Daten besonaers . sorgfäl tig zu behan
deln und bei ihrer weitergabe sehr umsichtig mit ihnen zu 
verfahren, erscheint mir daher richtig. Im übrigen kann 
als Ergebnis des Podiumsgesprächs festgestellt werden, daß 
die Sachunterschiede im Denken zwischen den Datenschützern 
und der Polizei vermutlich nicht groß sind. 

Die rechtliche Bremse hingegen muß stark sein, wenn das 
gesetzte Recht ernst genommen werden soll. Wenn wir be
griffen haben, daß der Datenschutzbeauftragte nicht bös
willig oder realitätsfern handelt, wenn er das gesetzte 
Recht beachten will, und wenn das gesetzte Recht der Poli
zei zu wenig Möglichkeiten für erfolgreiches Handeln gibt, 
dann sollte man sich an die Adresse der Politik wenden. 
Es wäre bedauerlich, wenn durch ständige Reibungen am ge
setzten Recht zwischen Datenschutz und Polizei die Arbeit 
der Polizei unerträglich behindert würde oder das Miß
trauen gegenüber den Datenschutzbeauftragten in der Bevöl
kerung nicht abgebaut werden könnte, denn das besteht ja 
auch. 

Dr. A. Schore i t, Bundesanwal t beim Bundesgerichtshof, 
Karlsruhe 

Als hier anwesender Vertreter des Generalbundesanwalts muß 
ich natürlich der Äußerung entgegentreten, daß der Gene
ralbundesanwal t irgendetwas angeheizt habe. Ich betrachte 
dies als eine dieser persönlichen Entgleisungen, von denen 
schon wiederholt die Rede war und die der Sachdiskussion 
nur schaden können. Jeder, der den Generalbundesanwal t 
kennt, weiß, daß er nichts anheizt, daß er das Notwendige 
sagt, daß er aber auch dann mit seiner Meinung nicht zu
rückhält, wenn er glaubt, daß sie gesagt werden muß. Der 
zweite Punkt ist, daß ich leider gleich zu Anfang dieser 
Veranstal tung eine Konfrontation mi t Stimmen aus der Ju
stiz erleben mußte, die mich aus ganz bestimmten Gründen 
etwas mißgestimmt hat. Wir haben hier im Laufe der Woche 
die verschiedenen in Betracht kommenden Rechtsgrundlagen 
erörtert. Von allen Sei ten ist immer wieder klargestell t 
worden, daß es repressive und pr~ventive Maßnahmen gibt. 
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Als Jurist muß ich dann prüfen, welches die Voraussetzun
gen der präventiven Maßnahmen sind. Das ist die polizei
liche Generalklausel. Die Voraussetzungen der repressiven 
Maßnahmen sind in der . Strafprozeßordnung geregel t. Wenn 
diese Voraussetzungen nicht gegeben sind, sind die betref-. 
fenden Maßnahmen nicht gerechtfertigt. Man kann aber nicht 
sagen: Es gibt zwei Grundlagen und wir lassen dahinge
stellt, welche der beiden Anwendung findet. Man kann sich 
auch nicht auf die Vermutung der Rechtmäßigkeit berufen. 
Man muß für jede einzelne Maßnahme die dafür geltende 
Grundlage kennen und sie zumindest nennen können. Dabei 
ist die Beweisfrage noch ein anderes Problem. Ich haI te 
es im Interesse der Rechtsstaatlichkeit für unverzichtbar, 
daß man die Gesetzmäßigkei t polizeilichen HandeIns auch 
in diesem Bereich garantiert. Dies ist mein großes Anlie
gen, das ich an anderer Stelle bereits konkretisiert habe 
und das auch sicher in Zukunft noch wei ter konkretisiert 
werden wird. Ich hoffe, daß wir darüber grundsätzlich Ein-
verständnis erzielen. . 

Dr. R. Leuze, Datenschutzbeauftragte des Landes 
Baden-Württemberg, Stuttgart 

Ich möchte auf den Beitrag von Herrn Bux eingehen. Er hat 
gezeigt, daß ein Hauptproblem im richtigen Lesen der KpS
Richtlinien liegt. Daran fehlt es meinen Beobachtungen zu
folge leider immer wieder. Die Polizei meint, die Regel
fristen seien ganz feste Fristen und es gäbe keine Ausnah
me nach oben oder nach unten. ·Das ist mir bei meinen Kon
trollen immer wieder entgegengehal ten worden. Ich kann 
Ihnen .nur empfehlen, die Möglichkeiten und den Spielraum, 
die die Kps-Richtlinien Ihnen einräumen, auch zu nutzen. 
Besonders deutlich wird dies bei der Aussonderung der Ak
ten von Jugendlichen. Hier heißt es in den KpS-Richtlinien 
lediglich, ich zi tiere wörtlich - daß spätestens nach 
5 Jahren zu prüfen ist, ob auszusondern ist. Niemand 
zwingt Sie, auszusondern. 

Zweiter Punkt: Seit über einem Jahr bitte ich die Polizei, 
Fälle auf den Tisch zu legen, wo sie die Beobachtung ge
macht hat, daß der Datenschutz ihte Arbeit tatsächlich er
schwert. Die Frage, ob der Datenschutz die Polizei beein
trächtigt oder nicht, können wir nicht abstrakt diskutie
ren, sondern nur anhand von konkreten Beispielen. In mei
nem Bericht habe ich ausgeführt - und ich wiederhole dies 
hier -, daß ich bereit bin, über jeden Fall zu diskutieren 
und allem nachzugehen. Daher meine Bitte an Herrn Bux, daß 
die Esslinger Studie, von der ich heute erstmals höre, 
auch dem Datenschutzbeauftragten zugeleitet wird. 
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Dritter Punkt: Nicht alle, die Auskunftsersuchen stellen, 
sind, wie Herr Bux sie' bezeichnet hat, polizeiliche Geg
ner. Es mögen solche dabei sein, aber es geht auch um Men
schen, die in einer echten Notlage sind. Dies bi tte ich 
auch zu bedenken. 

Nun zum letzten Punkt. Herr Bux, Sie sprachen die Befürch
tung aus, ich würde meine Kontrollbefugnisse ausdehnen und 
im Rahmen des KAN prüfen, ob ein Sachverhalt die Eingabe 
in den zentralen KAN rechtfertigt. Hier muß ich mit aller 
Deutlichkeit sagen: Sie sollen mit der Gewißheit nach Hau
se gehen, daß ich das prüfen werde. Denn es ist mein ge
setzlicher Auftrag zu prüfen, ob die Richtlinien und Ent
scheidungen der Innenminister-Konfer.enz im polizeilichen 
Bereich bei der Datenspeicherung eingehalten werden. Dazu 
gehört auch, daß wir uns darüber unterhal ten, ob im kon
kreten Fall die Eingabe in den zentralen KAN berechtigt 
war oder nicht. 

Dr. R. Riegel, Regierungsdirektor beim Bundesbeauftragten 
für den Datenschutz, Bonn 

Ich möchte auf einen Punkt zu sprechen kommen, der in die
ser Tagung und auch im Podiumsgespräch sehr stark vernach
lässigt wurde und der das tägliche Brot des Datenschutzes 
ausmacht, nämlich die Arbeitsebene. Ich will die Vernach
lässigung der Arbei tsebene, der täglichen Kooperation 
trotz Konfrontation, des täglichen Zusammenwirkens in der 
Auseinandersetzung an dem Beispiel von Interpol deutlich 
machen. Herr Dr. Boge hat diesen Komplex heute morgen in 
einer Weise dargestellt, die Zweifel offen läßt und ge
stern ist er noch deutlicher und gleichfalls zweifelhaft 
dargestellt worden von Herrn Tolksdorf. 

Ich darf mit dem zweimal geäUßerten Satz beginnen, daß es 
geradezu absurd sei, etwa gegen die Notwendigkeit der in
ternationalen Verbrechensbekämpfung anzugehen. Ich darf 
Sie auffordern, hierzu etwa den ersten Satz zur Interpol
problematik im vierten Tätigkeitsbericht zu lesen. Dort 
heißt es, daß wir selbstverständlich die Notwendigkeit an
erkennen, daß dies aber nicht bedeuten kann, daß man sich 
nicht mi t dem datenschutzrechtlichen Problem auseinander
setzt. 

Zweiter Punkt: Es wurde hier - und dies betrifft die Ar
bei tsebene von Herrn Tolksdorf und auch von Herrn Boge -
gesagt, daß man sich auf Seiten des BKA inzwischen bemüht 
habe, zu Regelungen zu kommen, die inzwischen von der Ge
neralversammlung bei Interpol beschlossen worden seien und 
die einen durchaus tragfähigen Kompromiß darstellten. War
um wird dann verschwiegen, daß seit 1979 auf Anregung des 
BKA Gespräche mit dem Bundesbeauftragten für Datenschutz 
stattgefunden haben und Entwürfe. hin- und hergegangen 
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sind, ungeachtet der grundsätzlichen Rechtproblematik, die 
wir hinsichtlich des Generalsekretariats bei Interpol· ver
schieden sehen mögen. Das ist etwas ganz anderes. Aber im 
Hinblick auf die tägliche. praktische Arbei t und das täg
lich Notwendige bestand in etwa 95% dessen, was ausformu-. 
liert und verabschiedet wurde, praktisch Einigkei t zwi
schen dem Bundesbeauftragten, dem BKA und dem SMI. Die 
letzte gemeinsame Besprechung hat im Frühjahr vor der Ge
neralversammlung in Torremolinos stattgefunden. Warum wird 
dies nicht gesagt? Ich darf es hier nachholen, und bin 
dankbar für die Gelegenheit. Warum wird auch nicht er
wähnt, daß wir uns bei unserer Interpolprüfung , die wir 
in diesem Jahr gesondert angestellt haben, um zu erfahren, 
ob unsere ·Vorschläge und Forderungen vernünftig sind, über 
die hierbei als problematisch erkannten Fälle im Prinzip 
einig waren. Es ging' lediglich darum, in welcher Form die 
Probleme beseitigt werden sollten, denn daß es deren sehr 
viele gibt, wird doch wohl .niemand bestreiten. Sie begin
nen berei ts bei dem riesigen Umfang des Auskunftsver
kehrs, den wir ebensowenig bestritten haben wie den riesi
gen Arbeitsanfall beim BKA überhaupt. 

Nun zum letzten Punkt. Es ·wird oft behauptet, der Bundes
beauftragte bringe immer alles gleich in die Öffentlich
keit. Ich kann hier nicht die vielen großen und kleinen 
Fälle aufzählen - was leider von der Seite, die es besser 
wissen muß, nicht geschehen ist - in denen wir gesagt ha
ben: Hauptsache, es ist jetzt in Ordnung und dann wird 
nicht mehr darüber gesprochen. Viele Kollegen, die mit uns 
täglich zu tun haben, wissen ·das. Auch hier geht es bis 
in die Spitze, und jetzt wende ich mich an Herrn Schoreit, 
etwa zum Thema Rasterfahndung, das hier kontrovers disku
tiert wurde. Einer Ihrer Kollegen hat sich wiederholt bei 
mir persönlich dafür bedankt, wie fair sich der Bundesbe
auftragte gerade in der Diskussion um die Rasterfahndung 
verhalten hat, wo dieser den Mantel auch darüber gedeckt 
hat, daß in verschiedenen Auskunftsfällen einige kleinere 
Pannen passiert sind; Pannen, die bereits bei der Bundes
anwaltschaft begonnen haben, nämlich etwa bei falsch for
mulierten, falsch beantragten und falsch erlassenen Ge
richtsbeschlüssen. 

Zum Abschluß möchte ich noch folgendes sagen: Wir haben 
uns in aller Regel geeinigt und werden uns auch künftig 
einigen, auch dort, wo wir die rechtsgrundsätzlichen Pro
bleme beiseite schieben müssen, weil wir die materiellen 
Probleme der Praxis anerkennen. Dies ist hier alles zu 
kurz gekommen. Ich bedanke mich, daß Sie mir die Möglich
kei t gegeben haben, dies hier auszuführen und habe jetzt 
nur noch den Wunsch~ daß in Zukunft bei derartigen Tagun
gen die Einseitigkeit nicht so groß bleibt. Ich kann nur 
anbieten - und hier spreche ich auch für Herrn Bull und 
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für mein ganzes Referat -, daß es von uns aus so vernünf
tig und so gut und auch so hart und so fair wei tergehen 
soll wie bisher. Ich gehe davon aus, daß dies auch von den 
Kollegen im BKA so akzeptiert wird. 

L. Seeber, Oberstaatsanwalt, Kammergericht Berlin 

Ich halte es nicht für sehr sinnvoll, wenn wir hier uns 
gegenseitig versichern, welche lieben Menschen wir doch 
alle sind oder auch nicht. Wir sollten vielmehr konkrete 
Fragen stellen, und ich habe zwei Fragen an Herrn Bull: 

Auf dieser Tagung ist berei ts gefragt worden, ob im re
pressiven Bereich, also im Justizbereich, die Generalnor
men der StPO ausreichen. Ich bin der Auffassung, daß dies 
der Fall ist; das wird jedoch mitunter bestritten. Welcher 
Meinung sind Sie, lieber Herr Bull? Glauben Sie, daß das, 
womit Eberhard Schmidt im Jahre 1952 seinen bekannten Vor
trag vor dem Bundesgerichtshof geschlossen hat, auch heu
te wieder gilt? Er rief damals aus, ein wenig resignierend 
im Anblick unserer so leidigen Historie: Der positivismus 
ist tot, es lebe der positivismus! 

Zweite Frage: Wie sehen Sie das Dilemma der Polizei, die, 
wie Herr Boge angekündigt hat, die präventiven und repres
si ven Daten untrennbar 'vermaschen ' will, die aber zu
gleich der Justiz, als deren verlängerter Arm, die Mög
lichkeit geben muß, auf den repressiven Datenbestand ge
zielt und filterlos durchzugreifen. Halten Sie diese Ver
maschung für vertretbar, und wenn ja, wie wollen Sie den 
Durchgriff der Justiz sicherstellen; genau, wie es Gesetz 
und Recht befehlen, um in diesem sensiblen Bereich die 
Rechtsförmlichkeit zu garantieren und ·die Verantwortung 
der Justiz nicht zur leeren Phrase werden zu lassen? Ist 
die Vermaschung etwa eine Masche? 

Dr. K. U. Kersten, Ministerialrat im BMI, Bonn 

Meine Bemerkung ist speziell an Herrn Bux ger ichtet, der 
von einigen, wohl ersten und möglicherweise noch nicht re
präsentativen Erfahrungen mit der Anwendung der KpS-Richt
linien gesprochen hat. Wie Sie wissen, haben die Innenmi
nister des Bundes und der Länder im Januar 1981 einver
nehmlich die KpS-Richtlinien verabschiedet, wobei man sich 
durchaus bewußt war, daß mit diesen Regelungen Neuland be
treten wird. Wenn man z.B. Aussonderungsfristen von 25 
Jahren auf 10 Jahre herabsetzt, dann wird deutlich, daß 
hier ein ganz neuer Abschnitt begonnen wird. Deshalb haben 
die Innenminister einvernehmlich gesagt, daß sie sich nach 
einer gewissen Erprobungszei t erneut zusammensetzen wol
len, um unter Berücksichtigung der Erfahrungen der Praxis 
diese Richtlinien u. U. in dem einen oder anderen Punkt 
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zu modifizieren. Dies sollte m.E. ein Anlaß sein, die Be
merkungen, die Herr Bux hier gemacht hat, sehr ernst. auf
zunehmen und für solche Überprüfungen vorzumerken, wie 
auch beabsichtigt ist, ·die Anmerkungen der Datenschutz
seite zu einzelnen Bestimmungen der KpS- und Dateienricht-
linien in diese spätere Überprüfung mi t einzubeziehen •. 
Herr Professor Bull hat das Stichwort der Speicherung von 
anderen Personen bereits genannt. Dies ist nie bestritten, 
und ich halte es nicht für angebracht, hier, wo wir das 
erste Mal mit diesen Argumentationen konfrontiert werden, 
gleich fertige Meinungen zu präsentieren und zu sagen, 
dies komme nicht in Betracht. Man sollte alle Argumente 
von beiden Seiten in diese beabsichtigte Überprüfung, die 
auch stattfinden wird, einbeziehen und dann entscheiden, 
ob alles beim alten bleibt oder ob Modifikationen erfor
derlich sind. 

J. Zeiger, Kriminaldirektor im BKA 

Ich möchte zunächst auf das Argument von Herrn Werni tz 
eingehen, die Praxis sei ja in der Vorberei tungsphase an 
der Festsetzung der heutigen KpS-Fr isten beteiligt ge
wesen. Das trifft zu: Die Praxis war· beteiligt. Aber je
der, der weiß, wie die Dinge damals in den Ausschüssen ge
laufen sind, weiß auch, daß diese Fristen von der Praxis 
nur zur Kenntnis genommen und nicht von ihr vorgeschlagen 
worden sind. Soviel zur Beteiligung der Praxis an der 
Festlegung der Fristen in den KpS-Richtlinien. 

Ich möchte nun in zwei Punkten auf die Ausführungen von 
Herrn Professor Bull und Herrn Weyer eingehen. Herr Pro
fessor Bull, Sie haben Ihren Tätigkeitsbericht erwähnt, 
in dem Sie die bei Ihren Prüfungen ermittelten Mängel 
festgestell t und dem Bundestag dargestell t haben. S icher
lich ist das aus Ihrer Sicht so richtig. Wir hätten uns 
aber gewünscht, daß der andere Teil dessen, was Ihre Mit
arbeiter bei uns festgestellt haben - und Herr Riegel hat 
es soeben nachgeholt -, nämlich die großen Anstrengungen, 
die die Polizei zur Durchsetzung der an sie herangetrage
nen Forderungen unternommen hat, ebenfalls in diesem Tä
tigkeitsbericht enthalten sein sollten. 

Zweiter Punkt: In Ihrer Entgegnung auf die Ausführungen 
von Herrn Dr. Boge zur juristischen Argumentation haben 
Sie gesagt, daß Sie selbstverständlich juristisch argumen
tieren müssen. Das ist aus Ihrer Sicht sicherlich richtig, 
und die Grundsätze, nach denen sie bei Ihren juristischen 
Würdigungen verfahren nämlich Verhältnismäßigkeit und 
Erforderlichkeit - .sind selbstverständlich unbestritten. 
Aber daraus, wie Sie dann diese Grundsätze und die Be
griffsinhalte, die Sie ihnen unterlegen, auf konkrete 
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Sachverhalte proJlzleren, ergeben sich doch die Streit
punkte, über die wir gelegentlich verschiedener Meinung 
sind. Wir wünschen uns' von Ihnen, daß Sie gelegentlich 
auch unsere Auffassung akzeptieren und daß Sie nicht Ihre 
Auffassung als die aLlein seligmachende darstellen. 

A. Wernitz 

Ich will hier nicht noch einmal auf die einzelnen Beiträge 
eingehen. Wenn über die KpS-Richtlinien gesagt wurde, daß 
man sie von seiten der Praktiker nur zur Kenntnis genommen 
habe, dann hätte es vielleicht auch verschiedene Möglich
keiten gegeben, einmal die Warnlampe aufleuchten zu las
sen, wenn bei der Praxis grundsätzliche Bedenken bestan
den. Ich wollte nur auf diesen Tatbestand hinweisen. 

Im übrigen meine ich, daß wir, die wir in der Gesetzgebung 
tätig sind, auf manches, was an Kr i tik und an Widerstand 
in Richtung Bundesbeauftragter für den Datenschutz ge
äußert wurde und was es an Reibungsflächen zwischen der 
Insti tution der Datenschutzbeauftragten bzw. des Bundes
datenschutzbeauftragten und den Sicherheitsbehörden gibt, 
sehr genau achten müssen, denn wir sind bei dem, was zum 
Teil hier ad personam gesagt wurde, im Grunde auch immer 
mi tangesprochen. Im Grunde genommen müssen wir uns als 
Mitglied der Legislative immer darüber im klaren sein, daß 
wir auch unser Teil beizutragen haben, vor allem im Rahmen 
der anstehenden Novellierung des Bundesdatenschutzgeset
zes • Hierfür habe ich aus dieser Tagung erneut einiges 
mitgenommen. 

Pe Laufs 

Ich möchte zum Abschluß feststellen, daß tatsächlich in 
der Praxis draußen die Zusammenarbeit zwischen den Vertre
tern des Datenschutzes und den Betroffenen, wie das auch 
für den Umweltschutz gilt, in der Regel sehr konstruktiv 
ist und auch zu Ergebnissen führt. Neu ist nur die Rolle 
der Betroffenen, die sich sehr oft als Bittsteller fühlen 
und den Kontrolleur zu sehr als Bürde empf inden. Der Ma
thematiker Hilbert hat einmal gesagt, eine neue mathema
tische Theorie begreifen lernen hieße, sich an sie zu ge
wöhnen .. Wenn das schon in der Mathematik so ist, wieviel 
mehr muß es dann für eine neue Rechtsmaterie gelten. Man 
kann nur wünschen, daß nach diesem Gewöhnungsprozeß ein 
partnerschaftliches Verhältnis entsteht und offenkundig 
wird, daß der Datenschutz in der Tat nicht die alles über
lagernde höchste Kontrollinstanz in unserem Lande ist. 
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H. P. Bull 

Ich darf wieder mit einer zustimmung beginnen, Herr Laufs. 
Auch ich bin immer der Meinung gewesen, daß wir nicht die 
oberste Kontrollinstanz sind. Ich will mein Amtsverständ
nis noch einmal etwas deutlicher machen. Wer dieses Amt' 
eines Kontrolleurs übernimmt und eine neue Rechtsmaterie 
ins Bewußtsein bringen soll, der kann sich nicht zum Ziel 
setzen, beliebt zu sein bei denen, die er kontrollieren 
soll. Es war nie mein ziel, Beliebtheit zu erringen, Wäh
ler zu gewinnen oder irgendwelche freundlichen Stimmungen 
mir gegenüber zu produzieren, sondern ich habe immer in 
Kauf genommen, daß meine Tätigkeit für die Betroffenen är
gerlich ist. Das ist meine Aufgabe, und ich habe ein inte
ressantes Amt, das mir Gelegenheit gibt, mich für verfas
sungsmäßige Grundwerte aktiv einzusetzen. Ich bin sicher, 
wenn ich in meinen Berichten erheblich freundlicher formu
liert und noch mehr Streicheleinheiten verteilt hätte, als 
ich es getan habe, und wenn ich mi t großen Worten gesagt 
hätte, daß ich die Anstrengungen der Polizei oder auch des 
Verfassungsschutzes, gesetzestreu zu handeln, anerkenne, 
dann wäre die Diskussion heute wahrscheinlich genauso ge
laufen. Denn natürlich hätten auch irgendwo die Worte 
"rechtlich bedenklich" oder "nicht unbedenklich" gestan
den. Und dann hätte Herr Boge oder wer immer gesagt, das 
sei aber zu hart, das schüre das Mißtrauen der Bevölke
rung gegen die Polizei. 

Ich kann nicht verhindern, daß der Hinweis auf rechtstaat
~iche Bedingungen bei denen, die meinen, sie hätten sie 
bisher schon erfüll t oder die sich vorhaI ten lassen müs
sen, es sei nicht alles so gut gelaufen, Ärger hervorruft. 
Das ist normal. Andererseits muß ich aber auch darauf be
harren und bestehen, daß diese Kr i tik ausgesprochen wird. 
Ich darf einmal eine andere Instanz zitieren, die sicher 
auch irgendwelcher Linkslastigkeit oder Einseitigkeit ganz 
unverdächtig ist. Der Deutsche Richterbund schreibt in ei
ner seiner Presseerklärungen, nur das Vorbild unbedingter 
rechtsstaatlicher Integrität aller staatlicher Institutio
nen kö'nne dazu be i tr agen, die mi t Recht zu be klagende 
Staatsverdrossenheit vieler junger Menschen abzubauen. Das 
wird übrigens gesagt in einem Zusammenhang, der den poli
tischen Parteien unangenehm sein dürfte: Parteienfinanzie
rung, Amnestiepläne u.ä. werden dort kritisiert. Ich halte 
dies in vielen anderen zusammenhängen für ebenso gegeben 
und unterschreibe diese Aussage. 

Wenn wir - und darin sind wir uns doch sicher alle elnlg -
wollen, daß dieser Staat von allen, gerade auch den jungen 
Bürgern getragen unq bejaht wird, dann führt es nicht wei
ter, einander vorzuwerfen, daß die Kritik zu weit gehe und 
daß die rechtsstaatlichen Bindungen zu stark betont wür
den. Das Ziel muß vielmehr sein, diese Bedingungen so 
stark wie möglich zu betonen und sich daran zu halten. 
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Deshalb werden Sie, wenn Sie die Kontrollinstanzen schel
ten, gerade dieses Vertrauen nicht stärken, das Sie sich 
zu Recht wünschen. Ich habe auch in meiner allerersten Er
klärung noch vor Amtsantr i tt einer Zei tung gegenüber ge
sagt, unberechtigtes Mißtrauen müsse abgebaut werden. Mei
ne Aufgabe ist es, die Gründe für berechtigtes Mißtrauen 
auszuräumen und unberechtigten Ängsten entgegenzuwirken. 
Daran habe ich mich gehalten. Wenn Sie etwas in derselben 
Richtung tun wollen, dann sollten Sie nicht so verfahren 
wie z.B. anläßlich unseres vierten Berichts, auf dessen 
Inhalt Sie nur in Einzelheiten eingegangen sind, sondern 
deutlich den ganzen Text allen, die sich dafür interessie
ren, zur Verfügung stellen, ihn erläutern und sagen, in 
welchen Punkten Sie anderer Meinung sind und in welchen 
Sie mi t uns übereinstimmen. Dies wäre auch ein kleiner 
Bei trag zur Entschärfung der Diskussion. Ich könnte ja 
f ast überheblich werden, wenn' ich hier höre, daß ich mi t 
meinen vier Mi tarbei tern im Sicherhei tsbereich um die 
10 000 Polizeibeamte in der Bundesrepublik so völlig ver
unsichert haben sollte, daß ihr Bild in der öffentlichen 
Meinung schwankt oder verdunkelt ist. Das scheint mir doch 
abw~gig. 

Herrn Bux möchte ich noch entgegenhalten, daß das Ergebnis 
des Esslinger Experimentes, bei dem von 1 000 Akten nach 
einiger zeit 109 noch etwas Polizeirelevantes enthielten, 
nämlich Informatfonen über Leute, die polizeilich wieder 
in Erscheinung getreten sind, noch nicht bedeutet, daß Sie 
unbedingt auf diese Informationen angewiesen waren. Das 
Argument für sich allein trägt nicht. Erst wenn Sie hin
zufügten, diese und jene Information hätte zusätzlich ein 
bestimmtes Gewicht gehabt und Sie hätten bestimmte Täter 
ohne die Information nicht bekommen, wäre Ihre Argumenta
tion vollständig gewesen. Dieser Teil müßte also, wenn es 
darauf ankäme , nachgeholt werden.. Ich meine.. wir soll ten 
nicht auf der Grundlage einer kurzfristigen Beobachtung 
dieser Entwicklung nun schon wieder einen Anlauf zu Ände
rungen machen.. Wenn die Fr ist 20 oder 30 Jahre betrüge, 
dann könnte im 21. oder 31. Jahr auch noch etwas von Be
deutung hinzukommen, das bei fristgerechter Löschung 
nicht mehr zu berücksichtigen wäre. Die Polizei bekommt 
zum Glück vielfältige Informationen auf andere Weise, und 
das soll auch so bleiben. 

Dami t komme ich auf die Einlei tung zurück. Herr Spranger 
hat zu Recht betont, und andere haben es bestätigt, daß 
die reine Suche beim Computer in der Datensammlung nicht 
weiterhilft. Sie werden vielmehr immer darauf angewiesen 
sein, zielstrebig nach eigenem Plan mit kriminalistischen 
Methoden zu fahnden, und das kann Ihnen keine Datenverar
beitung abnehmenD 
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H. Weyer 

Ich möchte nur kurz auf die Ausführungen von Herrn Zeiger 
eingehen, der mich angesprochen hatte. Sie können sicher 
sein, daß ich bei meinen Prüfungen die Argumente der Poli
zei zur Erforderlichkei t und zur Verhäl tnismäßigkei t zur 
Kenntnis nehme, ernst nehme und würdige. Wenn sie mich 
überzeugen, sage ich dem Bürger auch, daß die Polizei in 
einem solchen Fall recht hat. Dafür muß ich manchmal auch 
Schelte in Kauf nehmen; auch dies ist unvermeidlich. Das 
erfährt die Polizei dann allerdings nicht. Es darf aber 
nicht geschehen, daß die Prüfungen in ein Verfahren gegen
sei tigen Gebens und Nehmens einmünden. So etwas wäre mi t 
der Rolle einer unabhängigen Kontrollinstanz schlechter
dings unvereinbar. Der Datenschutzbeauftragte hat nun ein
mal die Aufgabe, Verstöße gegen Datenschutzvorschriften 
festzustellen, falls solche nach seiner Überzeugung vor
liegen. Dabei kann er sich nichts abhandeln lassen. Wenn 
er Verstöße festgestellt hat, muß er dies auch offen aus
sprechen, auch in seinen Tätigkeitsberichten. 
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D. Küster, Ltd. Kriminaldirektor im BKA 

Ich möchte den stillen Vorwurf von Herrn Dr. Riegel auf
greifen. Wenn gefordert wird, daß vom Bundesdatenschutz
beauftragten abweichende Auffassungen auch im Tätigkei ts
bericht angeführt werden sollen, dann muß auch zugegeben 
werden, daß es auf der Arbeitsebene Gespräche zwischen den 
Mitarbeitern des Bundesdatenschutzbeauftragten und mit ihm 
selbst gegeben hat. Ich bestätige also ausdrücklich, daß 
diese Gespräche stattgefunden haben. Ich möchte aber auch 
bestätigen, daß es grundsätzliche Differenzen nach wie vor 
gibt~ diese sollten auch in dieser Arbeitstagung ausgetra
gen werden. 

K. Bux 

Ich möchte zu dem Vorgetragenen 
machen: 

noch' zwei Bemerkungen 

Die erste betrifft die Löschungsfristen. Ich habe mich 
nicht dafür ausgesprochen, daß die Fr isten auf 20 oder 
25 Jahre verlängert werden sollen. Es gibt m.E. aber An
haltspunkte dafür, daß möglicherweise die Fristen nicht 
richtig gesetzt sind. Wir sollten eine analytische Prü
fung darüber vornehmen - das Material dazu haben wir oder 
es kann zumindest erhoben werden -, ob wir mit diesen Fri
sten zurechtkommen· oder nicht. Für eine solche Prüfung 
müßte natürlich auch Material ausgewertet werden, das nach 
den KpS-Richtlinien zur Vernichtung heransteht. Es muß ja 
auf Akten zurückgegriffen werden, die nach Ablauf der 
Fr ist zu vernichten sind, dami t daraus der Nachweis er
bracht werden kann, in wieviel Fällen, in welchen Fällen 
und warum dieses Material später wieder zur Aufklärung von 
Straftaten erforderlich wwerden könntea Ich meine, daß man 
die Entscheidung über die Fristen zu einem gegebenen Zeit
punkt auf eine saubere wissenschaftliche Basis stellen 
sollte~ zur Aufbereitung des Materials bedürfte es natür
lich auch der Unterstützung der Datenschutzbeauftragten. 

Meine zweite Bemerkung betrifft die Ausführungen zur Aus
kunftserteilung. Ich meine, daß eine Abschreckung des 
Straftäters vor der Durchführung von wei teren Straftaten 
vor allem dadurch erreicht wird, daß er aus Angst vor ei
nem möglichen polizeilichen Wissen über sein Handeln eine 
Überführung befürchtet. Wenn wir ihm nun die Türen zum po
lizeilichen Wissen öffnen - und dies wird, wie dargelegt, 
durch die Auskunftsverpflichtung ermöglicht - dann kann 
er sein Handeln auf das polizeiliche Wissen ausrichten, 
zumindest subjektiv wird das Risiko des Straftäters, bei 
seinem strafbaren Handeln überführt zu werden, vermindert0 



- 280 -

H. Bull 

Ich möchte noch kurz auf die beiden Fragen von Herrn 
Seeber eingehen. Zur er·sten Frage: Der Satz "Der Posi ti
vismus ist tot, es lebe der positivismus" trifft sicher 
nach wie vor zu. Ich lese die StPO allerdings so, daß in 
ihr keine Generalklausel zur Vornahme sämtlicher polizei
lichen Ermittlungsmaßnahmen enthalten ist, sondern so, daß 
dort wesentliche Punkte, etwa die Observation, die poli
zeiliche Beobachtung und wei teres, was zur Informations
verarbei tung gehört, nicht geregelt sind. Ich meine, daß 
hier ein erheblicher Regelungsbedarf besteht. 

Zweiter Punkt: Vermaschung der Daten, die zu Ermittlungs
zwecken gesammelt worden sind mit solchen, die zu Gefah
renabwehrzwecken gesammelt werden oder doppelte Funktion 
dieser Daten. Dies ist ein Beispiel dafür, daß ich der An
sicht der Polizei gefolgt bin und mich habe überzeugen 
lassen, daß hier ein sehr starkes Bedürfnis besteht, das 
rechtlich auch begründbar ist. Aus diesem Grunde und nicht 
aus irgendwelchen anderen, die mir gelegentlich unter
stellt werden, scheint mir hier trotz gewisser möglicher 
Bedenken die Zulässigkei t ·der Datenverarbei tung durch die 
Polizei gegeben. 

H. Neu 

Der letzte Teil der Diskussion war zum Teil bestimmt von 
Empfindlichkeiten, die aus dem bisherigen Tagungsverlauf 
herrühren. Die sollten wir einmal beiseite lassen. 

Was die Statistik von Baden-Württemberg über die 
Löschungsfristen angeht, so reicht es m.E. nicht aus, wenn 
man feststellt, daß 11% in 5 Jahren doch wieder aktenkun
dig geworden sind. Man muß dann auch prüfen, in welcher 
Weise, so z.B. ob beim ersten Mal ein Autodiebstahl, beim 
zweiten Mal eine Schlägerei oder wieder ein Autodiebstahl 
vorlag. Das ergibt dann ein anderes Bild. Das Argument, 
es wäre auch für die Justiz notwendig zu wissen, daß vor
her schon etwas vorgelegen hat, damit man dies bei der 
zweiten oder dritten Straftat richtig würdigen könne, kann 
natürlich nicht ziehen. Hierfür sind die Justizakten da, 
und wenn dort etwas gelöscht wird, dann soll der Richter 
das nicht mehr berücksichtigen. Man sollte also nicht ar
gumentieren, daß die Justiz am Nichtlöschen bei der Poli
zei interessiert wäre, wenn sie selbst verfügt, daß bei 
ihr getilgt oder gelöscht wird. Nun zur Frage der Aus
kunftspflicht. Die Argumentation ging zum Teil dahin, daß 
die Anwort "Wir haben zwar etwas, aber wir geben es dir 
nicht" den Straftäter darauf aufmerksam mache, daß die Po
lizei hinter ihm her ist. Der Bescheid, daß keine Daten 
vorliegen, zeige ihm hingegen, daß die Polizei noch nichts 
wisse. Ich meine, man sollte ~ies nicht dramatisieren. Ich 
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glaube überhaupt, daß auch heute vieles, was in Wirklich
keit nur eine lästige geringe Behinderung für die Arbeit 
der Polizei darstellt und ein Umdenken erfordert, drama
tisiert worden ist und daß das Datenschutzgesetz der Poli
zei sehr wohl die Möglichkeiten für eine gute Arbeit läßt. 
Wenn sie nicht versucht, sich daran vorbeizustehlen, dann 
wird sie sich auch am schnellsten darauf einstellen kön
nen. Wer versucht, eine Rechtslage zu ignorieren, der wird 
Schwierigkei ten bekommen - sei es beim Beauftragten für 
die Bundeswehr, sei es beim Beauftragten für den Daten
schutz. Wer sich bemüht, dam·i t zu leben, der wird am er
sten reibungslos weiterarbeiten können, und das sollten 
wir uns eigentlich vornehmen. 
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Schlußwort 

Edwin Kube 

Fast auf den Tag genau vor 10 Jahren, am 13 .11 . 72, 
wurde das elektronische Informationssystem für die 
Polizei - INPOL - in Betrieb genommen. Das Bundeskri
minalamt woll te dies nicht zum Anlaß für eine Jubel
feier nehmen, sondern vielmehr im Rahmen der all jähr
lichen Arbeitstagungen für eine kritische Bestands
aufnahme und für eine intensive Diskussion der derzeit 
drängendsten Probleme nutzen. 

Im einzelnen war es ein ganzes Spektrum von Zielen, die 
mi t dieser Veranstal tung verfolgt wurden. So war es 
beispielsweise ein besonderes Anliegen, die Öffentlich
keit über wesentliche Inhalte der Datenverarbeitung bei 
der Polizei zu informieren. Herr Lindlau hat uns vor 
Augen geführt, wie leicht es in der Bevölkerung zu 
Angst und Mißtrauen kommen kann, wenn die polizeiliche 
Datenverarbeitung und das kriminalistische Vorgehen aus 
einer blinden ideologischen Posi tion heraus oder von 
fachlich inkompetenten Personen kri tisiert wird, wenn 
sei tens der Polizei zu wenig Aufklärung und sachliche 
Information betrieben wird, wenn die Polizei bei ihrer 
Selbstdarstellung den Eindruck der Omnipotenz erweckt 
und wenn dann in der Bevölkerung die Begrenztheit 
polizeilicher Eingriffe nicht mehr gesehen wird. Die 
anwesenden Vertreter der Medien werden mi t ihrer Be
richterstattung über diese Tagung sicherlich zum Abbau 
eines Teils der Ängste bei tragen. Präsident Dr. Boge 
stell te in seinen "Thesen zur Funktion und Bedeutung 
der Datenverarbeitung bei der Polizei" die EDV als ein 
unentbehrliches Hilfsmittel für die Verbrechensbekämp
fung heraus, das nicht nur der Abbildung konventionel
ler Strukturen und Abläufe dient, sondern auch neue 
Möglichkeiten der Handhabung und Verknüpfung komplexer 
Datenbestände schafft: Einzelne DV-Anwendungen dürften 
nich t "Inseln 11 bleiben, ein "Funktionsverbund " müsse 
polizeiliche Arbeit effektiver gestalten. Ziel polizei
licher Datenverarbeitung sei vor allem die wirksame 
Unterstützung vor Ort, beim Sachbearbeiter oder der 
dortigen Polizeiführung . Dr. Boge betonte zudem r daß 
die Anwendung von Computern bei der Polizei auch für 
den Bürger z . B. durch schnellere Personenüberprü
fungen oder durch "programmiertes Vergessen" bei Weg
fall des Speicherungsgrundes - Vorteile bringt. Das von 
Herrn Küster vorgestell te Ii Konzept für Fortentwicklung 
des polizeilichen Informationssystems INPOL" bietet die 
Garantie, daß diese Ziele und Aufgaben auch in Zukunft 
kontinuierlich weiterverfolgt werden. So soll das 
Gesamtsystem mit seinen Subsystemen durch Unterstützung 
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der Verbrechensbekämpfung der Gewährleistung der inne
ren Sicherheit dienen; die Teilung des Systems in 
INPOL-Bund und INPOL-Land dürfte wohl den Befürchtungen 
einer wachsenden Omnipotenz der Polizei durch EDV 
weitgehend den Boden entziehen. Es ist abzuwarten, wie 
sich diese Struktur auf die Verbrechensbekämpfung 
auswirkt. Mit dieser Entwicklungsrichtung i.S. einer 
informationellen Trennung befinden wir uns - wie wir 
dem Vortrag von Frau Gehnich entnehmen konnten - in 
Übereinstimmung mit entsprechenden Überlegungen in 
Schweden. Das dort geplante neue EDV-System soll in 
erster Linie bestimmte Datenmengen für die Bezirke 
"zugängli~h machen, und nur ganz spezielle Informationen 
sollen in zentralen Dateien erfaßt werden. 

Konkrete Anwendungsmöglichkeiten der Datenverarbeitung 
bei der tagtäglichen polizeilichen Arbeit liegen - das 
machte uns Herr Lehmann deutlich sowohl für den 
Streifendienst als auch für den Ermi ttlungsdienst und 
für Führung~aufgaben in der Bewältigung großer Informa
tionsmengen, der Beschleunigung des Nachrichtenflusses, 
der Vermeidung von Mehrf acherf assungen und der En tla
stung von Routinearbeiten. 

Der Erleichterung der Arbei t vor Ort kann sicherlich 
auch der unmittelbare Zugriff auf die Datenbestände 
anderer Behörden dienen. Es war daher ein weiteres Ziel 
unserer diesjährigen Arbeitstagung, mit Vertretern von 
Justiz- und Ordnungsbehörden - die für die Polizei in 
erster Linie von Bedeutung sind -, einschlägige Erfah
rungen auszutauschen. Mit besonderem Interesse haben 
wir von Herrn Julich über erste Erfahrungen des Kraft
fahrt-Bundesamtes mit dem Zentralen Verkehrsinforma
tionssystem ZEVIS gehört, dessen gesamte Realisierung 
für 1984/85 vorgesehen ist und mit dem das Kraftfahrt
Bundesamt die Voraussetzungen für einen Informations
verbund mit der Polizei geschaffen hat. Auch auf seiten 
der Straf justiz befinden sich elektronische Datenverar
bei tungssysteme im Aufbau. Dr. Ernesti hat uns aus 
justi tieller Sicht - vor allem die rechtliche Proble
matik der (teilweisen ) Überführung des von jeher be
stehenden Informationsverbundes zwischen Staatsan
waltschaft und Polizei beim Ermittlungsverfahren in 
einen elektronischen Datenverbund erläutert. Besondere 
Bedeutung kommt in diesem Zusammenhang nach Auffassung 
von Justizvertretern dem Rechtscharakter der auszutau
schenden Daten zu. Stichwort: Strafverfolgungsdaten 
seien Justizdaten . Offensich"tlich ist bei den beiden 
Institutionen das Problem Justizdaten und die Frage der 
Mög lichkei t der Trennung bzw. der Abgrenzung zwischen 
Präventiv - und Strafverfolgungsdaten, was offensicht
lich im Ansatz mittelbar mit dem noch immer problemati
schen Verhältnis Staatsanwaltschaft - Polizei zusammen
hängt, weitgehend ungeklärt. 
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Prinzipiell sieht die Polizei auch Strafverfolgungs
daten als "ihre" Daten an. 

Ich habe in meinem Beitrag versucht, deutlich zu 
machen, daß die Rechtsgrundlagen der polizeilichen 
Datenverarbei tung dogmatisch im einzelnen noch wei t
gehend ungeklärt sind, auch wenn eine solide rech ts
staatlich geprägte Grundlage für die EDV vorhanden ist. 
Dabei habe ich bedauert, daß sich die Polizei - etwa in 
Fachbei trägen - zu wenig um die rechtliche Durchdrin
gung ihres Aufgabenfeldes bemüht. 

Umfassende rechtliche Probleme wirft nach wie vor der 
Datenschutz auf. Unsere Tagung sollte deshalb auch dazu 
dienen, diese Diskussion wei terzuführen. Die Bei träge 
von Professor Simitis und Vizepräsident Tolksdorf haben 
zwar - wie nicht anders zu erwarten - in zahlreichen 
Einzelfragen die unterschiedlichen Positionen herausge
steIl t; dies betraf z. B. die Rechtsgrundlage für die 
Befugnis zur Informationsverarbeitung und die Frage der 
Zulässigkeit von Direktanschlüssen zu anderen Behörden. 
Bemerkenswert scheint mir aber, daß von beiden aus
drücklich vor einer Polarisierung von Datenschutz auf 
der einen und Sicherheit auf der anderen Seite gewarnt 
wurde. Ich darf in diesem Zusammenhang daran erinnern, 
daß schon in seiner Eröffnungsansprache der Parlamenta
rische Staatssekretär Spranger ausführte, die Einbin
dung der Sicherheitsbehörden in den Rechtsstaat garan
tiere die persönliche Freihei t des Bürgers und dami t 
auch seine berech tigten In teressen in bezug auf den 
Datenschutz; Sicherheit und Freiheit seien daher in 
unserer Gesellschaft keine Gegensätze, es gehe vielmehr 
darum, daß der Staat Sicherhei t und. inneren Frieden 
gerade um der Freiheit willen zu gewährleisten habe. 

Vielfältige Fragen sind - auch in interessanten Bei
trägen aus dem Plenum - beim Podiumsgespräch diskutiert 
worden. Die Bei träge sind uns aktuell in Erinnerung; 
ich brauche sie nicht zu skizzieren. Vor allem fiel mir 
dabei jedoch auf, daß offensichtlich eine erfreuliche 
Klimaverbesserung zwischen den verschiedenen Seiten 
eingetreten ist, auch wenn manche Beiträge mit besonde
rem persönlichen Engagement und pointiert abgegeben 
worden sind. Betonen möchte ich hier die Forderung von 
politischer Seite, daß der Dialog zwischen Sicherheits
organen und Datenschutz eine Daueraufgabe sein sollte. 
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Lassen Sie mich zum Abschluß meiner zwangsläufig se.hr 
knappen Übersicht über die vergangenen drei Tage noch 
auf einen letzten Themenkreis unserer Veranstaltung zu 
sprechen kommen: Angesichts der immensen technolo
gischen Entwicklungsanstrengungen, die uns Professor 
Krückeberg - wohl notwendigerweise sehr abstrakt - vor 
Augen gefuhrt hat, stell t sich die Frage der Nutzung 
der anwendungsbezogenen technischen Forschung und 
Entwicklung nach Umfang, Zeitpunkt und Qualität in der 
Polizei. Vieles läßt sich wohl z. Z. noch nich texakt 
einschätzen, zumal gerade auch hier der Kostenfaktor 
eine bedeutsame Rolle spiel t. Berei ts vorhandene wis
penschaftliche Erkenntnisse können nur teilweise aufge
griffen und, z.T. allerdings beispielhaft, vorangetrie
ben werden. Als Exempel sei der rechnergestützte Hand
schriftenvergleich g~nannt. 

Noch einige Sätze zu den Gruppendiskussionen. 
In der Gruppe "Technisch-wissenschaftliche Datenverar
bei tung und Forschung im BKA 11 stell te Dr. Bunge neue 
Möglichkeiten der polizeilichen Datenverarbeltung dar: 
die rechnergestützte Verarbeitung und Analyse von 
menschlichen Stimmen, von Handschriften und Photo
graphien . Übereinstimmend wurde die Notwendigkei t 
solcher Forschungen bei der Polizei akzeptiert, wobei 
vor überzogenen Erwartungen gewarnt wurde. Mit dem 
Problem, daß viele Sachbearbeiter durch die Einführung 
der EDV eine starke Veränderung ihres Arbei tsplatzes 
und Aufgabenablaufs erlebt haben, befaßte sich unter 
der Leitung von Herrn Stuff eine weitere Gruppendiskus
sion. Als besonders bedeutsam wurden etwa die optimale 
Gestcil tung des Arbei tsplatzes und die Benutzerfreund
lichkei t der Systeme hervorgehoben; beides dürfte in 
direktem Zusammenhang mi t der Anfragehäuf igkei t durch 
die Sachbearbeiter stehen. Das auch hier intensiv 
diskutierte allgemeine Problem der Akzeptanz von EDV
Systemen in der Polizei bildete den Ausgangspunkt für 
die Erörterungen in der dritten Diskussionsrunde über 

11 Ausbildungs- und Informationsprobleme aus der Sicht 
der Aus- und Fortbildung und aus der Sicht der Anwen
dung ". Einvernehmen konnte hier dahingehend erziel t 
werden, daß die notwendige Einbeziehung der EDV in die 
polizeiliche Sachbearbeitung nur dann gewährleistet 
werden könne, wenn im Rahmen des fachspezifischen 
Unterrichts die jeweils einschlägigen EDV-Aspekte inte
griert behandel t werden. Hier wie auch bei den not
wendigen Fortbildungsmaßnahmen sei die ausschließliche 
Hilfsmittelfunktion der EDV zu verdeutlichen. 
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Das sicherlich interessante, ich möchte behaupten 
faszinierende Panorama, das in den letzten Tagen vor 
Ihnen ausgebrei tet worden ist, könnte den Gedanken an 
Perfektionierung um jeden Preis nahelegen . Ich möchte 
daher zum Abschluß betonen, daß auch die Polizei Fragen 
der Ethik bei der Anwendung der Datenverarbeitung nicht· 
vernachlässigen darf; Herr Küster hat in der Diskussion 
nach seinem Vortrag offen zugestanden, daß es hier bei 
der Polizei sicherlich einen Nachholbedarf gibt. Auch 
für uns muß gel ten, wie es vorhin Präsident Dr. Boge 
unterstrichen hat: Nicht alles, was machbar ist, sollte 
auch realisiert werden. Die Optimierung der polizei
lichen Funktionsfähigkeit findet ihre Legitimation und 
ihre Begrenzung in der Wertordnung unserer Verfassung:-

Mir bleibt noch, im Auftrag des aus akutem Anlaß ver
hinderten Präsidenten Dr. Boge, allen Vortragenden, 
allen an den Arbei tsgruppen und an den Diskussionen 
Beteiligten, dem Auditorium, den Kollegen, Mitarbeite
rinnen und Mitarbeitern, die alle zum Gelingen der 
Tagung beigetragen haben, meinen herzlichen Dank auszu
sprechen. Allen Gästen des Bundeskriminalamtes wünsche 
ich eine gute Heimfahrt. 
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Lehmann, Gerd 

Polizeidirektor im LKA Nordrhein-Westfalen; Dezernent 
für ADV-Unterstützung bei Führung und Einsatz. Zuvor 
(1973 - 1975 ) Schutzbereichsleiter beim Polizeipräsi-
denten in Düsseldorf, davor Tätigkeit im Einsatzreferat 
des Innenministeriums Nordrhein-Westfalen. 

Düsseldorf, Völklinger Straße 49 

Lindlau, Dagobert 

Chef reporter beim Bayerischen Rundfunk. Nach einer 
Ausbildung beim Spielfilm und bei der Zeitung seit 1954 
beim Fernsehen tätig - u.a. als Lei ter der Sendungen 
Report und Tagesschau, als Berichterstatter aus den USA 
und dem Nahen Osten, als Moderator des "Wel tspiegel" ; 
daneben schriftstellerische Arbeit für Bühne und Film. 

8000 München 2, Rundfunkplatz 1 

Neu, Herbert 

Ehemal. stellvertr. Leiter der FDP-Fraktion im Landtag 
Nordrhein-Westfalen und deren innenpolitischer Sprecher 
(bis 1980). 

4224 Hünxe, Dorfstraße 1 

Simitis, Spiros, Dr. jur. 

Hessischer Datenschutzbeauftragter (seit 1975); o. 
Professor f. Bürgerl. und Arbeitsrecht an der Universi
tät Frankfurt a.M. (seit 1969). Gastprofessuren in 
London (1966) und Berkeley (1975), ständige Gastprofes
sur an der Universität Yale. 1966 - 1981 Generalsekre
tär der Intern. Zivilstandskommission . Buchveröffent
lichungen auf dem Gebiet des Datenschutzrechts ; Mi t
herausgeber eines Kommentars zum Bundesdatenschutzge
setz. 

6200 Wiesbaden, Mainzer Straße 19 

Spranger, Carl-Dieter 

Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium 
des Innern (sei t. akt. 1982). Mi tglied des Deutschen 
Bundestages ab 1972. Seit 1977 Rechtsanwalt, zuvor 
Landgerichtsrat (ab 1969), davor u.a. Staatsanwalt und 
hauptamtl. Assistent für Zivilrecht an der Universität 
Erlangen-Nürnberg. 

5300 Bonn, Graurheindorfer Straße 198 
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Stuff~ Hans-Georg 

Kriminaldirektor im KPA Schleswig-Holstein, Leiter des 
Dezernats Informationsverarbeitung. Eintritt in die 
Polizei 1 951 ; seit 1968 mit der Entwicklung und Ein
führung polizeilicher Informationssysteme in Schles
wig-Holstein beauftragt. Als Mi tglied der Kommission 
Planung an der INPOL-Entwicklung beteiligt. Veröffent
lichungen zu diesem Themenkreis in polizeilichen Fach
zeitschriften. 

2300 Kiel, Mühlenweg 166 

Tolksdorf, Herbert 

Vizepräsident des BKA (sei t Okt. 1981); zuvor· (ab 
1979) Hauptabteilungslei ter, davor Lei ter der Abtei
lung Datenverarbeitung im BKA (1972 - 1979). Bis 1972 
Leiter des Fachbereichs Ausbildung im BKA, davor (1959 
- 1964) Lehrtätigkeit an der Polizei-Führungsakademie 
Hiltrup. 

"6200 Wiesbaden, Thaerstraße 11 

Wernitz, Axel, Dr. rer. pol .. 

Mi tglied des Deutschen Bundestages (sei t 1 972), Vor
sitzender des Innenausschusses. Zuvor, nach Studium 
der Wirtschaftswissenschaften, Geschichte und Publi
zistik an der Universität Erlangen-Nürnberg, Examen 
als Diplomkaufmann und Promotion; 1967 Akademischer 
Rat der Uni versi tät Regensburg ; 1970 - 1972 Mi tglied 
des Bayerischen Landtages. 

5300 Bonn, Bundeshaus 

Weyer, Heinrich, Dr. jur. 

Landesbeauftragter für den Datenschutz Nordrhein-West
falen (seit September 1979). 1960 1963 Bundeskar
tellamt; 1963 - 1969 Senatsverwaltung für Finanzen des 
Landes Berlin; 1969 1970 Bundesministerium des 
Innern; 1970 - 1979 Senatsdirektor der Senatsverwal
tung für Bundesangelegenheiten des Landes Berlin. 

4000 Düsseldorf 1, Elisabethstraße 12 


